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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Erfolgskontrollen in der 
Eingriffsregelung
von Manfred Weyer*

Einführung

Ist es richtig, daß sich in Zeiten der Dere
gulierung und der Aufgabenkritik der Na
turschutz Gedanken über eine Aufgaben
erweiterung macht? Besprechen wir hier 
heute ein unzeitgemäßes Thema? Ich mei
ne: Nein! Das Thema kommt zur rich
tigen Zeit. Es geht auch nicht um eine Auf
gabenerweiterung. Die Aufgabe Erfolgs
kontrolle an sich ist nicht neu. Neu ist, 
diese Aufgabe effizienter wahrzunehmen 
und dieser Aufgabe im Katalog sämtlicher 
Naturschutzaufgaben die richtige Priori
tätensetzung zu geben.

1. Defizite bei der Umsetzung 
der Eingriffsregelung

Ein zentrales Problem beim Vollzug der Ein
griffsregelung ist die Umsetzung der 
rechtsverbindlich festgesetzten Vermei- 
dungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men. Dies gilt sowohl für die eigentliche 
Ausführung als auch die langfristige Pfle
ge und Sicherung der Maßnahmen.

Verschiedene Untersuchungen in letz
ter Zeit haben gezeigt daß es hier zum 
Teil immer noch erhebliche Mängel gibt.

Eine Untersuchung möchte ich als Bei
spiel herausgreifen. Es ist eine Studie* 1) zur 
Umweltwirksamkeit von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen. 1993 wurden von Öko
plan neun größere Eingriffsvorhaben 
überprüft. Es handelt sich dabei um eine 
kommunale Kläranlage, ein Güterver
kehrszentrum, eine Eindeichung zum Kü
stenschutz, eine Staustufe zum Gewässer
ausbau, eine Fließgewässerverbreiterung, 
eine Abfallentsorgungsanlage, eine Naß
baggerung, eine Hochspannungs-Freilei
tung und eine Schnellbahnstrecke; also 
ein repräsentativer Querschnitt größerer 
Vorhaben. Die Untersuchung kommt zu 
dem Ergebnis, daß bei der Umsetzung

* Vortrag auf der NNA-Fachtagung „Quo Vadis Ein
griffsregelung?" am 20. und 21. März 1996

1) ÖKOPLAN 1993: Umweltwirksamkeit von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 8 Bundesnatur
schutzgesetz, Forschungsbericht im Aufträge des Um
weltbundesamtes (UFO-Plan Nr. 101099002)

wesentliche Planinhalte vom Vorhaben
träger oder von den ausführenden Unter
nehmen ignoriert wurden. Infolgedessen 
wurden geplante Maßnahmen entweder 
gar nicht oder grundlegend anders ver
wirklicht. Zum Teil war ihre bauliche Aus
führung so schlecht, daß die geplanten 
Funktionen nicht eintreten konnten. Ins
besondere wurden folgende Mängel fest
gestellt:
1. Nichteinhaltung zeitlicher Fristen zur 

Umsetzung der Maßnahmen,
2. geringere Flächenausdehnung als ge

plant,
3. andere Standorte als geplant,
4. falsche erdbauliche Ausführung,
5. andere Artenzusammensetzung und 

Pflanzqualität als geplant,
6. vernachlässigte Anwuchspflege,
7. Versäumnis periodischer Pflege- und 

Managementaufgaben.
8. Darüber hinaus wurde festgestellt, daß 

die Maßnahmen im Laufe ihrer Ent
wicklung durch äußere Einflüsse zer
stört wurden oder nur eine mangeln
de ökologische Wirksamkeit entfalte
ten.

Es besteht also erheblicher Hand
lungsbedarf. Künftig muß bei der Umset
zung der rechtsverbindlich festgesetzten 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen gewährleistet werden, daß
■ die Maßnahmen auch tatsächlich aus
geführt werden;
■ die durchgeführten Maßnahmen -  so
weit erforderlich — gepflegt und unterhal
ten werden;
■ die Maßnahmen langfristig gesichert 
werden.

Hierzu bedarf es eines entsprechenden 
Instrumentariums, das ich im folgenden 
darstellen möchte.

2. Einzelne Aufgaben bei der 
Umsetzung von Kompensa
tionsmaßnahmen

Nach der Festsetzung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in einem Verwaltungs
akt können prinzipiell folgende Aufgaben

auf die Beteiligten zukommen:
■  Ausführungsplanung,
■ Durchführung,
■  Kontrolle der Durchführung,
■  Entwicklungspflege,
■  Kontrolle der Entwicklungspflege,
M Funktionskontrolle,
■  Dauerpflege,
■  Kontrolle der Dauerpflege,
■  Unterhaltung des Grundstücks,
■  Kontrolle des dauerhaften Erhalts.

In der Eingriffsregelung gilt das Ver
ursacherprinzip. Der Verursacher hat die 
im Zulassungsbescheid angeordneten 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus
zuführen und — soweit erforderlich — zu 
entwickeln. Außerdem hat er die geschaf
fenen Anlagen ausreichend zu pflegen 
und zu unterhalten sowie vor Zerstörung 
und Schädigung zu schützen. Die meisten 
Vorhaben, die Eingriffe in Natur und 
Landschaft verursachen, sind auf Dauer 
angelegt, so daß die von ihnen ausge
henden Beeinträchtigungen, insbesondere 
infolge von anlage- und betriebsbeding
ter Auswirkung, ebenfalls dauerhafter 
Natur sind. Deshalb müssen auch die Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zur 
Kompensation dieser Beeinträchtigung 
gedacht sind, auf Dauer angelegt wer
den. Es reicht daher nicht aus, die Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auszufüh
ren. Zusätzlich müssen sie langfristig ge
sichert werden:
■ Sicherung durch Zulassungsbescheid,
■  Sicherung durch Grundbesitz,
■  Sicherung durch Eintragung einer 
Grunddienstbarkeit,
■  Sicherung durch Eintreibung einer Bau
last,
■  Sicherung durch das Naturschutzrecht,
■  Sicherung durch Eintragung in das Lie- 
genschaftskataster.

B. Erfolgskontrolle

Eingriffskontrolle ist ein Oberbegriff, der 
gemeinhin die Erstellungs- und die Funk
tionskontrolle zusammenfaßt. Ich will hier 
Herstellungs- und Funktionskontrollen 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
unterscheiden. Es darf allerdings nicht 
vergessen werden, daß es in einigen Fäl
len auch erforderlich sein kann, Vermei
dungs- und Minimierungsmaßnahmen zu 
kontrollieren. Die im folgenden getroffe
nen Aussagen treffen daher auch auf diese 
zu und werden insgesamt als Kompensa
tionsmaßnahmen bezeichnet.
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3.1 Herstellungskontrollen

dienen der Prüfung, ob die im Zulassungs
bescheid oder im Planfeststellungsbe
schluß angeordneten Kompensationsmaß
nahmen vom Vorhabenträger ausgeführt 
worden sind. Dabei ist im Sinne einer Bau
abnahme zu prüfen,
■ ob die Maßnahmen tatsächlich und 
vollständig ausgeführt wurden;
■ ob die Maßnahmen oder die jeweili
gen Teilmaßnahmen termingerecht aus
geführt wurden;
■  ob die Maßnahmen fachgerecht aus
geführt wurden.

Definition: Herstellungskontrollen kön
nen auch notwendig sein, um die Durch
führung von Entwicklungs- und regelmä
ßig wiederkehrenden Pflegemaßnahmen 
oder die Einhaltung von Nutzungsauflagen 
zu prüfen, sofern diese für den Ausgleich 
oder Ersatz der Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder des Landschaftsbildes verlangt wur
den. Ich will hier auch diejenigen Kontrol
len, mit denen der dauerhafte Erhalt der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ge
prüft wird, als Herstellungskontrolle be
zeichnen.

Zuständigkeit: Den Vollzug der Bestim
mungen einer Genehmigung hat die Be
hörde sicherzustellen, die für das bean
tragte Vorhaben zuständig ist. Aufgrund 
der Integration der Eingriffsregelung in die 
verschiedenen Zulassungsverfahren gilt 
dies auch für die angeordneten Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Folglich ist 
auch die Kontrolle, ob derartige Maßnah
men durchgeführt worden sind, eine Auf
gabe der Zulassungsbehörde. Die Natur
schutzbehörde ist demnach nicht zustän
dig, außer in den Fällen, in denen sie selbst 
Genehmigungsbehörde nach dem Natur
schutzrecht ist. Dies tr ifft bei Bodenabbau
vorhaben, soweit sie nach Naturschutz
recht zu genehmigen sind, bei Tiergehege
genehmigungen sowie bei Befreiungen, 
Erlaubnissen und Ausnahmen von Schutz
anordnungen zu. Der Zulassungsbehörde 
bleibt es unbenommen, die Kontrollen ge
meinsam mit der Naturschutzbehörde 
durchzuführen, um auf deren Fachkennt
nisse zurückzugreifen, sofern sie nicht 
selbst über den notwendigen Sachver
stand verfügt.

Die Naturschutzbehörde kann jedoch 
auch von sich aus die Umsetzung von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den

Verursacher kontrollieren. Sie kann sich 
hierbei auf § 55 Abs. 1 NNatG berufen. Da
nach hat sie darüber zu wachen und dar
auf hinzuwirken, daß die Rechtsvorschrif
ten über Naturschutz und Landschafts
pflege eingehalten werden. Eigene Kon
trollen der Naturschutzbehörde sind si
cherlich in vielen Fällen geboten, da sich 
viele Zulassungsbehörden aufgrund feh
lenden Sachverstandes nicht in der Lage 
sehen, entsprechende Kontrollen durchzu
führen und sie deshalb unterlassen. Aller
dings kann die Naturschutzbehörde bei 
fehlender oder mangelhafter Ausführung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
diese nicht von sich aus im Rahmen der 
Verwaltungsvollstreckung durchsetzen. 
Hierzu ist sie auf die zuständige Zulas
sungsbehörde angewiesen, die sie entspre
chend unterrichten muß. Eine Vollstrek- 
kung obliegt der Naturschutzbehörde wie
derum nur dann, wenn sie selbst Genehmi
gungsbehörde ist.

Voraussetzungen: Die Durchführung von 
Kontrollen setzt voraus, daß die zu kon
trollierenden Maßnahmen hinreichend 
genau beschrieben und im Zulassungsbe
scheid rechtsverbindlich festgesetzt wor
den sind. Die detaillierte Darlegung der 
geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen ist Aufgabe des Verursachers. 
Nach § 13 Abs. 3 NNatG hat er die von 
ihm vorgesehenen Maßnahmen im An
trag zu beschreiben und, soweit erfor
derlich, in Plänen darzustellen. Bei Vorha
ben, die nach dem Fachrecht planfest
gestellt werden, hat der Vorhabenträger 
die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen in den Plan für das Vorhaben 
oder in einem landschaftspflegerischen 
Begleitplan im einzelnen darzustellen. Da
bei sind die Maßnahmen so exakt zu pla
nen, daß sie von der Behörde ohne Ver
änderungen planfestgestellt werden kön
nen. Es sind Art und Umfang der Maß
nahmen sowie die Grundstücke, auf de
nen sie durchzuführen sind, darzustellen 
und zu bezeichnen. Für die Grundstücke 
ist das Eigentum des Vorhabenträgers 
oder die Zustimmung der Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten nachzuweisen. Im 
Hinblick auf den Vollzug und die Kontrol
le haben die Naturschutzbehörde und 
die Zulassungsbehörde während des Zu
lassungsverfahrens dafür Sorge zu tra
gen, daß der Antragsteller auch für die 
erforderlichen Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen vollständige Planunterlagen 
liefert. An dieser Aufgabe ist die Natur

schutzbehörde aufgrund der Benehmens
herstellung nach § 13 Abs. 4 NNatG be
teiligt.

Soweit im Zulassungsbescheid Neben
bestimmungen über Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen angeordnet werden, 
müssen diese ebenfalls entsprechend prä
zise formuliert werden. Dieses Erfordernis 
ergibt sich bereits aus § 37 Abs. 1 Verwal
tungsverfahrensgesetz, da Verwaltungs
akte hinreichend bestimmt sein müssen.

Der Zeitpunkt für die Herstellungs
kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen ergibt sich aus dem Zulassungs
bescheid, da die Zulassungsbehörde auch 
anordnen muß, wann die Maßnahmen 
durchzuführen sind. Es sollte dabei ange
ordnet werden, daß die Fertigstellung der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der 
Zulassungsbehörde anzuzeigen ist. Eine 
solche Anordnung ist unabhängig von 
Abnahmeterminen nach dem Fachrecht 
zu treffen, da die Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen in der Regel erst nach der 
Fertigstellung eines Eingriffs-Vorhabens 
ausgeführt werden.

Bei größeren Vorhaben, z.B. Straßen
bauprojekten, sind in der Regel zahlreiche 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen durchzuführen. Zeitlich kön
nen diese vor Beginn, im Zuge und nach 
Abschluß der Bauarbeiten liegen. Hier 
sollte der Verursacher bereits im land
schaftspflegerischen Begleitplan die Zeit
punkte für die Ausführung der Maßnah
men im Bezug zur Vorhabensrealisierung 
benennen, so daß diese mit planfestge
stellt werden können und die Kontroll- 
zeitpunkte für alle Beteiligten ersichtlich 
sind.

In vielen Fällen sind mehrere Kontrol
len oder Nachkontrollen erforderlich. Hier
bei können folgende Fälle auftreten:
1. Der Vorhabenträger hat die Aus

gleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht 
oder nur mangelhaft ausgeführt. Hier 
sind weitere Kontrollen durchzufüh
ren, bis die Maßnahmen endgültig ab
genommen werden können.

2. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
können nur in mehreren Schritten her
gestellt werden oder bedürfen einer 
sukzessiven Entwicklung, bis sie ihre 
Funktion im Naturhaushalt oder für das 
Landschaftsbild erfüllen. Als Beispiel 
können Biotope genannt werden, die 
über mehrere Jahre entwickelt und ge
pflegt werden müssen. In diesem Fall ist 
auch die Ausführung der einzelnen 
Teilschritte, die Sicherstellung der suk
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zessiven Entwicklung oder die perio
disch wiederkehrende Pflege bis zur 
endgültigen Fertigstellung zu kontrol
lieren.

3. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
müssen dauerhaft gepflegt werden, 
da es sich um Biotope der Kulturland
schaft handelt, die für ihren Erhalt land
schaftlich extensiv genutzt werden 
müssen. Bei derartigen Maßnahmen 
muß auch die Durchführung der Dau
erpflege regelmäßig überprüft wer
den.

4. Das Vorhaben selbst muß in einer 
bestimmten Art und Weise ausgeführt 
werden, damit im Anschluß daran die 
geplanten Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen durchgeführt werden 
können. Dies ist beispielsweise beim 
Naßabbau von Boden der Fall, wo die 
Böschungen nur in einer bestimmten 
Form abgebaut werden dürfen, wenn 
nach dem Abbau Flachwasserzonen 
entstehen sollen. In einem solchen Fall 
muß auch die Durchführung des Vor
habens kontrolliert werden, um zu 
gewährleisten, daß die vorgesehenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
überhaupt realisiert werden können.

Darüber hinaus sollte, zumindestens 
stichprobenweise, kontrolliert werden, 
ob die ausgeführten Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen auch dauerhaft erhalten 
werden. Dies ist insbesondere bei Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen notwen
dig, die von Privaten durchgeführt wor
den sind. Außerdem sind solche Kontrol
len für Kompensationsmaßnahmen erfor
derlich, die öffentliche Planungsträger auf 
Privatgrundstücken vorgenommen haben 
und für die der Grundeigentümer Ent
schädigungsleistungen erhalten hat. In 
den Fällen, in denen diese Maßnahmen 
durch Eintragung in dem Grundbuch ab
gesichert wurden, sollte diese Kontrollen 
der Begünstigte durchführen.

Durchsetzung: Die Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen werden durch Zulassung 
des eingereichten Planes oder als Neben
bestimmung des Zulassungsbescheides 
rechtsverbindlich. Sie können auch als 
selbständige Verwaltungsakte ergehen, 
beispielsweise bei Anzeige eines Eingriffs. 
Wird bei einer Kontrolle festgestellt, daß 
die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nicht oder nur mangelhaft ausgeführt 
worden sind, können sie auf Grundlage

des Verwaltungsaktes im Wege der Voll
streckung durchgesetzt werden.

Bei planfeststellungspflichtigen Vor
haben ist der landschaftspflegerische Be
gleitplan Teil der Planunterlagen. Er 
nimmt an der Feststellung des Plans für 
das Vorhaben durch die Planfeststellungs
behörde teil und wird insofern rechtsver
bindlich. Werden derart festgestellte Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht re
alisiert oder eingehalten, können sie im 
Verwaltungsverfahren durchgesetzt wer
den. Da es sich um Auflagen handelt, 
sind sie im Verwaltungszwangsverfahren 
durchsetzbar. Denkbar ist auch, den Plan
feststellungsbeschluß nach § 49 Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz aufzuhe
ben.

Ein weiteres Instrument, mit dem die 
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen in bestimmten Fällen sicher
gestellt werden kann, ist die Duldung 
nach § 10 Abs. 2 NNatG. Danach haben 
die Eigentümer des Grundstücks, auf 
dem der Eingriff vorgenommen wurde, 
und die sonstigen Nutzungsberechtigten 
die Ausgleichsmaßnahmen zu dulden. 
Diese Regelung ist insbesondere in den 
Fällen von Belang, wo der Verursacher 
des Eingriffs und der Eigentümer nicht 
identisch sind. Dies tr ifft z.B. bei Boden
abbauvorhaben zu, bei denen das Bo
denabbauunternehmen nicht gleichzeitig 
Grundeigentümer der Abbauflächen sein 
muß. Mit dieser Regelung ist gewährlei
stet, daß die Eigentümer nach dem Bo
denabbau die Ausgleichsmaßnahmen auf 
ihren Grundflächen nicht verhindern kön
nen und Einschränkungen ihres Eigen
tums durch Ausgleichsmaßnahmen hin
nehmen müssen. Hier sollte die Zulas
sungsbehörde außerdem verlangen, daß 
der Verursacher das Einverständnis der 
von dem Eingriff oder den Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen betroffenen Eigentü
mer oder sonstigen Berechtigten nach
weist (§ 13 Abs. 2 NNatG).

Soweit der Verursacher seiner Pflicht 
zur Durchführung von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen nicht nachkommt, ist 
auch der Eigentümer des Grundstücks, auf 
dem der Eingriff vorgenommen wurde, zu 
entsprechenden Kompensationsmaßnah
men verpflichtet. Daneben haften auch ein 
Nießbraucher und ein Erbbauberechtigter. 
Diese Verpflichtung besteht aber nur, 
wenn der Eigentümer, ein Nießbraucher 
oder ein Erbbauberechtigter dem Eingriff 
zugestimmt oder ihn geduldet hat.

In den Fällen, in denen der Verursacher 
eines Eingriffs eine Sicherheit in Höhe der 
voraussichtlichen Kosten der Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen geleistet hat (§ 13 
Abs. 2 NNatG), kann die Zulassungsbe
hörde auch auf diese Sicherheitsleistung 
zurückgreifen, wenn der Verursacher die 
erforderlichen Maßnahmen nicht selbst 
durchführt.

3.2 Funktionskontrolle

Definition: Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen sind erst zu dem Zeitpunkt voll
endet, ab dem sie ihre Funktionen im Na
turhaushalt oder für das Landschaftsbild 
dauerhaft erfüllen. Durch Funktionskon
trollen kann geprüft werden, ob das mit 
den Maßnahmen verfolgte Kompensa
tionsziel auch tatsächlich erreicht worden 
ist. Eine Funktionskontrolle ist insbeson
dere bei komplexen Eingriffen in Natur 
und Landschaft erforderlich, um zu klä
ren, ob die mit den Maßnahmen ange
strebten Funktionen erreicht worden sind 
oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, 
sind entweder Nachbesserungen der Maß
nahmen oder Änderungen des Entwick- 
lungs- und Pflegeprogramms erforderlich. 
Funktionskontrollen können darüber hin
aus dazu dienen, Erfahrungen über die 
Durchführung von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen zu sammeln. Außerdem 
können öffentliche Vorhabenträger mit 
Funktionskontrollen nachweisen, daß sie 
die öffentlichen Mittel für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sinnvoll und wirtschaft
lich verwendet haben.

Zuständigkeit: Die Zuständigkeit liegt 
in der Verantwortung des Verursachers. 
Die Prüfung sollte jedoch unter Beteili
gung bzw. in Abstimmung mit der Natur
schutzbehörde durchgeführt werden, um 
deren Sachverstand für die Beurteilung 
zu nutzen.

Voraussetzung für die Durchführung 
von Funktionskontrollen ist, daß die Ziele, 
die mit den Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen erreicht werden sollen, hinrei
chend genau beschrieben sind. Insofern 
müssen die Planunterlagen oder land
schaftspflegerischen Begleitpläne nicht 
nur die Ausführung der Kompensations
maßnahmen beschreiben, sondern auch 
die angestrebten Funktionen und Werte 
für den Naturhaushalt und das Land
schaftsbild benennen.
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Zeitpunkt: Funktionskontrollen können 
sinnvollerweise erst dann durchgeführt 
werden, wenn die Ausgleichs- und Ersatz- 
maßnahmen einen bestimmten Entwick
lungsstand erreicht oder ihre Entwick
lungsphase bereits abgeschlossen haben, 
so daß sie ihre Wirksamkeit entfalten. Bei 
komplexen Maßnahmen können auch 
mehrere Kontrollen notwendig sein, um 
die einzelnen Entwicklungsschritte zu prü
fen. In einem solchen Fall ist es zweck
mäßig, die Zahl der Kontrollen und die 
Zeitpunkte in einem Kontrollprogramm 
vorab verbindlich festzulegen. Bei Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, mit de
nen Biotoptypen geschaffen werden sol
len, die zum Erreichen ihrer Funktions
fähigkeit lange bis sehr lange Entwick
lungszeiträume beanspruchen, ist eine 
Funktionskontrolle nicht möglich. Hier 
kann lediglich in größeren Zeitintervallen 
geprüft werden, ob die Entwicklung im 
Sinne des angestrebten Zieles verläuft.

Durchsetzung: In einem Planfeststel
lungsverfahren kann dem Verursacher bei 
komplexen Eingriffen die Durchführung 
von Funktionskontrollen auferlegt wer
den. Derartige Auflagen sind aber nur 
dann sinnvoll, wenn sich die Planfeststel
lungsbehörde im Planfeststellungsbe
schluß vorbehält, ggf. Nachbesserungen 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
zu verlangen.

4. Verwaltung von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen

Für die verwaltungsmäßige Bearbeitung 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
und ihre Kontrolle muß ein entsprechen
des Instrument zur Verfügung gestellt 
werden, das alle in diesem Rahmen benö
tigten Informationen enthält.

Hierzu bietet sich ein Kompensations
flächenkataster an. Dies ist ein Verzeich
nis der Grundflächen, auf denen Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durchge
führt worden sind. Neben den Informa
tionen über die Grundflächen enthält es 
alle Angaben, die für die Pflege, Siche
rung und Kontrolle der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen benötigt werden. Es 
wird für einen bestimmten Bezugsraum,
i.d.R. den örtlichen Zuständigkeitsbereich 
einer Behörde, und ein bestimmtes Auf
gabengebiet, den sachlichen Zuständig
keitsbereich einer Behörde angelegt. Ein 
Kompensationsflächenkataster kann fol
gende Funktionen erfüllen:

a) Kontrollinstrument,
b) Planungsinstrument,
c) Verwaltungsinstrument,
d) statistisches Instrument für 

Berichtspflichten,
e) Schutzinstrument.

Ein Kompensationsflächenkataster 
kann sowohl von den Naturschutz-, als 
auch von den Genehmigungsbehörden 
genutzt werden, um zu kontrollieren, ob 
die rechtsverbindlichen Kompensations
maßnahmen ausgeführt und gepflegt 
worden sind sowie in ihrem Bestand ge
sichert werden. Gerade für die Bestands
sicherung der Maßnahmen können die 
notwendigen Informationen in einem 
solchen Kataster aufbereitet werden, da

mit sie auch langfristig verfügbar sind. 
Eingriffsverursacher, die in größerem 
Umfang Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men durchzuführen und zu betreuen ha
ben, können mit einem derartigen Instru
ment ihre Maßnahmen verwalten. Als Bei
spiel können die Straßenbauverwaltung 
oder Kommunen, die Sammel-Ausgleichs- 
und -Ersatzmaßnahmen im Rahmen der 
Bauleitplanung ausführen, genannt wer
den.

Die Naturschutzbehörden können ein 
Kompensationsflächenkataster außerdem 
als Planungsinstrument einsetzen. So kön
nen sie die Vorhabenträger im Rahmen 
der Benehmensherstellung beraten und 
darauf aufmerksam machen, ob eine Flä
che schon für Kompensationsmaßnah-

Kompensationsflächenkataster
Signatur und Ordnungs-Nr. der Kompensationsfläche 2220/5-0001

Eingriffsvorhaben
Vorhaben Flurbereinigungsverfahren Otterberg: Bituminöse Befestigung des Wirtschaftsweges, 

Entwurfs-Nr. 0815

Vorhabensart und Rechtsgrundlage §41 FlurbG

Vorhabenträger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Otterberg
Zeitpunkt der Genehmigung Planfeststellungsbeschluß vom 15.10.1992
Genehmigungsbehörde Bezirksregierung
Aktenzeichen des Vorganges bei der unteren Naturschutzbehörde 22431/5

Kompensationsmaßnahme
□  Vorkehrung zur Vermeidung (gern. § 8 NNatG)

Ausgleichsmaßnahme (gern. § 10 NNatG)

□  Ersatzmaßnahme (gern. § 12 NNatG)

□  sonstige Maßnahme, und z w a r...

Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenziel
dauerhafte Flächenstillegung für Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege; 
natürliche Sukzession; Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen;
Fläche (bisher ackerbauliche Nutzung) ist nach der Ernte 1994 dauerhaft stillzulegen; 
keine Einsaat ("Schwarzbrache" oder "Begrünung aus der Stoppel")

Voraussichtlicher Zeitpunkt der Zielerreichung 
K  Maßnahmenziel ist kurzfristig erreichbar (< 10 Jahre)

□  Maßnahmenziel ist m itte lfristig erreichbar (10 - 25 Jahre)

□  Maßnahmenziel ist langfristig erreichbar (> 25 Jahre)

Fertigstellungszeiten und Gewährleistungsfristen
Maßnahme ist spätestens nach Fertigstellung der bituminösen Befestigung zu realisieren und dauerhaft zu 
gewährleisten.

Pflegemaßnahmen und Pflegeintervalle, Bewirtschaftungsauflagen
keine

Langfristige Sicherung der Fläche und ggf. festgelegter Pflegemaßnahmen
Gemeinschaftliche Anlage gern. Ziffer 95 des Planfeststellungsbeschlusses, Entwurfs-Nr. 0077 des Wege- 
und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Durchführende Stelle/Person
Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Otterberg. Ansprechpartner: Hermann Brunke, Otterstr. 7, 20541 
Otterberg, Tel.:..............

Abb. 1: Musterdateiblatt eines Kompensationsflächenkatasters, Teil 1
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men genutzt wurde oder nicht. Damit 
können sogenannte Doppelbelegungen 
von Flächen und Fehlplanungen vermieden 
werden. Darüber hinaus kann die Natur
schutzbehörde auf dieser Grundlage Hin
weise geben, wo Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen ggf. konzentriert werden 
können, um einen bestimmten Natur
oder Landschaftsraum aufzuwerten. Aus 
der Auswertung der Kontrollergebnisse, 
die bei der Führung eines solchen Kata
sters gewonnen werden, können Empfeh
lungen für künftige Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen abgeleitet werden. Zu
dem können die Behörden ein solches Ka
taster statistisch auswerten und damit ih
ren Berichtspflichten gegenüber Verwal

tungsspitze, Politik und Öffentlichkeit 
nachkommen.

Darüber hinaus kann ein Kompensa
tionsflächenkataster dazu dienen, die In
anspruchnahme und die Gefährdung von 
Kompensationsflächen durch erneute Ein- 
griffsvorhaben zu vermeiden.

4.1 Gesetzliche Regelungen und 
Zuständigkeiten

Im Niedersächsischen Naturschutzgesetz 
gibt es keine speziellen Regelungen, die 
bestimmte Kontrollen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen oder die Führung eines 
Kompensationsflächenkatasters verlan
gen. Die Führung eines Kompensations

flächenkatasters läßt sich jedoch auch 
ohne explizite gesetzliche Verpflichtung 
aufgrund der Aufgaben der zuständigen 
Behörden begründen. Hier ist für die Na
turschutz- und Genehmigungsbehörden 
insbesondere die Aufgabe der Kontrolle 
von Zulassungen zu nennen, ohne die ein 
Vollzug der jeweiligen Gesetze gar nicht 
möglich wäre. Schwieriger ist die Abgren
zung der Zuständigkeiten für ein derarti
ges Kataster zwischen der Naturschutz
behörde und der Genehmigungsbehörde. 
Die Kontrolle der Durchführung von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist Auf
gabe der Genehmigungsbehörden, so daß 
die Führung eines Katasters für Kontroll- 
aufgaben auch Aufgabe der jeweiligen 
Genehmigungsbehörde wäre. Ein derarti
ger Ansatz würde jedoch zu einer Viel
zahl solcher Kataster führen, die nicht auf
einander abgestimmt wären und von der 
Naturschutzbehörde auch nicht als Pla
nungsinstrument genutzt werden könn
ten. Aus diesem Grunde wäre es zweck
mäßig, wenn die untere Naturschutzbe
hörde das Kompensationsflächenkataster 
führen würde. Diese Zuständigkeit kann 
folgendermaßen begründet werden:
1. Die Naturschutzbehörde wird am Voll

zug der Eingriffsregelung beteiligt.
2. Die Naturschutzbehörde berät im Rah

men der Benehmensherstellung bzw. 
durch Abgabe einer gutachtlichen Stel
lungnahme die Genehmigungsbehör
den und die Vorhabenträger. Hierfür 
benötigt sie Daten über die Nutzung 
von Flächen für Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen.

3. Die Naturschutzbehörde hat nach § 55 
Abs. 1 NNatG darauf hinzuwirken, daß 
die Rechtsvorschriften über Natur
schutz und Landschaftspflege einge
halten werden. Hierzu gehört auch der 
Vollzug der Eingriffsregelung.

4. Die Naturschutzbehörde ist auch Ge
nehmigungsbehörde nach dem Natur
schutzgesetz und muß selbst entspre
chende Kontroll- und Überwachungs
funktionen wahrnehmen. Hierzu zäh
len die Befreiungen und Erlaubnisse 
nach den Schutzverordnungen sowie 
von den Verboten der §§ 28a und b 
NNatG sowie Bodenabbau- und Tier
gehegegenehmigungen.

Damit die Naturschutzbehörde ein 
solches Kataster führen kann, muß sie von 
den Zulassungsbehörden die Zulassungs
bescheide erhalten. Um dies sicherzustel
len, muß sie im Rahmen der Benehmens-

Lage der Kompensationsfläche
Gemeinde Otterberg Gemarkung Talgrund
Flur und Flurstück 52/7, 52/8 _______________ DGK-Nr, 2220/5

Kopie des Kartenausschnittes, M. 1:

Flächengröße 1,075 ha
Ausgangszustand der Kompensationsfläche Acker
Grundstückseigentümer Teilnehmergemeinschaft t Flurbereinigung Otterberg
Nutzungsberechtigter -
Hinweis auf weitere Kompensationsflächen für das gleiche Eingriffsvorhaben

Erstellungskontrolle
durchzuführen durchgeführt am: durchgeführt Ergebnis
am: von:

31.12.94 05.02.95 Schulze Fläche ordnungsgemäß stillgelegt. 
"Begrünung aus der Stoppel".
Bis 1998 eine Kontrolle jährlich.

Verweis auf andere Akten/Bemerkungen

Fotodokumentation s. Anlage

Bearbeiter des Dateiblattes und Datum der Eingabe

Schulze, 01.02.1993

Abb. 2: Musterdateiblatt eines Kompensationsflächenkatasters, Teil 2 
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Herstellung oder in der gutachtlichen 
Stellungnahme darauf hinweisen, daß sie 
für die Katasterführung rechtskräftige 
Zulassungsbescheide benötigt.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wenn 
innerhalb der Einheitsverwaltungen (Land
kreis, kreisfreie Stadt oder große selbstän
dige Stadt) ein Kompensationsflächenka
taster als Kontrollinstrument nicht allein 
von der Naturschutzbehörde, sondern ge
meinsam mit den anderen Zulassungsbe
hörden, insbesondere der Bauaufsichtsbe
hörde, geführt würde. Ebenso wäre es 
zweckmäßig, in einer kreisfreien oder 
großen selbständigen Stadt ein solches 
Kataster gleichzeitig auch als Verwaltungs
instrument durch das Grünflächenamt 
mitzunutzen, wenn dieses Amt die Durch
führung und Pflege der Sammel-Aus- 
gleichs- und -Ersatzmaßnahmen für Be
bauungspläne übernimmt.

Sofern Eingriffsverursacher zur Ver
waltung ihrer Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen selbst ein Kataster führen, sollten 
sie die Daten auch an die Naturschutzbe
hörden weiterleiten. Vereinfacht würde 
dies, wenn die Datenbankstrukturen in 
den jeweiligen Behörden einheitlich wä
ren, so daß die Datensätze ausgetauscht 
werden können.

4.2 Inhalte eines Kompensations
flächenkatasters

In einem Kompensationsflächenkataster, 
das von einer unteren Naturschutzbe
hörde geführt wird, sollten alle Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, ggf. auch 
Vermeidungsmaßnahmen im Zuständig
keitsbereich der Behörde, erfaßt werden. 
Das Kataster sollte so aufgebaut werden, 
daß jede Maßnahme einzeln dokumen
tiert wird. Dies bedeutet, daß für größere 
Vorhaben mehrere Maßnahmenblätter 
erstellt und geführt werden müssen.

4.3 Technische Anforderungen an
ein Kompensationsflächenkataster

Ein Kompensationsflächenkataster sollte 
sich aus folgenden Elementen zusammen
setzen:
■  Datei der Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen,
■ Übersichtskarte,
■ ergänzende Akten.

In der Datei sind die Inhalte des Kom
pensationsflächenkatasters zu erfassen. 
Hierfür eignet sich am besten ein EDV- 
gestütztes Datenbanksystem. Die Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind zu
sätzlich in Übersichtskarten, z.B. im Maß
stab 1:25.000 und im Maßstab 1:5.000, 
einzutragen, um immer einen schnellen 
Überblick über die rechtsverbindlich fest
gesetzten und die durchgeführten Ersatz
maßnahmen zu haben. Die Datenbank 
sollte als elektronisches Wiedervorlage
system geführt werden, so daß automa
tisch auf anstehende Kontrollen aufmerk
sam gemacht wird.

Bei Behörden, die über ein geographi
sches Informationssystem (GIS) verfügen, 
ist es sinnvoll, die Datenbank an dieses GIS 
anzugliedern.

In ergänzenden Akten sollten Unter
lagen wie landschaftspflegerische Be
gleitpläne, Umweltverträglichkeitsstudien, 
Gutachten etc. gesammelt werden.

4.4 Angebotsliste für Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen

Neben einem Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmenkataster sollte die Naturschutzbe
hörde auch eine Liste mit potentiellen 
Ausgleichs- und Ersatzflächen führen. In 
dieser Liste sollten auch Angaben zu den 
bestehenden Beeinträchtigungen von Na
tur und Landschaft sowie die gewünsch
ten Entwicklungsmaßnahmen gemacht 
werden. Eine solche Liste kann aus dem 
Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplä
nen sowie sonstigen Fachgutachten und 
Planungen der Naturschutzbehörde ent
wickelt werden. Im Rahmen der Beratung 
und der Benehmensherstellung kann die 
Naturschutzbehörde den Vorhabenträ
gern die Vorschläge für geeignete Kom
pensationsmaßnahmen unterbreiten. 
Durch ihre Realisierung als Ausgleich oder 
Ersatz könnten die in den Plänen formu
lierten Ziele und Maßnahmen des Natur
schutzes schrittweise bzw. in Teilen ver
wirklicht werden.

Verschiedene Kreise und Städte in Nie
dersachsen haben bereits ein Kompensa
tionsflächenkataster eingeführt. Das Lan
desamt für Straßenbau bereitet die Ein
führung eines Katasters vor.

Das NLÖ hat vom Niedersächsischen 
Umweltministerium den Auftrag erhalten,

„Hinweise zu Aufbau und Führung von 
Kompensationsflächenkatastern unterer 
Naturschutzbehörden" zu erarbeiten. Ich 
gehe davon aus, daß diese Hinweise im 
April 1996 vorliegen werden2). Das hier in 
den Abbildungen 1 und 2 dargestellte 
Musterdateiblatt ist vom NLÖ erarbeitet 
worden. Es ist vorgesehen, nach Abstim
mung mit den Kommunalen Spitzenver
bänden, den UNB's die Einführung eines 
einheitlichen Kompensationsflächenkata
sters zu empfehlen. Die Hinweise des NLÖ 
bieten hierzu eine gute Grundlage.

5. Schlußbemerkung

Zu Beginn meines Referates habe ich ge
fragt, ob der Naturschutz in Wahrneh
mung der Aufgabe „Erfolgskontrolle" ge
gen den Strom schwimmt. Es dürfte klar 
geworden sein, daß gerade im Zeitalter 
der Deregulierung und der Aufgabenkri- 
tik die Ausübung einer effizienten Er
folgskontrolle zwingend erforderlich ist. 
Im Bereich der Wirtschaft denkt ja auch 
niemand ernsthaft darüber nach, das In
strument Controlling aufzugeben. Im Ge
genteil: Es wird ein immer wichtigeres 
Instrument zur Durchsetzung der Firmen
ziele. Die Erfolgskontrolle bei der Eingriffs
regelung darf daher als Teil eines umfas
senden NaturschutzControllings angese
hen werden. Es ist ein Instrument, das zur 
Durchsetzung von Naturschutzzielen 
zwingend erforderlich ist. Es ist ein Instru
ment, mit dem die Naturschutzarbeit ins
gesamt effizienter werden kann.

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Ing. Manfred Weyer 
Referent im Referat „Landschafts
planung, Eingriffsregelung, Stadtöko
logie" im Niedersächsischen Umwelt
ministerium,
Archivstraße 2 
30169 Hannover

2) Die „Hinweise zu Aufbau und Führung von Kompen
sationsflächenkatastern unterer Naturschutzbehör
den" können beim Niedersächsischen Umweltministe
rium, Referat 112, Archivstraße 2, 30169 Hannover be
zogen werden.
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Landschaftsplanung zur Flächennutzungsplanung 
— Verpflichtung / Integration / Begründungspflicht —
von Adrian Hoppenstedt*

■ Zweifelsohne bieten der Baurechts
kompromiß (§ 8a-c BNatSchG) und die 
Novellierung des Baugesetzbuches Chan
cen für die Effektivierung der Landschafts
planung, insbesondere die vorgezogene 
Anwendung der Eingriffsregelung in der 
Flächennutzungsplanung. Die Flächennut- 
zungs- und Landschaftsplanung müssen 
allerdings aktiviert und dynamisiert wer
den, was auch die finanzielle Unterstüt
zung der Kommunen erfordert.
■  Soll die Landschaftsplanung die vor
gezogene Anwendung der Eingriffsrege
lung in der Flächennutzungsplanung über
nehmen, muß sie generell verpflichtend 
werden.
■  Die inhaltliche und methodische Aus
gestaltung der Landschaftsplanung muß 
sich verstärkt auf die Eingriffsbewertung 
und die Kompensation konzentrieren:

■  Dabei sollte das 1. Gebot, die Ver
meidung von Eingriffen durch eine 
gezielte Standortsuche (Bünde
lung/Konzentration von Eingrif
fen), im Vordergrund stehen.

■  Darüber hinaus ist eine Kompen
sationskonzeption zu entwickeln, 
d.h. eine gesamträumliche/-funk-

* Thesen zur Fachtagung „Quo Vadis, Eingriffsrege- 
lung" vom 20. - 21.03.1996 auf Hof Möhr.

tionale Strategie zur naturschutz
fachlich, organisatorisch und finan
ziell sinnvollen Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen.

■  Die verfahrensmäßig begründete Un
terscheidung zwischen Ausgleich und Er
satz sollte aus fachlichen Differenzierungs
schwierigkeiten in der Bauleitplanung auf
gehoben werden.
■ Vordringlich ist eine zeitlich-räumliche 
Flexibilisierung der Eingriffsregelung, um 
die häufig mangelnden Kompensations
möglichkeiten im besiedelten Bereich zu 
ermöglichen. Bevorratung von Fläche/ 
Poolbildung sind der richtige Weg.
■ Naturschutzfremde, z.B. umwelt
schutzrelevante Kompensation kann nicht 
in die naturschutzfachliche Bilanz der Ein
griffsregelung eingerechnet werden (z.B. 
umweltschonende Technik für Kompensa
tion im Artenschutz).
■  Kontinuierliche Erhaltungspflege und 
Effizienzkontrolle nach Durchführung von 
Kompensationsmaßnahmen stellen nach 
wie vor ein zentrales Praxis-/Kompensati
onsproblem dar.
■  Die Integrationsfähigkeit landschafts
planerischer Ziel- und Maßnahmenkon
zepte in die Planinhalte/-elemente der Flä
chennutzungsplanung muß vordringlich 
verbessert werden.

■  Zur Planungsbeschleunigung/-Verein
fachung sollten verstärkt Überlegungen 
angestrengt werden, die verschiedenen 
Planungsinstrumente, z.B. Eingriffsrege- 
lung, UVP, FFH-Richtlinie etc., zum integra- 
tiven Instrument der Landschaftsplanung 
zusammenzufassen.
■  Die in vielen Ländernaturschutzgeset
zen enthaltene Begründungspflicht bei 
Abweichungen von Landschaftsplanzielen 
sollte nachvollziehbar strukturiert werden, 
d.h. Abwägungen im Entscheidungspro
zeß der Bauleitplanung müssen transpa
renter werden.
■  Schon aus Gründen der Begründungs
pflicht und der Abwägungstransparenz 
hat sich das duale Rechtssystem Bauge
setzbuch — Bundesnaturschutzgesetz be
währt. Auch zu berücksichtigen ist, daß 
Begehrlichkeiten von anderen Eingriffs
verwaltungen geweckt werden, die Ein
griffsregelung in ihre Kompetenz zu zie
hen.

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Ing. Adrian Hoppenstedt 
Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
Kronenstraße 14 
30161 Hannover
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„Investitionserleichterung, 
Planungsbeschleunigung und 
Deregulierung: ist die Eingriffs
regelung noch zeitgemäß?"
von Michael Stolze

Mein Referat möchte ich als thematischen 
Einstieg verstanden wissen, der vielleicht 
den einen oder anderen Anstoß für die 
Diskussion gibt.

Lassen Sie mich vorab eines sagen: Wir 
haben alle nichts davon, wenn wir uns 
etwas vormachen. Angesichts der Situa
tion bei allen öffentlichen Haushalten — 
ganz gleich auf welcher Ebene — müssen 
über kurz oder lang grundsätzlich alle 
Regelungen auf den Prüfstand. Denn ei
nes muß klar sein: Auch beim Thema Ein
griffsregelung unterhalten wir uns über 
öffentliche Gelder. Und die werden ins
gesamt eher spärlicher fließen.

Wir müssen uns darauf einstellen, daß 
wir für den Naturschutz — den ich für 
ganz wichtig halte, weil er hilft, existen
tielle Grundlagen für Lebewesen und für 
uns Menschen zu sichern — daß wir für 
den Naturschutz in Zukunft nur dann 
etwas erreichen, wenn wir uns neue 
Wege überlegen. Wir müssen uns ande
ren Fachgebieten gegenüber öffnen und 
gemeinsam mit diesen einen machbaren 
und finanzierbaren Weg überlegen. Wer 
allein auf seiner Sichtweise beharrt, wird 
vom immer kleiner werdenden finanziel
len Kuchen immer weniger abbekommen. 
Wer sich stattdessen Verbündete aus 
anderen Bereichen sucht, hat eine grö
ßere Lobby und bessere Chancen. Soviel 
vorab.

Eingriffsregelung -  was heißt das 
denn überhaupt? Was wird geregelt? Ein- 
griffsregelung bedeutet für mich, daß 
überall, wo Eingriffe in Natur und Land
schaft erfolgen -  also zum Beispiel bei 
der Ausweisung von Bau- und Gewerbe
gebieten und beim Ausbau der Verkehrs
infrastruktur — zu prüfen ist, ob und in
wieweit diese Eingriffe wettzumachen — 
also auszugleichen -  sind.

Nun hat diese Regelung -  gerade vor 
dem Hintergrund des globalen Wettbe
werbs, dem sich die deutsche Wirtschaft 
stellen muß -  Konkurrenz bekommen. 
Der Ruf nach Investitionserleichterung,

Planungsbeschleunigung und Abbau von 
Vorschriften erschallt immer lauter. Das 
Zauberwort, mit dem die entsprechende 
Lobby gern öffentlich Druck ausübt, heißt 
„Wettbewerbsverzerrung" Ich möchte 
hier nicht darauf eingehen, inwieweit 
das überhaupt zutreffend ist. Das würde 
den Rahmen dieses Referats sprengen. 
Fakt ist jedenfalls: Die Konfliktlinie Ar
beitsplätze contra Umweltschutz wird 
immer häufiger aus der Schublade geholt 
und zur Durchsetzung eigener Interessen 
verschärft.

Vor dem Hintergrund, daß die Arbeits
losigkeit das drängendste aller Probleme 
in Deutschland ist, weil soviele Menschen 
direkt und sehr persönlich davon betrof
fen sind, sehe ich die Gefahr, daß vor 
allem Ausgleichsmaßnahmen für den 
Verbrauch von Natur und Landschaft 
hinten runterfallen. Das darf nicht pas
sieren.

Umweltschutz heißt es — also in un
serem Fall hier das Anlegen von Aus
gleichsflächen für den Verbrauch von Na
tur und Landschaft — verteuere die Pro
duktion. Investitionskosten würden in die 
Höhe getrieben. Darüber hinaus würden 
Planungen verzögert. Ein ganzer Wust 
von Vorschriften führe dazu, daß ver
mehrt Arbeitsplätze ins Ausland expor
tiert würden. Daß es beim Aufbau eines 
Standortes im Ausland vor allem um Ex
pansion und Gewinnmaximierung durch 
das Erschließen neuer Märkte geht, wird 
höchstens auf Nachfrage leise zugege
ben.

Wie sieht es denn aus mit unseren 
Vorschriften? Was ist dran an dem Gere
de von der Überreglementierung? Ist es 
möglich, daß die Handhabung zu strikt 
erfolgt?

Die Frage heute lautet: Ist die Eingriffs
regelung noch zeitgemäß? Um es vorweg 
zu nehmen: Meine Antwort dazu ist: 
grundsätzlich ja. Der Schutz unserer na
türlichen Lebensgrundlagen ist von so 
hochrangigem Interesse, daß wir auf Aus

gleichsmaßnahmen nicht verzichten kön
nen. Das sind wir auch kommenden Ge
nerationen schuldig. Wir müssen uns aber 
fragen, was wir mit dem gleichen Ziel an
ders handhaben können, damit unnötige 
Belastungen für Investoren vermieden 
werden.

Das mit den unnötigen Belastungen 
möchte ich einmal an einem persönlichen 
Beispiel erläutern. Ich bin biologisch w irt
schaftender Landwirt und bin gerade da
bei, zwei Hallen zu errichten. Im Bauan
trag hatte ich als Ausgleichsmaßnahme 
das Anlegen einer Obstwiese eingereicht. 
Die Obstwiese hätte zugleich eine Schutz
funktion für meine Tiere gehabt. Das ist 
seitens der unteren Naturschutzbehörde 
überhaupt nicht berücksichtigt worden. 
Ich bekam die Auflage, an einer bestimm
ten Stelle drei Reihen Bäume zu pflanzen, 
die dort aber gar keine weitere Funktion 
haben. Ich kenne einige solcher Fälle aus 
den Reihen meiner Berufskollegen. Für 
mich zeigt das, daß die Spielräume in der 
Handhabung weiter gefaßt werden soll
ten.

Dafür sprechen auch viele Erfahrun
gen aus meiner kommunalpolitischen Tä
tigkeit. Beispielsweise möchte eine Ge
meinde ein Baugebiet ausweisen. Sie be
kommt dann die Auflage, dafür an einer 
bestimmten Stelle in direkter Umgebung 
eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 
vorzunehmen.

Die Gemeinde hat nicht die Möglich
keit, gebündelt an einer vielleicht besser 
geeigneten Stelle Maßnahmen durchzu
führen, obwohl die Bündelung an einer 
solchen Stelle dem Naturschutz dienli
cher wäre. Die Fläche könnte dann ins
gesamt nach und nach wachsen und 
durch die Wechselwirkung der einzelnen 
Maßnahmen eine höhere Qualität für 
den Naturschutz erreichen als es bei 
einem weitverstreuten Flickenteppich der 
Fall ist.

Eingangs habe ich die Situation der 
öffentlichen Haushalte angesprochen. Die 
jetzt geübte Praxis macht es den öffent
lichen Haushalten — in meinen Augen — 
unnötig schwer. Seitens des Landes sind 
wir um Entlastung der Kommunen be
müht.

Wäre eine Bündelung möglich, so 
könnte eine Kommune im Vorfeld geeig
netes Land für solche Maßnahmen erwer
ben und Vorhalten, wo dann die Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen vorge
nommen werden. Das würde helfen, öf
fentliche Gelder zu sparen.
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Heute ist es doch so: Die Grundeigen
tümer kriegen sehr schnell mit, wo die 
Kommune Land erwerben muß, um ent
sprechende Maßnahmen durchzuführen. 
Da die Grundeigentümer ein Interesse 
daran haben, ihr Land zu möglichst gu

ten Konditionen zu veräußern, steigt 
der Preis. Hätte die Kommune die Chance, 
bei günstiger Gelegenheit vorab Land zu 
erwerben, wären die Kosten erheblich 
niedriger. Wir hätten Steuergelder gespart 
und etwas für den Naturschutz getan.

Anschrift des Verfassers

MdI Michael Stolze 
Nds. Landtag 
SPD-Fraktion
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover
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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Quo vadis, Eingriffsregelung?
Die Umsetzung der Eingriffsregelung 
bei der niedersächsischen Straßen
bauverwaltung
Praxisbeispiele — Hürden zwischen Planung und Ausführung

von Adolf Noack

1. Die Eingriffsbeurteilung

Die wesentlichen Ursachen der Beeinträch
tigung des Naturhaushaltes und des Land
schaftsbildes durch den Bau von Straßen 
sind:
■  Der Bau der Straße (die Bauarbeiten)
■  Die Anlage der Straße (das Bauwerk)
■ Der Betrieb der Straße (der Verkehr) 

Zur Beurteilung der Beeinträchtigun
gen des Naturhaushaltes und des Land
schaftsbildes weist § 12 des NNatG darauf 
hin, daß hier die Funktionen oder Werte 
des Naturhaushaltes oder Landschaftsbil
des zu betrachten sind.

Die Funktionen des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes und nicht pri
mär die betroffenen Flächen sind zu er
fassen, um ermitteln zu können, welche 
Wirkungen die oben beschriebenen Ursa
chen haben
■ bei der Zerschneidung und Verinse- 
lung bisher unzerschnittener Räume,
■ bei der Entwertung oder Teilentwer
tung von Flächen durch die Beeinträchti
gung durch Immissionen oder Störungen,
■ bei der Überbauung und beim Verlust 
von Flächen für bestimmte Funktionen,
■ bei der zusätzlichen Versiegelung 
überbauter Flächen.

Die „Funktionen" des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes sind annähe
rungsweise und modellhaft zu erfassen, 
ihre Werte sind zu beschreiben. Das Maß 
der Beeinträchtigung ist nachvollzieh
bar zu prognostizieren, d.h. die Störun
gen der Funktionen und die Flächen, auf 
denen sie gestört sind, müssen ermittelt 
werden.

2. Die Planung von Maß
nahmen

In Bezug auf die Eingriffsregelung des 
NNatG gelten zwei wichtige Grundsätze:

■ Die Reihenfolge Vermeidung, Aus
gleich, Abwägung und Ersatz ist bei der 
Anwendung der Eingriffsregelung im 
Zuge von Straßenplanungen gewissenhaft 
einzuhalten!
■ Ein wesentlicher Inhalt der Eingriffsre
gelung ist das Verschlechterungsverbot. 
Dies bedeutet, daß alle beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushaltes, auch 
wenn sie nur eine geringere Bedeutung 
haben, am Ort des Eingriffes oder in der 
näheren Umgebung wieder herzustellen 
sind. Nicht im Sinne der Eingriffsregelung 
wäre es, an anderer Stelle etwas Wertvol
les für den Naturschutz zu schaffen, auch 
wenn das aus Sicht des Naturschutzes 
sinnvoll erscheint.

Werden beeinträchtigte Funktionen 
erfaßt und beschrieben, so kommt man 
in vielen Fällen nicht umhin, die Beeinträch
tigung mit Maß und Zahl zu belegen, um 
daraus nachvollziehbar eine angemessene 
Kompensation abzuleiten.

Formalisierte Berechnungsverfahren 
werden bei der nieders. Straßenbauver
waltung nicht angewendet, weil hierbei 
leicht der Zusammenhang zwischen be
einträchtigter Funktion und Maßnahme 
verloren geht. Es wird versucht, einzelfall
bezogen beeinträchtigte Funktionen 
durch gezielte Gegenmaßnahmen zu hei
len. In einigen Fällen wird diese Beein
trächtigung einzelfallbezogen quantifi
ziert, um daraus den Kompensationsbe
darf in Stückzahlen, Längen und Flächen 
abzuleiten.

Als Kompensation zählt immer nur die 
erreichte Verbesserung, nicht aber die 
Fläche selbst, auf der das geschieht. Die 
Sicherung einer Fläche kann nur in be
gründeten Ausnahmefällen und nur in 
Form einer Konvention als Maßnahme 
gelten. Dieses sind die Rahmenbedin
gungen, denen sich die nieders. Straßen
bauverwaltung bei der Berücksichtigung

der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in ihrer Planung ver
pflichtet fühlt.

3. Praxisbeispiele - Planung und 
Ausführung von Kompensa
tionsmaßen

3.1 Vermeidung ohne Verpflichtung?
B 191, Maßnahmen zum Amphibien
schutz

Nach der politischen Wende im Osten 
wird die Elbebrücke bei Dömitz wieder 
aufgebaut. Nach ca. 45 Jahren fließt star
ker Verkehr durch ein Amphibienvor
kommen landesweiter Bedeutung (Vor
kommen von 11 Arten). Das juristische 
Hinterfragen des Falles kommt zu dem 
Ergebnis: Die Wiederinbetriebnahme ei
ner bestehenden und gewidmeten Stra
ße verursacht keinen Eingriff. Die Aussa
ge des Bundesverkehrsministeriums, Vor
kehrungen zugunsten der Ziele des § 1 
BNatG seien zu prüfen, und die Einschät
zung der Beeinträchtigungen durch den 
geplanten Ausbau der B 191 mit einem 
Radweg bieten letztendlich den Anlaß, 
eine genauere Bestandsaufnahme der 
Amphibien sowie ihrer Wanderaktivitäten 
durchzuführen, um daraus die Notwen
digkeit von 20 festen Durchlässen mit 
Leiteinrichtungen sowie lebensraumver
bessernden Maßnahmen für die Amphi
bien abzuleiten.

Erreicht wurde dieses Ziel durch eine 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
Verbänden, UNB, NLÖ und der Straßen
bauverwaltung.

3.2 Der Umgang mit der Kosten
schätzung
BAB A 39, Ersatzmaßnahme 
Neues Land

Sandmagerrasenflächen auf einem still
gelegten Gleisgelände der Stadt Braun
schweig werden überplant. Die planerisch 
vereinbarte Kompensation heißt: Erwerb, 
Sichern und Herrichten einer geeigne
ten Fläche und Verpflanzen der vorhan
denen Trockenrasenbestände.

Die Kosten für den Grunderwerb, die 
Bodenbewegungen, die Sandaufschüt
tung und Verpflanzung wurden auf ca. 
2 Mio DM geschätzt; eine Summe, von 
der der Bund der Steuerzahler meinte, sie 
treibe dem Steuerzahler die Zornesröte ins 
Gesicht. Selbst das Fernsehen und die 
Zeitschrift „Der Spiegel" widmeten die
sem Fall ihre Aufmerksamkeit.
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Eine genaue Nachkalkulation der in
zwischen durchgeführten Maßnahme er
gab eine tatsächliche Belastung der 
Steuerzahler mit nur ca. 150.000— DM. 
Grund: Das Gelände wurde gratis zur 
Verfügung gestellt. Der abgetragene 
Oberboden wurde im Bereich der Stra
ßenbaustelle benötigt und hätte sonst 
gekauft werden müssen. Der aufgetra
gene Sand war überschüssiger Boden, der 
beim Straßenbau anfiel und der anson
sten gegen Entgelt hätte abgelagert wer
den müssen. Die Maßnahme wird durch 
eine 5jährige Kontrolle und Korrektur der 
Entwicklung begleitet.

3.3 Bauzeiten
B 4r Bergwiese auf dem Hasselkopf

Die Bergwiese auf dem Hasselkopf wird 
durchschnitten von einem Tunnel, der in 
offener Bauweise gebaut wird. Der Ein
schnitt wird nach Abschluß der Bauarbei
ten wieder zugeschüttet. Geplant wurde, 
die Bergwiese aufzunehmen und später 
an Ort und Stelle wieder anzudecken. 
Übersehen wurde die lange Bauzeit und 
daß eine 3jährige Zwischenlagerung die 
artenreiche Bergwiese zu einer artenar
men Fettwiese degradiert hätte. Es wur
de kurzfristig umgeplant, ein neuer 
Standort für die abgetragene Bergwiese 
wurde vorbereitet, und die Vegetations
stücke wurden mit einem Spezialgerät 
verpflanzt.

Auch diese Maßnahme wird 5 Jahre 
lang vegetationskundlich begleitet. Nach 
Abschluß der Bauarbeiten wurde der alte 
Standort, die Tunnelbaustelle, mit aus 
der Umgebung gewonnenem Saatgut re
naturiert.

3.4 Altlasten
BAB A 28/31, Kompensationsmaß
nahme Rheiderland

Im Planfeststellungsbeschluß von 1983 
wurde die Ermittlung der Beeinträchtigun
gen von Wiesenvögeln und von rastenden 
Gänsen sowie die Kompensation dieses 
Eingriffs auf ein nachfolgendes, ergän
zendes Planfeststellungsverfahren ver
schoben. Das Grundproblem, daß hier 
eine Beeinträchtigung vorlag, war zwar 
erkannt worden, nicht aber der Umfang 
des Eingriffs.

3.4.1 Wiesenvögel

Die untere Naturschutzbehörde bat zur 
Abgabe ihrer gutachtlichen Stellung

nahme gemäß § 14 des Nieders. Natur
schutzgesetzes die Fachbehörde für Na
turschutz, das heutige NLÖ, um Hilfe.

Die Fachbehörde wies als Suchraum 
ein Gebiet von 650 ha aus, innerhalb des
sen Maßnahmen noch unbestimmter 
Größe für die Wiesenvögel durchgeführt 
werden sollten.

Aus einer unbedachten und laut ge
äußerten Klage einzelner Straßenbaukol
legen entstand das Gerücht — „650 ha 
wollen die haben".

Sofort standen die Landwirte wie eine 
Phalanx gegen die Abgabe von Flächen für 
eine Straße, die ohnehin schon gebaut 
war. 1994 war endlich die Größe der Aus
gleichsflächen (350 ha) hinreichend be
gründet und mit den Landwirten abge
stimmt, der größte Teil des Grundes war 
erworben und eine 5jährige Funktions
kontrolle vereinbart.

Die jetzt eingeleiteten Sparmaßnah
men des Bundes drohten das Projekt zu 
kippen. Die vereinten Bemühungen der 
gesamten Straßenbauverwaltung vom 
Straßenbauamt bis zum MW, der UNB 
und ONB und der Planfeststellungsbe
hörde brachten das Bundesverkehrsmini
stenum von den Sparplänen bei dieser 
überfälligen Maßnahme ab.

Zur Planung der Kompensationsmaß
nahmen für die beeinträchtigten Wiesen

vögel ist folgendes in Stichworten anzu
merken:
■  Zur Bilanzierung Eingriff - Ausgleich für 
dieses Gebiet wurde die Uferschnepfe als 
Indikatorart mit dem weitestreichenden 
Lebensraumanspruch herangezogen.
■  Erfassung betroffener Lebensräume 
mit ihrer durchschnittlichen Siedlungs
dichte.
■  Beschreibung der potentiellen Auswir
kungen einer Straße (Grundlage Veen/ 
Zande 1980). Ansatz: Wertminderung um 
60% auf 1800 m beiderseits der BAB.
■  Betroffenheit: 39 Brutpaare Ufer
schnepfe.
■  Ausgleichsflächenbedarf bei Einpla
nung geeigneter Flächen mit niedrigem 
Vorwert = 250 ha.
■ Intensive Einzelgespräche mit betrof
fenen Landwirten zeigen Probleme für 
die Wiesenvögel bei falscher Extensivie- 
rung und Probleme für die Landwirte bei 
dem Entzug hofnaher Flächen auf. Das 
Konzept wird geändert; u.a. dadurch, 
daß auch Flächen mit höherem Vorwert 
einbezogen werden, wächst der Aus
gleichsflächenbedarf von ca. 250 ha auf 
ca. 350 ha an.

Das Maß einiger Nutzungseinschrän
kungen, z.B. das Maß der Vernässung, soll 
durch eine 5jährige Funktionskontrolle 
mit der Fragestellung: „Was ist für die
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Abb. 1: Nutzungsauflagen: Übersicht Wiesenvögel Quelle: M. Matthiesen LBP 89
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Wiesenvögel gut und für die Landwirte 
noch nutzbar?" ermittelt werden. Die 
Nutzungseinschränkungen sind der Abb. 1 
zu entnehmen.

3.4.2 Gänse

Als Ausgleich für die Beeinträchtigung von 
zwei Gänseäsungsflächen sollen im ge
samten Gänseäsungsgebiet die in der 
Abb. 2 dargestellten, den Lebensraum be
ruhigenden und verbessernden Maßnah
men durchgeführt werden.

Ein großer Teil dieser Maßnahme 
wurde von der Planfeststellungsbehörde 
als nicht durchsetzbar verworfen. Die Ein
schränkung der Jagd, der Erholungsnut
zung, der Gülleausbringung sowie Wege
sperrungen und ein Überfliegungsverbot 
auf einer Fläche von über 200 qkm war 
nicht realisierbar. So mußte auch diese 
Beeinträchtigung flächenmäßig quantifi
ziert und nachvollziehbar in eine flächige 
Kompensierungsmaßnahme umgewan
delt werden.

Das Ergebnis waren ca. 100 ha zusätz
liche Äsungsfläche im schlafplatznahen 
Poldergebiet, bestehend aus einer 50 ha 
großen Kernzone mit Winterfruchtanbau 
und einer 50 ha großen Pufferzone, in der 
die Gänse während der Äsungszeit nicht 
gestört werden dürfen.

Auch diese Lösung, die kaum mit land
wirtschaftlichen Nutzungseinschränkun
gen verbunden ist, die jedoch eine Ent
schädigung für Gänseschäden innerhalb

des Gebietes beinhaltet, stößt auf Ableh
nung vieler Landwirte. Durch die Magnet
wirkung dieser ruhigen, günstig gelege
nen Äsungsflächen werden auch Fraß- 
und Trittschäden auf den Nachbarflä
chen befürchtet. Es zeichnet sich jedoch 
eine Lösung mit den betroffenen Eigen
tümern ab, so daß mit der Einleitung der 
ergänzenden Planfeststellung zum Som
mer des Jahres 96 gerechnet wird — 13 
Jahre nach der Genehmigung und 8 Jahre 
nach dem Bau der Autobahn.

3.5 Ausgleich oder Ersatz
B 211 n, B 212 n, die Weserquerung

Betroffen sind in diesem Falle u.a. Wiesen
vogellebensräume von landesweiter Be
deutung. Prinzipiell erfolgt die Ermittlung 
des Ausgleichsflächenbedarfes auf ähnli
chen Grundlagen wie bei der vorher be
schriebenen Maßnahme Rheiderland.

Die Wirkzone wurde durch Maßnah
men zur Verminderung der Beeinträchti
gung, nämlich durch eine 50 m breite 
Röhrichtberme neben der Straße auf 
500 m beiderseits der Straße reduziert 
(Konvention mit den Naturschutzfachleu
ten und den Naturschutzbehörden). Als 
Beeinträchtigung wurde die Zahl der be
troffenen Brutpaare der in diesem Gebiet 
relativ konstanten Artenzusammenset
zung Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel, 
Austernfischer und Bekassine ermittelt. Es 
waren insgesamt 37 Brutpaare, die von 
der Baumaßnahme betroffen wären. Zum

Ausgleich auf der vom Eingriff betroffe
nen Grundfläche wären ca. 180 ha Ex- 
tensivierung landwirtschaftlicher Nut
zungsfläche notwendig gewesen. Eine 
landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse 
verdeutlichte schon in der Planungsphase, 
daß hier nur ein Teilausgleich auf 81 ha, 
ergänzt durch 2 Ersatzmaßnahmen von 
insgesamt 100 ha möglich war.

Das Gutachten eines landwirtschaftli
chen Sachverständigen zu dieser Teilaus
gleichsfläche ergab, daß nach Änderung 
der Bewirtschaftung keine Existenzgefähr
dung für die beiden hauptbetroffenen 
Landwirte vorläge.

Die Straßenbauverwaltung sieht daher 
trotz der Einflußnahme hochgestellter 
Landwirtschaftspolitiker auf die Bezirks
regierung naturschutzrechtlich keine Ver
anlassung, dieses Ausgleichskonzept zu
gunsten einer der Landwirtschaft geneh
meren reinen Ersatzlösung zurückzuzie
hen. Dennoch wird diese Ersatzlösung 
zeitgleich untersucht, um festzustellen, 
ob sie überhaupt möglich ist. Die Abwä
gung und Entscheidung über Ausgleich 
und Ersatz liegt bei der Planfeststellungs
behörde.

3.6 Die Eingriffsregelung in der Raum
ordnung
B 212, Ortsumgehung Berne

Die Raumordnung wägt ab zugunsten 
einer Trasse, die für die Landwirtschaft 
günstig ist, da sie auf Bewirtschaftungs
grenzen liegt, wohlwissend, daß diese 
Trasse für Wiesenvogelgebiete von über
regionaler und landesweiter Bedeutung 
eine erhebliche Beeiträchtigung bedeu
tet.

5 Jahre später, 1990, stellt sich bei der 
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 
heraus, daß zum Ausgleich des Eingriffs 
in die Wiesenvogelgebiete allein 500 ha 
landwirtschaftlicher Nutzungsflächen ex- 
tensiviert werden müssen. Die Bezirksre
gierung und das Straßenbauamt kom
men zu dem Schluß, daß bei einem der
artigen Flächenbedarf die zugunsten der 
Landwirtschaft gedachte Abwägung und 
Linienwahl letztendlich zu Ungunsten der 
Landwirtschaft ausgefallen ist. Ein neuer 
gesamtplanerischer Variantenvergleich 
mit einer Umweltverträglichkeitsstudie, 
die den Kompensationsflächenbedarf un
terschiedlicher Varianten berücksichtigt, 
sind Grundlage für das derzeitige neue 
Raumordnungsverfahren.
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Abb. 2: Ausgleichsmaßnahmen im Gänseäsungsgebiet Marienchor
Quelle: M. Matthiesen, LBP 1989
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4. Ausblick

Die planende Verwaltung ist über die 
Erfüllung der Auflagen durch die Eingriffs
regelung hinaus zu umfangreichen Ab
wägungen mit anderen öffentlichen und 
privaten Belangen verpflichtet. Hier gilt 
es, gute gesamtplanerische Lösungen zu

finden, die für alle Planungsbeteiligten 
den bestmöglichen Kompromiß darstel
len. Häufig stellen sich erst bei der Aus
führung der geplanten Lösungen Schwie
rigkeiten heraus, die sich meist durch kon
struktive Mitwirkung aller Beteiligten be
wältigen lassen.

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Ing. Adolf Noack 
im Niedersächsischen Landesamt 
für Straßenbau 
Sophienstraße 7 
30159 Hannover
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Die Integration der Eingriffsregelung 
in das BauGB oder eine Versiegelungs
abgabe?
von Heinz Janning

Vormerkungen

Als Akteur der kommunalen Bauleitpla
nung werde ich wohl zu den „Eingreifern" 
gezählt. Erschwerend kommt hinzu, daß 
ich mich auch noch für die Integration der 
Eingriffsregelung in das Städtebaurecht 
ausspreche und damit dem Verdacht aus
setze, die naturschutzrechtliche Eingriffs
regelung durch das „Eingriffsrecht" ver
einnahmen und damit den „Natur- und 
Landschaftsschutz politisch verfügbar 
machen" zu wollen.

Daher bin ich für die mir gewährte 
Chance besonders dankbar, zu folgenden 
Fragen Stellung nehmen zu dürfen:
■ Was ist mit der Integration der Ein
griffsregelung in das Baugesetzbuch 
(BauGB) gemeint? Was wird damit be
zweckt ?
■ Wie sind die Vorbehalte dagegen aus 
dem Bereich des Natur- und Landschafts
schutzes zu bewerten ?
■ Welche Alternativvorstellungen ver
bergen sich hinter dem Stichwort „Versie
gelungsabgabe" und was ist davon zu 
halten?

Meine Grundpositionen möchte ich 
bereits vorab mit folgenden Thesen mar
kieren:
■ Der seit dem 1. Mai 1993 geltende § 8a 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), der 
das Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht neu ge
ordnet hat, hat sich im Grundsatz be
währt. Die Einbeziehung der Eingriffsre
gelung in die Bauleitplanung hat vielfach 
wie ein Katalysator gewirkt und die Kom
munikation zwischen Städtebau einerseits 
und Natur- und Landschaftsschutz ande
rerseits erheblich verbessert.
■ Der Grundgehalt des § 8 BNatSchG 
ist vollständig in das BauGB zu integrie
ren und hierbei praxisgerecht fortzuent
wickeln, um noch bestehende Auslegungs
und Anwendungsprobleme zu lösen.
■  Die mit dem Stichwort „Versiegelungs
abgabe" bislang nur angedeuteten Vor

stellungen sind keine gleichwertigen Alter
nativen zur Eingriffsregelung; sie sind da
her abzulehnen.

I. Der Grundgehalt des 
§8a BNatSchG

1. Vorgaben für die Bauleitplanung

Die Kernelemente der Vorgaben für die 
Bauleitplanung in § 8a Abs. 1 Sätze 1 bis 
3 BNatSchG lassen sich wie folgt zusam
menfassen:
■ Die naturschutzrechtlichen Vermei- 
dungs-, Ausgleichs- und Ersatzgebote las
sen sich in der Bauleitplanung nur „ent
sprechend" anwenden. Die Eingriffsrege
lung des § 8 BNatSchG ist eine vorha
benbezogene Zulassungsregelung mit 
strikter Rechtsbindungswirkung (kondi
tionale Programmierung). Die Bauleitpla
nung ist dagegen eine abwägungsgesteu
erte zweistufige Gesamtplanung (finale 
Programmierung); sie ist in der Regel eine 
flächenbezogene Angebotsplanung.
■ Über die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege ist in der Bau
leitplanung im Rahmen der Gesamtabwä
gung aller betroffenen Belange zu ent
scheiden.

§ 8 a BNatSchG ist also eine Abwä
gungsdirektive und kein strikt zu beach
tender Planungsleitsatz. Er vermittelt we
der einen absoluten noch einen relati
ven Vorrang für die Belange des Natur
schutzes und der Landschaftspflege in 
der Bauleitplanung; eine generelle Pflicht 
zur Vollkompensation besteht daher 
nicht. 1)
■  Bei den planerischen Entscheidungen 
über Minderung, Ausgleich oder Ersatz er
warteter Eingriffe sind die Darstellungen 
der Landschaftspläne zu berücksichtigen, 
d.h. in die Abwägung einzubeziehen. 1 *

1) Vgl. dazu das Grundsatzurteil des OVG Münster 
vom 28. Mai 1996, 7a D 44/94. NE, u.a. in NVwZ 1996,
274 ff.

2. Abschließende Kompensationsent
scheidung schon im Bebauungsplan

Aus § 8a Abs. 2 BNatSchG ist zu ent
nehmen, daß der Bebauungsplan abschlie
ßend über Minderungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen entscheidet. Mit der 
nachfolgenden Baugenehmigung für 
Vorhaben nach § 30 oder § 33 BauGB 
können demnach nur Minderungs-, Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen verlangt 
werden, die im Bebauungsplan festge
setzt sind. Dies ist der eigentliche Kern 
des sogenannten „Baurechtskompromis
ses".

3. Festsetzung, Durchführung und 
Finanzierung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

a) Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen, die auf dem Baugrund
stück selbst festgesetzt sind, werden 
über die Baugenehmigung umgesetzt 
und von den Bauherren durchgeführt.

b) Bei bauflächenbedingten Kompensa
tionsmaßnahmen, die im sonstigen 
Geltungsbereich des Bebauungspla
nes festgesetzt werden, ist zwischen 
der gesetzlichen Regelung und ver
traglichen Regelung zu unterscheiden:
■  gesetzliche Regelung des § 8 a 
BNatSchG:

■ Zuordnung der Maßnahmen 
zu den Baugrundstücken durch 
Festsetzung nach § 8 a Abs. 1 Satz 4 
BNatSchG
■  Durchführung der Maßnah
men durch die Gemeinde („Ersatz
vornahme") nach § 8 a Abs. 3 
BNatSchG (soweit die Durchfüh
rung nicht auf andere Weise gesi
chert)
■ Erhebung von Kostenerstat
tungsbeträgen nach § 8 a Abs. 4 
BNatG in Verbindung mit kom
munaler Satzung

■  vertragliche Regelungen als Al
ternativen:

■  städtebaulicher Vertrag
■ als Durchführungsvertrag 

nach § 6 Abs. 1 oder
■ als Folgekostenvertrag 

nach § 6 Abs. 3 Maßnah- 
menG-BauGB

■  Einbeziehung der Kompensa
tionskosten in den Verkaufspreis 
bei der Veräußerung gemeinde
eigener Baugrundstücke
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c) Für die Durchführung und Refinanzie
rung von Kompensationsmaßnahmen 
außerhalb des Bebauungsplangebietes 
(„planexterne Kompensation") gibt 
es keine gesetzliche Regelung. Die 
Hilfskonstruktion eines Bebauungspla
nes mit zwei räumlich getrennten 
Geltungsbereichen birgt erhebliche 
rechtliche Risiken in sich.
Daher sind zur Zeit wohl nur vertrag
liche Regelungen zu empfehlen. Über 
städtebauliche Verträge kann sowohl 
die Durchführung planexterner Kom
pensationsmaßnahmen durch den 
Vorhabenträger als auch die Erstat
tung der Kosten für die von der Ge
meinde durchgeführten Maßnahmen 
vereinbart werden. Beim Verkauf ge
meindeeigener Baugrundstücke kön
nen auch Kosten der externen Kom
pensation in den Verkaufspreis einbe
zogen werden.

4. Kein Eingriff im unbeplanten 
Innenbereich

Gern. § 8a Abs. 6 BNatSchG sind nach 
§ 34 BauGB zulässige Vorhaben „nicht als 
Eingriffe anzusehen". Dies hat für die 
Überplanung im Zusammenhang bebau
ter Ortsteile die Konsequenz, daß auf
grund dieser Planung keine Eingriffe zu 
erwarten sind, wenn der Bebauungsplan 
die nach § 34 BauGB bereits bestehen
den Baurechte bestätigt.

II. Übernahme des Grund
gehalts des § 8a BNatSchG 
in das BauGB mit praxis
gerechter Fortentwicklung

1. Planungsvorgaben

Den Grundgehalt des § 8a BNatSchG in 
das BauGB zu übernehmen und ihn 
hierbei praxisgerecht fortzuentwickeln, 
heißt im Bereich der Planungsvorgaben 
zunächst einmal, daß das Vermeidungs
und Kompensationsanliegen der natur
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in
haltlich übernommen wird. Dies soll aber 
durch eine eigenständige Regelung im 
Bereich des § 1 BauGB geschehen, die 
nicht mehr auf das Naturschutzrecht zu
rückverweist.

Eine derartige „planerische Eingriffs
regelung" löst sich von der konditional 
programmierten Normstruktur des § 8 
BNatSchG, auf den der heutige § 8 a 
BNatSchG noch verweist und dadurch ei

nen unseligen Auslegungsstreit ausgelöst 
hat, der die Praxis sehr belastet.

Besonders wichtig ist die Lösung von 
dem durch das Naturschutzrecht der Län
der geprägten Begriff der Ersatzmaßnah
men, um planexterne Kompensationen 
zu erleichtern. Die Flexibilisierung der 
Kompensation liegt nicht nur im Interes
se des Städtebaus, sondern auch im Inte
resse des Natur- und Landschaftsschut
zes, weil dadurch ökologisch sinnvolle 
Maßnahmen aufgrund eines Konzeptes 
für das gesamte Gemeindegebiet durch
geführt werden können und weil dadurch 
auch in der Regel eine Vollkompensation 
möglich ist. In den meisten Bundesländern 
müssen „Ersatzmaßnahmen" nicht nur in 
einem funktionalen, sondern auch in ei
nem konkreten räumlichen Bezug zu 
dem Eingriffsvorhaben stehen. Fehlt es an 
diesem räumlichen Bezug, wäre nicht nur 
ein entsprechender städtebaulicher Ver
trag nichtig, sondern auch der Bebau
ungsplan, weil der durch das Vorhaben 
bedingte Eingriff nicht durch Maßnah
men kompensiert werden kann, die den 
gesetzlichen Anforderungen an „Ersatz
maßnahmen" genügen.

Im BauGB soll dann ein weiter gefaß
ter Ausgleichsbegriff verwendet wer
den, der mehr auf die funktionalen Zu
sammenhänge zwischen Eingriff und Aus
gleich abstellt und auf zu enge Bindun
gen der Kompensation an den Eingriffsort 
verzichtet.

Für eine derartige „planerische Ein
griffsregelung" liegen bereits erste For
mulierungsvorschläge vor. Zu verweisen 
ist zunächst auf das einschlägige Mehr
heitsvotum der Expertenkommission 
zur Novellierung des BauGB 2). Danach 
soll § 1 Abs. 5 BauGB wie folgt ergänzt 
werden:

„ Die Leistungsfähigkeit des Naturhaus
haltes, die Nutzungsfähigkeit der Natur
güter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft sollen nur im not
wendigen Umfang beeinträchtigt wer
den. Zur Förderung und Sicherung die
ser Schutzgüter sollen unter Berücksich
tigung der Darstellungen eines Land
schaftsplanes Darstellungen im Flächen
nutzungsplan und Festsetzungen im Be
bauungsplan getroffen werden."

2) Bericht der Expertenkommission zur Novellierung 
des BauBG, Berlin Oktober 1995, herausgegeben vom 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ
tebau Nr. 1/1996, Bonn, S. 10.

Diesem Mehrheitsvotum habe ich als 
Mitglied der Kommisssion nicht zuge
stimmt, weil mir die Pflicht zur Kompen
sation unvermeidbarer Eingriffe nicht 
deutlich genug zum Ausdruck kommt, 
weil die kommunale Bauleitplanung durch 
die Ausdehnung der Schutzgüter auf den 
gesamten Zielkatalog des § 1 BNatSchG 
unnötig erschwert wird und weil Inhalt 
und Folgewirkungen des neu eingeführ
ten Gebotes zur Förderung der benann
ten Schutzgüter für die Praxis nicht klar 
erkennbar sind.

Ich habe statt dessen in einem Minder
heitsvotum 3) folgende Formulierung vor
geschlagen:

„Die Leistungsfähigkeit des Naturhaus
haltes und das Landschaftsbild dürfen nur 
im notwendigen Umfang beeinträchtigt 
werden. Über A rt und Umfang der Min
derung und der Kompensation unver
meidbarer Beeinträchtigungen ist im Rah
men der Abwägung durch Darstellungen 
im Flächennutzungsplan und Festsetzun
gen im Bebauungsplan unter Berücksich
tigung der Darstellungen eines Land
schaftsplanes zu entscheiden".

Einen weiteren Formulierungsvor
schlag hat eine unabhängige Experten
gruppe des Volksheimstättenwerkes 3 4) 
vorgelegt.

„Sind aufgrund der Aufstellung (die 
besondere Erwähnung derÄnderung oder 
Ergänzung erscheint im Hinblick auf § 2 
Abs. 4 überflüssig) von Bauleitplänen (er
hebliche oder nachhaltige) Beeinträchti
gungen der Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts oder des Landschaftsbildes zu 
erwarten, ist über diese Belange ein
schließlich des Ausgleichs unvermeidba
rer Beeinträchtigungen nach den Vor
schriften dieses Gesetzbuches zu befin
den. Sind Beeinträchtigungen unvermeid
bar, sollen sie auf das Notwendige be
schränkt und im Rahmen der geordneten 
städtebaulichen Entwicklung am Ort der 
Beeinträchtigung oder an anderer Stelle 
ausgeglichen werden. Der Ausgleich soll 
durch geeignete Maßnahmen gesichert 
werden, insbesondere durch Darstellun
gen im Flächennutzungsplan und Festset

3) Kommissionsbericht, S. 23

4) Unabhängige Arbeitsgruppe des vhw: Das Bauge
setzbuch und die Baunutzungsverordnung in der Ge
setzgebung, Überlegungen und Vorschläge zu den be
absichtigten Novellierungen des BauBG und des 
BauNVO in der laufenden Legislaturperiode, Deutsches 
Volksheimstättenwerk e.V., Bonn, Juli 1996, S. 48
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zungen im Bebauungsplan; hierbei sollen 
die Darstellungen eines Landschaftsplanes 
berücksichtigt werden/ '

Im Bundesbauministerium (BMBau)
wird derzeit bei den Arbeiten für einen 
Referentenentwurf zur Novellierung des 
BauGB zum 1. Januar 1998 überlegt, alle 
für die Abwägung in der Bauleitplanung 
relevanten umweltschützenden Maßga
ben gewissermaßen als „Checkliste" in 
einem neuen § 1 a BauGB zusammenzu
stellen.

Darunter sind auch verschiedene Maß
gaben, die das Grundanliegen der Ein
griffsregelung aufnehmen und für die 
Bauleitplanung aufbereiten. Hierbei soll 
zunächst einmal vorgegeben werden, daß 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal
tes und das Landschaftsbild nur im not
wendigen Maß beeinträchtigt werden 
dürfen. In der Abwägung sei auch die 
Möglichkeit des Ausgleichs unvermeid
barer Beeinträchtigungen zu berücksichti
gen. Dieser Ausgleich solle durch geeig
nete Darstellungen von Ausgleichsflächen 
im Flächennutzungsplan und Festsetzun
gen von Ausgleichsflächen und -maß- 
nahmen im Bebauungsplan oder auch im 
Rahmen von vertraglichen Vereinbarun
gen am Ort der Beeinträchtigung oder 
auch an anderer Stelle gesichert werden, 
soweit dies mit einer geordneten städte
baulichen Entwicklung und den Zielen 
der Raumordnung und der Landespla
nung vereinbar sei.

„Ausgleich" ist hier bereits im weite
ren Sinne gemeint und umfaßt daher 
auch die heutigen Ersatzmaßnahmen.

2. Abschließende Entscheidung
über Minderungs- und Kompen
sationsmaßnahmen bereits im
Bebauungsplan

Übernommen werden soll auch das Kern
element des Baurechtkompromisses, über 
Minderungs- und Kompensationsmaßnah
men bereits im Bebauungsplan und nicht 
erst im Rahmen der Baugenehmigung ab
schließend zu befinden.

Bei einer Integration des § 8 a 
BNatSchG in das BauGB wird deshalb auch 
im Rahmen des § 29 BauGB klargestellt, 
daß die naturschutzrechtliche Eingriffsre
gelung auf Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen und während der Plan
aufstellung (§§ 30 und 33 BauGB) keine 
Anwendung findet.

3. Keine Eingriffe bei Bestätigung
bereits bestehender Baurechte

Entsprechendes gilt für das Vorhaben 
nach § 34 BauGB. Hierdurch wird prak
tisch der §8a Abs. 6 BNatSchG inhalt
lich übernommen. In der Gesetzesbegrün
dung sollte klargestellt werden, daß eine 
Bestätigung nach § 34 BauGB bereits be
stehender Baurechte im Rahmen der Über
planung im Zusammenhang bebau
ter Ortsteile in der Regel keine Beein
trächtigungen von Natur und Landschaft 
erwarten läßt.

Planerische Entscheidungen zum Aus
gleich oder zur Minderung stehen grund
sätzlich nur dann an, wenn durch die Bau
leitplanung zusätzliche Eingriffe zu er
warten sind. Aufgrund bestehender Bau
rechte schon vorher nach § 34 oder nach 
§ 30 zulässige Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft sollen grundsätz
lich nicht kompensationspflichtig sein. 
Eine materielle Rechtsänderung ist damit 
gegenüber dem heutigen Rechtszustand 
nicht verbunden.

4. Erleichterung der (planexternen)
Kompensation

Bei der angestrebten praxisgerechten 
Fortentwicklung der Eingriffsregelung 
geht es insbesondere um die räumliche 
und zeitliche Flexibilisierung vor allem 
der planexternen Kompensation.

Hierzu muß das gesetzliche Instrumen
tarium zur Durchführung und Refinanzie
rung von Kompensationsmaßnahmen 
auch auf Maßnahmen außerhalb des Ge
bietes des „Eingriffsbebauungsplanes" 
ausgedehnt werden 5). Es müssen künftig 
also auch Kompensationsmaßnahmen 
durch entsprechende Festsetzungen im 
Bebauungsplan zugeordnet werden, die 
entweder in einem weiteren Bebauungs
plan („Ausgleichsbebauungsplan") fest
gesetzt oder die vertraglich vereinbart 
oder aber auch von der Gemeinde auf 
gemeindeeigenen Grundstücken zugesagt 
sind.

Eine solche räumliche Flexibilisierung
der Kompensation setzt allerdings vor
aus, daß sich die Gemeinde für ihr Ge
biet ein landschaftspflegerisches Kon
zept erarbeitet, in dem sie zumindest 
die für die externe Kompensation geeig
neten Flächen erfaßt. Diese Arbeiten für

5) Siehe anliegendes Schaubild: „Eingriffskompensa
tion in der Bauleitplanung

ein umfassendes „Kompensationsflächen
konzept" sollten tunlichst mit der Flä
chennutzungsplanung verbunden wer
den.

Bei der Handhabung der Eingriffsre- 
gelung wird ohnehin der Flächennut
zungsplanung eine strategische Bedeu
tung zukommen. Dem Vermeidungsge
bot kann hier schon weitgehend dadurch 
entsprochen werden, daß der Siedlungs
flächenbedarf kritisch geprüft wird und 
daß die zukünftigen Bauflächen möglichst 
nicht in ökologisch sensiblen Freiraumbe
reichen dargestellt werden. Eine derart 
ökologisch ausgerichtete Standortwahl 
vermeidet unnötige Widerstände in der 
nachfolgenden Bebauungsplanung für 
neue Baugebiete und erspart hohe Kom
pensationskosten.

Für die Kompensation selbst kann der 
Flächennutzungsplan Flächen im Freiraum 
als Grünflächen, Wasserflächen, Flächen 
für die Landwirtschaft, Waldflächen so
wie Flächen für Maßnahmen zum Schutz 
zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft reservieren und deren 
Kompensationseignung bei Bedarf auch 
durch eine überlagernde Darstellung pla
nerisch sichern. Meines Erachtens dürfte 
es aber auch ausreichen, die Kompensa
tionseignung bestimmter Freiraumflä
chen in einem Beiblatt im Erläuterungs
bericht zum Flächennutzungsplan oder 
in einem informellen Planwerk festzuhal
ten. Mit der Feststellung der Kompensa
tionseignung bestimmter Außenbereichs
flächen werden gewissermaßen „Such
räume" für spätere Ausgleichsmaßnah
men bestimmt, die auf diesen Flächen zu 
entwickeln sind und die dann in der Be
bauungsplanebene verbindlich festgesetzt 
und bestimmten Baugrundstücken zuge
ordnet werden können.

Überlegt wird in diesem Zusammen
hang, schon in der Ebene der Flächen
nutzungsplanung solche für die externe 
Kompensation geeigneten Flächen durch 
eine besondere Darstellung bestimmten 
Bauflächen verbindlich zuzuordnen. Eine 
solche Flächenzuordnung kann die nach
folgende Bebauungsplanung hinsichtlich 
der Eingriffs-Ausgleichs-Problematik er
heblich entlasten. Eine derartige Darstel
lungsmöglichkeit ist insofern zu begrü
ßen.

Warnen möchte ich aber davor, die 
Zuordnung von Eingriffs- und Ausgleichs
flächen in der Ebene des Flächennut
zungsplanes zur zwingenden Vorausset
zung für die Zuordnung planexterner
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Ausgleichsmaßnahmen in der Bebauungs
planebene zu machen. Eine hinreichend 
exakte Bestimmung des Kompensations
bedarfes sowie eine genaue Zuordnung 
der einzelnen Kompensationsmaßnah
men sind in der Regel erst in der Ebene 
der Bebauungsplanung möglich. Der Flä
chennutzungsplan kann den späteren 
Ausgleich im wesentlichen nur vorberei
ten und insoweit die Bebauungsplanver
fahren entlasten. Die Zuordnung planex
terner Ausgleichsmaßnahmen zu Durch- 
führungs- und Refinanzierungszwecken 
darf daher nicht generell davon abhängig 
gemacht werden, daß diese auf Aus
gleichsflächen vorgenommen werden, die 
vorher schon im Flächennutzungsplan der 
jeweiligen Baufläche zugeordnet wor
den sind.

Fest steht aber schon jetzt, daß durch 
die Bestrebungen zur räumlichen Flexibili
sierung der Kompensation die Rolle der 
Landschaftsplanung erheblich gestärkt 
wird, weil diese die Grundlagen für das 
oben beschriebene Kompensationsflä
chenkonzept aufbereitet und qualifizierte 
Abwägungsinformationen für Vermei- 
dungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß
nahmen bereitstellt.

Flexibilisiert werden muß die Kom
pensation aber auch noch in zeitlicher 
Hinsicht, indem bereits erbrachte Aus
gleichsleistungen für Eingriffe angerech

net werden, die erst später aufgrund 
neuer Bebauungspläne zu erwarten sind. 
Die Grundidee des sog. „Öko-Kontos", 
das bereits nach geltendem Recht grund
sätzlich zulässig ist, könnte vor allem da
durch gefördert werden, daß man die 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 
bereits vor den „Eingriffsmaßnahmen" 
ohne jede Einschränkung zuläßt und nicht 
von besonderen städtebaulichen Gründen 
oder Erfordernissen des Naturschutzes 
abhängig macht.

5. Weitere instrumenteile 
Verbesserungen

Darüber hinaus sind noch weitere Ver
besserungen im instrumentellen Bereich 
der Eingriffsregelung erforderlich,
a) Dies gilt insbesondere für die Erstat

tung der Kosten der von der Ge
meinde durchgeführten Kompensa
tionsmaßnahmen. Durch gezielte Klar
stellungen im Gesetz können hier et
liche Unsicherheiten bei der Erhebung 
von Kostenerstattungsbeträgen beho
ben werden.
Ein grundlegender Fortschritt aus der 
Sicht der Gemeinden wird aber wohl 
nur dann erreicht, wenn man den Mut 
hat, die Zulässigkeit von Vorhaben im 
Bebauungsplangebiet davon abhän
gig zu machen, daß auch die Durch

führung zugeordneter Kompensa
tionsmaßnahmen gesichert ist. Die 
Durchführung dieser Maßnahmen gilt 
dann als gesichert, wenn der Bauherr 
entweder die Maßnahmen selbst 
durchführt oder bei Durchführung 
der Ausgleichsmaßnahmen durch die 
Gemeinde bei der Zulassung des Vor
habens einen Betrag in Höhe der vor
aussichtlichen und bereits entstande
nen Kosten der zugeordneten Kom
pensationsmaßnahmen an die Ge
meinde zahlt.
Dadurch würde spätestens im Bau
genehmigungsverfahren geklärt, von 
wem und auf welche Weise die Aus
gleichsmaßnahmen durchgeführt und 
wie sie finanziert werden. Es würde 
vermieden, daß die Gemeinden nach 
Durchführung der Ausgleichsmaß
nahmen wie bisher in vielen Fällen 
später „hinter dem Geld herlaufen" 
müssen oder auf den guten Willen 
der Beteiligten zum Abschluß von 
Vereinbarungen angewiesen sind. 
Die Zulässigkeit des Vorhabens wird 
dabei nur an die Sicherstellung, nicht 
aber an die Durchführung der Aus
gleichsmaßnahmen selbst gekoppelt. 
Dadurch wird ausgeschlossen, daß 
Durchführungsprobleme Investitionen 
verzögern oder gar blockieren kön
nen.

abschließende Entscheidung über die
Eingriffskompensation in der Bauleitplanung

und ihre Durchführung und Finanzierung

externe Kompensation
(Ersatzmaßnahme außerhalb des Bebauungsplangebietes)

interne Kompensation
(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebietes)

Flächennutzungsplan 
mit landschaftspflegerischem Konzept

l
Darstellung von 

Ersatzflächen
UßU

Konzept für 
Ersatzmaßnahmen

vertragliche Lösungen

sonstige
Vertrags
lösungen

städtebaulicher 
Vertrag

Durchfuhrungs-
vertrag

Folgekosten- 
vertrag

gesetzliche Regelung

- Zuordnung der Ersatzmaßnahmen 
zu den Bauflächen im Bebauungsplan

- Ersatzvomahme der Gemeinde
- Kostenerstattungsbetrag

Festsetzung der Maßnahmen im Bebauungsplan

auf den Baugrundstücken
- Umsetzung im Baugenehmigungs

verfahren
- Durchführung durch den Bauherrn

nc‘l

im sonstigen Geltungsbereich

vertragliche
Lösungen

sonstige Städtebau-
Vertrags- licher
lösungen Vertrag

gesetzliche
Regelung

- Zuordnung der 
der Maßnahme 
zu den Bau
grundstücken

- Ersatzvomahme 
der Gemeinde

- Kostenerstat
tungsbetrag
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b) Verbessert werden muß auch das In
strumentarium zur Bereitstellung der 
Kompensationsflächen. Hier ist vor al
lem an Änderungen im Bereich des 
Umlegungsrechts zu denken.

c) Diese und andere Verbesserungsmaß
nahmen können aber hier aus Zeit
gründen nicht mehr im einzelnen 
vorgestellt und erläutert werden. An 
dieser Stelle sei nur festgehalten, daß 
es durchaus konkrete Ansätze g ib t 
die instrumentellen Regelungen so zu 
verbessern und zu ergänzen, daß die 
meisten der heute noch beklagten 
Anwendungsprobleme bei der Hand
habung der Eingriffsregelung im Be
reich des Baurechts gelöst werden 
können.

III. Vorbehalte gegen die Inte
gration der Eingriffsregelung 
in das Baurecht aus dem 
Bereich des Natur- und 
Landschaftsschutzes

Ihnen liegt der Beitrag von Brahms/Lou- 
is6) (Die Zukunft des Naturschutzes in 
der Bauleitplanung) vor, in dem für die 
Beibehaltung des § 8 a BNatSchG plädiert 
wird. Zu den darin geäußerten Vorbe
halten gegen eine Integration der Ein- 
griffsregelung in das Baugesetzbuch 
möchte ich wenigstens kurz Stellung 
nehmen.

1. Gesetzesänderung zur Unzeit?

In dem Beitrag heißt es u.a., daß es ge
genüber den Gemeinden nicht verant
wortet werden könne, „die Grundlagen 
ihrer Bauleitplanung erneut zu ändern". 
Die oben vorgestellten Änderungen ver
ändern in keiner Weise die Grundlagen 
der Bauleitplanung, soweit es um die Be
handlung der Belange von Natur und 
Landschaft geht.

Die bestehende Planungsvorgabe des 
§ 8a Abs. 1 BNatSchG mit der Pflicht zur 
Vermeidung und zur Kompensation von 
Eingriffen in Natur und Landschaft wird 
in ihrer Gundstruktur überhaupt nicht 
geändert. Es bleibt also auch bei der bis
herigen Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. 
Die Übernahme in das BauGB vermeidet 
aber unnötige Auslegungsstreitigkeiten 
und erleichtert die externe Kompensation

6) Brahms/ Louis: Die Zukunft des Naturschutzes in der 
Bauleitplanung, Natur und Landschaft 1996, S. 136 f.

durch den Verzicht auf die zu engen Er
satzmaßnahmenbegriffe. Wenn ferner die 
instrumentellen Regelungen zur Festset
zung, Durchführung und Refinanzierung 
von Kompensationsmaßnahmen, die un
zweifelhaft dem materiellen Baurecht zu
zuordnen sind, in das BauGB überführt 
werden, wird das Baurecht für die Ge
meinden wieder überschaubar. Wenn bei 
dieser Gelegenheit die Instrumente zu
dem noch ergänzt und verbessert wer
den, liegt dies im Interesse der Gemein
den. Die notwendigen Neuerungen sind 
dabei nicht so umfangreich und kompli
ziert, daß die Kontinuität der Rechtsan
wendung und damit die Rechtssicherheit 
gefährdet würden.

2. Schwächung des
Naturschutzes?

In dem Beitrag wird weiterhin befürchtet, 
daß die Herauslösung der Eingriffsrege
lung aus dem BNatSchG die naturschutz
fachliche Beratung und die Vorgabe natur
schutzfachlicher Standards erschweren 
würde, da die Naturschutzbehörden for
mell nicht mehr zuständig seien.

Auch dieser Vorbehalt kann schnell 
entkräftet werden. Die Stellung der Natur
schutzbehörden im Bauleitplanverfahren 
wird durch die vorgeschlagene Integra
tion in keiner Weise verändert. Auch bei 
Geltung des § 8a BNatSchG haben die 
Naturschutzbehörden nur den Status 
eines Trägers öffentlicher Belange, der 
der planenden Gemeinde Abwägungsin
formationen liefert, die bei der Planung 
zu berücksichtigen sind. § 8a BNatSchG 
ist kein strikt zu beachtender Planungs
leitsatz, über dessen Auslegung und An
wendung die Naturschutzbehörden zu 
entscheiden hätten. Die „Vorgabe natur
schutzfachlicher Standards" im Sinne 
einer strikten Bindung der planenden Ge
meinde ist bereits mit dem geltenden 
Recht nicht vereinbar. Gebunden sind die 
Gemeinden lediglich an die formellen 
Schutzgebietsausweisungen und an die 
Vorgaben des gesetzlichen Biotopschut
zes.

Die Rechtsstellung der Naturschutz
behörden wird durch die vorgeschlage
nen Änderungen in keiner Weise ge
schmälert. Der faktische Einfluß der Na
turschutzbehörden auf die Bauleitpla
nung wird nach meiner Einschätzung so
gar zunehmen, weil die Flexibilisierung 
der Kompensation eine qualifizierte Land
schaftsplanung erfordert und weil die sy

stematische Beschäftigung der planen
den Gemeinden mit den Belangen von 
Natur und Landschaft den Bedarf an 
fachlicher Beratung durch die Natur
schutzbehörden erhöht.

3. Beschneidung von Länderkom
petenzen

Befürchtet wird des weiteren, daß durch 
die vorgeschlagene Integration „zukünftig 
naturschutzfachliche Standards bundes
einheitlich durch Bundesrecht festgelegt 
würden und dadurch die Regelungszu
ständigkeit der Länder weiter beschnit
ten würde".

Bei den oben skizzierten Integrations
vorschlägen geht es in keiner Weise um 
die bundeseinheitliche Vorgabe „natur
schutzfachlicher Standards" (etwa in 
Form von verbindlichen Vorgaben für 
bestimmte Bewertungsverfahren oder 
sog. „Öko-Standards").

Die Länderkompetenz wird nur am 
Rande tangiert, wenn nicht mehr auf 
die länderrechtlich geregelten Ersatz
maßnahmenbegriffe abgestellt wird, um 
die notwendige Flexibilisierung der plan
externen Kompensation zu ermöglichen. 
Diesen Verzicht auf die landesrechtli
chen Ersatzmaßnahmenbegriffe wird 
man aber wohl schwerlich als gravieren
den Eingriff in Länderkompetenzen wer
ten können.

4. Berücksichtigung aller
Verbesserungsvorschläge

Die in dem genannten Beitrag enthalte
nen Vorschläge für eine effektive und 
einfachere Umsetzung der Eingriffsrege
lung in der Bauleitplanung werden durch 
die beabsichtigte Neuregelung in vollem 
Umfang aufgegriffen.

Der Flächennutzungsplan wird für die 
Umsetzung der Eingriffsregelung weiter 
an Bedeutung gewinnen.

Die Problematik des Bebauungsplanes 
mit mehreren Geltungsbereichen besteht 
nicht mehr, wenn planexterne Kompensa
tionsmaßnahmen zugeordnet werden 
dürfen, die entweder in einem anderen 
Bebauungsplan festgesetzt oder die ver
traglich vereinbart oder die von der Ge
meinde auf eigenen Grundstücken zuge
sagt worden sind.

Der Mechanismus „Ausgleich vor Er
satz" gilt in diesem Sinne nicht mehr, 
weil ein weiter Ausgleichsbegriff gelten 
wird und weil die planexterne Kompen
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sation durch „Sammelausgleichs- und Er
satzmaßnahmen" in räumlicher und zeitli
cher Hinsicht zugelassen bzw. erleichtert 
wird.

Daß die Umlegung als Instrument für 
die Bereitstellung von Kompensationsflä
chen effektiver auszugestalten ist, ist 
ebenfalls Bestandteil der Vorschläge zur 
Integration der Eingriffsregelung in das 
BauGB.

IV. Versiegelungsabgabe als 
Alternative ?

1. Vorschläge zur „Versiegelungs
abgabe"

In der aktuellen Diskussion wird zuwei
len die Einführung einer „Versiegelungs
abgabe" als Alternative zur Eingriffsre
gelung des § 8a BNatSchG angeboten. 
Leider sind alle diese Vorschläge nicht so 
konkret ausformuliert, daß eine abschlie
ßende Bewertung möglich wäre. Beur
teilt werden kann zur Zeit daher nur die 
Grundstruktur einiger vorliegender Vor
schläge.

In seinem Positionspapier vom 10. Juli 
1995 zur Novelle des Städtebaurechts 
schlägt der Deutsche Städtetag vor, die 
konkrete Einzelabrechnung der Aus
gleichsmaßnahmen zugunsten einer pau
schalierten Ausgleichsabgabe („Versiege
lungsabgabe") aufzugeben. Eine solche 
Versiegelungsabgabe soll also anstelle 
des Kostenerstattungsbetrages als Aus
gleichsabgabe erhoben werden, die 
zweckgebunden für die von der Gemein
de durchzuführenden Ausgleichsmaßnah
men zu verwenden sei. Anknüpfungs
punkt einer solchen Abgabe sei die Flä
che, die versiegelt werden darf. Sie wer
de bei der Zulassung der einzelnen Bau
vorhaben erhoben. Dadurch werde die 
Bauleitplanung von der Pflicht zur Be
rücksichtigung der späteren Durchfüh
rung und Refinanzierung der Ausgleichs
maßnahmen entlastet. So wären insbe
sondere Zuordnungsfestsetzungen ent
behrlich. Ansonsten solle es aber bei der 
Berücksichtigung der naturschutzrechtli
chen Eingriffsregelung in der Bauleitpla
nung bleiben; die Versiegelungsabgabe 
stelle den Baurechtskompromiß nicht in 
Frage. Es sollten nur die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zukünftig gleichmäßi
ger, rechtssicherer und einfacher finan
ziert werden können.

In der Stellungsnahme der Fachkom
mission „Städtebau" der ARGEBAU zur
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Änderung des BauGB (März 1995) emp
fiehlt dagegen die Mehrheit der Kommis
sion, die Eingriffsregelung in der Bauleit
planung wieder aufzugeben und als Lö
sungsalternative „eine weitgehend pau
schalierte Versiegelungsabgabe" zu wäh
len. Diese möglichst einfach handhab
bare Versiegelungsabgabe solle zweck
gebunden in einen gemeindlichen Natur
schutzfonds zur ausschließlichen Finan
zierung von Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen fließen. Anknüpfungspunkt für 
die Höhe der Abgabe soll die im Bebau
ungsplan zugelassene zu versiegelnde 
Fläche sein. Die Belange vom Umwelt-, 
Natur- und Landschaftsschutz seien des
sen ungeachtet in der Abwägung ent
sprechend ihrem jeweiligen Gewicht zu 
berücksichtigen.

Derselbe Grundansatz wird auch in 
dem Minderheitsvotum der unabhän
gigen Arbeitsgruppe des Volksheim
stättenwerkes zur Novellierung des 
BauGB und der BauNVO verfolgt (4). Da
nach soll auf die Eingriffsregelung des 
§ 8a BNatSchG verzichtet werden. Kom
pensationsmaßnahmen außerhalb der 
Baugrundstücke sollen primär der natur
schutzrechtlichen Fachplanung überlassen 
bleiben. Finanziert werden sollen diese 
Maßnahmen über eine pauschale, mög
lichst einfach handhabbare Ausgleichsab
gabe, die im Baufall zu erheben wäre.

2. Bewertung der „Versiegelungs
abgabe"

Gegen die Einführung einer Versiegelungs
abgabe als Alternative zur Eingriffsrege
lung bestehen schon vom Grundansatz 
her gravierende Bedenken.

Ob die Einführung einer derartigen 
neuen Aufgabe überhaupt politisch 
durchsetzbar ist, darf bezweifelt werden, 
weil dieser neuen Abgabe keine konkret 
erkennbare Gegenleistung gegenüber
steht.

Wenn die neue Aufgabe einfach zu 
handhaben sein soll, muß sie pauscha
lierend lediglich auf die versiegelbare 
Fläche abstellen. Diese alleinige Anknüp
fung an die versiegelbare Grundstücks
fläche berücksichtigt aber in keiner Wei
se die jeweilige Eingriffsintensität und 
den erforderlichen Kompensationsauf
wand. Eine solche pauschale Abgabe kann 
also gar nicht „verursachungsgerecht" 
sein.

Völlig offen bleibt, ob bei der Bemes
sung der Versiegelungsabgabe auf dem

Baugrundstück festgesetzte oder auch 
freiwillig erbrachte Ausgleichsmaßnah
men im jeweiligen Einzelfall zugunsten des 
Bauherrn angerechnet werden sollen.

Ist dies nicht der Fall, wird es einen 
erheblichen Widerstand der Eigentümer 
der Baugrundstücke gegen die Festset
zung von Ausgleichsmaßnahmen auf ih
ren Grundstücken geben.

Werden dagegen solche Ausgleichslei
stungen angerechnet, führt dies zu ei
nem hohen Verwaltungsaufwand im Bau
genehmigungsverfahren. Der Praktikabili
tätsvorteil einer pauschalen Ausgleichsab
gabe gegenüber der Kostenerstattung für 
zugeordnete und von der Gemeinde 
durchgeführte Kompensationsmaßnah
men wäre damit weitgehend aufgezehrt. 
Die Erfahrung mit einer entsprechend 
konstruierten Versiegelungsabgabe in 
NRW für den unbeplanten Innenbereich 
und für ältere Bebauungsplangebiete 
waren wenig ermutigend; die Versiege
lungsabgabe ist nach wenigen Monaten 
wieder abgeschafft worden.

Ein elementarer Nachteil einer Versie
gelungsabgabe besteht unter dem Aspekt 
eines wirksamen Natur- und Landschafts
schutzes in einer im Vergleich zur Eingriffs
regelung wesentlich geringeren Zieleffi
zienz.

Wenn bei der Ausweisung neuer Sied
lungsflächen nicht mehr so sehr nach Ein
griffsintensität und Kompensationsauf
wand differenziert werden muß, wird der 
Druck auf die Bauleitplanung nachlassen, 
Eingriffe in Natur und Landschaft mög
lichst zu vermeiden.

Außerdem würden nach Aufhebung 
der Eingriffsregelung und Einführung der 
Versiegelungsabgabe wesentlich gerin
gere Anreize für die Gemeinden zur Fest
setzung und Durchführung konkreter 
Kompensationsmaßnahmen bestehen, 
weil die Einnahmen aus der Versiege
lungsabgabe auch dann fließen, wenn 
Kompensationsmaßnahmen überhaupt 
nicht festgesetzt werden oder aber wenn 
festgesetzte Kompensationsmaßnahmen 
zeitlich zunächst einmal zurückgestellt 
werden. Die Zweckbindung einer solchen 
Ausgleichsabgabe ist erfahrungsgemäß 
keine hinreichende Garantie für die ta t
sächliche Durchführung der notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen. Außerdem 
ist zu befürchten, daß Kompensations
maßnahmen außerhalb der Baugrund
stücke nur noch äußerst restriktiv fest
gesetzt werden, weil diese von der Ge
meinde finanziert werden müssen und
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nicht sicher ist, ob die Einnahmen aus der 
pauschalen Versiegelungsabgabe zur Re
finanzierung überhaupt ausreichen.

Die „ökologische Steuerungswirkung" 
einer Versiegelungsabgabe ist daher un
gleich geringer als die der Eingriffsrege
lung. Ich teile daher die Befürchtung von 
Brahms/Louis, daß der mit der Einführung 
einer Versiegelungsabgabe verbundene 
Verzicht auf die Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung zu einer Vernachlässigung 
des Natur- und Landschaftsschutzes füh
ren würde.

Fazit:

Die „Versiegelungsabgabe" als Alterna
tive zur Eingriffsregelung kommt derzeit 
schon deshalb nicht in Betracht, weil bis
lang noch keine hinreichend konkreti
sierten Vorschläge vorgelegt worden 
sind. Aus der Grundstruktur der Voten 
für eine Versiegelungsabgabe läßt sich 
überdies schon jetzt erkennen, daß die 
Einführung einer Versiegelungsabgabe 
keine gleichwertige Alternative zu der 
oben skizzierten Fortentwicklung der Ein
griffsregelung in der Bauleitplanung sein 
kann.

V. Abschließende Appelle an 
Natur- und Landschafts
schützer

1. Unnötigen Prestigestreit vermeiden!

Wenn man die Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung retten und ihre Grundan
liegen effektiver durchsetzen will, sollte 
man einen unnötigen Prestigestreit über 
den Standort der Planungsvorgabe im 
BNatSchG oder im BauGB vermeiden.

Entscheidend ist der Inhalt der Rege
lung. Daß die instrumentellen Elemente

der Eingriffsregelung des § 8a BNatSchG 
(insbesondere Zuordnungsfestsetzung, 
Durchführungspflicht, Kostenerstattungs
betrag) materielles Baurecht sind und 
schon aus Gründen der Übersichtlichkeit 
auch in das BauGB gehören, dürfte 
schwerlich zu bestreiten sein. Nach mei
ner Auffassung gehört aber auch die Pla
nungsvorgabe in das BauGB, weil da
durch eine unübersichtliche und für Aus
legungsstreitigkeiten anfällige Verwei
sungskette vermieden wird und weil der 
planerische Ausgleich sich dann von den 
zu engen Ersatzmaßnahmenbegriffen lö
sen kann.

Es wäre aber fatal, wenn engagierte 
Befürworter der Eingriffsregelung bei 
den Natur- und Landschaftschützern ei
nerseits und den Städtebauern anderer
seits sich wegen des Standortes der Pla
nungsvorgabe im BNatSchG oder im 
BauGB zerstreiten würden und diejeni
gen, die die Eingriffsregelung abschaffen 
wollen, lachende Dritte sein würden.

2. Flexibilisierung der Kompensation
nicht problematisieren!

Die vorgeschlagene räumliche und zeitli
che Flexibilisierung der planexternen Kom
pensation liegt auch und gerade im In
teresse des Natur- und Landschaftsschut
zes. Sie ermöglicht auf der Basis eines 
gemeindeweiten Gesamtkonzeptes eine 
Optimierung der Kompensation von un
vermeidbaren Eingriffen und stärkt 
gleichzeitig die Tendenz zu einer Voll
kompensation, weil eine Teilkompensation 
dann meist nur noch schwer begründbar 
ist. Das „Wegwägen" der Belange von 
Natur und Landschaft wird insofern er
schwert.

Gleichzeitig ist aber mit der Flexibili
sierung der Kompensation auch den pla

nenden Gemeinden geholfen, so daß der 
Widerstand gegen die Eingriffsregelung 
entfällt, der darauf zurückzuführen ist, 
daß das derzeitige Gesetz die Durchfüh
rung und Refinanzierung der bauflächen
bedingten Kompensation auf das Bebau
ungsplangebiet beschränkt.

3. Bewertungsprobleme besser lösen!

Es liegt im gemeinsamen Interesse, die 
derzeit noch bestehenden Probleme bei 
der Bewertung von Bestand, Eingriff und 
Ausgleich zu lösen. Die Bemühungen, stan
dardisierte Bewertungsverfahren für den 
Regelfall zu entwickeln, die auf die spe
ziellen Bedürfnisse der flächenbezoge
nen, zweistufigen Bauleitplanung zuge
schnitten sind, sollten verstärkt werden. 
Die für die gegenseitige Kommunikation 
notwendige gemeinsame Schnittmenge 
würde dadurch vergrößert. Zu große Un
terschiede durch die Anwendung ver
schiedener Bewertungsverfahren, die 
heute häufig der Eingriffsregelung 
schlechthin entgegengehalten werden, 
sind dadurch zu vermeiden. Wenn es ge
lingt, die Bewertungsprobleme in ab
sehbarer Zeit und auch in einer für die 
Städteplaner akzeptablen Weise zu lösen, 
wird es um die Zukunft der Eingriffsrege
lung und damit für Natur und Landschaft 
gut bestellt sein.

Anschrift des Verfassers

Dr. jur. Heinz Janning 
Beigeordneter 
Stadtverwaltung Rheine 
Klosterstraße 14 
48431 Rheine
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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Richtwerte für Kompensations
maßnahmen beim Bundesfern
straßenbau
-  Ergebnisse eines Forschungsberichts im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr —

von Heiner Lambrecht

1. Ausgangssituation

Straßenbaumaßnahmen führen i.d.R. zu 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch
tigungen der Leistungsfähigkeit des Na
turhaushalts und des Landschaftsbildes, 
so daß sie der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung nach den Vorschriften 
der Landesnaturschutzgesetze i.V.m. § 8 
BNatSchG unterliegen. Die Eingriffsrege
lung ist im jeweiligen Planungsfall als 
unselbständiger Teil des straßenbau
rechtlichen Zulassungsverfahrens anzu
wenden. Zur praktischen Umsetzung der 
mit der Eingriffsregelung verbundenen 
materiell-rechtlichen Anforderungen ist 
von den Straßenbau- sowie den Natur
schutzverwaltungen eine Vielzahl von 
Vorgaben, Verfahren und Methoden ent
wickelt worden (siehe im einzelnen Pla
nungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995). 
Mit diesen Standardisierungsbestrebun
gen gehen Auffassungsunterschiede be
züglich der Berücksichtigung der natur
schutzrechtlichen Vermeidungs- und Kom
pensationsgebote, abweichende metho
disch-fachliche Anforderungen an die Be
urteilungsgrundlagen und insbesondere 
Abstimmungsprobleme bei der Planung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
vor allem deren Umfang betreffend, ein
her.

Vor diesem Hintergrund hat das Bun
desministerium für Verkehr im Mai 1994 
die Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
mit der Bearbeitung des Forschungsvor
habens „Richtwerte für Kompensations
maßnahmen beim Bundesfernstraßen
bau" beauftragt. Im Rahmen des For
schungsvorhabens sollten für die Umset
zung der Eingriffsregelung beim Bundes
fernstraßenbau, insbesondere bezüglich 
der Planung von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen, die rechtlichen und natur
schutzfachlichen Grenzen und Möglichkei
ten von sogenannten „Richtwerten für 
Kompensationsmaßnahmen" erforscht

werden. Es sollten Art, Inhalt und Umfang 
sowie Intensität von Standardisierungen 
bezüglich der Ermittlung von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen geklärt werden.

Im Ergebnis sollte ein Handlungsrahmen 
mit anwendungsreifen Vorgaben für eine 
möglichst einheitliche, Bund-Länder-ab- 
gestimmte Handhabung entwickelt wer
den (vgl. Abb. 1). Die Ergebnisse des Vor
habens wurden im Mai 1995 in einem 
Forschungsbericht dargelegt und sind 
mittlerweile veröffentlicht (Planungs
gruppe Ökologie + Umwelt 1995; vgl. a. 
Lambrecht 1996).

Die Frage von möglichen Richtwerten 
hat sich im Zuge der Bearbeitung im Kern 
als Problem von grundsätzlich möglichen 
Standardisierungen im Sinne ausreichend 
begründeter Vorgaben für die Planung 
von Kompensationsmaßnahmen heraus
gestellt. Insoweit wurden im Forschungs-
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Teil III: Handlungsrahmen

8 Strukturierung und Regelungsinhalte

9 Voraussetzungen ► 10 Ermittlung und Fest ► 11 Nachweis des

Untersuchungsraum
Beeinträchtigungs
ursachen
Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes 
Erhebliche oder nachhal
tige Beeinträchtigungen 
Vermeidung

legung von Kompen
sationsmaßnahmen

Ausgleichbarkeit 
Art und Umfang von 
Kompensationsmaß
nahmen

Ausgleichs / 
Erfolgskontrolle

Abb. 1: Bearbeitungsstruktur des Forschungsvorhabens (Planungsgruppe Ökologie 
+ Um weit1995, 5. 9)
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Vorhaben auch die Voraussetzungen der 
Ermittlung von Kompensationsmaßnah- 
men# das heißt die Eingriffsermittlung und 
die Vermeidung von Beeinträchtigungen, 
behandelt. Um im Ergebnis differenzierte 
Aussagen treffen zu können, wurden die 
Rechtsgrundlagen, bestehende Regel
werke sowie Praxiserfahrungen im Stra
ßenbau und ausgewählte wissenschaftli
che Untersuchungen systematisch analy
siert (siehe Abb. 1).

Im vorliegenden Beitrag sollen ein
führend (Kap. 2) die wesentlichen Ergeb
nisse und Schlußfolgerungen des gesam
ten Forschungsvorhabens übersichtsartig 
dargestellt werden. Daran anschließend 
werden aus der Gesamtproblematik (Abb. 
1) die sich im engeren Sinne auf die Frage 
der Ermittlung von Kompensationsmaß
nahmen beziehenden Themen wie bei
spielsweise „Ausgleichbarkeit", „Kompen
sationsumfang" und „Erfolgskontrolle" 
entsprechend der Untersuchungs- und 
Bearbeitungsstruktur des Forschungsvo- 
habens vertieft dargestellt (Kap. 3). Zu 
den im einzelnen zu stellenden Anforde
rungen an die grundlegenden Vorausset
zungen der Ermittlung von Kompensati
onsmaßnahmen, insbesondere die Ermitt
lung des Eingriffs und die Unterlassung 
von Beeinträchtigungen siehe im einzel
nen Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
(1995, S. 78-89).

2. Gesamtergebnisse und 
wesentliche Schlußfolge
rungen des Forschungs
vorhabens

2.1 Ergebnisse der Grundlagenunter
suchung

Die wesentlichen Ergebnisse des Grundla
genteils des Forschungsvorhabens lassen 
sich folgendermaßen zusammenfassen:
■ Die Anwendung der Eingriffsregelung 
erfordert stets die Berücksichtigung der 
konkreten Verhältnisse des jeweiligen Ein
zelfalls.
■ Die in einer eindeutigen Stufenfolge 
stehenden materiellen Gebote (Vermei- 
dungs- und Ausgleichsgebote) sind inhalt
lich bundesweit nicht einheitlich definiert 
und bedürfen zudem der fachlich weiter
gehenden Ausfüllung.
■  Für die rechtskonform ausreichende 
Kompensation unvermeidbarer Beein
trächtigungen sind insbesondere die Kri
terien funktionaler Zusammenhang zum

Eingriff und räumliche Verbindung zum 
Ort der Beeinträchtigungen wesentlich. 
Vorgaben und Anforderungen zum Um
fang von Kompensationsmaßnahmen be
rücksichtigen daher nur Teilaspekte.
■  Richtwerte für Kompensationsmaß
nahmen dürfen die im Einzelfall gegebe
nen Beurteilungsspielräume und planeri
schen Entscheidungsmöglichkeiten nicht 
willkürlich eingrenzen. Es fragt sich ange
sichts der rechtlichen Anforderungen, ob 
der Begriff „Richtwerte" überhaupt tref
fend sein kann.
■ Vorgaben zur Standardisierung der 
Anwendung der Eingriffsregelung, die 
vom Bundesministerium für Verkehr ein
geführt würden, können nur empfehlen
den Charakter haben.
H Die praktische Anwendung der Ein- 
griffsregelung im Straßenbau weist — ins
besondere bei den Voraussetzungen der 
Kompensationsmaßnahmenplanung wie 
Eingriffsermittlung und Vermeidung — 
kein einheitliches und ausreichendes Ni
veau auf, daß Vereinfachungen empirisch 
hinreichend begründet werden könnten. 
Die Praxis zeigt aber auch, daß die ein
zelfallbezogene Anpassung der Eingriffs- 
beurteilung und eine darauf bezogene 
Ableitung von Erfordernissen unerläßlich 
ist.
□ Die zum Teil eingesetzten formalisier
ten mathematischen Quantifizierungsver
fahren ermöglichen keine ausreichend 
abgesicherten und bundeseinheitlich ver
wendbaren Aussagen. Die verbal-argu
mentative Ableitung von Kompensations
maßnahmen ist dadurch nicht ersetzbar.
■  Die analysierten Regelwerke und Vor
gaben sind in ihrer Gesamtheit nur be
dingt miteinander vergleichbar. Es eröff
nen sich jedoch Standardisierungsmög
lichkeiten bezüglich qualitativ-inhaltlicher 
und definitorischer Aspekte im Sinne von 
methodisch-fachlichen Vorgaben und Hil
festellungen.
■  Die Erfolgskontrolle von Kompensati
onsmaßnahmen ist gemessen an fachli
chen Anforderungen defizitär.
■  Andere relevante Forschungsvorha
ben bestätigen die Zielrichtung der in 
Frage kommenden Standardisierungs
möglichkeiten und liefern bezüglich der 
Eingriffsbeurteilung und Maßnahmenpla
nung wesentliche Erfah rungs werte für 
vergleichbare Planungsfälle. Das insge
samt relevante straßenbauspezifische 
Konfliktpotential ist jedoch hinsichtlich 
der Wirkungszusammenhänge und bezüg
lich geeigneter Schutz- und Kompensa

tionsmaßnahmen bislang nicht vollstän
dig untersucht.

2.2 Ergebnisse des entwickelten 
Handlungsrahmens

Die wesentlichen Ergebnisse des im For
schungsvorhaben erarbeiteten Hand
lungsrahmens sind folgendermaßen zu
sammenzufassen:
■  Der im Forschungsvorhaben entwickel
te Handlungsrahmen enthält Vorschlä
ge für zweckmäßige Standardisierungen. 
Gegenstand sind im wesentlichen qualita
tiv-inhaltliche und strukturelle Anforde
rungen an die Arbeitsinhalte der Eingriffs- 
regelung beim Bundesfernstraßenbau. Der 
Begriff „Richtwerte" wird ersetzt durch 
eine Definition zu dem geeigneteren Be
griff „Planungsnormen bzw. -Standards". 
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden, 
die wesentlich durch die Begründbarkeit 
aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse 
einerseits und das Interesse an praktischen 
Hilfestellungen andererseits bestimmt 
werden.
■  Der Handlungsrahmen strukturiert sich 
durch die rechtlich vorgebenen und fach
lich weiter präzisierbaren Arbeitsschritte 
und -inhalte (vgl. Abb. 1).
■  Zur Bearbeitung der Voraussetzungen 
der Kompensationsmaßnahmenplanung 
(Eingriffsermittlung / Konfliktanalyse und 
Vermeidung) werden insbesondere 
grundlegende methodisch-inhaltliche An
forderungen, Checklisten und Definitions
vorschläge entwickelt (z.B. zur Erheblich
keit oder Nachhaltigkeit von Beeinträchti
gungen).
■ Für die Ermittlung von Kompensa
tionsmaßnahmen werden die grundsätz
lichen Anforderungen an die maßgebli
chen Dimensionen Funktion, Raum und 
Zeit formuliert, nach denen auch die Un
terscheidung nach Ausgleich und Ersatz 
zu treffen ist.
■  Um im einzelnen Art und Umfang von 
Kompensationsmaßnahmen bestimmen 
zu können, werden im weiteren zu ver
schiedenen Einzelaspekten wie Art, Ge
eignetheit und Umfang von Kompensa
tionsmaßnahmen, Zustand der Kompen
sationsflächen, Multifunkionalität, Ent
wicklungszeit, Gesamtumfang und Bilan
zierung differenzierte Anforderungen er
arbeitet. Hierbei stellt sich vereinzelt das 
Problem der Konventionsbildung (siehe 
dazu im weiteren Kap. 3).
■  Zur Verbesserung und Intensivierung 
der Erfolgskontrolle werden Hinweise und
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Eingriffs
definition

Materiell-
rechtliche
Erfordernisse

Zulassung

Eingriffe in Natur und Landschaft i.S.d. Naturschutzgesetze sind 
Veränderungen der Gestatt oder der Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushatts  

oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können.
{§ 8 Abs. 1 BNatSchG)

4 4
r  n 

Eingriffsregelung obligatorisch:
Maßnahmen des Bundesfemstraßenbaus sind in 

Positivlisten gemäß § 8 Abs. 8 BNatSchG  unm ittelbar
als Eingriffe defin iert ("Eingriffe i.S.d.G. sind | 

Errichtung oder w esentliche Änderungen von Straßen", 1 
z.B. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 LPfIG Rh-Pf)

[

E

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Eingriffsregelung freigestellt:

Maßnahmen des Bundesfemstraßenbaus sind in Positivlisten J 
n icht aufgeführt oder Eingriffsdefinition is t nicht 
e inzelfallunabhängig bestimmt, d.h. Prüfung der i 

Eingriffsrelevanz im Einzelfall

l_______________________________________________________________ l

▼ ▼

VERMEIDUNGSGEBOT

Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, 
vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen 

(§ 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG)

4 4

nicht (vollständig) 
vermeidbar

► primäres AUSGLEICHSGEBOT

4
Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, unvermeidbare Beein

trächtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist auszugleichen
r~ ---------------1
1 vollständig 1 

vermeidbar J

(Ausgteichsmaßnahmen)
(§ 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG)

V 4 4
l

I

----------------------------— |

1 vollständig ausg le ichbar 1

1___________________________________________ B

nicht (vollständig) 
ausgleichbar

V ▼

Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft 
(§ 8 Abs. 3 BNatSchG)

V V 4 ▼

Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege 
gehen im  Range nicht vor

Untersagung des Eingriffs, :
soweit Belange des Naturschutzes : 

und der Landschaftspflege j 
im  Range Vorgehen

▼

V V Gebot, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen durch 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren

(sekundäres Ausgleichsgebot)
(§ 8 Abs. 9 BNatSchG i. V.m. Landesnaturschutzgesetzen)

4 4
i

E
[

i----------------------------------------------------- 1
I vollständig I 

ersetzbar

]
I

|

nicht (vollständig) 
ersetzbar

V V V ▼

etwaige Ausgleichszahlung/-abgabe
(entsprechend den Bestimmungen 

der Landesnaturschutzgesetze)

V V V V

Zulassung (insbes. Planfeststellung) mit Nebenstimmungen

Abb. 2. Stufenfolge der materiellen Gebote der Eingriffsregelung (vorrangig nach dem BNatSchG)
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Tab. 1: Potentielle straßenbaubedingte Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschafts
bildes.

S c h u tz g ü te r  
d e r E in g riffs 
re g e lu n g

F u n k tio n e n  d e r  
S c h u tz g ü te r

P o te n tie lle  s tra ß e n b a u b e d in g te  B e e in trä c h tig u n g e n

L e i s f u f t g s t ä f e i g f c e i t  d e s  N a t u r h a u s h a l t s  • •

Boden - Lebensraumfunktion 
(Standortbedingungen 
für Pflanzen u. Tiere)

- Regelungsfunktion 
(physikalisch-mecha
nisch, chemisch-biolo
gische Teilfunktionen)

- als Schutzgut unter 
dem Gesichtspunkt 
Seltenheit

(- allgemeine Produkti
onsfunktion, Biomas
seproduktion, nicht 
unter ökonomischen 
Gesichtspunktionen)

Vollständ iger Funktionsverlust (infolge von Versiegelung betreffs Lebensraumfunktion (Standort für Pflanzen u. Tiere),
Regulationsfunktion (Schadstoffrückhaltung, Grundwasserneubildung, Wasserspeicherung u. -regulation), allgemeine Produktionsfunktion (Bioma
sseproduktion))

Überprägung der ursprünglichen S tandortverhä ltn isse /  M inderung der Bodenfunktionen (infolge von Auf- und Abtrag, Ver
mischung u.ä., d.h.nicht infolge von Versiegelung)

Bodenverdichtung (Veränderung der Standortbedingungen -> Minderung der Bodenfunktionen ~> Erhöhung des Oberflächenwasserabflußes)

Bodenerosion (Veränderung der Standortbedingungen -> Minderung der Bodenfunktionen)

Veränderung des Bodenw asserhaushaltes (Veränderung der Standortbedingungen -> insbes. der Lebensraum- u. Produktionsfunktion)

Schadsto ffanreicherung (Veränderung der Standortbedingungen -> Beeinträchtigung aller Bodenfunktionen ~> Beeinträchtigung des Grund
wassers)

W asser
- G rundw asser

- Lebensraumfunktion 
(Standortbedingungen 
für Pflanzen u. Tiere)

- Grundwasserneubil- 
dung

Reduzierung der G rundwasserneubildung (Beeinträchtigung von Wasservorkommen als Lebensraum bzw. Standort von Tieren und 
Pflanzen; gleichzeitig Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses)

Aktive  Veränderung des G rundw asserdargebots (Entwässerung) (Beeinträchtigung der Standortbedingungen für Pflanzen und der 
Lebensräume für Tiere, von Quellbereichen; nicht relevant ist die Beeinträchtigung von Grundwassergewinnungsbedingungen, da diese sich nach 
dem Wasserrecht beurteilt)

Störung der G rundw asserström ungsverhä ltn isse (Barrierewirkungen, Anschnitt, Ablenken -> Beeinträchtigung der Standortbedingun
gen für Pflanzen und der Lebensräume für Tiere, von Quellbereichen; nicht relevant ist die Beeinträchtigung von Grundwassergewinnungsbedin
gungen, da diese sich nach dem Wasserrecht beurteilt)

G rundw asserverschm utzung (Beeinträchtigung von Wasservorkommen als Lebensraum- bzw. Standortbedingungen von Tieren und Pflan
zen, Beeinträchtigung von Grundwasseraustritts-, Quellbereichen; nicht relevant ist die allgemeine u. besondere wasserwirtschaftlich relevante 
Verschmutzung des Grundwassers, da diese sich nach dem Wasserrecht beurteilt.)

Beeinträchtigung der grundw asserqualitä tsre levanten Schutzw irkungen (Reduzierung bzw. Veränderung der Deckschichten; 
Beeinträchtigung von Grundwasservorkommen -> Beeinträchtigung von Wasservorkommen als Lebensraum- bzw. Standortbedingungen von 
Tieren und Pflanzen;ansonsten nur wasserrechtlich zu beurteilen.)

- O berflächen
gew ässer

- Lebensraumfunktion 
(Standortbedingungen 
für Pflanzen u. Tiere)

- Regelungsfunktion 
(physikalische, chemi
sche und biologische 
Ausprägungen)

- Retentions- u. 
Wasserrückhaltever
mögen (Regulation 
des Oberflächenwas
serabflusses)

Beseitigung von O berflächengewässern (Zerstörung von Gewässern als Lebensraum bzw. Standort von Tieren und Pflanzen; gleichzeitig 
Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses)

Beinträchtigung der G ew ässe rstruktu r (Beeinträchtigung der Standortbedingungen für Pflanzen und der Lebensräume für Tiere, der Strö
mungsbedingungen im Gewässer; a. Barrierewirkungen)

Erhöhung des O berflächenw asserabflusses (mit Folgewirkungen in Oberflächengewässern;soweit es sich ausschließlich um Wasser
mengenaspekte des Abflusses (ohne ökologische Folgewirkungen) handelt, sind diese nur nach dem Wasserrecht zu beurteilen)

Beeinträchtigung der S tröm ungsverhä ltn isse in O berflächengew ässern (Reduzierung bzw. Erhöhung des Abflusses -> Beein
trächtigung von Lebensräumen von Tieren bzw. Standorten von Pflanzen; soweit es sich ausschließlich um Aspekte der Strömung bzw. des 
Abflusses (ohne Folgewirkungen) handelt, sind diese nur nach dem Wasserrecht zu beurteilen)

Beeinträchtigung der 0be rflächengew ässer/-w asse rqua litä t (Beeinträchtigung von Lebensräumen von Tieren bzw. Standorten von 
Pflanzen; soweit es sich ausschließlich um Wasserqualitätsaspekte (ohne Folgewirkungen) handelt, sind diese nur nach dem Wasserrecht zu 
beurteilen)

K lim a/Luft - allgemeine mikro- u. 
mesoklimatische so
wie lufthygienische 
Bedingungen

- Regelungsfunktion 
(Kaltluftentstehung u. 
-transport, Luftaus
tausch, Frischluftzu
fuhr)

Zerstörung bzw. grundlegende Beeinträchtigung des M ikroklim as (Zerstörung bzw. grundlegende Beeinträchtigung von Gebieten 
mit ausgeglichenem Temperatur- und Feuchtehaushalt, von Gebieten mit von Schadstoffen weitgehend unbelasteter Luft, von Gebieten mit aus
geprägtem Kleinklima, Kaltiuftentstehungsgebiete; Folgewirkungen für Pflanzen und Tiere)

Überprägung des M ikroklim as (Beeinträchtigung von Gebieten mit ausgeglichenem Temperatur- und Feuchtehaushalt, von Gebieten mit 
von Schadstoffen weitgehend unbelasteter Luft, von Gebieten mit ausgeprägtem Kleinklima; Folgewirkungen für Pflanzen und Tiere)

Beeinträchtigung des Luftaustausches (Beeinträchtigung von Durchlüftungsschneisen u. Frischluftsystemen, Flurwindsystemen, Behinde
rung des Kaltluftabflusses)

Beeinträchtigung der Luftqualität (Beeinträchtigung von Tieren u. Pflanzen, des Wohlbefindens des Menschen im Zusammenhang mit dem 
Landschaftserleben)

Tier und Pflan
zen und deren 
Lebensgem ein
schaften 
(Arten u. B io
tope)

Lebensraumfunktion: 
Standort für Pflanzen, 
Habitat für Tiere, 
Vorkommen von Arten

Vollständ iger Lebensraum verlust /  B iotopzerstörung (insbes. durch Vegetationsentfernung, Gewässerausbau u.ä.)

Zerschneidung von Lebensräum en und funktionalen Beziehungen (Verlust von Teillebensräumen, Vehnselungseffekte, Zerschnei
dung von Lebensraumbeziehungen)

Tötung von Tieren (Unfalltod, Tötung von Tieren durch aufgeheizte Straßenfläche u.ä.)

Beeinträchtigung von Verha ltens- und Bewegungsm ustern von T ieren (Störung durch Lärm, Licht u. Bewegung)

Beeinträchtigung des S toffwechsels von P flanzen und Tieren (Wuchsbeeinträchtigungen u. Stoffwechselschädigungen durch 
Schadstoffbelastungen)

L a n d s c h a f t s b i l d f / e r l e b e n )

Landschaftsbild Verlust erlebn isw irksam er Landschaftselem ente (Zerstörung von wertvollen Elementen des Landschaftsbildes)

Visuelle Störung bzw. Überprägung des Landschaftsb ildes (Störung, Überlagerung, Verfremdung durch landschaftsuntypische 
Elemente, einschl. visueller Zerschneidungseffekte)

A kustische U. sonstige Beeinträchtigung des Landschaftserlebens (Beeinträchtigung des Landschaftserlebens durch Verlärmung, 
Geruchs- u. Schadstoffimmissionen, insbes. von lärm- u. schadstofffreien/-armen Räumen als Voraussetzung für die landschaftsgebundene Erho
lung; im besonderen zu beurteilen soweit Erholungwert der Landschaft ausdrücklicher Schutzgegenstand der Eingriffsregelung)

Erho lungsw ert / N aturbezogene  
Erholung / Zugänglichkeit der  
Landschaft

Zerschneidung und Beeinträchtigung der Zugänglichke it der Landschaft bzw. von Räumen für die landschaftsgebun
dene Erholung (Unterbrechung von Wegebeziehungen, Barrierewirkungen für Erholungssuchende; im besonderen zu beurteilen, soweit 
Zugänglichkeit der Landschaft ausdrücklicher Schutzgegenstand der Eingriffsregelung)

25



Lambrecht • Richtwerte für Kompensationsmaßnahmen beim Bundesfernstraßenbau

Anforderungen an die systematische Prü
fung der Realisierbarkeit und Wirksamkeit 
von Kompensationsmaßnahmen im Rah
men von Herstellungs- und Funktionskon
trollen formuliert (siehe dazu Kap. 3.2.7). 
■  Eine Umsetzung der ausgearbeiteten 
Vorschläge für Standardisierungen bietet 
sich im Rahmen der Fortschreibung der be
stehenden Straßenbauregelwerke des 
Bundes und der Ausarbeitung von landes
spezifischen Leitfäden o.ä. an.

3. Anforderungen an die 
Ermittlung von Kompensa
tionsmaßnahmen beim 
Bundesfernstraßenbau

Grundlage der Ermittlung von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen sind die natur
schutzfachlich richtig und rechtskonform 
festgestellten unvermeidbaren erhebli
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigun
gen der Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts und des Landschaftsbildes (vgl. 
Tab. 1). Auf diesen Voraussetzungen, der 
vollständigen Ermittlung des Eingriffs und 
der Unterlassung vermeidbarer Beein
trächtigungen, bauen die nachfolgenden 
Ausführungen zur Ermittlung von Kom
pensationsmaßnahmen auf (siehe dazu 
im einzelnen Planungsgruppe Ökologie + 
Umwelt 1995, S. 78-89; vgl. a. Lambrecht
S. 99-106). Dabei werden einführend die 
rechtlichen Grundlagen von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen dargestellt (Kap. 
3.1), um im weiteren die Möglichkeiten 
eines standardisierten Vorgehens bei der 
Planung der Maßnahmen unter besonde
rer Berücksichtigung vorliegender Praxis
erfahrungen zu erörtern (Kap. 3.2).

3.1 Rechtliche Grundlagen

3.1.1 Ausgleich

Das Ausgleichsgebot folgt in der Stu
fenfolge der materiellen Gebote der Ein
griffsregelung dem vorrangig zu beach
tenden Vermeidungsgebot (Abb. 2) und 
ist wie dieses striktes Recht und nicht 
Gegenstand der planerischen Abwägun
gen (BVerwG, NuR 1993, S. 125, 129; vgl. 
a. Berkemann 1993, S. 103, m.w.N.). Die 
an den Ausgleich zu stellenden tatbe- 
standlichen Anforderungen gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 4 BNatSchG sind für die aus
füllende Landesgesetzgebung verbindlich 
(BVerwG, NuR 1991, S. 124, 126). Andere 
Regelungen gelten folglich nur, wenn sie 
dahinter nicht Zurückbleiben. So nennt

z.B. § 10 Abs. 1 Satz 1 NNatG nicht den 
Zeitpunkt, bis zu dem ein Ausgleich im 
Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG er
reicht ist. Bei der Bestimmung der Aus
gleichsmaßnahmen kommt es vorrangig 
auf den funktionalen Zusammenhang 
zum Eingriff an (siehe z.B. BVerwG, NuR
1991, S. 124, 127; VGH Baden-Württem
berg, NuR 1994, S. 234, 237f.). Im Ergeb
nis ist ein Zustand zu schaffen, der mit 
dem Voreingriffszustand gleichartig ist. 
Dabei ist eher auf Kompensation als auf 
Restitution abzustellen (vgl. z.B. VGH Ba
den-Württemberg, NuR 1994, S. 234, 238). 
Einzelne Verwaltungsgerichte halten es 
indessen im Einzelfall für unbedenklich, 
wenn ggf. deutliche Abstriche an der 
Gleichartigkeit bestimmter Maßnahmen 
zu den beeinträchtigten Funktionen be
stehen. Der Ausgleich werde dadurch 
nicht in Frage gestellt (OVG Nordrhein- 
Westfalen, Urt. v. 10.11.1993 -  23 D 57 / 92 
— Amtl. Umdruck, S. 21 f.; ähnlich auch Bay
erischer VGH, NuR 1992, S. 337, 340). Bei 
einer solchen Auslegung des Ausgleichs
begriffs ist jedoch fraglich, ob die Abgren
zung zu den Ersatzmaßnahmen in dem 
rechtlich gebotenen Maße gewahrt bleibt. 
Die räumliche Verbindung der Aus
gleichsmaßnahmen zum Ort der Beein
trächtigungen muß ausreichend sein, daß 
die Maßnahmen funktional auf den Ort 
des Eingriffs zurückwirken können (siehe 
z.B. Kuschnerus 1995, S. 23 und Schink
1992, S. 1398, m.w.N.). Im Einzelfall kann 
es auch geboten sein, statt verschiedener 
Einzelmaßnahmen einzelne großflächige 
Maßnahmen vorzusehen (VGH Baden- 
Württemberg, NuR 1994, S. 234, 238). Um 
mit diesen Maßnahmen einen Ausgleich 
im Sinne des Gesetzes zu erreichen, ist in 
dem betroffenen Landschaftsraum ein 
Zustand zu schaffen, der den vor dem 
Eingriff vorhandenen Zustand in weitest 
möglicher Annäherung in gleicher Art, 
mit gleichen Funktionen und ohne Preis
gabe wesentlicher Faktoren des ökologi
schen und/oder optischen Beziehungs
gefüges fortführt (BVerwG, NuR 1991, S. 
124, 127; VGH Baden-Württemberg, NuR 
1994, S. 234, 238).

Die Maßnahmen zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähig
keit des Naturhaushalts müssen in einem 
funktionalen Zusammenhang mit der 
durch den Eingriff gestörten ökologischen 
Funktion stehen, deren Kompensation sie 
bezwecken (z.B. VGH Baden-Württem
berg, NuR 1995, S. 358,359). Dabei können 
solche Maßnahmen im Einzelfall durchaus

in unmittelbarer Nähe der geplanten 
Straße liegen (z.B. VGH Baden-Württem
berg, NuR 1994, S. 234, 238).

Als Ausgleich von Landschaftsbild 
beeinträchtigungen gelten in gleichem 
Maße Maßnahmen zur landschaftsge
rechten Wiederherstellung oder — eben
falls landschaftsgerechten — Neugestal
tung (BVerwG, NuR 1991, S. 124, 127; 
vgl. a. Kolodzlejcok & Recken 1125, Rn. 
21). Als Maßnahmen kommen zunächst 
Bepflanzungsmaßnahmen an Böschungen 
und auf Freiflächen des Straßenbauvor
habens in Betracht (vgl. VGH Kassel, NuR 
1992, S. 382, 387; OVG Lüneburg, NuR 
1985, S. 119 f.). Oft ist ein Ausgleich von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbil
des allein dadurch nicht zu erreichen, 
(siehe z.B. OVG Lüneburg, NuR 1985,
S. 119 f.; VG Darmstadt, NuR 1991, S. 390, 
398). Der Ausgleich ist jedoch nicht des
wegen ausgeschlossen, weil eine Verän
derung z.B. durch Brücken, Einschnitte 
oder Dämme optisch wahrnehmbar bleibt 
(BVerwG, NuR 1991, S. 124, 127). Gleich
wohl können im Einzelfall auch derart 
intensive Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes ausgelöst werden, die nicht 
wirklich ausgleichsfähig sind (BVerwG, 
Beschl. v. 04.10.1994 -  4 B 196.94 Amtl. 
Umdruck S. 47.; vgl. a. OVG Nordrhein- 
Westfalen, NuR 1995, S. 46, 48). Ein in sol
chen Fällen notwendiger weitergehen
der Ausgleich kann gleichzeitig auch 
durch Maßnahmen zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähig
keit des Naturhaushalts erreicht werden 
(z.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v.
10.11.1993 -2 3  D 57/92 -  Amtl. Umdruck, 
S. 31).

An diesen Anforderungen müssen sich 
Ausgleichsmaßnahmen im Einzelfall in ge
nügendem Maße orientieren, auch um die 
erforderliche Abgrenzung zu den Ersatz
maßnahmen zu wahren. Diese Abgren
zung ist erforderlich, um die dazwischen
geschaltete naturschutzrechtliche Ab
wägung gemäß § 8 Abs. 3 BNatSchG 
i.V.m. mit den Bestimmungen der Landes
naturschutzgesetze vornehmen zu kön
nen. Dabei handelt es sich um eine echte 
Abwägung (BVerwG, NuR 1991, S. 124, 
128; s.a VGH Baden-Württemberg, NuR 
1992, S. 188, 190), die der fachplaneri
schen Gesamtabwägung quasi als natur
schutzrechtliche Zwischenprüfung vorge
lagert ist (Berkemann 1993, S. 103; Kusch
nerus 1995, S. 25) und somit von der end
gültigen Entscheidung über die Zulassung 
des Vorhabens zu trennen ist (BVerwG,
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NuR 1993, S. 125, 129; vgl. Abb. 2). Inso
weit kommt es bei der Ableitung der 
Maßnahmen stets auf die jeweiligen Ver
hältnisse des konkreten Einzelfalls an 
(siehe z.B. VGH Baden-Württemberg, NuR 
1994, S. 234, 238; OVG Bremen, NuR 1984, 
S. 310; VGH Kassel, NuR 1992, S. 382; VGH 
Kassel, NuR 1993, S. 338).

Die materiellen Anforderungen des 
Ausgleichsgebots stellen grundsätzliche 
Schranken bezüglich inhaltlicher, räum
lich-funktionaler und zeitlicher Fragen 
des Ausgleichs dar. Sie leiten die Planung 
des Ausgleichs. Ein planerischer Beurtei- 
lungs- oder Gestaltungsspielraum besteht 
dabei nicht grundsätzlich (vgl. BVerwG, 
Beschl. v. 04.10.1994 -  4 B 196.94 -  Amtl. 
Umdruck, S. 5f.). Auf einen solchen ver
meintlichen Spielraum hebt jedoch die 
Rechtssprechung vereinzelt ab (siehe 
OVG Bremen, NuR 1990, S. 225, 226; VGH 
Kassel, NuR 1992, S. 382, 388; VGH Baden- 
Württemberg, NuR 1994, S. 234, 238; 
VGH Baden-Württemberg, NuR 1995, S. 
358, 362). In den rechtlichen Grenzen be
stehen allenfalls Beurteilungsspielräume 
und planerische Entscheidungsmöglich
keiten zur Konkretisierung unbestimmter 
Rechtsbegriffe (vgl. BVerwG, Beschl. v.
04.10.1994 -  4 B 196.94 -  Amtl. Umdruck, 
S. 5f.). Davon wird die grundsätzliche 
Pflicht zur Erfüllung des Ausgleichsge
bots nicht berührt. Insofern läßt sich „§ 8 
Abs. 2 Satz 4 BNatSchG (...) allenfalls da
hin deuten, daß in Fällen unterschiedli
cher Ausgleichsmöglichkeiten der Behörde 
ein Auswahlermessen zuzugestehen ist" 
(Berkemann 1993, S. 103).

Im Rahmen der prognostischen Erwä
gungen ist die Geeignetheit der geplan
ten Ausgleichsmaßnahmen darzulegen. 
Insofern steht das Ausgleichsgebot unter 
der Voraussetzung der Möglichkeit, Aus
gleichsmaßnahmen zu treffen (BVerwG, 
NuR 1993, S. 125, 129). Realisierbarkeit 
und Wirksamkeit der Maßnahmen stel
len dabei selbstverständliche Grundvor
aussetzungen dar, um das angestrebte 
Ausgleichsziel zu erreichen (vgl. Berke
mann 1993, S. 103; in diesem Sinne auch 
BVerwG, NuR 1993, S. 125, 129). Bei der 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist die 
Wertigkeit des jeweiligen aktuellen Zu
standes der Flächen für Kompensations
maßnahmen zu berücksichtigen (vgl. in 
bezug auf Flächen für Ersatzmaßnahmen 
OVG Bremen, NuR 1990, S. 225, 226; 
Sinngemäßes gilt für den Ausgleich). Die 
Maßnahmen müssen zu einer Aufwertung 
des bisherigen Zustandes der überplan

ten Flächen führen (vgl. Kolodziejcok
1992, S. 312; OVG Berlin, NuR 1983, S. 193, 
200). Eine allgemeine Verbesserung der 
Situation von Natur und Landschaft ge
genüber dem Voreingriffszustand kann 
mit den Mitteln der Eingriffsregelung und 
insoweit mit den im Einzelfall zu planen
den Kompensationsmaßnahmen grund
sätzlich nicht erreicht werden (Kuschne- 
rus 1995, S. 16f.; siehe auch Berkemann
1993, S. 105). Es geht nur um eine Verhin
derung der Verschlechterung der ökolo
gischen und landschaftlichen Verhältnisse 
in der Gesamtbilanz, diese muß ausrei
chend sein (Kolodziejcok 1992, S. 309 u. 
312).

Der räumliche Umfang von Kompensa
tionsmaßnahmen ist ein wesentliches Kri
terium zur Beurteilung einer ausreichen
den Kompensation. Indessen sind aus den 
Rechtsentscheidungen keine Richtwerte 
ableitbar, wonach bei einer bestimmten 
Relation (z.B. Verhältnis von versiegelter 
Straßenfläche zu gesamten Kompensa
tionsflächen von beispielsweise 1 :1,5.) von 
einer ausreichenden Kompensation aus
gegangen werden kann (vgl. z.B. VGH Kas
sel, NuR 1992, S. 382, 387; VGH Baden- 
Württemberg, NuR 1994, S. 234, 238). Im 
Hinblick auf den grundsätzlichen Einsatz 
von pauschalen Faktoren ist die Auseinan
dersetzung der Gerichte bislang lediglich 
nachvollziehender Art.

Für die Bestimmung von Art und Um
fang von Kompensationsmaßnahmen, ins
besondere auch bezüglich der Kostenge
sichtspunkte, besitzt der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit bzw. das darin ein
geschlossene Übermaßverbot entgegen 
der vielfachen und nur pauschal formulier
ten Auffassungen in Rechtssprechung, 
Rechtsliteratur und Verwaltungspraxis 
(vgl z.B. VGH Baden-Württemberg, NuR 
1995, S. 358, 362 f.; VG Schleswig, NuR
1994, S. 100; derart z.B. auch Kiemstedt 
u.a. 1996, S. 267; Kuch/er 1991, S. 469; 
Kuschnerus 1995, S. 22; Smeets + Dama- 
schek & BL-AK Eingriff-Ausgleich 1993, S. 
22) keinen Anwendungsbereich. Denn die 
Anwendung des Grundsatzes der Verhält
nismäßigkeit mit seiner die individuelle 
Rechts- und Freiheitssphäre verteidigen
den Funktion bezieht sich ausschließlich 
auf das Verhältnis Staat und Bürger 
(BVerfGE 19, S. 342, 3481; BVerfGE 81, 
S. 342; in diesem Sinne ist auch die Ent
scheidung des BVerwG, NuR 1993, S. 22, 
24, zu verstehen) und kann somit für die 
Umsetzung der Eingriffsregelung für 
Straßenbaumaßnahmen nur im Zusam

menhang mit etwaigen Enteignungen für 
Kompensationsflächen von Bedeutung 
sein. Vielmehr ist im Zusammenhang mit 
Kosten von Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen auf die in der Verwaltung zu 
beachtenden Grundsätze der Wirtschaft
lichkeit und Sparsamkeit abzustellen, wo
nach bei gleicher Zielerfüllung das Mittel 
zu wählen ist, das mit einem geringen Auf
wand verbunden ist (vgl. dazu entspre
chend zu § 7 Nr. 1.1 Vorl. VV-BHO). Wäre 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz an
wendbar, würden zwangsläufig Elemente 
der Abwägung auf die Stufe der Aus
gleichspflicht gezogen (vgl. a. Berkemann 
1993, S. 1021). Das Ausgleichsgebot ist 
aber striktes Recht und nicht Gegenstand 
der Abwägung. Eine Bestimmung der 
Maßnahmen ist mit den dargestellten 
fachlichen und rechtlichen Kriterien hin
reichend möglich.

Die Ausgleichsmaßnahmen müssen ge
mäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG in einer 
zu bestimmenden Frist ergriffen werden, 
um den Ausgleich im Sinne von § 8 
Abs. 2 Satz 4 BNatSchG nach Beendigung 
des Eingriffs erreichen zu können. Dieser 
Zeitpunkt muß sich an der Fertigstellung 
des Bauwerks Straße orientieren (Pla
nungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, 
S. 33) und nicht an einem planerisch i.d.R. 
nicht vorgesehenen und insoweit auch 
nicht absehbaren Zeitpunkt der Entwid
mung und Außer-Gebrauchnahme einer 
Straße (so aber Schmidt-Eichstaedt 1994, 
S. 1161). Der Zeitraum bis zum Erreichen 
des Ausgleichs muß zugleich überschau
bar bleiben. Insofern ist z.B. ein Zeitraum 
von 100 Jahren für einen Ausgleich nicht 
angemessen, weil dieser von dem Eingriff 
in Natur und Landschaft gegenwärtig und 
unmittelbar betroffenen Bevölkerung 
nicht mehr zugute kommt (VG Karlsruhe, 
NuR 1990, S. 332, 334). Die zu setzenden 
Fristen müssen daher zeitlich angemessen 
sein. Die notwendigen zeitlichen Maßstä
be und Abläufe sind rechtsverbindlich 
festzulegen, ansonsten ist die Verwal
tungsentscheidung rechtsfehlerhaft (VG 
Darmstadt, NuR 1991, S. 390, 3981), min
destens sind Bedenken angebracht, wenn 
die Fristbestimmungen zu ungenau sind 
(z.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 
10.11.1993 -  23 D 57/92 -  amtl. Umdruck, 
S. 31). Die Fristsetzung orientiert sich ins
besondere an den ökologischen räum
lich-funktionalen Erfordernissen des Ein
zelfalls. Diese können dann dazu führen, 
daß Ausgleichsmaßnahmen bereits vor 
Baubeginn einer Straße durchzuführen
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sind (z.B. VG Darmstadt, NuR 1991, 
S. 390, 398f.), um das Ausgleichsziel er
reichen zu können (Kuchler 1991, S. 469; 
vgl. a. Schink 1992, S. 1399). Im Einzelfall 
kann der Ausgleichspflicht auch dann 
noch entsprochen werden, wenn die Maß
nahme erst nach längerer Zeit wirksam 
und insofern zunächst nur die Voraus
setzungen geschaffen werden, unter de
nen sich bei Berücksichtigung natürlicher 
Entwicklungsprozesse auf Dauer gleich
artige Verhältnisse herausbilden können 
(Kuschnerus 1995, S. 24, m.V.a. OVG Nord
rhein Westfalen, Urt. v. 10.11.1993 -  23 D 
57/92 — Amtl. Umdruck, S. 21).

Bei der Eingriffs- und Kompensations
beurteilung ist eine qualitative Gesamt
betrachtung wesentlich, es geht nicht um 
ein enges Aufrechnen einzelner Beein
trächtigungen gegen einzelne Ausgleichs
oder Ersatzmaßnahmen. Eine ausschließ
lich quantitative Betrachtung ist nicht 
genügend (z.B. VGH Baden-Württemberg, 
NuR 1994, S. 234, 238; OVG Bremen, NuR
1990, S. 225, 226; VGH Kassel, NuR 1992, 
S. 382, 387; OVG Saarlouis, NuR 1990, S. 
348, 350). Die ausreichende Begründung 
der Kompensationsmaßnahmen — insbe
sondere bezüglich des Ableitungszusam
menhangs zu den Beeinträchtigungen — 
ist entscheidend, wenn die Auflagen 
nicht rechtsfehlerhaft sein sollen (Gassner
1991, S. 35f.); dies vor allem auch im Hin
blick auf etwaige Enteignungen. Prakti
sche Ausgleichsansätze, in denen — ob
jektiv nicht eindeutig bestimmbare — 
Wertigkeiten von Funktionen multipliziert 
mit deren Flächengröße dergleichen 
Wertzahl (gebildet aus Wert multipliziert 
mit Flächengrößen von Kompensations
flächen) gegenübergestellt werden, dürf
ten in ihrem Ansatz bereits unvereinbar 
mit den Kriterien für einen funktionalen 
Ausgleich und eine vorhabenbezogene 
Verursacherhaftung sein (Kuschnerus
1995, S. 231). Die Nachvollziehbarkeit 
der geplanten Kompensationsmaßnah
men kann im Hinblick auf deren Ablei
tungszusammenhang und bezüglich Qua
lität und Quantität durch eine tabellari
sche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
zweckmäßig unterstützt werden (vgl. 
VGH Baden-Württemberg, Urt. v.
09.12.1994 -  5 S 1648/94 -  Amtl. Um
druck, S. 55f).

Die gesetzlichen Festlegungen und de
ren Auslegung in Rechtssprechung und 
Rechtsliteratur ermöglichen im Ergebnis 
nicht die Ableitung von Richtwerten als 
konkrete verallgemeinerungsfähige Maß

stäbe zur Ausgleichsbemessung. Zwar ge
ben zwei Landesgesetzgeber Ermächti
gungen für die etwaige Festlegung von 
Regeln bzw. Standards über Inhalt, Art 
und Umfang von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen (§ 9 Abs. 5 SächsNatSchG, 
§ 8 Abs. 8 LNatSchG-SH), ein ausreichen
der Ausgleich kann sich jedoch auch da
nach nicht in der Festlegung von quanti
tativen Dimensionen für Kompensations
maßnahmen erschöpfen. Qualität und 
Quantität der Maßnahmen sind nur in 
der auf die konkreten Verhältnisse des 
Einzelfalls abgestimmten Ausprägung 
aufeinander bezogen festlegbar. Sie 
können weder im konkreten Einzelfall 
isoliert noch allgemeingültig bestimmt 
werden.

Ein ausreichender Ausgleich —wie auch 
ein ausreichender Ersatz — wird tatsächlich 
erst dann erreicht, wenn sich die festge
legten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Örtlichkeit als wirksam erweisen. 
Insofern können im Planfeststellungsbe
schluß Anordnungen getroffen werden, 
mit Hilfe derer festgestellt werden kann, 
ob Kompensationsmaßnahmen ihr Ziel 
erreichen (zum Beispiel die Auswirkun
gen auf Amphibienpopulationen, insbe
sondere deren Wanderbewegungen, vgl. 
Bayerischer VGH, NuR 1992, S. 337, 340). 
Sind Vorkehrungen zur Erfolgskontrolle 
von Kompensationsmaßnahmen sachlich 
begründet erforderlich, kann die Planfest
stellungsbehörde im Rahmen ihres Ermes
sens dies dem Vorhabenträger abverlan
gen (siehe im einzelnen Pau/y & Roscheck 
1996). Einzelne Gesetzgeber, insbesonde
re der neuen Bundesländer, haben eine 
solche Notwendigkeit zur Prüfung der 
Durchführung und Wirksamkeit von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen und de
ren systematische Erfassung in Registern 
bzw. Katastern gesetzlich fixiert (§ 16 
Abs. 1 BbgNatSchG, §§ 8 Abs. 5 u. 9 Abs. 5 
LNatSchG-SH, §§ 8 Abs. 9 u. 9 Abs. 5 Vorl- 
ThürNatG). Gesetzliche Anknüpfungs
punkte für Erfolgskontrollen bieten sich 
zudem bezüglich wasserhaushaltlicher 
Aspekte. Nach den §§ 4 Abs. 1 Nr. 2 u. 5 
Abs. 1 Nr. 2 WHG sind Auflagen bzw. 
nachträgliche Anordnungen bezüglich der 
Beobachtung der Beeinträchtigungen in
folge von Wasserbenutzungen möglich. 
Entsprechendes dürfte sich auch auf die 
Wirksamkeit von den Wasserhaushalt be
rührenden Kompensationsmaßnahmen 
beziehen. Die Notwendigkeit von Erfolgs
kontrollen kann schließlich auch nach den 
verwaltungspraktisch zu berücksichtigen

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit begründet werden. Bei 
Maßnahmen des Bundes sehen die im Zu
sammenhang mit der Eingriffsregelung 
zwar nicht unmittelbar anwendbaren 
Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zur 
Bundeshaushaltsordnung (Vorl. VV-BHO) 
zu § 7 unter Nr. 1.3 entsprechende Ziele 
einer Erfolgskontrolle vor.

3.1.2 Ersatz

Von der Ermächtigung nach § 8 Abs. 9 
BNatSchG zu weitergehenden Anforde
rungen bezüglich Ersatzmaßnahmen ha
ben alle Bundesländer Gebrauch gemacht. 
Das Gebot, Ersatzmaßnahmen für nicht 
ausgleichbare Beeinträchtigungen durch
zuführen, ist als sekundäres Ausgleichs
angebot (siehe Abbildung 2) nach fast 
allen landesrechtlichen Regelungen 
ebenfalls striktes Recht und damit nicht 
Gegenstand der planerischen Abwägung. 
Eine Ausnahme bildet neben Hessen und 
Rheinland-Pfalz auch Bayern. Nach Art. 
6 a Abs. 3 BayNatSchG wird das „Ob" 
der Ersatzmaßnahmen in das pflichtge
mäße Ermessen der Zulassungsbehörde 
gestellt.

Die an Ersatzmaßnahmen im einzelnen 
definierten Anforderungen weichen je
doch zum Teil deutlich voneinander ab. 
Bedeutsam sind Einschränkungen wie 
Nichtberücksichtigung von nicht aus
gleichbaren Beeinträchtigungen des Land
schaftsbilds (z.B. § 8 Abs. 3 LNatSchG-SH), 
Bezug der Ersatzmaßnahmen nur auf 
„zerstörte" (z.B. § 14 Satz 1 BbgNatSchG, 
§ 12 Abs. 1 NNatG), nicht aber auch auf 
nicht ausgleichbare „gestörte" Funktio
nen oder Werte (z.B. Art. 6 a Abs. 3 Bay
NatSchG, § 5 Abs. 3 LPflG-Rh-Pf). Es dürfte 
fraglich sein, ob diese abweichenden Re
gelungen mit der rahmenrechtlichen Le
galdinition des Ausgleichs nach § 8 Abs. 2 
Satz 4 BNatSchG und der Ermächtigung 
des § 8 Abs. 9 BNatSchG zu „weiterge
henden" Vorschriften bezüglich der Er
satzmaßnahmen in Einklang stehen. Die 
funktionale Bindung an die nichtausgleich
baren Beeinträchtigungen liegt zwischen 
„möglichst ähnlich und/oder gleichwer
tig" sowie „möglichst gleichartig" (z.B. 
§ 14 Satz 1 BbgNatSchG, § 9 Abs. 6 Satz 
1 u. 2 HmbNatSchG, § 12 Abs. 1 NNatG, 
§ 7 Abs. 5 VorlThürNatG). Teilweise wird 
nur allgemein auf Wiederherstellung bzw. 
Ersatz oder sogar auf Ausgleich der be
einträchtigten Funktionen abgestellt (z.B.
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§ 14 Abs. 5 Satz 3 NatSchGBIn, § 5 Abs. 1 
LG-NW).

Der räumliche Bezug der Ersatzmaß
nahmen ist entweder eine andere Stelle 
im vom Eingriff betroffenen Raum (z.B. 
§ 9 Abs. 6 Satz 1 u. 2 HmbNatSchG, § 12 
Abs. 1 NNatG), eine andere Stelle im allge
meinen (auch außerhalb des Eingriffs
raums) (z.B. § 11 Abs. 3 Satz 4 NatSchG-BW, 
§ 11 Abs. 3 Satz 2 SNG)# der betroffene 
Landschafts- oder Naturraum (z.B. Art. 6a 
Abs. 3 BayNatSchGf § 7 Abs. 5 VorlThür- 
NatG) oder der räumliche Zusammen
hang zum Eingriff (z.B. § 6 Abs. 3 Satz 3 
HeNatG).

Für eine allgemeine Charakterisierung 
von Ersatzmaßnahmen sind insofern eher 
die Merkmale von Ausgleichsmaßnahmen

wesentlich, von denen sich der Inhalt der 
Ersatzpflicht negativ abgrenzt (vgl. Ber- 
kemann 1993, S. 105; Schink 1992, S. 
1401). Da die erheblichen oder nachhal
tigen unvermeidbaren Beeinträchtigun
gen (vgl. a. Tab. 1) in ihrer Gesamtheit zu 
kompensieren sind und zu diesen ein ur
sächlicher Zusammenhang bestehen muß 
bzw. soll, müssen funktionaler und räumli
cher Bezug der Ersatzmaßnahmen zum 
Eingriff hinreichend gewahrt bleiben (vgl. 
Berkemann 1993, S. 105; Ko/odziejcok 
1992, S. 310).

Zwei Landesgesetzgeber weisen 
schließlich auf eine Berücksichtigung der 
Landschaftsplanung bei der Planung von 
Ersatzmaßnahmen hin (§ 14 Satz 2 Bbg- 
NatSchG, § 8 Abs. 4 Satz 1 LNatSchG-SH).

3.2 Standardisierungsmöglichkeiten

Bezüglich Standards für die Planung von 
Kompensationsmaßnahmen stellt sich an
gesichts der rechtlichen Rahmenbedin
gungen die Frage, ob und inwieweit un
ter Beachtung der Einzelfallbezogenheit 
der Eingriffsregelung eine an einheitli
chen Maßstäben orientierte Vergleichbar
keit von einzelnen zu behandelnden Sach
verhalten hergestellt werden kann. Inso
weit ist der Begriff „Richtwerte für Kom
pensationsmaßnahmen" wenig treffend 
(vgl. Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
1995, S. 34 u. 42). Festzulegende Maßstä
be müssen fachlich ausreichend begrün
det sein. Sie können bezüglich einer bun
desweiten Anwendung jedoch nur emp
fehlenden Charakter für die Konkretisie
rung der unbestimmten Rechtsbegriffe 
haben. Lediglich zwei Gesetzgeber könn
ten in untergesetzlicher Form unmittel
bar konkrete Festlegungen treffen (§ 14 
Satz 2 BbgNatSchG, § 8 Abs. 4 Satz 1 
LNatSchG-SH).

Die Anwendung von inhaltlichen Stan
dards für die Planung von Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen erfordert grund
sätzlich die systematische Einhaltung der 
Arbeitsschritte der Eingriffsregelung 
(vgl. Abb. 1 und 2). Standardisierungen 
können dabei nur soweit vorgenommen 
werden, wie auch die vorangehenden 
Schritte dazu Möglichkeiten eröffnen. Das 
heißt z.B., für die Ermittlung des Maßnah
menumfangs können keine pauschalen 
Faktoren angewendet werden, wenn da
zu bei der Feststellung von erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen 
keine entsprechenden Anhaltspunkte ge
geben werden. Unter Berücksichtigung 
der maßgeblichen rechtlichen Kriterien 
für einen ausreichenden Ausgleich bzw. 
Ersatz können sich Standards auf die Di
mensionen Art/Funktion, Raum und Zeit 
von Kompensationsmaßnahmen bezie
hen. Der Erfüllungsgrad der Teildimen
sionen beeinflußt wesentlich die Unter
scheidung nach Ausgleich und Ersatz und 
damit die Ausgleichbarkeit im Sinne von 
§ 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG bzw. der 
besonderen landesnaturschutzrechtlichen 
Anforderungen an Ersatz(maßnahmen). 
Diesen Zusammenhang und im besonde
ren die den Umfang von Kompensations
maßnahmen beeinflußenden Faktoren 
veranschaulicht Abb. 3.

Die im Einzelfall geplanten Kompensa
tionsmaßnahmen müssen grundsätzlich 
geeignet sein, die vorgesehenen Kompen

Abb. 3: Kriterien zur Ermittlung und Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men (Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, S. 91)
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sationsziele zu erreichen. Dies ist i.d.R. 
gewährleistet wenn die Realisierbarkeit 
im Sinne der tatsächlichen technisch-bau
lichen und konkreten örtlichen Umsetz
barkeit und die Wirksamkeit im Sinne 
der Erfüllung der räumlichen, zeitlichen 
und funktionalen Anforderungen gege
ben ist. Gleichzeitig sind Kompensations
maßnahmen so zu planen, daß sie nicht 
selbst Eingriffe darstellen und zu zusätz
lichen Beeinträchtigungen führen. Dies 
setzt eine fachgerechte Planung, Ausfüh
rung und etwaige Pflege voraus (vgl. da
zu im einzelnen die Anforderungen der 
RAS-LP 2, FGSV 1993).

3.2.1 Funktionale Dimensionen

Die auf die Funktion der beeinträchtigten 
Landschaftsfaktoren ausgerichtete Kom
pensation bestimmt vorrangig die kon
kreten planerischen Maßnahmen. Im Sinne 
einer qualitativen Bestimmung werden 
damit Art und strukturelle Merkmale der 
Kompensationsmaßnahmen festgelegt. 
Gleichartigkeit, einschließlich der Gleich
wertigkeit, zu den beeinträchtigten Funk
tionen und Werten sind für die Erfüllung 
des Ausgleichs und damit die Frage der 
Ausgleichbarkeit wesentlich. Entspre
chend der engen funktionalen Bindung 
ergibt sich die Art von Ausgleichsmaßnah
men somit unmittelbar aus den beein
trächtigten Funktionen.

Für Ersatzmaßnahmen gelten ver
gleichbar — unter Berücksichtigung der 
jeweiligen landesnaturschutzrechtlichen 
Anforderungen — die Maßstäbe Ähnlich
keit und Gleichwertigkeit. Die Bestim
mung der Ersatzmaßnahmen hängt ei
nerseits von der Art und Ausprägung der 
nicht ausgleichbaren Funktionen und 
Werte ab, die auch durch Ersatzmaßnah
men wiederhergestellt werden sollten und 
können. Andererseits können die in der 
Landschaftsplanung definierten Ziele zur 
Entwicklung bestimmter besonderer 
Funktionen und Werte Vorgaben darstel
len.

Durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men in ihrer Gesamtheit ist ein dem Vor
eingriffszustand qualitativ gleichartiges 
bzw. -wertiges und funktionsfähiges 
Ganzes zu schaffen. Die auf die Kompen
sation von Beeinträchtigungen der einzel
nen Landschaftsfaktoren gerichteten 
Maßnahmen sind daher auch in ihrer öko- 
systemaren Bedeutung zu würdigen. Dies 
gilt, obwohl für z.B. stoffliche Beeinträch
tigungen der abiotischen Landschaftsfak

toren und die Verlärmung der Landschaft 
nur bedingt funktionsgerechte Kompen
sationsmaßnahmen ableitbar sind. Nicht 
nur deswegen ist grundsätzlich zu prüfen, 
inwieweit die sich nach anderen Rechts- 
erfordernissen ergebenden Maßnahmen 
zum Ausgleich auch für die naturschutz
rechtliche Kompensation von unvermeid
baren Beeinträchtigungen von Bedeutung 
sind (z.B. aufgrund von § 4 Abs. 2 Nr. 2 a 
WHG, § 9 Abs. 1 BodSchG-BW oder nach 
landesforstrechtlichen Regelungen zu 
treffende Ersatzaufforstungen). Die kon
sequente Anwendung der unterschiedli
chen Rechtsgrundlagen und eine ressort- 
übergreifende Zusammenarbeit sind da
mit als besonders wesentlich für die aus
reichende Kompensation von unvermeid
baren Beeinträchtigungen anzusehen. Al
lerdings fehlen bei einzelnen ausschließ
lich fachgesetzlich zu beurteilenden Be
einträchtigungen entsprechende Kom
pensationsgebote. Im Ergebnis verspricht 
der Gesetzgeber somit bezüglich der 
Kompensation von Beeinträchtigungen 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes mehr als er 
halten kann (vgl. Gassner 1984, S. 86).

In der Planungspraxis finden vielfach 
Listen über funktionsgerechte Maßnah
men Verwendung (z.B. Arge Eingriff-Aus
gleich NW 1994, S. 81-85 u. 114; FGSV 
1993 u. 1994; LfU-Saarland 1992, S. 22-37; 
MV-NW & MURL-NW 1992, Ziff. 1.31; 
Smeets + Damaschek & BL-AK Eingriff- 
Ausgleich 1993, S. 34 ff.). Zugleich beste
hen bei ausreichend differenzierter und 
qualifizierter Ermittlung der Beeinträchti
gungen i.d.R. keine Schwierigkeiten, funk
tionsgerechte Maßnahmen abzuleiten. 
Dabei kann zum Teil auf fachwissen
schaftlich begründete Erkenntnisse und 
Erfahrungen zurückgegriffen werden (vgl. 
z.B. Bay & Rodi 1990; Kneitz & Oerter 
1994; Ökoplan 1993; Planungsgruppe 
Ökologie + Umwelt 1990; Reck & Kaule 
1992; Reinirkens & Klink 1991). Trotzdem 
stellt sich z.B. bei Gestaltungs- bzw. Be
pflanzungsmaßnahmen am Bauwerk 
Straße o ft die Frage, ob diese als land
schaftsgerechte Wiederherstellung bzw. 
Neugestaltung des Landschaftsbildes an
zusehen sind. Zur Verbesserung einer funk
tionsgerechten Kompensation bieten sich- 
damit auf die spezifischen funktio
nalen Beeinträchtigungen (vgl. Tab. 1) 
ausgerichtete Zusammenstellungen von 
möglichen Maßnahmen an. Der For
schungsbericht enthält umfangreiche Zu
sammenstellungen für funktionsgerechte

Kompensationsmaßnahmen (Planungs
gruppe Ökologie + Umwelt 1995, Anla
ge 11.3).

Unter dem Gesichtspunkt der Multi
funktionalität ist bei der konkreten Maß
nahmenplanung auch zu prüfen, ob durch 
die geplante Kompensationsmaßnahme 
zugleich unterschiedliche beeinträchtigte 
Funktionen und Werte auf einer Fläche 
wiederhergestellt werden können. Solche 
Maßnahmenflächen sind dann — unter 
Wahrung der Anforderungen an die Ent
wicklungsfähigkeit und der räumlich
funktionalen Bezüge zu den Beeinträch
tigungen -  zu bevorzugen. Soweit be
gründet solche multifunktionalen Maß
nahmen möglich sind, ist dieses entspre
chend bei der (Eingriffs-Ausgleichs-)Bilan- 
zierung zu berücksichtigen und darzustel
len (vgl. Kap. 3.2.6).

3.2.2 Räumliche Dimensionen

Die räumliche Dimension der Kompensa
tionsmaßnahmen bestimmt als zweites 
Kriterium die Ausgleichbarkeit. Zur räumli
chen Dimension gehören die Lage von 
Maßnahmen und wesentliche Aspekte des 
Maßnahmenumfangs (vgl. Kap. 3.2.4), da 
Kompensationsmaßnahmen überwiegend 
flächenwirksam sind.

An die Lage der Kompensationsmaß
nahmen lassen sich im Sinne inhaltlicher 
Standards grundsätzliche Anforderungen 
definieren. Danach sind Ausgleichsmaß
nahmen in einem engen räumlichen Zu
sammenhang zum Eingriff und zu den be
einträchtigten Funktionen zu realisieren. 
Die Maßnahmen beziehen sich auf den 
unmittelbaren Raum der betroffenen 
Funktionen. Ersatzmaßnahmen beziehen 
sich demgegenüber auf den weiteren 
räumlichen Zusammenhang zum Eingriff. 
Sie sind möglichst im vom Straßenbauvor
haben betroffenen Landschaftsraum zu 
realisieren. Ob eine darüber hinausge
hende Entfernung noch eine Einordnung 
als Ersatz zuläßt, ist aufgrund der jewei
ligen Verhältnisse des Einzelfalls und der 
besonderen landesnaturschutzrechtlichen 
Anforderungen zu entscheiden. Aufgrund 
der praktischen Probleme bei der Realisie
rung von Ersatzmaßnahmen spricht aller
dings einiges für eine stärkere Lockerung 
des räumlichen Bezugs. Diese allgemei
nen Anforderungen lassen sich auf der 
Grundlage von z.T. für die Planungspraxis 
bereits definierter Anforderungen (z.B. 
ARGE Eingriff-Ausgleich NW 1994, S. 61; 
MV-NW & MURL-NW 1992; OBB im
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Tab. 2: Anforderungen an die räumliche Lage von Kompensationsmaßnahmen bei Straßenbauvorhaben (Planungsgruppe 
Ökologie + Umwelt 1995, S. 94ff.)

Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen Ersatzmaßnahmen

Kompensations
maßnahmen für 
Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind i.d.R. außerhalb der vom Straßenbauvorhaben beeinträchtigten Bereiche (Zonen) zu planen, 
um ausreichende Entwicklungsbedingungen zu gewährleisten.

- Besondere, weitere Entfernungen zum Straßenbauvorhaben sind insbesondere bei Maßnahmen für Tierarten mit besonderen Lebens
raumansprüchen (insbesondere Fluchtdistanzen, Bewegungsradien, räumlich-funktionale Beziehungen) einzuhalten.

- Geringere Entfernungen zum Straßenbauvorhaben (insbesondere innerhalb des Beeinträchtigungsbereiches) sind nur ausnahmsweise 
und begründet möglich, z.B. bei:
- ökologisch-funktionalen Erfordernissen, z.B. standörtliche Bedingungen
- Vermeidungsmaßnahmen an der Straße (z.B. Lärmschutzwälle, Schutzpflanzungen) gewährleisten notwendige Entwicklungsbedin

gungen
- Entsiegelung von nicht mehr befestigten bisherigen Verkehrsflächen
- Maßnahmen für beeinträchtigte Funktionen, die in der Belastungszone von bestehenden Straßen liegen (nur relevant bei bestands

orientierten Ausbaumaßnahmen)
- Maßnahmen in Pufferzonen für besonders schutzwürdige Bereiche.
In der Regel ist bei dieser Positionierung von Kompensationsmaßnahmen ein gesteigertes Kompensationserfordemis verbunden. Die
sem kann im Einzelfall entweder durch eine Erhöhung des Maßnahmenumfangs oder Maßnahmen, die zu qualitativ wertvolleren bzw. 
höherwertigen Funktionen führen, entsprochen werden.

- Ausgleichsmaßnahmen sind in einem engen räumlichen Zusam
menhang zum Eingriff innerhalb des Landschafts- bzw. Funk
tionsraumes vorzusehen, in dem das Straßenbauvorhaben ge
plant wird.

- Ersatzmaßnahmen sind i.d.R. nicht außerhalb des Landschafts- 
bzw. Funktionsraumes vorzusehen, in dem das Straßenbauvor
haben geplant wird.

Kompensations
maßnahmen für Beein
trächtigungen des 
Landschaftsbildes

- Gestaltungsmaßnahmen am Bauwerk Straße dienen vorrangig der optischen Einbindung der Straße in die Landschaft. Im Einzelfall 
können sie der landschaftsgerechten Wiederherstellung oder Neugestaltung des Landschaftsbildes dienen. Je nach Funktion können 
Ausgleichsmaßnahmen für das beeinträchtigte Landschaftsbild auch in unmittelbarer Nähe der Straße liegen. Im Einzelfall können bei 
Um- und Ausbauvorhaben die gestalterischen Wirkungen einer beseitigten Böschungs- bzw. Randbepflanzung durch dessen Neu
anlage wiederhergestellt werden.

- Darüber hinausgehend müssen weitergehend erforderliche Maß
nahmen zur Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Land
schaftsbildes innerhalb der durch das Straßenbauvorhaben be
einträchtigten Bereiche, insbesondere im betroffenen Sichtraum 
liegen.

- Ersatzmaßnahmen sind nicht außerhalb des Landschaftsraumes 
vorzunehmen, in dem das Straßenbauvorhaben realisiert werden 
soll.

spezielle
Anforderungen

- Unter Beachtung der Anforderungen an den Ausgleich aller im einzelnen beeinträchtigten Funktionen kann es vertretbar sein, für eine 
größtmögliche Wirkung (auch für eine bessere Koordination der erforderlichen Pflege sinnvoll) Kompensationsmaßnahmen auch 
räumlich konzentriert in einem Ausgleichskonzept zusammenfassend zu planen. Vorrangig kommt dies bei Ersatzmaßnahmen in 
Betracht.

- Kompensationsmaßnahmen sind unter Berücksichtigung der räumlich-funktionalen Beziehungen zu ihrer Umgebung zu planen. Eine 
isolierte Lage ist zu vermeiden. Eine ausreichende Nähe zu relevanten Faktoren und Strukturen des Naturhaushaltes und des Land
schaftsbildes ist einzuhalten.

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können im Einzelfall mit sonstigen (rechts)verbindlich festgelegten Maßnahmen in einem räumli
chen und zeitlichen Zusammenhang geplant und realisiert werden. Dies sollte insbesondere in den Fällen erfolgen, wo straßenbe
dingte Beeinträchtigungen in Schutzgebieten zu erwarten sind. Dabei sind die Bestimmungen der jeweiligen Rechtsverordnung bzw. 
Satzung sowie Aussagen von Pflege- und Entwicklungsplänen zu beachten.

BayStMl & BayStMLU 1993) differenzie
ren (Tab. 2).

Der räumliche Aspekt der Maßnah
men ist mit der funktionalen Dimension 
besonders eng verbunden, da Kompensa
tionsmaßnahmen grundsätzlich nur dort 
zu realisieren sind, wo die Maßnahmenflä
chen im Hinblick auf die jeweiligen Kom
pensationsziele dauerhaft entwickelbar 
sind. Insoweit müssen die standörtlichen 
und räumlich-funktionalen Voraussetzun
gen gegeben sein. Als Maßnahmenflä
chen sind solche zu bevorzugen, die eine 
aktuell relativ geringe Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild besitzen. Umge
kehrt gehören zu den nicht heranzuzie

henden Flächen solche mit Biotopen, die 
in ihrer Artenzusammensetzung und Aus
prägung bereits weitgehend naturschutz
fachlichen Zielen entsprechen.

3.2.3 Zeitliche Dimensionen

Zeitliche Wiederherstellbarkeit der beein
trächtigten Funktion und fristgerechte 
Durchführung der Kompensationsmaß
nahmen entscheiden als drittes Kriterium 
über die Ausgleichbarkeit der Beeinträch
tigungen. Eine Standardisierung bezieht 
sich zunächst auf den Zeitpunkt „Beendi
gung des Eingriffs Straßenbaumaß
nahme". Dieser geht mit dem Abschluß 
von direkten oder indirekten Veränderun

gen der Gestalt oder Nutzung von Grund
flächen einher. Diese Beendigung betrifft 
die drei Tätigkeiten bzw. Entwicklungen 
Abschluß der ausschließlich baubedingt 
beanspruchten bzw. veränderten Grund
flächen, Fertigstellung des Bauwerks 
Straße als anlagebedingte Eingriffsursa
che und Zeitpunkt des Erreichens des 
prognostizierten Verkehrsaufkommens. 
Das zeitliche Erreichen des Ausgleichs der 
jeweiligen Beeinträchtigungen ist daran 
auszurichten, möglichst sollte eine enge 
Bindung erfolgen.

Bis zu welchem Zeitpunkt der gesetz
lich geforderte Ausgleich erreicht sein 
muß, leitet sich darüber hinausgehend aus 
den charakteristischen Eigenschaften der
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betroffenen Funktionen und Landschafts
faktoren ab. Die komplexen naturbeding
ten Entwicklungsmöglichkeiten und -rich- 
tungen einer Wiederherstellung der be
einträchtigten Funktionen erlauben je
doch keine pauschale und zugleich aus
reichend naturwissenschaftlich begrün
dete Festlegung. Insofern bedarf es einer 
Regelung im Sinne einer Konvention, die 
definiert, bis zu welchem Zeitpunkt nach 
Beendigung des Eingriffs noch von einer 
Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigungen 
ausgegangen werden kann. Daran schließt 
sich die Frage an, wie das möglicherweise 
wegen der Zeitspanne entstehende Kom
pensationsdefizit bewältigt wird (siehe 
dazu Kap. 3.2.4).

In der Fachdiskussion und Planungs
praxis wird im Sinne einer solchen Kon
vention überwiegend von einer Ausgleich
barkeit der Beeinträchtigungen ausge
gangen, wenn die beeinträchtigten Funk
tionen innerhalb eines Zeitraumes von 
25-30 Jahren wiederhergestellt werden 
können (vgl. z.B. ARGE Eingriff-Ausgleich 
NW 1994, S. 56 u. 123; ILN 1996, S. 79; 
ONB NBL & Bayern, BfN 1993, S. 25; 
Smeets + Damaschek & BL-AK Eingriff- 
Ausgleich 1993, S. 22). Eine solche Rege
lung vermittelt zwischen einer engen 
Auslegung des Gesetzes bezüglich der 
„Beendigung des Eingriffs" und dem 
Sachverhalt, daß auch nach ausreichend 
langen Zeiträumen zahlreiche beeinträch
tigte Funktionen wiederhergestellt wer
den können. Soweit kürzere Wiederher
stellbarkeitszeiträume eingehalten wer
den können, sind diese jedoch entspre
chend zu erfüllen. Die Zeitspanne von bis 
zu etwa 25 Jahren ist dann auch als 
Maßstab für die naturschutzrechtliche 
Abwägung der Eingriffsregelung nach 
§ 8 Abs. 3 BNatSchG heranzuziehen (vgl. 
Kap. 3.1.1). Auf der Grundlage dieser Kon
vention lassen sich grundsätzlich nicht 
ausgleichbare Funktionen definieren, wo
zu in der Praxis naturschutzfachlich be
gründete Listen eingeführt sind (vgl. 
ARGE Eingriff-Ausgleich NW 1994, Abb. 
3.1.1-6 OBB im BayStMl u. Bay StMLU 
1993, Anlage, S. 8; vgl. a. Haber u.a. 1992, 
Arbeitshinweise A.3.III, S. 67ff. und A.8.1, 
S. 258ff.).

Das Erreichen des Ausgleichsziels ist 
durch die festzulegenden Fristen für die 
Realisierung von Kompensationsmaßnah
men abzusichern. Diese sind nach dem 
zeitlichen Eintreten der Beeinträchtigun
gen und der für die Wiederherstellung 
der beeinträchtigten Funktionen anzule

genden Zeiträume zu bestimmen. Daher 
können auch Umsetzungsfristen getroffen 
werden, die die Durchführung von Maß
nahmen vor Realisierung des Eingriffs 
bestimmen. Beispielsweise ist die Anlage 
von Amphibienlaichgewässern i.d.R. ca. 
3-4 Jahre vor Beseitigung bzw. erhebli
cher Beeinträchtigung der alten Gewässer 
notwendig (siehe Kneitz & Oerter 1994, 
S. 274).

Die zu bestimmenden Fristen sind in 
die Zulassungsentscheidung für das Stra
ßenbauvorhaben aufzunehmen und bei 
der Vorbereitung der Baudurchführung 
in den Bauzeitplan einzustellen. Dazu sind 
die in der Praxis bereits eingeführten An
forderungen wie den RAS LP 2 (FGSV 
1993, insbes. Kap. 1.2.2, S. 8f. u. Kap. 1.2.6, 
S. 10) zu berücksichtigen.

3.2.4 Bestimmung des Maßnahmen
umfanges

Um die funktionalen, räumlichen und zeit
lichen Anforderungen an eine ausrei
chende Kompensation erfüllen zu können, 
bedarf es nicht zuletzt eines ausreichen
den Maßnahmenumfangs. Im Hinblick auf 
die Erfüllung dieser Anforderung werden 
in der Planungspraxis insbesondere zwei 
Meinungen vertreten. Die eine ist der 
Auffasssung, daß der Umfang aus den er
mittelten Beeinträchtigungen nur verbal
argumentativ für jeden einzelnen Pla
nungsfall abgeleitet werden könne und 
sich der notwendige Maßnahmenumfang 
insbesondere aufgrund der räumlich-funk
tionalen Zusammenhänge ergebe. Dazu 
werden allerdings soweit fachwissen-

Rechenvorschrift nach ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NW (1994, S. 64):

Erforderlicher 
Mindestumfang 

der Flächengröße 
der Kompensa
tionsmaßnahme 

(M, in m2)

Gesamtwert des 
vom Eingriff 
betroffenen 

Biotops
(B)

Fläche des vom 
Eingriff betroffe

nen Biotops
(F, in m2)

Beeinträchti
gungsfaktor 

(f, 0,1 bis 1,0)
Zeitfaktor

(z, 1 ,0 -3 ,0 )

Gesamtwert der 
Kompensationsmaßnahmen

(K)

Gesamtwert der Fläche, auf der 
die Kompensationsmaßnahme 

durchgeführt wird
(k )

Berechnungs
faktoren 

Skala für
Biotopwerte 
B, K u. k

B j K k | F
i
i
1
1
i
i

------------ 1------------
f  | Z

I
I
I
I
I
1

M Relation in %
gegenüber niedrig

stem Umfang
(M)

20-teilig i i 1 C
O 

l l..
..

I 1 1 L..
.. 4 _! 1 0 .0 0 0 0 ,4  ! 1,0 12.000 150  %

15-teilig 1 t..
...

1 1 c
n

L..
... 1

. I 1 4 .0 0 0 175  %

11-teilig 5 j 4

--------------------1

— 2 _ H

I
I

10.000 125 %

8-teilig i l l 1 \..
..

1 C
a>

1 L..
.. 1

1 1 6 .0 0 0 200 %

6-teilig

””
'l1

<N |

.....11
CO 1

1 12.000 150 %

5-teilig 2 j 2
--------- 1

1 I_______ 1
_______ 1_______ 8.000 100 %

20-teilig 18 10 4 ' 10.000
------------ 1------------

0,8 3,0
---------------1------------------------

72.000 | 120%

15-teilig 14 8
------------1

I 67.200 | 112%

11-teilig 10 6
------------1 1

I
T-

60.000 | 100%

8-teilig 7 4
------------1

,
1
I 84.000 | 140 %

6-teilig 5 3
------------1 1

I
-------------- 1 ------ ----  -

60.000 | 100%

5-teilig 5 3
-------

1 I l
_______ i_______ 60.000 j 100%

20-teilig 

15-teilig 

11-teilig 

8-teilig 

6-teilig 

5-teilig

3 10.000

■ ¡Ih
-2-- i
- - -H
-± -- l

1 !

1,0 1.0 23.333
l

.-L  . 140 %

16.666
i

. J _ _ . 100 %

40.000
1

. J _ _ . 240 %

30.000
T

180 %

20.000
i

-1- ■
120 %

20.000
1
1

_ l____ 120%

Abb. 4. Beispielhafte Kompensationsflächenermittlung für au f unterschiedlichen
Skalen gleich bewertete Biotope (Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, Anlage
9.14)
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schaftlich begründbar auch rechnerische 
Methoden eingesetzt wie die Ableitung 
von z.B. wiederherzustellenden Feucht
wiesenflächen aufgrund von Arealansprü
chen ausgewählter Indikatorarten (vgl. 
Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, 
S. 6.4-15, Ziff. C.5). Es bräuchten und 
könnten ansonsten jedoch keine mathe- 
matisierenden Rechenverfahren einge
setzt werden. Es fehle damit zwar eine 
rechnerisch reproduzierbare Genauigkeit, 
der Kompensationsumfang werde jedoch 
inhaltlich hinreichend genau und fachlich 
nachvollziehbar und begründet ermittelt. 
Die andere Meinung beinhaltet, daß es 
zur Bewältigung der Vielzahl von gleich
artigen Planungsfällen und von vergleich
baren Eingriffssituationen der Verwen
dung von den Maßnahmenumfang be
züglich grundsätzlicher Faktoren bestim
mender Rechenverfahren bedürfe. Dazu 
könnten formalisierte Quantifizierungs
verfahren eingesetzt werden, womit sich 
dann auch grundlegende Methodendis
kussionen erübrigen würden.

Werden im Zusammenhang mit der 
ersten Meinung ausschließlich inhaltliche 
und verfahrensmäßige Anforderungen 
bezüglich der Maßnahmenermittlung for
muliert, liegen zu der zweiten Auffassung 
verschiedenste mathematisierende Vor
gehensweisen vor (siehe ausführlich Pla
nungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, 
S. 55ff. und Anlage 9.12). Diese formali
sierten Quantifizierungen basieren in der 
Regel auf sogenannten Biotop wertverfah
ren unterschiedlichster Ausprägung. De
ren Struktur und Inhalte sind allerdings 
nur bedingt miteinander vergleichbar. Es 
werden insbesondere bestimmte Beein
trächtigungen wie solche faunistischer 
Funktionen oder des Landschaftsbildes 
bzw. einzelfallabhängige und spezifische 
Probleme in der Regel ausgeklammert 
oder sie bedürfen Sonder- bzw. Zusatz
bewertungen.

Des weiteren sind mit den Verfahren 
regelmäßig abweichende Bewertungen 
verbunden, die unmittelbar Eingang in 
die Rechenoperation finden. Denn die je
weils einzubeziehenden Faktoren unter
schiedlichster Qualität und Dimension 
werden in der Regel kardinal skaliert, in
dem Wertzahlen für die betroffenen Funk
tionen, Faktoren für die Wiederherstell
barkeit und Wertzahlen für die Funktionen 
auf den Kompensationsflächen (Vorwer
tigkeit) definiert werden. Die skalierten 
Faktoren werden über z.B. Additionen und 
Multiplikationen zu einem Punktwert ver

rechnet, der im Hinblick auf die Bestim
mung des Maßnahmenumfangs mit der 
jeweiligen Flächengröße der beeinträch
tigten Funktionen bzw. der Größe der 
verfügbaren Kompensationsflächen multi
pliziert wird. Durch die kardinale Skalie
rung und die Verrechnung der unter
schiedlichen Sachdimensionen werden 
diese letztlich austauschbar.

Diese strukturellen, inhaltlichen und 
bewertungsmethodischen Unterschiede 
wirken sich unmittelbar auf den zu ermit
telnden Maßnahmenumfang aus, so daß 
die Ergebnisse zwangsläufig voneinander 
abweichen. Gründe liegen zum einen in 
den unterschiedlichen relativen Einstu
fungen von vergleichbaren Biotoptypen. 
Bei einer Transformation auf eine einheit
liche Bewertungsskala treten erheblich 
voneinander abweichende Einstufungen 
auf (vgl. Planungsgruppe Ökologie + Um
welt 1995, Anlage 9.13). Zum anderen 
wirkt sich die für die Bewertung verwen
dete Skalenbreite unmittelbar auf den zu 
errechnenden Maßnahmenumfang aus. 
Die Abweichungen bei Berechnungen 
nach derselben Rechenvorschrift betru
gen bei vergleichbaren Randbedingun
gen zum Teil über 100% (Abb. 4). Bereits 
einfachste Eingriffstypen, z.B. durch Ver
siegelung, führen bei vergleichbaren Bio
toptypen zu einem unterschiedlichen 
Kompensationsumfang, je nachdem wel
ches Bewertungs- und Berechnungsmo
dell verwendet wird. Die Ergebnisse wei
chen regelmäßig um den Faktor 2 bis 3, 
zum Teil bis um den Faktor 7 voneinan
der ab (Abb. 5). Die Abweichungen ver
stärken sich, wenn neben den unmittelbar 
durch Versiegelung betroffenen Flächen 
auch die randlich durch Böschungen 
beanspruchten Flächen sowie die auf
grund von betriebsbedingten Wirkungen 
darüber hinausgehend betroffenen Berei
che Berücksichtigung finden. Der kom
pensationsrelevante Flächenumfang ist 
bei den randlichen betriebsbedingten 
Wirkungen bei vergleichbaren Verkehrs
belastungen aufgrund unterschiedlich de
finierter Wirkungszonen und Belastungs
faktoren sehr unterschiedlich (siehe Pla
nungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, 
Anlagen 9.3 u. 9.16), er weicht überwie
gend um den Faktor 2 bis 3, zum Teil um 
den Faktor 10 ab (Abb. 6). Folglich erge
ben sich bei vergleichbar betroffenen Si
tuationen bzw. Biotoptypen zum Teil 
noch gravierende Abweichungen beim 
Flächenumfang.

Als ein grundlegendes Problem ist da

her anzusehen, daß sich formalisierte 
Quantifizierungsverfahren nicht im Sinne 
von ausreichend wissenschaftlich be
gründbaren numerischen Prognosemodel
len eichen lassen, um eine verläßliche und 
auf fundierten Daten sich stützende re
produzierbare Bezugsbasis zu schaffen 
und dann unterschiedliche Kompensa
tionserfordernisse umfassend bewältigen 
zu können. Lediglich für einzelne Sach
verhalte sind solche modellgestützten Be
urteilungsverfahren verfügbar wie beim 
Grundwasser entsprechende numerische 
Modelle (vgl. a. Schweppe-Kraft 1994a, 
S. 9f.). Als problematisch erweist sich zu
dem, daß in Biotopwertverfahren die Be
wertungen nur bedingt nachvollziehbar 
sind. Dies betrifft vor allem die Transfor
mation von tatsächlich qualitativen in 
scheinbar quantifizierbare Dimensionen. 
Diese Inwertsetzungen lassen sich jedoch 
weder ausreichend wissenschaftlich, noch 
allgemein und bundesweit gültig natur
schutzfachlich begründen. Die Bewertun
gen besitzen allenfalls für den Kreis der 
jeweils Beteiligten Gültigkeit. Fraglich ist, 
ob in jedem Fall und ohne ausdrückliche 
Begründung z.B. der rechnerisch bilan
zierte 10%ige Wertverlust bei erheblich 
beeinträchtigten Funktionen durch eine 
10%ige Vergrößerung der Kompensati
onsflächen ausgleichbar ist. Die Ergebnisse 
solcher Verfahren können daher nur den 
Charakter von nicht bzw. wenig abgesi
cherten Fachmeinungen besitzen. Die vor
liegenden mathematisierenden Bewer
tungsverfahren können insofern als nur 
landesweit bzw. regional gültige Kon
ventionen betrachtet werden. Sie schei
nen hinsichtlich ihrer Ergebnisse auch da
von bestimmt zu sein, was naturschutz- 
und umweltpolitisch in den einzelnen Bun
desländern bzw. Regionen durchsetzbar 
ist. Bezüglich einer bundeseinheitlichen 
Anwendung ermöglichen diese Verfahren 
für die Eingriffsbeurteilung und Maßnah
menplanung daher keine ausreichend ab
gesicherten und einvernehmlich einge
schätzten Aussagen. Die einzige Aus
nahme ist bezüglich der Erfordernisse bei 
Bodenversiegelungen erkennbar, zu de
nen in der Planungspraxis und Fachdiskus
sion i.d.R. die Entsiegelung im Flächenver
hältnis von 1:1 für notwendig und ausrei
chend erachtet wird. Entsiegelungsmög- 
lichkeiten sind praktisch jedoch nur be
grenzt gegeben.

Neben den bewertungsmethodischen 
Zweifeln bezüglich der wissenschaftlich
methodischen Richtigkeit und Zweckmä-
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ßigkeit einer stark formalisierten und ma- 
thematisierenden Bestimmung des Maß
nahmenumfangs stellt sich aus rechtlicher 
Sicht zudem die Frage der hinreichend 
plausiblen Begründung der Maßnahmen
erfordernisse. Auch insofern können der
artige Verfahren die verbal-argumenta
tive Ableitung von Kompensationsmaß
nahmen nicht ersetzen. Bei einer fehlen
den ausreichenden Begründung der Maß
nahmen stellt sich zwangsläufig die Frage 
der Rechtskonformität der jeweiligen Pla
nung (vgl. Kap. 3.1.1).

Des weiteren wird in der Planungspra
xis und in entsprechenden Vorgaben und 
Verfahrensweisen regelmäßig übersehen, 
daß der ausreichende Umfang von Kom
pensationsmaßnahmen nicht ausschließ
lich in entsprechenden Größen für Maß
nahmenflächen besteht. Kompensations
maßnahmen sind zwar überwiegend auch 
flächenwirksam, jedoch nicht ausschließ
lich. So geht es z.B. bei der Beeinträchti

gung von wassergeprägten Lebensräu
men infolge von straßenbaubedingten 
Wasserhaushaltsveränderungen, unter 
quantitativen Gesichtspunkten vorrangig 
um die Wiederherstellung von z.B. Grund
wasserständen, Abflußmengen oder M it
telwasserständen in Fließgewässern, wo
zu u.U. entsprechend dimensionierte Was
sermengen bereitzustellen sind, um einen 
Ausgleich zu erreichen.

Für die Bestimmung des Maßnahmen
umfangs sind unter einer bundeswei
ten Perspektive daher auch nur rahmen
hafte Anforderungen definierbar, die 
sich vor allem auf die grundsätzlich pla
nerisch zu berücksichtigenden Faktoren 
beziehen. Die dazu möglichen Differen
zierungen, insbesondere bezüglich zweck
mäßiger und operativer Vorgaben zur 
Quantifizierung, sind Fragen von Konven
tionen. Zu berücksichtigen ist, daß es für 
die Bewältigung der Kompensationserfor
dernisse im Einzelfall Beurteilungsspiel

räume und Entscheidungsmöglichkei
ten gibt, die nicht willkürlich eingeengt 
werden dürfen.

Als Basis zur Bestimmung des Kom
pensationsmaßnahmenumfangs sind in
sofern die unterschiedlichen qantitativen 
Dimensionen von erheblichen oder nach
haltigen unvermeidbaren Beeinträchti
gungen wesentlich. Der notwendige Um
fang von Kompensationsmaßnahmen 
muß sich folglich nach den jeweils meß
baren Dimensionen wie Fläche in m2, 
Länge in m, Volumen in m3, Anzahl von 
Exemplaren in Stückzahl usw. ergeben. 
Unter Einhaltung der funktionalen, struk
turellen, räumlichen und zeitlichen Bedin
gungen sollte der Ausgleich dann vor al
lem im Umfang solcher meßbar ermittel
ten Beeinträchtigungen geleistet werden. 
Die hinreichend genaue und soweit mög
lich meßbare Ermittlung der erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen ist 
dazu eine unverzichtbare Grundlage (vgl.

E: naturnaher Laubwald 
K: Laubwald auf Acker

E: Feldhecke 
K: Feldhecke auf Acker

E: Feuchtgrünland 
K: Feuchtgrünland auf Acker

Bayern
(OBBim Hamburg
BayStMl (Staatsräte AK Hessen
& Bay St M LU Hamburg (HMWLFN
1993a) 1991) 1992)

E: naturferner Gewässer-Abschnitt 
K: Renaturlerung naturferner Gewässer-Abschnitt

NRW
(ARGE
Eingriff- 
Ausgleich 
NW 1994)

Landsch.-Verb. Saarland 
Westf.-Lippe (LFU-Saarl.
(NRW-LV Westf.- 1992)
Lippe 1992)

Sachsen
(StMUL
1992)

E: Intensivacker 
K: Extensivgrünland

E: Eingriffsfläche: Versiegelung/Beeinträchtigung von ... = 1 
K: Kompensationsumfang fü r... = Höhe der Säule

Abb. 5: Berechnungsbeispiele für den Kompensationsumfang für verschiedene durch Versiegelung beeinträchtigte Biotope
(Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, nach Anlage 9.15)
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Kap. 2 u. 3; siehe im einzelnen Planungs
gruppe Ökologie + Umwelt 1995, S. 83-87; 
Lambrecht 1996, S. 102ff.).

Als weitere Faktoren, die den Maßnah
menumfang beeinflussen, sind die Ent
wicklungszeit von Kompensationsmaß
nahmen, der Zustand der Kompensations
flächen (Vorwert, vgl. a. Kap. 3.2.2) und 
die mögliche Mehrfachfunktionalität 
einzelner Maßnahmen (vgl. Kap. 3.2.1) zu 
beachten.

Besitzen die ausgewählten Kompensa
tionsflächen im Einzelfall bereits eine Be
deutung für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts und das Landschaftsbild 
(sogenannter Vorwert), ist dann entwe
der der Maßnahmenumfang, insbeson
dere der Flächenumfang, zu vergrößern 
oder es sind Maßnahmen für höherwer
tige Funktionen durchzuführen. Letzteres 
kommt jedoch nur beim Ersatz in Be
tracht. Diese zusätzlichen Erfordernisse 
folgen prinzipiell den Möglichkeiten für 
die Bewältigung eines zeitlichen Kompen
sationsdefizits. Planerisch wird der Vor
wert vor allem bei der Beurteilung der 
Frage, ob auf den Flächen das Kompensa
tionsziel erreicht werden kann, berück
sichtigt (vgl. Kap. 3.2.2).

Die Entwicklungsdauer von Kompen
sationsmaßnahmen ist für die Bestimmung 
der Maßnahmen und ihres Umfangs dann 
von Bedeutung, wenn der notwendige

Ausgleich nicht zeitnah nach Beendigung 
des Eingriffs- und zwar länger als 5 Jahre 
nach Fertigstellung des Straßenbauvor
habens — erreicht werden kann. Die an
gemessene Bewältigung des sich dann 
einstellenden zwischenzeitlichen Kom
pensationsdefizits (sogenannter time-lag- 
Effekt) setzt eine wertende Beurteilung 
und Entscheidung voraus. Dazu bedarf es 
Konventionen, da der dabei einzustellende 
Zeitfaktor nicht ausschließlich und ausrei
chend wissenschaftlich begründet in eine 
andere Kompensationsdimension über
führt werden kann. Auf der Grundlage von 
praktizierten oder in der Fachwissenschaft 
diskutierten Vorgehensweisen lassen sich 
im Hinblick auf eine Standardisierung al
lerdings nur Vorschläge für alternative 
planerische Bewältigungsformen ableiten. 
Denn im Einzelfall müssen ausreichende 
Beurteilungsspielräume und Entschei
dungsmöglichkeiten belassen bleiben, da 
eine vollständige Vergleichbarkeit unter
schiedlicher Planungsfälle sowie der vor
geschlagenen alternativen Modelle nicht 
ausreichend ersichtlich ist. Hinzu kommt 
u.U., daß im Einzelfall, aufgrund ander
weitig zu berücksichtigender Erforder
nisse, wie Minimalareale von beeinträch
tigten Tierarten, die sich aus dem zeitli
chen Defizit ableitenden Notwendigkei
ten bereits erfüllt werden können. Als im 
Einzelfall anzuwendende Konventionen

werden als Ergebnis des Forschungsbe- 
richts folgende alternative Modelle un
terschieden:
■ Zeitfaktoren (vgl. dazu die Anwen
dungen in ARGE Eingriff-Ausgleich NW 
1994, S. 62; NRW-LV Westfalen-Lippe 
1992; OBB im BayStMl & BayStMUL 1993; 
Schweppe-Kraft 1992): In Abhängigkeit 
von der Dauer der Wiederherstellbarkeit 
der beeinträchtigten Funktionen, insbe
sondere beeinträchtigter Biotope, sind 
Multiplikationsfaktoren zur Erhöhung des 
Umfangs der einzelnen Kompensations
maßnahmen, insbesondere zur Vergröße
rung der jeweils benötigten Flächen, ein
zusetzen:

- bis 25-30 Jahre (Ausgleich):
> 1 ,0 -  3,0 x

- 25/30 Jahre bis 100 Jahre (Ersatz):
> 2 ,0 -  7,0 x

- über 100 Jahre (Ersatz):
>3 ,0 -10 ,0  x.

■ Maßnahmen für höherwertige Funk
tionen: Die Durchführung von Maßnah
men für höherwertigere Funktionen kann 
im Rahmen von Ersatzmaßnahmen zum 
Tragen kommen, denn hier ist i.d.R. die 
Beziehung zwischen beeinträchtigten 
Funktionen und Kompensationsmaßnah
men gelockert.

Berechnungsbeispiel: Autobahnneubauvorhaben (Streckenabschnitt 100 m; 40.000 DTV) 

Eingriffsfläche = Intensivacker
Ausgleichsmaßnahme = Anlage von Extensivgrünland auf Intensivacker 
#  = Fläche ist nach Ländervorgabe auszugleichen 

O = Fläche ist nach Ländervorgabe ausdrücklich nicht auszugleichen
= Keine konkrete Angabe zur Ausgleichsnotwendigkeit bzw. Quantifizierung (keine Berücksichtigung 

in der Berechnung)

Berechnungsbeispiel: Autobahnneubauvorhaben (Streckenabschnitt 100 m; 40.000 DTV) 

Eingriffsfläche = Feuchtgrünland
Ausgleichsmaßnahme = Anlage von Feuchtgrünland auf Intensivacker
•  = Fläche ist nach Ländervorgabe auszugleichen 

O = Fläche ist nach Ländervorgabe ausdrücklich nicht auszugleichen
= Keine konkrete Angabe zur Ausgleichsnotwendigkeit bzw. Quantifizierung (keine Berücksichtigung 

in der Berechnung)

Berechnungs
methode

Versiegelte 
Fläche 
(15 m)

Seitenanlagen, 
Böschungen 
etc. (15 m)

--------------------- 1-----------------------
Randliche i Gesamtaus- 

Beeinträch- | gleichsfläche 
tigungszone j (m2)

Eingriffs-/
Ausgleichs
verhältnis1

Berechnungs
methode

Versiegelte 
Fläche 
(15 m)

Seitenanlagen, 
Böschungen 
etc. (15 m)

Randliche i Gesamtaus- 
Beeinträch- | gleichsfläche 
tigungszone j (m2)

Eingriffs-/
Ausgleichs
verhältnis1

Bayern
(OBB im BayStMl & 
BayStMLU 1993)

• o
--------------------- 1-----------------------

o 1 450 
l 
l 
l

____________ j______________

1 : 0,3 Bayern
(OBB im BayStMl & 
BayStMLU 1993)

• • •  ! 8.000 
i
i

1 : 5

Hamburg
(Staatsräte AK Ham
burg 199t)2

• • I 3.000 
I 
I 
i

1 : 2 Hamburg
(Staatsräte AK Ham
burg 1991)2

• • 1 4.800 
l 
l 
l

1 : 3,2

Nordrhein-Westfalen 
(ARGE Eingriff-Aus
gleich NW 1994)

• •
_______________ |_________________

•  3.375 1 : 2,25 Nordrhein-Westfalen 
(ARGE Eingriff-Aus
gleich NW 1994)

• • •  1 18.900
l
l
I

1 : 12

NRW - Land
schaftsverband 
Westfalen-Lippe 
(NRW-LV Westfalen- 
Lippe 1992)

• O o j 1.500

1
1
1
1

1 : 1 NRW - Landschafts
verband Westfalen- 
Lippe
(NRW-LV Westfalen- 
Lippe 1992)

• • •  j 13.000

l
l
l
l

1 : 8

Hessen
(HMWLFN 1992)

• - 1 443 
1

1 : 0,3 Saarland
(LfU-Saarland 1992)

• I 2.500
I

1 : 1,6

Saarland
(LfU-Saarland 1992)

• -

_______________ |_________________

1 500
1
1

1 : 0,33 Sachsen 
(StMUL 1993)

• l 2.625
I
i

1 : 1,7

Sachsen 
(StMUL 1993)

• 1 1.125
l
i

1 : 0,75 1 Das Eingriffs-/Ausgle'ichsverhältnis stellt die versiegelte Fläche in Beziehung zum Kompensa
tionsflächenumfang.

2 Berechnungsgrundlage bildet der Bewertungsmaßstab für Pflanzen- und Tierwelt.
Das Eingriffs-/Ausgleichsverhältnis stellt die versiegelte Fläche in Beziehung zum Kompensa
tionsflächenumfang.

2 Berechnungsgrundlage bildet der Bewertungsmaßstab für Pflanzen- und Tierwelt.

Abb. 6: Berechnungsbeispiele für den Kompensationsumfang für verschiedene Eingriffssituationen (Planungsgruppe Ökologie 
+ Umwelt 1995, An/ag 9.17)
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■ Reduzierung, möglicherweise Besei
tigung bestehender straßenbaubeding
ter Beeinträchtigungen (Vorbelastun
gen): Geeignete baulich-technische Maß
nahmen wie zur Reduzierung von beste
henden Zerschneidungseffekten kommen 
insbesondere bei Aus- und Umbauvorha
ben in Frage.
■ Zusätzliche Maßnahmen aufgrund 
der Berechnung nach einer monetären 
Abgeltung: Der Umfang der zusätzlichen 
Maßnahmen ergibt sich aufgrund eines 
monetären Verzinsungsmodels. Die Höhe 
der ermittelten Geldbeträge ist der Maß
stab für weitere Maßnahmen. Die Art der

Maßnahmen muß den jeweiligen Anforde
rungen an Ausgleich und Ersatz genügen. 
Der Zweckmäßigkeit und Praktikabilität 
eines solchen Bemessungsansatzes für 
die Bestimmung des Umfanges von Er
satzmaßnahmen in Form der Kosten fikti
ver Ausgleichsmaßnahmen als Kostenäqui
valente wurde in ILN (1996) nachgegan
gen und entsprechende Anwendungsvor
schläge erarbeitet (vgl. Kiemstedt u.a. 
1996, S. 269). Hinzuweisen bleibt jedoch 
darauf, daß bei einer solchen Vorgehens
weise die Abgrenzung zur Ausgleichsab
gabe zu wahren ist.

Ansonsten sind für eine strukturierte

funktionsspezifische Ermittlung des Maß
nahmenumfangs zusammenfassende Hin
weise möglich (siehe Tab. 3 als Beispiel 
bezüglich der Ermittlung von Kompensa
tionsmaßnahmen beim Landschaftsbild).

Der Maßnahmengesamtumfang für 
eine ausreichende Kompensation ergibt 
sich dann aus der Summe der jeweiligen 
Erfordernisse für die verschiedenen un
vermeidbaren Beeinträchtigungen unter 
besonderer Berücksichtigung der Mehr
fachfunktionalität von Kompensations
maßnahmen und den gegebenenfalls zu 
beachtenden Konventionsbildungen wie 
bezüglich der Entwicklungszeiten.

Tab. 3. Hinweise zur Bestimmung des Umfangs von Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
(Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, Anlage 11.3, S. 11-32)

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
(und des Erholungswertes sowie der Zugänglichkeit der Landschaft)

(1)
Vertust eriebniswirksamer Land
schaftselemente
(Zerstörung von wertvollen Elementen des Land
schaftsbildes)

(2)
Visuelle Störung bzw. Überprägung 
des Landschaftsbildes
(Störung, Überlagerung, Verfremdung durch 
landschaftsuntypische Elemente, einschl. visu
eller Zerschneidungseffekte)

(3)
Akustische u. sonstige Beeinträchti
gung des Landschaftsertebens
(Beeinträchtigung des Landschaftserlebens 
durch Verlärmung, Geruchs- u. Schadstoffimmis
sionen, insbes. von lärm- u. schadstofffreienAar- 
men Räumen als Voraussetzung für die land
schaftsgebundene Erholung; im besonderen zu 
beurteilen soweit Erholungwert der Landschaft 
ausdrücklicher Schutzgegenstand der Eingrif
fsregelung)

(4)
Zerschneidung und Beeinträchti
gung der Zugänglichkeit der Land
schaft bzw. von Räumen für die 
landschaftsgebundene Erholung
(Unterbrechung von Wegebeziehungen, Barrie
rewirkungen für Erholungssuchende; im beson
deren zu beurteilen soweit Zugänglichkeit der 
Landschaft ausdrücklicher Schutzgegenstand 
der Eingriffsregelung)

Hinweise zur Bestimmung des Umfangs von Kompensationsmaßnahmen

- Maßnahmen, die ausschließlich der 
Kompensation des Verlusts erleb
niswirksamer Landschaftselemente 
dienen sind i.d.R. im Umfang von 
mindestens 1:1 entsprechend den 
meßbaren Größen der Beeinträchti
gungen wiederherzustellen. Auf
schläge sind nur bei Bepflanzungs
maßnahmen vorzusehen; sie ent
sprechen den Regelungen für Auf
schläge bei der Kompensation von 
Vegetations-/Biotopzerstörungen.

- Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob 
bei notwendigen Bepflanzungs- 
bzw. Renaturierungsmaßnahmen 
die Kpmpensationsziele bereits/- 
auch durch Maßnahmen zur Kom
pensation der Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts, insbesondere 
der Pflanzen, Tiere und ihrer Le
bensräume, erreicht werden kön
nen.

- Beseitigte baulich-technische Maß
nahmen mit Bedeutung für das 
LandschaftsbildA-erleben sind wie
derherzustellen.

- Die Wiederherstellung bzw. Neuge
staltung des beeinträchtigten Land
schaftsbildes ist durch geeignete 
Maßnahmen in dem räumlichen 
Umfang des betroffenen Erlebnis
raumes vorzunehmen. Für die aus
reichende Kompensation ist neben 
den erforderlichen Flächen vor al
lem die richtige Auswahl und Posi
tionierung der Maßnahmen von 
Wichtigkeit. Dies gilt insbesondere 
bei Femwirkungen durch Verände
rung der Konturlinien des Sicht
feldhorizontes.

- Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob 
bei notwendigen Bepflanzungs- 
bzw. Renaturierungsmaßnahmen 
die Kompensationsziele bereits/- 
auch durch Maßnahmen zur Kom
pensation der Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts, insbesondere 
der Pflanzen, Tiere und ihrer Le
bensräume (vgl. D), erreicht werden 
können.

- Für die ausschließlich der Kompen
sation der Überprägung des Land
schaftsbildes dienenden Maßnah
men sind Aufschläge auf den Um
fang nur bei Bepflanzungsmaßn
ahmen vorzusehen; sie dazu (1).

- Die Aufwertung von bislang nicht 
attraktiven Gebieten ist durch ge
eignete Maßnahmen im räumlichen 
Umfang des betroffene, vor allem 
zusätzlich verlärmten Erlebnis
raumes vorzunehmen. Für die aus
reichende Kompensation ist neben 
den erforderlichen Flächen vor al
lem die richtige Auswahl und Posi
tionierung der Maßnahmen von 
Wichtigkeit.

- Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob 
bei notwendigen Bepflanzungs- 
bzw. Renaturierungsmaßnahmen 
die Kompensationsziele bereits/- 
auch durch Maßnahmen zur Kom
pensation der Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts, insbesondere 
der Pflanzen, Tiere und ihrer Le
bensräume, erreicht werden kön
nen.

- Für die ausschließlich der Aufwer
tung des Landschaftsbildes dienen
den Maßnahmen sind Aufschläge 
nur bei Bepflanzungsmaßnahmen 
vorzusehen; sie dazu (1).

- Maßnahmen zur Immissionsredu
zierung sind im gleichen Umfang 
vorzunehmen, wie dadurch Immis
sionsbelastungen an der geplanten 
Straße (bilanziell) kompensiert wer
den könnten.

- Bezüglich der Aufwertung des 
Landschaftsbildes siehe 
Anmerkungen zu (3)

- Baulich-technische Maßnahmen, 
insbes. Wege(verbindungen) sind 
in dem Umfang bzw. der Anzahl 
herzustellen wie es für die Wieder
herstellung bzw. Verbesserung der 
Zugänglichkeit eines der Größe des 
betroffenen Raumes entsprechen
den (neuen bzw. aufzuwertenden) 
Erholungsraumes notwendig ist.
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3.2.5 Ausgleichbarkeit

Werden die an die Ausgleichbarkeit zu stel
lenden Maßstäbe bezüglich der funktio
nalen, räumlichen und zeitlichen Anfor
derungen sowie an den Maßnahmenum
fang vollständig erfüllt, gilt der Straßen- 
baueingriff als ausgeglichen. Bei der fach
lich plausiblen und vor allem rechtskon
formen Differenzierung zwischen Aus
gleich und Ersatz treten in der Planungs

praxis jedoch regelmäßig Unsicherheiten 
auf (vgl. Planungsgruppe Ökologie + Um
welt 1995, S. 53). Deswegen wird viel
fach der Verzicht dieser Differenzierung 
befürwortet (vgl. z.B. ILN 1995), was je
doch eine geänderte Rechtslage voraus
setzt. Eine solche Forderung wäre nicht 
zuletzt auch unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die naturschutzrechtli
che Abwägung zu beurteilen (vgl. Kap. 
3.1.1).

Auf der Grundlage der standardisier
baren funktionalen und räumlichen Anfor
derungen an Ausgleich und Ersatz sowie 
unter Berücksichtigung von näheren Be
griffsbestimmungen der Rechtssprechung 
und von fachwissenschaftlichen Definiti
onsvorschlägen lassen sich rahmenhafte 
Anforderungen an Ausgleich und Ersatz 
sowie die Ausgleichbarkeit bei einzelnen 
betroffenen Schutzgütern formulieren 
(Tab. 4). Die zeitlichen Anforderungen an

Tab. 4: Definitionen für die Ausgleichbarkeit unvermeidbarer Beeinträchtigungen und die Unterscheidung von Ausgleich und 
Ersatz (Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, 5. 93f.)

Betroffene
Schutzgüter

Aüsgleichbarkeit unvermeidbarer Beeinträchtigungen

Boden Ein Eingriff in betroffene Bodenfunktionen ist ausgeglichen, wenn in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Wirkungsbereichs der Straßen
baumaßnahme nach dessen Realisierung die die betroffenen Bodenfunktionen charakterisierenden Merkmale durch geeignete Maßnahmen 
auf anderen Flächen wiederhergestellt sind, so daß sich möglichst gleichartige und -wertige Bodenfunktionen dauerhaft entwickeln können.

Als Ersatzmaßnahme gilt die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Bodenfunktionen außerhalb des Gesamtwirkungsbereichs 
der Straßenbaumaßnahme oder die Förderung sonstiger vom Straßenbauvorhaben nicht betroffener Bodenfunktionen bzw. Böden.

Wasser Beeinträchtigungen der Gewässerfunktionen sind ausgeglichen, wenn durch geeignete Maßnahmen die ursprünglichen Wassermengen- 
und -qualitätsparameter wiederhergestellt sind, so daß die ursprünglichen Standort- und Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren und 
deren Entwicklungspotentiale auf Dauer erhalten bleiben. Aufgrund struktureller Veränderungen hervorgerufene Beeinträchtigungen sind 
ausgeglichen, wenn z.B. an anderen Gewässerabschnitten und in potentiellen Retentionsräumen natumahe bzw. landschaftsökologisch 
zweckmäßige Verhältnisse geschaffen werden, die in der Lage sind, möglichst gleichartige und -wertige Gewässerfunktionen, insbesondere 
als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, auf Dauer zu ermöglichen.

Als Ersatzmaßnahmen gelten die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Gewässerfunktionen außerhalb des Gesamtwirkungs
bereichs der Straßenbaumaßnahme oder die Förderung sonstiger vom Straßenbauvorhaben nicht betroffener Gewässerfunktionen bzw. 
Gewässer.

(Es ist zu prüfen, inwieweit die sich nach dem Wasserrecht ergebenden Maßnahmenerfordemisse die naturschutzrechtlich bedeutsamen 
Kompensationsanforderungen bereits erfüllen (können)).

Klima/Luft Beeinträchtigungen der Klimafunktionen sind ausgeglichen, wenn durch geeignete Maßnahmen die klimatisch relevanten Strukturen 
wiederhergestellt sind. Aufgrund Barrierewirkungen hervorgerufene Beeinträchtigungen des Luftaustauschs sind ausgeglichen, wenn z.B. in 
anderen potentiell geeigneten Bereichen vergleichbare Luftaustauschverhältnisse bzw. den Luftaustausch fördernde Strukturen geschaffen 
werden.

Beeinträchtigungen der Luftqualität sind nach der derzeitigen Rechtslage nicht ausgleichsfähig, sie können lediglich vermieden bzw. 
reduziert werden. Beeinträchtigungen anderer Landschaftsfaktoren infolge von Luftqualitätsveränderungen sind entsprechend den jeweils 
schutzgutbezogenen Beeinträchtigungen auszugleichen.

Als Ersatzmaßnahmen gelten die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Klima- und Luftaustauschfunktionen außerhalb des 
Gesamtwirkungsbereichs der Straßenbaumaßnahme oder die Förderung sonstiger vom Straßenbauvorhaben im Einzelfall nicht betroffener 
Klimafunktionen.

Tiere, Pflanzen 
und deren 
Lebensräume/ 
-raumfunktionen
(nach Reck & Kau
le 1992, S. 150, 
verändert)

Ein Eingriff durch ein Straßenbauvorhaben ist ausgeglichen, wenn im Einflußgebiet der geplanten Straßenbaumaßnahme nach dessen 
Realisierung die wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften durch Ausgleichsmaßnahmen in etwa gleichen Populationen mit 
gleichen Lebenswahrscheinlichkeiten Vorkommen und die vorherigen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten bleiben (nach KAULE & SCHO
BER 1985, ergänzt).

Als Ersatzmaßnahme gilt vorrangig die Förderung der vom Straßenbau beeinträchtigten Arten bzw. möglichst ähnlicher Artengemein
schaften, die außerhalb des Wirkungsbereichs der Straßenbaumaßnahme Vorkommen. Eine Ersatzmaßnahme stellt - soweit nach Landes
naturschutzrecht möglich - des weiteren die Förderung von (besonders) schutzbedürftigen, aber durch das Straßenbauvorhaben nicht 
beeinträchtigten Arten und Artengemeinschaften im Landschaftsraum, in dem der Eingriff erfolgt, dar.

Landschaftsbild Die landschaftsgerechte Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes ist darauf gerichtet, in dem vom Straßenbau betrof
fenen Landschaftsraum einen Zustand zu schaffen, der in gleicher Art mit gleichen Funktionen und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren 
der das Landschaftsbild bestimmenden Elemente bzw. des optischen Beziehungsgefüges den vor der Straßenbaumaßnahme vorhandenen 
Zustand in weitest möglicher Annäherung fortführt. Der Ausgleich ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, auch wenn der Straßenbaueingriff 
fortdauernd optisch wahrnehmbar bleibt (nach BVerwG, NuR 1991, S. 124, 127). Der Straßenbaueingriff muß folglich nicht unsichtbar 
gemacht werden. Ausgleichsmaßnahmen für das Landschaftsbild orientieren sich an den charakteristischen Leitstrukturen und gliedernden 
Elementen des betroffenen Landschaftsraumes (PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1990, S. 102).

Bei Neubaumaßnahmen ist regelmäßig von nicht vollständig ausgleichbaren Beeinträchtigungen (z.B. durch Massivität des Straßenkörpers 
oder Veriärmung hervorgerufen) auszugehen (vgl. in diesem Sinne für Einzelfälle z.B. BVerwG, Beschl. v. 04.10.1994 - 4 B 196.94 - Amtl. 
Umdruck, S. 4f.; OVG Nordrhein-Westfalen, NuR 1995, S. 46, 48).

Ersatzmaßnahmen für nicht ausgleichbare Landschaftsbildbeeinträchtigungen sind in ihrer Art den Ausgleichsmaßnahmen ähnlich.
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den Ausgleich gelten entsprechend den 
Ausführungen in Kap. 3.2.3.

3.2.6 Bilanzierung

Um die abgeleiteten Kompensationsmaß
nahmen und deren Umfang sowie die Ab
leitung bzw. Begründung besser nachvoll
ziehen zu können, ist es zweckmäßig, die 
einzelnen Erfordernisse zur Vermeidung, 
zum Ausgleich und zum Ersatz zusam
menfassend in einer Bilanz darzustellen. 
Dies erfolgt ergänzend zu den sonstigen 
naturschutzrechtlichen Darstellungserfor
dernissen (z.B. nach § 8 Abs. 4 BNatSchG 
bezüglich des landschaftspflegerischen 
Begleitplans sowie z.B. nach § 16 Abs. 1 
Bbg NatSchG, § 5 Abs. 4 LPflG-Rh-Pf, § 12 
Abs. 4 SNG bezüglich spezieller landes
rechtlicher Erfordernisse) sowie der im 
besonderen auf Straßenbauvorhaben aus
gerichteten Anforderungen (z.B. BMV 
1985 u. 1987, insbs. Maßnahmenverzeich
nis; NLStB o.J.). Eine solche tabellarische 
Übersicht, regelmäßig auch als Eingriffs- 
Ausgleichs-Bilanzierung bezeichnet und 
zum Teil eingeführt (vgl. z.B. ONB NBL u. 
Bayern, BfN 1993, S. 41; Schweppe-Kraft 
1994 b, S. 70 u. 72; Smeets + Damaschek & 
BL-AK Eingriff-Ausgleich 1993, S. 88; Stra
ßenverwaltung Rheinland-Pfalz 1993), 
enthält in verbal-argumentativer und so
weit möglich in quantifizierender Form 
die wesentlichsten Angaben insbesondere

zu Art und Lokalisierung der Beeinträch
tigungen, zu Art und Umfang der Maß
nahmen, deren etwaiger Mehrfachfunk
tionalität und zum zeitlichen Eintreten 
des Kompensationszieles (Abb. 7). Inso
weit ist die tabellarische Bilanzierung 
auch bei der naturschutzrechtlichen Ab
wägung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG zu 
verwenden (vgl. Planungsgruppe Ökologie 
+ Umwelt 1995, S. 1911).

3.2.7 Erfolgskontrolle

Für die verwaltungspraktische Handha
bung von im Einzelfall durchzuführenden 
Erfolgskontrollen liegen verschiedene An
forderungen, Zielsetzungen und Hand
lungsanleitungen vor (vgl. MV-NW & 
MURL-NW 1992, Ziff. 5.4ff.; OBB im 
BayStMl & Bay StMLU 1993; ONB NBL & 
Bayern, BfN 1993, S. 361; Smeets + Da
maschek & BL-AK Eingriff-Ausgleich 1993, 
S. 24). Zudem sind in verschiedenen Län
dern systematische EDV-gestützte Kata
ster über die Kompensationsflächen in 
Vorbereitung (insbesondere in Bayern, 
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein- 
Westfalen). Aufgrund von personellen, or
ganisatorischen und finanziellen Restrik
tionen können die definierten Anforde
rungen an die Erfolgskontrolle jedoch 
überwiegend nicht umgesetzt werden, 
begleitet von Defiziten bei der fachge
rechten Durchführung der Maßnahmen.

Dies führt auch dazu, daß bislang keine 
ausreichenden bzw. nur begrenzte Da
ten zur Wirksamkeit von Kompensations
maßnahmen zur Verfügung stehen (vgl. 
dazu insbes. Bay & Rodi 1990, Kneitz & 
Oerter 1994, Reck & Kaule 1992, Werneck 
1993), um hinreichend sichere Prognosen 
hinsichtlich des Erreichens der Kompensa
tionsziele treffen zu können. Die Erfor
dernisse der Eingriffsregelung gelten aber 
erst dann als erfüllt, wenn die geplanten 
Maßnahmenziele entsprechend den Prog
nosen erreicht werden. Die Durchführung 
der Maßnahmen schließt erforderlichen
falls die kontinuierliche Pflege der Kom
pensationsflächen ein. Diese ist im Sinne 
des Verursachungsgrundsatzes grundsätz
lich ebenfalls Aufgabe des Eingriffsverur
sachers. Systematische Erfolgskontrollen 
sollten insofern zu den künftig besonders 
zu intensivierenden Aufgaben der Stra
ßenbau- und Naturschutzverwaltungen 
gehören. Die Ergebnisse der Kontrollen 
können als Erfahrungswerte dienen.

Für eine Verbesserung und insoweit 
Standardisierung lassen sich differenzierte 
Anforderungen an Art, Umfang und Zeit
punkt der Kontrollen, an die Dokumen
tation der Kontrollergebnisse, an mögli
che Konsequenzen sowie an Zuständig
keiten formulieren (vgl. im einzelnen Pla
nungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, 
S. 1031; siehe a. Werneck 1993). Dabei 
werden die Realisierbarkeit der Maßnah-

A .  E i n g r i f f B .  V e r m e id u n g C .  K o m p e n s a t i o n

lfd.
Nr

Bau- Land
schafts
faktor/

Schutzgut

Ursachen/-
Wirkfaktor

a = Bau 
b = Anlage 
c = Betrieb

Beeinträchtigung / Konfliktsituation lfd.
Nr.

Art Einschätzen 
der Ver- 

meidbarkeit

Ausgleich Ersatz

Art u. Intensität räumlicher u. 
sonstiger 
Umfang 
(Fläche, 

Länge, An
zahl etc.)

Zeitpunkt/
-dauer

lfd.
Nr.

räumlicher u. 
sonstiger 
Umfang 
(Fläche, 

Länge. An
zahl etc.)

Einschätzen 
der Aus- 
gleich- 
barkeit

lfd.
Nr

Art räumlicher u. 
sonstiger 
Umfang, 

Lage 
(Fläche, 

Länge, An
zahl etc.)

Erreichen 
der Kom
pensation

Beeinträch
tigung voll
ständig ver
mieden

- O

Beeinträch
tigung nicht 
vollständig 
vermeidbar

o - -

Beeinträch
tigung aus
gleichbar

O

Beeinträch
tigung nicht 
vermeidbar

• - -

Beeinträch
tigung nicht 
(vollständig) 
ausgleich
bar

-  G V # - -

Beein
trächti
gung wird 
kompen
siert

- O

Abb. 7: Muster für die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung (Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 1995, Anlage 11.4)
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men im Rahmen von Herstellungskontrol
len und die Wirksamkeit im Rahmen von 
Funktionskontrollen geprüft

Herstellungskontrollen leisten die 
Prüfung der ordnungsgemäßen Durch
führung der Maßnahmen im Sinne einer 
Bauabnahme und als Vorbereitung für 
die Funktionserfüllung. Es werden die 
planerischen Vorgaben zu Art, Lage, Um
fang und Fristen für die Durchführung und 
Fertigstellung der Maßnahmen, insbeson
dere entsprechend den zu berücksichti
genden anerkannten Regeln der Technik, 
auf ihre Erfüllung überprüft.

Die ordnungsgemäß ausgeführten 
Maßnahmen werden im Rahmen von 
nachfolgenden Funktionskontrollen auf 
ihre tatsächliche Wirksamkeit im Hinblick 
auf das Erreichen des festgelegten Maß
nahmenziels kontrolliert. Die Funktions
kontrolle beinhaltet insbesondere die Be
urteilung, ob die Funktionserfüllung bzw. 
-fähigkeit der Maßnahmen entsprechend 
den definierten Zielen erreicht worden ist 
bzw. absehbar erreicht wird. Notwendig
keit, Art, Umfang, Zeitpunkte und Me
thodik der Funktionskontrollen sind nach 
der Art der Vermeidungs- und Kompen
sationsmaßnahmen zu bestimmen. Ein Er
fordernis für Funktionskontrollen besteht 
insbesondere bei Maßnahmen mit einem 
erheblichen Pflege- und Entwicklungsauf
wand sowie bei Maßnahmen, deren Ent
wicklung und damit die Zielerfüllung sich 
aufgrund bisheriger Erfahrungen nicht 
in ausreichendem Maße zum Zeitpunkt 
der Zulassung des Vorhabens Vorhersa
gen lassen.

Die Ergebnisse der Herstellungs- und 
Funktionskontrollen sind systematisch zu 
dokumentieren. Soweit Defizite festge
stellt werden, sind Änderungen bzw. 
Nachbesserungen der ursprünglichen 
Maßnahmen vorzunehmen. Um dies pla
nungsrechtlich zu ermöglichen, sind in 
der Zulassungsentscheidung bzw. Plan
feststellung entsprechende Vorbehalte 
festzulegen.

4. Schlußbetrachtung

Die Erwartungen und darauf gerichteten 
Anstrengungen, eine weitestgehend stan
dardisierte bundeseinheitliche Anwen
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffs
regelung beim Straßenbau zu erreichen, 
insbesondere den Kompensationsumfang 
mit Hilfe von Richtwerten ermitteln zu 
können, stoßen sowohl auf rechtliche als 
auch naturschutzfachliche und metho

disch-wissenschaftliche Schwierigkeiten. 
Insofern können die Hoffnungen der Ver
waltungspraxis, vor allem der behördli
chen eingriffsverursachenden Vorhaben
träger nach einem umfassend formalisier
ten, einfach handhabbaren, möglichst mit 
verrechenbaren Bewertungseinheiten 
operierenden und zugleich alle Prüfungs
schritte der Eingriffsregelung zusammen
führenden Beurteilungsverfahren nach 
dem derzeitigen Stand von Wissenschaft 
und Forschung nicht erfüllt werden. Kei
nes der bislang entwickelten formalisier
ten und vor allem mathematisierenden 
Beurteilungs- und Bilanzierungsverfahren 
leistet dies. Selbst sehr anspruchsvolle 
Methodenentwicklungen (vgl. z.B. Haber 
u.a. 1992, ARGE Eingriff-Ausgleich NW 
1994) konnten in dieser Richtung keine 
einfachen Lösungen entwickeln. Die der
zeitigen Verfahren sind zudem zu unter
schiedlich, um ohne weiteres vereinheit
licht werden zu können. Eine Perspektive 
zeichnet sich möglicherweise für die Er
mittlung des Umfangs von Ersatzmaßnah
men beim Einsatz eines monetäre Berech
nungsgrundlagen verwendenden Verfah
rens ab (vgl. Kiemstedt u.a. 1996). Indes
sen werden auch hier naturschutzfachlich 
nur begrenzt begründbare Konventionen 
notwendig sein.

Den praktischen Bestrebungen nach 
Vereinheitlichung stehen zudem gravie
rende Defizite bei der Bestandserfassung, 
Eingriffsbeurteilung, Maßnahmenablei
tung und -Umsetzung entgegen, wie an
hand der analysierten derzeitigen Pla
nungspraxis belegt ist (siehe im einzel
nen Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
1995, S. 43-63 u. Anlage 6; vgl. a. Haber 
u.a. 1992). Insoweit bestehen, insbeson
dere bezüglich der Ermittlung des Um
fangs von Kompensationsmaßnahmen, 
auch keine empirisch und naturwissen
schaftlich hinreichend belegbaren Praxis
erfahrungen, die Vereinfachungen recht- 
fertigen könnten wie z.B., daß eine funk
tionale Beeinträchtigung B im Umfang 
M i.d.R. die Kompensation durch die 
Maßnahme K im Umfang eines Richtwer
tes m zur Folge hat. Der derzeitige Wis
sensstand kann eher als Summe von (be
grenzten) Einzelerfahrungen und ver
schiedenen regional oder landesweit gül
tigen Konventionen beschrieben werden. 
Hinzu kommt, daß gerade ausreichende 
Konflikterfassung und -beurteilung und 
die strikte Beachtung des Vermeidungs- 
gebots unerläßliche Voraussetzungen für 
die Planung von Kompensationsmaßnah

men sind. Standardisierungsüberlegun
gen müssen schon deswegen bei diesen 
grundlegenden Arbeitsschritten beginnen 
(siehe dazu im einzelnen Planungsgruppe 
Ökologie + Umwelt 1995, S. 78-89; vgl. 
a. Lambrecht S. 99-106). Der naturschutz
fachlich ausreichend begründeten verbal
argumentativen Ableitung von Kompen
sationsmaßnahmen auf der Grundlage von 
vollständig und richtig ermittelten unver
meidbaren Beeinträchtigungen kommt 
eine herausragende Bedeutung zu.

Trotz dieser offensichtlichen Ein
schränkungen sind eine Vielzahl fachlich 
plausibel begründbarer Hilfestellungen 
möglich, die im Ergebnis zu einer verein
heitlichten Handhabung, insbesondere 
auch die Maßnahmenermittlung und de
ren Umfang betreffend, führen können. 
Um bei der Einzelfallbeurteilung die Ge
bote der Eingriffsregelung rechtskon
form und dabei vor allem systematisch 
und sachangemessen umsetzen zu kön
nen, lassen sich zunächst die verschiede
nen unbestimmten Rechtsbegriffe der 
Eingriffsregelung naturschutzfachlich 
plausibel und unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung präzisieren und ausfül
len. Dies ist zumindest als rahmenhafte 
Konkretisierung möglich, die den im Ein
zelfall bestehenden Beurteilungsspielräu
men und Entscheidungsmöglichkeiten 
nicht entgegensteht. Bei den Präzisierun
gen handelt es sich vor allem um metho
disch-fachliche Hilfestellungen, definier
bare Mindestanforderungen und rahmen
hafte Beurteilungsmaßstäbe. Einzelne 
Standardisierungen, die sich naturschutz
fachlich nicht hinreichend begründen 
lassen, bei denen aber ein besonderes Be
dürfnis der Planungspraxis an praktischen 
Hilfestellungen besteht, stellen Konven
tionen dar, über die von den Planungsbe
teiligten ein grundsätzlicher Konsens her
zustellen ist. Solche Konventionen sollten 
allerdings möglichst zurückhaltend ver
wendet werden, da ihnen zwangsläufig 
ein politisch geprägtes Moment der Ab
wägung innewohnt.

Einer weitergehenden länderüber- 
greifenden Standardisierung stehen spe
zifische naturschutzrechtliche Unter
schiede, insbesondere bezüglich der An
forderungen an Ersatzmaßnahmen, und 
kompetentielle Gründe im Bund-Länder- 
Verhältnis gegenüber.

Die im Rahmen des Forschungsvorha
bens entwickelten Standardisierungsüber
legungen bauen auf der derzeitigen 
Rechtslage auf, sind jedoch gleichzeitig
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durch diese begrenzt. Insofern können im 
wesentlichen die Landesnaturschutzge
setzgeber durch Angleichung, Differen
zierung und Präzisierung der rechtlichen 
Anforderungen eine Vereinheitlichung 
der Anwendungsgrundlagen der Eingriffs
regelung herbeiführen. Zweckmäßig er
scheint dies insbesondere für die Berei
che, die derzeit erhebliche Interpretations
probleme hervorrufen. Notwendig ist dies, 
wo die Landesnaturschutzgesetze hinter 
den rahmenrechtlichen Vorgaben des 
BNatSchG Zurückbleiben. Was darüber 
hinausgehend sinnvollerweise einer ver
gleichbaren rechtlichen Ausgestaltung 
zugeführt werden sollte, kann nur auf
grund von Praxiserfahrungen und insbe
sondere dem naturschutzpolitischen Wil
len beantwortet werden. Zu beachten ist, 
daß die Verschiedenartigkeit z.B. bezüglich 
der Anforderungen an Ersatzmaßnahmen 
zwar einerseits nach Vereinheitlichung zu 
verlangen scheint, die Möglichkeiten zu 
unterschiedlichen landesrechtlichen For
mulierungen andererseits ein nicht zu ver
nachlässigendes Entwicklungspotential 
bergen.

Ziel der Umsetzung der bestehenden 
Standardisierungsmöglichkeiten sollte es 
insofern zunächst sein, den derzeitigen 
Rechtsrahmen im Einzelfall fachlich an
spruchsvoll auszufüllen, daß die Belange 
von Naturschutz und Landschaftspflege 
im Planungsprozeß weitestgehend be
rücksichtigt werden können. Dies gilt ins
besondere für die Beachtung des Vermei
dungsgebots und mit Blick auf die Durch
setzungsmöglichkeiten der Naturschutz
belange in der Abwägung. Hierzu gehört 
auch eine klare, fachlich plausible und 
rechtskonforme Unterscheidung zwischen 
ausgleichbaren und nicht ausgleichbaren 
Beeinträchtigungen. Eine allgemeine Flexi
bilisierung der Ausgleichsanforderungen 
oder gar die Auflösung der Unterschei
dung von Ausgleich und Ersatz zu fordern, 
würde dem entgegenstehen.

Für die fachlich begründete Weiter
entwicklung der Eingriffsregelung wird 
es wichtig sein, die derzeit möglichen 
Standardisierungsanforderungen in der 
Planungspraxis umzusetzen und deren 
Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Für ver
besserte Beurteilungs- und Planungs
grundlagen wird es zudem darauf an
kommen, die Realisierung und vor allem 
die Wirksamkeit von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen künftig wesentlich in
tensiver zu kontrollieren und als Erfah
rungswerte nutzbar zu machen. Auf einer

solchen Grundlage kann wiederum eine
Fortschreibung der derzeitigen Standardi
sierungsüberlegungen vorgenommen
werden.
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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Inhaltlich-methodische Anforderungen 
an die Erfassungen und Bewertungen 
-  Empfehlungen zum Vollzug der 
Eingriffsregelung der Landesan- 
stalten/-ämter für Naturschutz und 
des Bundesamtes für Naturschutz
von Arnd Winkelbrandt

Vorbemerkung

Die Situation in der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung nach § 8 Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG) ist durch drei 
Entwicklungen gekennzeichnet:
■ Nach 20 Jahren Bundesnaturschutz
gesetz zeigt die Eingriffsregelung -  end
lich — Wirkung im Hinblick auf die Aus
gleichsverpflichtungen — nicht anders sind 
Bemühungen zu verstehen — durch ver
schiedene Gesetzesaktivitäten (Verfah
rensverkürzungen, Umweltbonusse für 
bestimmte Nutzungen), ihre Wirksamkeit 
nun wieder einzuschränken.
■ Die methodische Zersplitterung, nach 
welchem „Bewertungsverfahren" Eingriff 
und Ausgleich festgestellt werden soll, 
wächst weiter (siehe Literaturliste). Um so

wichtiger sind Arbeiten, die versuchen, die 
Methodenvielfalt auf wesentliche Metho
denbausteine zu beschränken (Kiemstedt, 
Ott, Mönnecke; 1996) oder die wesentli
chen arbeitsmethodischen Anforderun
gen und Lösungswege als Voraussetzung 
der Bewertungsverfahren zu beschreiben 
(Empfehlungen der Landesanstalten/ -  
ämter und des BFN).
■ Für die Bauleitplanung hat der Bund 
den ersten Schritt einer Bundesvollre
gelung — noch halbherzig — getan, der 
Länder-Vielfalt durch Schaffung der 
§§ 8a-8c BNatSchG in Verbindung mit 
dem Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz 1993 zu begegnen. 
Halbherzig deshalb, weil in § 8a und 
§ 8b noch genügend Ländersonderrege
lungen möglich sind, davon haben die

Länder kräftig Gebrauch gemacht. Wie 
dieses im Zuge einer Novellierung des 
Baugesetzbuches und Bundesnatur
schutzgesetzes weitergeht, ist noch nicht 
abzusehen.

Da die Empfehlungen (Abb. 1) noch 
dieses Jahr veröffentlicht werden, werden 
sie hier nur verkürzt und nur stärker struk
turell vorgestellt. Damit einhergehende 
Hervorhebungen stellen somit Bewertun
gen dar, die die Auffassung des Autors wi
derspiegeln.

1. Anlaß und Ziele 
der Empfehlungen

Die Vollzugspraxis der Eingriffsregelung 
klafft in der Bundesrepublik weit ausein
ander, wobei eine Vielzahl der Vollzugs
probleme inhaltlich-methodischer Natur 
sind, wie:
■  eine Reihe unbestimmter Rechtsbe
griffe wie „Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts, Erheblichkeit, Nachhaltigkeit 
und Ausgleich", die bisher noch nicht hin
reichend definiert oder verstanden wer
den und noch einen zu weiten Interpre
tationsspielraum lassen
■ die Anwendung in der bundesdeut
schen „Durchschnittslandschaft" und nicht 
die Beschränkung auf besondere Aus
schnitte oder besondere Einzelerscheinun
gen von Natur und Landschaft, die hinrei
chend bekannt und bewertet sind, wäh
rend dieses bei der „Durchschnittsland
schaft" i.d.R. nicht der Fall ist
■  Vorausbewertung von Eingriffsfolgen 
und die Wirksamkeit von Kompensations
maßnahmen; die vorzunehmenden Prog
nosen sind aber häufig nur innerhalb ei
nes breiten Prognosespektrums möglich.

Ein weiteres Problem und damit auch 
eine weitere Aufgabe stellt die „schein
bar" der Eingriffsregelung ähnliche Um
weltverträglichkeitsprüfung (UVP), ins
besondere die Umweltauswirkungsana
lyse nach § 6 Umweltverträglichkeitsprü
fungsgesetz (UVPG), dar. Deshalb war es 
Ziel der Empfehlungen, für die Schutz
gutaspekte, die in beiden Regelungen 
identisch sind, inhaltlich-methodische Hin
weise zu geben. Aber auch nur insoweit 
Eingriffsregelung und Umweltverträglich
keitsprüfung inhaltlich-methodisch eine 
Schnittmenge bilden, weitergehende — 
auch naturschutzrechtliche Anforderun
gen, wie Vorschriften des besonderen
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Gebiets- und Artenschutzes, Maßgaben 
nach Zielen und Grundsätzen der §§ 1 
und 2 BNatSchG, die sich auch an die 
UVP richten -  wurden nicht berücksich
tigt. Ebenso Projektwirkungen, die im 
Rahmen des UVPG breiten Raum einneh
men und methodisch in Listen von Pro
jektwirkungen erfaßt werden, wurden in 
diese Empfehlungen nicht aufgenommen. 
Dies ist gerechtfertigt, weil die Anwen
dung der Eingriffsregelung an die Verän
derung der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen anknüpft, die zu einer er
heblichen oder nachhaltigen Beeinträch

tigung führen können und nicht an die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Vor
habenstyp.

Die Grundthese der Empfehlung lau
tet: Die Anwendung der Eingriffsregelung 
ist ohne systematische, problemorientier
te und den Planungsebenen angemes
sene Bestandsaufnahmen von Natur und 
Landschaft nicht möglich oder führt zu 
fehlerhaften Ergebnissen. Viele derzeitige 
Bewertungsprobleme der Eingriffsrege
lung lassen sich auf eine unzureichende 
Informationsgewinnung zurückführen 
und sind daher keine „echten" Bewer

tungsprobleme. Eine ausreichende Erfas
sung ist somit die wichtigste Vorbeugung 
gegen Bewertungsprobleme und Voraus
setzung für nachvollziehbare Anwen
dungsergebnisse.

Die Arbeitsgruppe lehnt deshalb fol
gende Vorgehensweise in der Praxis ab: 
Statt einer Problem-angemessenen Ermitt
lung der Ausprägungen von Natur und 
Landschaft und der Wirkungen des Vorha
bens, werden häufig Bewertungsverfah
ren angewandt oder verlangt, die anhand 
einfacher Parameter, wie Flächenversiege
lung oder biotopbezogene Wertpunkte, 
weitgehend erfassungsunabhängig, zu
mindest aber auf einem unzureichenden 
Erfassungsniveau die Fragestellungen der 
Eingriffsregelung scheinbar abhandeln 
und damit scheinbar zu einer Vereinfa
chung, Beschleunigung und Vereinheitli
chung führen.

Die Grundthese bedeutet aber nicht, 
daß in der Eingriffsregelung nichts stan
dardisierbar ist, sondern nur, daß man ge
nau überlegen muß, was standardisiert 
werden kann. Die Standardisierbarkeit 
wächst mit der Summe der Erfahrungen 
über Vorhabenswirkungen auf Natur und 
Landschaft einerseits, andererseits ist be
reits heute das Grundgerüst der Arbeits
schritte standardisierbar.

2. Aufbau der Empfehlungen

Die Empfehlungen gliedern sich in einen 
allgemeinen und einen schutzspezifischen 
Teil. In dem allgemeinen Teil (Abb. 2) sind 
die Anforderungen, Bearbeitungsvor- 
schriften und Vorgehensweisen für jeden 
Einzelschritt der Eingriffsregelung darge
stellt (Kap. 2). Die Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung wird in Kap. 3 nur kurz un
ter dem Gesichtspunkt der methodischen 
Ähnlichkeit zwischen der Vorhabens
bezogenen und der Bauleitplanungs-bezo- 
genen Eingriffsregelung behandelt. 
Schutzgutspezifische Erfassungsinhalte 
enthält das Kap. 4. Hilfen für die Festlegung 
von Erfassungsinhalten sind ein Schwer
punkt dieser Empfehlungen, weil viele Be
wertungsprobleme der Eingriffsregelung 
auf Erfassungsmängeln und -Unsicherhei
ten beruhen.

Zur Handhabung der Komplexität so
wohl der Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts als auch des Landschaftsbildes 
werden diese in Schutzgüter bzw. Schutz
gutkomponenten unterteilt, und zwar die 
„Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts" 
in die Schutzgüter Boden, Wasser (Ober

r - -----. ... . ... . -----
k Erhebliche oder nachhaltige Beein

trächtigung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder des Land-

2.1 Abgrenzung des Untersuchungs
raumes

2.2 Erfassung und Bewertung von Natur 
und Landschaft des Untersuchungs

schaftsbildes raumes
2.3 Ermittlung der vorhabensbedingten 

Wirkungen
2.4 Ermittlung der Beeinträchtigungen
2.5 Bestimmung der Erheblichkeit/Nach- 

haltigkeit der Beeinträchtigungen

II. Unterlassung vermeidbarer 
Beeinträchtigungen

| 2.6 Ermittlung von vermeidbaren 
Beeinträchtigungen 

2.6.1 Interpretation des Begriffs 
Vermeidbarkeit

III. Ausgleich unvermeidbarer Beein-1 
trächtigungen 

(Ausgleichsmaßnahmen)

| 2.7 Bestimmung der Ausgleichbarkeit 
erheblicher/nachhaltiger Beein
trächtigungen

2.7.1 Interpretation des Begriffs 
Ausgleichbarkeit

2.8 Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

2.8.1 Interpretation von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

2.8.2 Ermittlung von Art und Umfang der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

2.8.3 Beschreibung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

IV. Abwägung zwischen den Belan- 
gen des Vorhabensträgers und den 
Naturschutzbelangei icht aus

gleichbaren Eingriffen

| 2.9 Gegenüberstellung von Beeinträch
tigungen, Vorkehrungen zur Vermei
dung sowie Ausgleichs- und Ersatz- 
maßnahmen

V. Durchführung von Ersatz
maßnahmen

VI. Ausgleichszahlungen 
(Ersatzgeld)

1 2.9.3 Ersatzvornahme 
I 2.9.4 Ausgleichsabgabe

2.10 Durchführung von Erfolgskontrollen
2.10.2 Interpretation des Begriffs Erfolgs

kontrollen
2.10.3 Methodische Anforderungen an 

Erstellungskontrollen und
2.10.4 Kontrollen der tatsächlichen Eingriffs

wirkungen und Funktionskontrollen

Abb. 2: Notwendige Arbeitsschritte zur vollständigen inhaltlich-methodischen Ab
arbeitung der möglichen Rechtsfolgen eines Eingriffs in Natur und Landschaft (§ 8 
BNatSchG)
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flächengewässer und Grundwasser), Luft, 
pflanzen und Tiere, das „Landschaftsbild" 
¡n die Schutzgutkomponenten Oberflä
chenform, Atmosphäre, Vegetation und 
Tiere sowie Bebauung.

Der Erfassungsbedarf richtet sich vor 
allem nach Art und Umfang des Vorhabens 
sowie nach der Ausprägung der Schutz
güter im Untersuchungsraum. Die Erfas
sungstabellen im schutzgutspezifischen 
Teil verstehen sich dabei als Anforderungs
katalog, aus dem die erforderlichen Un
tersuchungsinhalte für die jeweiligen Ver
fahrensebenen auszuwählen sind.

Die Bundesländer sind in der Ausgestal
tung der Eingriffsregelung eigene Wege 
gegangen. Die vorliegenden Empfehlun
gen beziehen sich daher auf § 8 BNatSchG 
im Sinne eines „kleinsten gemeinsamen 
Nenners". Sie verstehen sich als Rahmen, 
der den landesnaturschutzrechtlichen 
Vorschriften gemäß für einzelne Vorha
benstypen, Fragestellungen oder Schutz
güter von den Ländern, Naturschutzbe
hörden, Vorhabensträgern und ihren Pla
nern und Gutachtern konkretisiert und 
ausgefüllt werden sollte und auch muß. 
Die Empfehlungen müssen überdies kon
tinuierlich fortgeschrieben und weiter
entwickelt werden. Sie sollten bei der Er
arbeitung entsprechender gesetzlicher 
und untergesetzlicher Bestimmungen 
zum Vollzug der Eingriffsregelung berück
sichtigt werden und Grundlage für die 
zielgruppenorientierte Aus- und Fortbil
dung aller Akteure der Eingriffsregelung 
sein.

3. Anmerkungen zu Einzel
schritten der Eingriffs
regelung

Die Ausführungen zu den Einzelschritten 
wurden i.d.R. gegliedert in:
■ Begründung der Notwendigkeit des 
jeweiligen Arbeitsschrittes unter Zuhilfe
nahme der wesentlichen Schwachstellen 
in der Praxis.
■ Methodische Anforderungen einzel
ner Arbeitsschritte aus der Sicht der Ar
beitsgruppe. Hierbei werden auch Hilfen 
zur Vereinfachung und zur Konventions
bildung angegeben sowie definitorische 
Eingrenzungen vorgenommen.

Innerhalb der Einzelschritte sind be
sonders ausführlich behandelt die Ab
schnitte über:
■ den Untersuchungsraum und seine 
Teile. Wie der Untersuchungsraum geglie
dert wurde, ist der Abb. 3 zu entnehmen.

■  die Erfassung und Bewertung von Na
tur und Landschaft,
■  die Bestimmung der Erheblichkeit oder 
Nachhaltigkeit von Beeinträchtigungen,
■ die Ermittlung von Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen,
■ die Gegenüberstellung von Beein
trächtigungen, Vorkehrungen zur Vermei
dung sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen sowie
■  die Durchführung von Erfolgskontrol
len,
weil in diesen Schritten in der Praxis die 
größten Schwächen gesehen werden.

4. Anmerkungen zu den Er
läuterungen der Schutzgut
komplexe „Leistungsfähig
keit des Naturschutzhaus
halts" und „Landschaftsbild"
(Abb. 4)

Ein weiterer wesentlicher Teil der Empfeh
lung behandelt die beiden Schutzgut
komplexe und ihre Untergliederung. We
gen der methodischen Ähnlichkeit der 
Eingriffsregelung und der Umweltver
träglichkeitsuntersuchung in der Erfas
sungsdimension wurde auf die Systema-
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tik des Umweltverträglichkeitsgesetzes 
abgestellt. Die Leistungsfähigkeit des Na
turhaushalts wurde deshalb gegliedert in 
die Schutzgüter
■  Boden
■  Wasser (Grundwasser, Oberflächenge
wässer)
■ Luft, wobei Konkretisierungen, vor al
lem im klimatischen Komplex, vorgenom
men wurden
■ Pflanzen und Tiere.

Das Landschaftsbild wurde über die 
Komponenten
■ Oberflächenform
■ Atmosphäre

■  Vegetation und Tiere
■  Bebauung (darunter wurden alle an
thropogenen positiven Strukturen zusam
mengefaßt)
abgehandelt.

Zu den einzelnen Schutzgütern bzw. 
Schutzgutkomponenten wurden jeweils 
Tabellen entwickelt, in denen in den Spal
ten dargestellt sind (Abb. 5):
■  Element/Merkmal
_  ökosystemar■  Funktionen <J 7nutzungsbezogen
■  Hauptbeeinträchtigungen
■  Wirkungen
■  Parameter

■  Informationsquellen
■  Bemerkungen.

Die tabellenartige Aufbereitung der 
Schutzgüter bzw. der Schutzgutkompo
nenten stellt ein Angebot für den Be
nutzer dar, im Einzelfall die notwendi
gen Elemente/Merkmale und Parameter 
auszuwählen. Die Tabellen dürfen nicht 
als Pflichtaufgabe mißverstanden wer
den, daß für jedwede Eingriffs- und Aus
gleichsbeurteilung alle Merkmale und Pa
rameter heranzuziehen sind.

Die Elemente/Merkmale und Parame
ter wurden auf drei Ebenen (Untersu
chungsmaßstäbe) dargestellt, damit eine 
konkrete Hilfestellung für die Praxis für 
möglichst alle Planungsfälle angeboten 
werden kann. Die drei Maßstabsebenen 
(Makro, Meso, Mikro) korrelieren in etwa 
mit den üblichen Verfahrensebenen 
(Raumordnungsverfahren, Planfeststel
lungsverfahren), ohne das sie als zwin
gende Vorgabe für diese Ebenen gelten 
können. Damit soll sichergestellt werden, 
daß je nach Problemstellung auch Para
meter einer konkreteren Ebene für vor
gelagerte Verfahren genutzt werden 
können bzw. auch umgekehrt, daß im 
Einzelfall bei erkennbarer Nicht betroffen- 
heit eines Schutzguts bzw. einer Schutz
gutausprägung die Abarbeitung auf rela
tiv allgemeinem Niveau erfolgen kann.

Zu jedem Schutzgut bzw. jeder Schutz
gutkomponente wurden textliche Erläu
terungen und Definitionen gegeben — 
entsprechend der Spaltenstruktur — um 
die Handhabbarkeit dieses Teiles der 
Empfehlungen zu erhöhen.

5. Fazit

Die Arbeitsgruppe glaubt, mit diesen 
Empfehlungen ein Werk vorzulegen, das 
hilft, die derzeitigen Forderungen nach 
leichter Handhabbarkeit und Problem
angemessenheit, unter Beibehaltung 
des Einzelfallbezuges, einzulösen. Gleich
zeitig sind die Empfehlungen so konzipiert, 
daß Länderspezifika weitgehend Rech
nung getragen wurde, d.h., diese Emp
fehlungen stellen gewissermaßen „Rah
menempfehlungen" — in jeder Beziehung 
-  dar. Deshalb ist die Arbeitsgruppe z.Z. 
dabei — quasi unter diesen „Rahmenemp
fehlungen" — Konkretisierungen vorzu
nehmen in Form weiterer Empfehlungen, 
so
■ zur Berücksichtigung der Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 
beim Ausbau der Windkraft,schaftsbild
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■ zum Ausbau eines Ausgleichkatasters 
für die Naturschutzverwaltung,
■ zum vorgezogenen Ausgleich in der 
Bauleitplanung.

Diese Arbeiten fußen auf der Rahmen
empfehlung und sollen baldmöglichst ver
öffentlicht werden, da sie wegen ihrer Ak
tualität und besonderen Spezifik jeweils 
andere Anwender ansprechen.
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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Die Anwendung der naturschutz
rechtlichen Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung einer niedersächsischen 
Gemeinde — Praxisbeispiele aus der 
Gemeinde Edemissen
von Karin Engelhardt

Die Gemeinde Edemissen im Norden des 
Landkreises Peine gehört zum ländlichen 
Raum im Einzugsbereich des Mittelzen
trums Peine sowie der Oberzentren Braun
schweig und Hannover. Das Gemeindege
biet umfaßt eine Fläche von 103 km2, das 
von weniger als 12.000 Einwohnern besie
delt wird. In der Gebietsreform 1974 
wurde die Gemeinde aus 14 selbständigen 
Ortschaften gebildet. Als politische Or
gane entstanden neben dem Gemeinderat 
noch zehn Ortsräte.

1. Bauleitplanung in Edemissen

Die Gemeinde Edemissen vergibt die Auf
träge zur Erstellung von Bauleitplänen in 
der Regel an externe Planungsbüros, da 
eigenes Personal dafür nicht zur Verfü
gung steht. Die Abwicklung des Verfah
rens (z.B. Beteiligung der Träger öffentli
cher Belange, öffentliche Auslegung) ver
bleibt in den Händen der Gemeinde. Be
sonderer Wert wird auf eine enge Zusam
menarbeit mit den Büros und die intensive 
Abstimmung der Planinhalte gelegt.

Genehmigungsbehörde für den Flä
chennutzungsplan ist die Bezirksregierung 
Braunschweig. Dem Landkreis Peine sind 
die Bebauungspläne zur Anzeige vorzule
gen. Der Landkreis als Bauaufsichtsbe
hörde ist auch zuständig für die Erteilung 
der Baugenehmigungen und dementspre
chend für die Umsetzung und Durchset
zung der Anforderungen, die die Ge
meinde in ihren Bebauungsplänen fest
schreibt.

2. Die Bedeutung der Eingriffs
regelung auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans

2.1 Vermeidung von Beeinträch
tigungen

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan 
aus dem Jahr 1979 ist in vielen Punkten

inzwischen überholt und stellt nicht mehr 
die Planungsabsichten zur Gemeindeent
wicklung dar. Daher betreibt die Ge
meinde Edemissen seit April 1991 die Neu
aufstellung des Flächennutzungsplanes. Im 
Vorfeld wurde ein Landschaftsplan erar
beitet, hauptsächlich um Informations
und Abwägungsmaterial für eine umwelt
verträgliche Gestaltung der Nutzungen zu 
liefern.

Der Landschaftsplan entstand auf der 
Grundlage des Vorentwurfes zum Land
schaftsrahmenplan des Landkreises Peine 
von 1990. Der Auftrag an das Planungs
büro wurde 1990 erteilt, fertiggestellt 
wurde der Landschaftsplan 1992 als erster 
Landschaftsplan im Landkreis Peine (Pla
nungsgruppe Ökologie und Umwelt 
1992).

Gliederung und Inhalte des Land
schaftsplanes entsprechen den Vorgaben 
der Fachbehörde für Naturschutz — heute 
Landesamt für Ökologie (NLÖ) — für die

Aufstellung von Landschaftsplänen (Nds. 
Landesverwaltungsamt—Fachbehörde für 
Naturschutz, 1989):
■  flächendeckende Bestandsaufnahme 
(Biotoptypenkartierung) und Bewertung
■ Erarbeitung eines Zielkonzeptes
■ Ableitung eines Maßnahmenkonzep
tes
■ Hinweise für die Umsetzung (z.B. Priori
tätenliste)

Der Landschaftsplan versetzt die Pla
ner in die Lage, wertvolle Bereiche aus der 
Sicht des Naturschutzes, der Landschafts
planung sowie der Erholungsvorsorge zu 
erkennen. Er weist auf mögliche Konflikte 
zwischen der beabsichtigten Ausweisung 
einer Flächennutzung und den Schutzgü
tern des Naturschutzes hin.

Auf der Ebene der flächendeckenden 
Entwicklungsplanung einer Stadt oder 
Gemeinde, die normalerweise einen Zeit
horizont von 10 bis 15 Jahren umfaßt, 
sollte es eigentlich eine Selbstverständlich
keit sein, sich auch Gedanken über die Aus
wirkung der Planungen auf die Umwelt zu 
machen. Vordringliches Ziel in diesem Sta
dium ist die Vermeidung von Eingriffen in 
den Naturhaushalt und das Landschafts
bild durch eine möglichst vorausschauende 
umweltverträgliche Gesamtplanung für 
das Gemeindegebiet. Dies kann dann als 
die erste Stufe der Anwendung der Ein
griffsregelung in der Bauleitplanung be
zeichnet werden.

In der Praxis stellt sich das Bemühen 
um eine ökologisch ausgerichtete, um-

Gem eindegebiet —

Regionale Verdichtungsräum e — --------  B u n d esstraß e

• O rtschaften  -=■- - - - - -  Bundesbahn

AbbUdung 1: Lageplan
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weltverträgliche Gesamtplanung häufig 
als ein zähes Ringen um die verschiedenen 
Interessen dar. Auf dieser untersten Pla
nungsebene spielen private Belange eine 
sehr viel bedeutsamere Rolle als in den 
übergeordneten Planungsebenen der Re
gional- oder der Landesplanung, eine Tat
sache, die den sachlichen Dialog und die 
gerechte Abwägung erheblich erschwe
ren kann.

Im Gemeindegebiet von Edemissen 
gibt es nur wenige Gewerbe- und keine 
Industriegebiete. Bei der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes war es daher 
die vordringliche Aufgabe, neue Bauge
biete (je nach Charakter als Wohnbau
oder Mischfläche) auszuweisen. Aus den 
Ortsräten wurden Wünsche nach Bauland
ausweisungen an die Verwaltung heran
getragen. In einigen Fällen waren weder 
Dimension nach Lage der vorgesehenen 
Flächen städtebaulich sinnvoll oder gar 
ökologisch verträglich. Die Beweggründe 
für die Auswahl gerade dieser Flächen 
waren völlig anderer Art, z.T. sehr privater 
Natur.

Planungsbüro und Verwaltung entwik- 
kelten dann ein Siedlungskonzept, das die 
Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung 
in den drei größeren Ortschaften Edemis
sen, Abbensen und Wipshausen sieht und 
für die übrigen kleinen Ortschaften, die 
Möglichkeiten zur Eigenentwicklung of
fenhält. Dieses Konzept wurde mit den 
politischen Gremien — in der Hauptsache 
Bau- und Planungs- sowie Umwelt- und 
Naherholungsausschuß — diskutiert und 
diente dazu, zunächst die Größenordnun
gen für Baulandausweisungen zurechtzu
rücken. Die Lage der gewünschten Neu
baugebiete wurde mit dem Landschafts
plan abgeglichen, in Zweifelsfällen auch 
noch bei einem Ortstermin in Augenschein 
genommen. Für konfliktbeladene Stand
orte wurde nach Alternativen gesucht. 
Waren Alternativen möglich, wurden diese 
Flächen zur Ausweisung vorgeschlagen. 
Gab es bei den Alternativstandorten Pro
bleme mit anderen Belangen, mußte ab
gewogen werden.

Mit dieser Vorgehensweise wurden ei
nige schlimme ökologische Fehlentwick
lungen vermieden. An einigen kritischen 
Flächen wurde in den politischen Gremi
en dennoch festgehalten, d.h. andere Be
lange als die des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes wurden höher be
wertet. Die Flächen wurden als Bauland 
im Flächennutzungsplanentwurf darge
stellt.

2.2 Flächenpool für Kompensations
maßnahmen

Auch wenn alle Möglichkeiten einer öko
logisch geleiteten Planung ausgeschöpft 
werden, kann die Bebauung eines bisher 
unbebauten Gebietes eine erhebliche Be
einträchtigung des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes bedeuten.

Edemissen bemüht sich, neue Bauge
biete möglichst umweltverträglich zu ge
stalten, um so die Eingriffe zu minimieren. 
Für nicht vermeidbare Eingriffe wird ein 
Ausgleich vor Ort, d.h. innerhalb des Plan
geltungsbereiches eines Bebauungsplanes 
angestrebt. Für die Fälle, in denen auch das 
nicht gelingt, sieht der Flächennutzungs
plan „Vorratsflächen" für Ersatzmaßnah
men vor.

Landschaftspläne, die nach der Ergän
zung des BNatschG durch §§ 8a - 8c ent
standen sind, stellen bereits z.T. Konzepte 
zur Ausweisung von Flächen für Kompen
sationsmaßnahmen dar. Aus dem Land
schaftsplan Edemissen lassen sich geeig
nete Flächen leicht ableiten: Alle Flächen, 
die der Landschaftsplan als „aufwertungs
bedürftig" deklariert, können für die 
Durchführung von Kompensationsmaß
nahmen in die engere Wahl gezogen wer
den. Dazu eignen sich Bereiche
■ zur Aufforstung,
■ zur flächenhaften Extensivierung oder 
zur Förderung von Brach- und Sukzessions
flächen, sowie
■ zur Rückumwandlung von Ackerflä
chen in Grünland.

Der Flächennutzungsplanentwurf von 
Edemissen sieht diese Flächen als Bereiche 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
vor, wenn sie gleichzeitig an bereits wert
volle Gebiete angrenzen. Welche Kriterien 
für die Aufstellung eines Entwicklungs
konzeptes maßgeblich sind, muß im Ein
zelfall individuell festgelegt werden. Denk
bar wäre z.B. die Flächen für Ersatzmaß
nahmen als Gewässerrandstreifen vorzu
sehen oder die Biotopvernetzung zu för
dern. Wichtig ist ein schlüssiges Gesamt
konzept !

Im Verhältnis zu den neu in den Flä
chennutzungsplan aufgenommenen Bau
gebieten sind relativ großzügig Flächen 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
ausgewiesen worden. Aus praktischen Er
wägungen bietet es sich an, mehr Flächen 
vorzusehen, die sich für Ersatzmaßnahmen 
eignen, als wahrscheinlich benötigt wer
den, da nicht sicher ist, ob die Flächen 
wirklich zur Verfügung stehen. Auf eigen

tumsrechtliche Fragen wurden bei der 
Aufstellung des Flächennutzungsplans 
keine Rücksicht genommen. Zum anderen 
sollte man die Realisierung eines Baugebie
tes nicht unmittelbar von der Verfügbar
keit einer bestimmten Fläche für Kompen
sationsmaßnahmen abhängig machen, um 
die Preise für diese Flächen nicht auf Bau
landpreisniveau in die Höhe zu treiben. 
Deshalb wurde im Flächennutzungspla
nentwurf ganz bewußt auf eine direkte 
Zuordnung von Eingriffsvorhaben und Flä
che für Kompensationsmaßnahmen ver
zichtet, auch wenn dies von den Natur
schutzbehörden immer wieder gefordert 
wurde.

3. Die Bedeutung der Eingriffs
regelung auf der Ebene des 
Bebauungsplans

Während der Flächennutzungsplan nur 
vorbereitender Bauleitplan ist, wird im 
Bebauunsplan für jeden, der im Plangebiet 
bauen möchte, rechtsverbindlich und 
meist detailliert der Rahmen für sein Bau
vorhaben festgelegt. Mit gleichem Detail
lierungsgrad sollten auch die Aussagen zur 
Eingriffsregelung getroffen werden und 
ebenso rechtsverbindlich die daraus resul
tierenden Anforderungen festgesetzt 
werden. Das gilt für Eingriffe aufgrund 
von öffentlichen Baumaßnahmen (z.B. 
Straßenausbau) ebenso wie für Eingriffe 
durch Privatleute (z.B. Bau eines Einfami
lienhauses).

3.1 Praxisbeispiel Edemissen:

Nachdem der Rat einen Aufstellungsbe
schluß für einen Bebauunsplan gefaßt hat, 
wird ein Planungsbüro aufgefordert, einen 
städtebaulichen Entwurf, die textlichen 
Festsetzungen und die Begründung für 
den Bebauungsplan auszuarbeiten. Häufig 
wird der Bebauunsplan durch eine Örtliche 
Bauvorschrift (= Gestaltungssatzung) ein
schließlich Begründung ergänzt. Ein erster 
Entwurf wird der Verwaltung zur Abstim
mung vorgelegt. Die Darstellungen zur 
Grünplanung sind zu diesem Zeitpunkt 
meist noch völlig offen. Wenn die grund
sätzliche Planungsidee in einem gemeinsa
men Gespräch (Planer, Bauverwaltung, 
Umweltbeauftragter) abgeklärt sind, wird 
durch die Umweltbeauftragte der Ge
meinde der geplante Eingriff bewertet 
und werden die Anforderungen an die 
Vermeidung und die Kompensation von 
Beeinträchtigungen formuliert.
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Folgende Arbeitsmaterialien stehen 
dabei zur Verfügung:
■ topographische Karten mit Gelände
höhen, M 1 :25.000
■ Landschaftsrahmenplan und Land
schaftsplan mit Aussagen zu geschützten 
und schützenswerten Teilen von Natur 
und Landschaft, zur Bodenbeschaffen
heit, zu den Grundwasserverhältnissen, 
zu vorkommenden Biotoptypen, zur Wer
tigkeit des Landschaftsbildes, zur Be
deutung der Landschaft für die Naherho
lung, mit Hinweisen auf Vorbelastungen 
und besondere Empfindlichkeiten des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbil
des usw.
■ Flechtenkartierung mit Aussagen zur 
Luftgüte
■ Fundstellennachweis der Rote-Liste- 
Arten der Gefäßpflanzen im Gemeinde
gebiet
■ Luftbilder der Landesvermessung, 
schwarz-weiß, M 1:5.000
■ Baugrunduntersuchungen mit Boden
profilen und Angaben zur Versickerungs
fähigkeit des Untergrundes und zum Vor
gefundenen Grundwasserstand.

Die vorhandenen Materialien werden 
in jedem Fall durch eine Kartierung der 
aktuellen Nutzungen, Biotopstrukturen 
und markanter Einzelgehölze ergänzt.

Das erreichte Planungsstadium hält 
noch die Möglichkeit offen, auf der Grund
lage der ersten Einschätzung der voraus
sichtlichen Eingriffe in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild, das Planungskon
zept zu überdenken und ggf. zu ändern 
(z.B. breitere Pflanzstreifen entlang der 
Straßen, weniger Baugrundstücke). Nur 
die enge Zusammenarbeit zwischen 
Städte- und Grünplanern ermöglicht sol
che Rückkopplungen.

Es hat sich bewährt, bei der Bearbei
tung der Eingriffsregelung im Rahmen der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes den 
Hinweisen zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung (Breuer, 1994) zu folgen 
und schrittweise die dort angegebenen 
Punkte abzuarbeiten. Die Systematik der 
Hinweise gewährleistet ein gewisses Maß 
an Vollständigkeit der zu beachtenden 
Belange. Die in den Hinweisen enthalte
nen Tabellen geben dem Planer einen Rah
men bei der Beurteilung der Schutzgüter 
an die Hand, was auch die Bewertung ver
schiedener Plangebiete nach möglichst 
einheitlichen Kriterien erleichtert. Diese 
Vorgehensweise schafft vor allem Trans
parenz und Nachvollziehbarkeit der Er

gebnisse. Die Behandlung der Eingriffsre
gelung in den Bebauungsplänen der Ge
meinde bildete bislang keinen Anlaß zur 
Beanstandung durch die Aufsichtsbe
hörde.

3.2 Erfahrungen mit der Handhabung 
der Hinweise des NLÖ zur Anwen
dung der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung

Im Folgenden soll nicht auf alle Einzel
schritte eingegangen werden, da dies den 
Rahmen der Ausarbeitung sprengen wür
de und ohnehin nur auf den jeweili
gen Einzelfall bezogen bearbeitet werden 
kann. Es sollen nur einige sich häufiger 
wiederholende Schwierigkeiten kurz ge
schildert werden.

Darstellung und Bewertung des Vorge
fundenen Bestandes
Die Anforderungen, die an die Erfassung 
der Fauna gestellt werden, sind sicher ge
rechtfertigt, aber in der Praxis dennoch 
schwer umsetzbar. Die vorliegende Daten
basis im Landschaftsplan der Gemeinde 
Edemissen ist relativ gering, die Zeit für 
eine eingehende Untersuchung bleibt 
kaum und kann eigentlich nur unter Hin
zuziehung eines Fachbüros geleistet wer
den. Selbst wenn die Gemeinde „nur" auf 
einer Ackerfläche neue Baugebiete plant, 
könnten Vorkommen des Feldhamsters, 
die selten gewordenen Rebhühner oder 
verschiedene Wirbellose betroffen sein. 
Um dieses Restrisiko abzudecken, müßten 
Biologen oder sonstige Spezialisten eine 
oder mehrere Vegetationsperioden vor

Welcher Raum wird von den geplanten Bauvor
haben voraussichtlich betroffen?

Welche Bedeutung hat die Ausprägung von 
Natur und Landschaft dieses Raumes für den 
Naturschutz und die Landschaftspflege?

Können Natur und Landschaft durch die geplan
ten Bauvorhaben beeinträchtigt werden?

Können diese Beeinträchtigungen vermieden 
werden und welche Vorkehrungen zur Vermei
dung sind erforderlich?

Können die unvermeidbaren erheblichen Beein
trächtigungen ausgeglichen werden und welche 
Ausgleichsmaßnahmen sind erforderlich?

Welche Ersatzmaßnahmen sind für nicht aus
gleichbare erhebliche Beeinträchtigungen er
forderlich?

Werden die Eingriffsfolgen den Verpflichtungen 
der Eingriffsregelung gemäß bewältigt?

Schritt 1:
Festlegung des vom geplanten Eingriff vor
aussichtlich betroffenen Raumes.

Schritt 2:
Erfassung und Bewertung von Natur und 
Landschaft im vom Eingriff betroffenen 
Raum.

Schritt 3:
Ermittlung und Bewertung von Beeinträchti
gungen der Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts und des Landschaftsbildes durch 
den geplanten Eingriff.

Schritt 4:
Vermeidung von Beeinträchtigungen

Schritt 5:
Ermittlung der Ausgleichbarkeit erheblicher 
Beeinträchtigungen und Festlegung von Aus
gleichsmaßnahmen.

Schritt 6:
Festlegung von Ersatzmaßnahmen.

Schritt 7:
Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen 
und Vorkehrungen zur Vermeidung, Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen

Abb. 2: Einzelschritte der Eingriffsregelung
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Ort kartieren. Weder die Kostenüber
nahme noch die zeitliche Verzögerung für 
ein solches Spezialgutachten sind politisch 
durchsetzbar.

Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigun
gen
Nach den Arbeitsschritten 1 bis 4 ist das 
erste Mal eine Bilanz zu ziehen. Ergibt 
sich daraus, daß nach Berücksichtigung 
aller Vermeidungsmaßnahmen noch er
hebliche Beeinträchtigungen eines oder 
mehrerer Schutzgüter verbleiben, sind 
Überlegungen über die Ausgleichbarkeit 
der Beeinträchtigungen anzustellen. Häu
fig werden sich Defizite beim Schutzgut 
„Boden", gelegentlich auch beim Schutz
gut „Grundwasser" oder durch die Entfer
nung einzelner Gehölze beim Schutzgut 
„Arten und Lebensgemeinschaften" her- 
ausstellen.

Schutzgut „Boden"
Flächen zur Entsiegelung stehen nur sel
ten zur Verfügung. Meist bleibt die Mög
lichkeit auf ungünstig zugeschnittenen 
Restflächen oder Flächen, die aus anderen 
Gründen für die Bebauung ungeeignet 
sind (schlechte Erschließung, Abstände zu 
landwirtschaftlichen Betrieben aus Immis
sionsschutzgründen erforderlich, Flächen 
zur Rückhaltung und Versickerung des 
Niederschlagswassers) Grünflächen als 
Ausgleichsmaßnahmen einzuplanen. Sollte 
sich ein großer Bedarf an Flächen für Aus
gleichsmaßnahmen ergeben, muß evtl, ein 
Bauplatz geopfert werden. Der Gestaltung 
eines Baugebietes auch aus städtebauli
cher Sicht kommt dies in jedem Fall zu
gute. Um einen echten Ausgleich für die 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Bo
den" zu erreichen, sollten die Flächen ei
nen dauerhaften Bewuchs mit relativ 
hohem Gehölzanteil erhalten und nur ex
tensiv gepflegt werden. Im Vergleich zu 
intensiv genutzten Ackerböden kann sich 
ein intaktes Bodenleben entwickeln, so 
daß sich langfristig die Bodenstrukturen 
und Stoffkreisläufe wieder naturnahen 
Verhältnissen annähern können. Von einer 
streng wissenschaftlichen Auslegung des 
Ausgleichsbegriffes muß man in der Praxis 
allerdings Abschied nehmen.

Schutzgut „Arten und Lebensgemein
schaften"
Der Verlust einzelner Gehölze kann i.d.R. 
dann problemlos durch Neupflanzungen 
ausgeglichen werden, wenn die Gehölze 
nicht eine besondere Bedeutung für das

Orts- oder Landschaftsbild besitzen oder 
für den Naturhaushalt besonders wertvoll 
sind.

Schutzgut „Grundwasser" 
Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes 
sind meist vermeidbar. Wenn eine direkte 
Versickerung des anfallenden Nieder
schlagswassers aufgrund der Bodenver
hältnisse nicht möglich ist, so sind andere 
Lösungen wie z.B. die Mulden-Rigolen- 
Versickerung anwendbar. Sonst muß man 
m.E. den Schluß ziehen, daß bereits der 
Standort des Baugebietes falsch gewählt 
wurde, also ein Fehler in der vorbereiten
den Bauleitplanung vorliegt.

Festlegung von Ersatzmaßnahmen
In den Bebauungsplänen der Gemeinde 
Edemissen konnte bisher meist auf Ersatz
maßnahmen verzichtet werden, bzw. es 
wurden keine Ersatzmaßnahmen festge
setzt, da die Aufwendungen zum Ersatz 
in keinem Verhältnis zu den noch verblie
benen Beeinträchtigungen gestanden hät
ten. In einem Fall wurden Dachbegrünun
gen für Nebengebäude mit Flachdächern 
vorgeschrieben, weil die Beeinträchtigun
gen des Schutzgutes „Boden" nicht aus
gleichbar waren.

3.3 Politische Akzeptanz von ökologi
schen Festsetzungen in Bebauungs
plänen

Das letzte Wort über die Bauleitplanung 
haben jedoch die politischen Gremien. Fe
derführend werden im Bau- und Planungs
ausschuß, was die Umweltbelange betrifft, 
auch im Umwelt- und Naherholungsaus
schuß, die Entwürfe unter die Lupe ge
nommen und Empfehlungen ausgespro
chen. Die Entscheidung über die öffentli
che Auslegung und die Abwägung der 
eingegangenen Anregungen und Beden
ken tr ifft der Verwaltungsausschuß. Der 
endgültige Satzungsbeschluß wird vom 
Rat gefällt.

Was auf diesem Weg durch die politi
schen Gremien an ökologischen Inhalten 
auf der Strecke bleibt, ist von den Planern 
und der Verwaltung nur bedingt zu be
einflussen. In Edemissen akzeptieren die 
meisten Politiker die Aussagen des Land
schaftsplanes als fachliches Gutachten. 
Allerdings darf man meiner Erfahrung 
nach den Landschaftsplan zwar als Argu
mentationshilfe ins Feld führen, sollte sich 
aber davor hüten, dieses Instrument zu 
überreizen. Nach wie vor müssen auch

Kompromißlösungen möglich sein, die 
den Aussagen des Landschaftsplanes (zum 
Teil) entgegenstehen. Außerdem dürfen 
die Festsetzungen der Bebauungspläne 
weder die privaten Bauherren zu sehr 
einschränken noch die Gemeindefinanzen 
zu sehr strapazieren. Wenn man sich an 
diese Spielregeln hält, waren in Edemissen 
bislang die Chancen recht gut, daß viele 
der ökologischen Festsetzungen auch von 
der politischen Mehrheit mitgetragen 
wurden.

3.4 Umsetzung der Maßnahmen

Die in den Bebauungsplänen auf öffentli
chen Flächen festgesetzten Kompensati
onsmaßnahmen werden umgesetzt, so
bald die Erschließung bzw. der Baufort
schritt dies sinnvoll erscheinen lassen.

Ein positives Beispiel für die (Teil)- 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen ist 
der Bebauungsplan Nr. 31 „Steinkamp" in 
Edemissen. Der Bebauungsplan wurde An
fang 1994 als Satzung beschlossen. Die 
Nachfrage nach Baugrundstücken war 
sehr groß, so daß die meisten Baugrund
stücke schnell vergeben waren und mit 
der Erschließung zügig begonnen wurde. 
Im Sommer 1995 standen die meisten 
Häuser bereits, der erforderliche Lärm
schutzwall war aufgeschüttet und die Flä
che, auf der das Straßenablaufwasser zu
rückgehalten und versickert werden soll, 
war fertiggestellt. Im Winter begann die 
Gemeinde mit der Vorbereitung der 
Pflanzflächen. Die Pflanzung selbst konn
te durch den plötzlichen Wintereinbruch 
mit dauerhaft durchgefrorenem Boden 
nicht mehr durchgeführt werden. Sie er
folgte im Frühjahr 1996, als der Boden 
wieder frostfrei war.

Im Baugebiet „Im Kleinen Hope II" in 
der Ortschaft Abbensen wurden nach der 
Fertigstellung der Baustraße bereits die 
Flächen endgültig hergerichtet und be
pflanzt, die von der weiteren Bautätigkeit 
im Gebiet nicht beeinträchtigt werden. 
Die Ausbildung der Versickerungsmulden 
entlang der Straßen und das Pflanzen der 
Straßenbäume wird natürlich erst mit dem 
endgültigen Straßenausbau — also in etwa 
5 bis 6 Jahren -  erfolgen, da sonst die 
Schäden und Zerstörungen durch die Bau
tätigkeit zu groß wären.

Größere Probleme bereitet dagegen 
die Durchsetzung von Ausgleichsmaßnah
men auf privaten Grundstücken. Häufig 
wird als textliche Festsetzung in den Be
bauungsplan aufgenommen, daß jedes
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Grundstück entlang der rückwärtigen 
Grundstücksgrenze mit einer 2,50 m brei
ten Pflanzung aus standortgerechten hei
mischen Laubgehölzen im Pflanzraster von 
1 m x 1 m zu bepflanzen ist. Ziel dieser 
Festsetzung ist es, einerseits einen Aus
gleich z.B. für Versiegelung zu erreichen, 
andererseits vernetzte Grünstrukturen 
durch das gesamte Baugebiet zu ziehen. 
Diese Festsetzung wird zwar i.d.R. vom 
Landkreis Peine als Nebenbestimmung in 
die Baugenehmigung aufgenommen, die 
Umsetzung aber mangels Personal nicht 
weiter kontrolliert. So entstehen dann o ft
mals statt der vorgesehenen heimischen 
Laubhecken düstere Lebensbaum- und 
Fichten-Einfriedigungen. Das Problem 
sollte zukünftig durch stichprobenweise 
Überprüfung und enge Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinde und Landkreis ent
schärft werden.

3.5 Finanzierung der Kompensations
maßnahmen

Zur Finanzierung der Kompensationsmaß
nahmen gibt es unterschiedliche Modelle.

a) Die Gemeinde zahlt
Beim Baugebiet „Steinkamp" in Edemissen 
ist ein relativ hoher Anteil an öffentlichen 
Grünflächen vorhanden (Lärmschutzwall, 
Becken zur Versickerung des Nieder
schlagswassers, Abstandsflächen zur Stra
ße). Diese Flächen dienen auch der Kom
pensation von Eingriffen. Sie werden von 
der Gemeinde angelegt und unterhalten. 
Eine Zuordnung zu Eingriffen durch pri
vate Baumaßnahmen erfolgte in diesem 
Bebauungsplan noch nicht.

b) Satzung gemäß § 8a BNatschG
In den folgenden Bebauungsplänen wurde 
eine genaue Aufteilung nach den Eingriffs
verursachern durchgeführt. Wird eine 
Kompensationsmaßnahme aufgrund von 
Erschließungsmaßnahmen erforderlich 
(Versiegelung durch Straßenbau), können 
die Kosten nach Erschließungsbeitrags
recht (§§ 127 ff  BauGB) umgelegt werden. 
Sind Kompensationsmaßnahmen auf
grund von Eingriffen durch private Bau
herren durchzuführen, können Kostener
stattungsbeiträge auf der Grundlage der 
Satzung der Gemeinde erhoben werden. 
Die Satzung entspricht bis auf kleine Ab
weichungen der Mustersatzung des Deut
schen Städte- und Gemeindebundes. Sie 
wurde im Juli 1995 „vorsichtshalber" be
schlossen, um ggf. nicht auf den Kosten für

die Kompensationsmaßnahmen sitzen zu 
bleiben. Angewendet wurde sie bislang 
noch nicht.

c) Ablösung mit Grundstückskaufpreis 
Bis vor kurzem wurden Baugrundstücke in 
Edemissen von den privaten Eigentümern 
verkauft. Das Ergebnis war, daß die Ge
meinde die Planungskosten zu zahlen 
hatte und die Grundstückspreise innerhalb 
kurzer Zeit in die Höhe getrieben wurden. 
Zur Zeit verfolgt man die Taktik, daß mit 
den Grundstückseigentümern vor Rechts
kraft des Bebauungsplanes ein Festpreis 
pro m2 und eine Vollmacht für die Ge
meinde zum Verkauf der Grundstücke aus
gehandelt werden. Auf den Kaufpreis wer
den bereits die voraussichtlichen Kosten 
für die Erschließung und die Kompensati
onsmaßnahmen aufgeschlagen. Mit der 
Zahlung des Kaufpreises sind für das 
Grundstück sowohl die Erschließungsko
sten als auch die Kosten für Kompensati
onsmaßnahmen abgelöst.

4. Fazit

■  Während bei der Anwendung der Ein- 
griffsregelung im Baugenehmigungsver
fahren (Rechtslage vor der Einführung der 
§§ 8a - 8c ins BNatschG) dem Naturschutz 
und der Landschaftsplanung lediglich das 
Reagieren auf vorgelegte Planungen zuge
standen wurde, ermöglicht ihre Vorverle
gung in die Bauleitplanung die aktive Be
teiligung am Gestaltungsprozeß der räum
lichen Gesamtplanung.
■  Mit der Eingriffsregelung in der Bau
leitplanung ist den Städten und Gemein
den ein wirksames Instrument zur Planung, 
Umsetzung und (Re-)Finanzierung einer 
ökologisch ausgerichteten Bauleitplanung 
an die Hand gegeben.
■  Die Eingriffsregelung sollte analog zur 
Bauleitplanung zweistufig durchgeführt 
werden:
1. Stufe auf der Ebene des Flächennut

zungsplanes, deren hauptsächliche 
Aufgaben in der Vermeidung von Ein
griffen durch eine an den natürlichen 
Gegebenheiten orientierte Gesamtpla
nung und der Bevorratung geeigne
ter Flächen für Kompensationsmaß
nahmen liegen sollte,

2. Stufe auf der Ebene des Bebauungspla
nes zur Gegenüberstellung der Situa
tion des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes vor und nach Um
setzung der Planung mit der Darstel
lung aller Schutzgüter sowie mit ver

bindlicher Festsetzung der erforderli
chen Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen.

■  Der Aufwand für eine fachlich ange
messene Bearbeitung der Eingriffsrege
lung in der Bauleitplanung hängt entschei
dend von den vorhandenen Unterlagen, 
deren Qualität und Aktualität ab. Auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes ist der 
Anspruch einer ökologisch ausgerichteten 
Gesamtplanung m.E. nur mit einem flä
chendeckenden Landschaftsplan zu be
wältigen. Auf der Ebene der Bebauungs
pläne ist die Eingriffsregelung vielleicht 
auch ohne das Vorliegen eines Land
schaftsplanes durchführbar, erfordert 
dann aber ungleich mehr Aufwand, um das 
erforderliche Abwägungsmaterial zu erhe
ben und zusammenzustellen.
■  Die Eingriffsregelung in der Bauleitpla
nung ist in ihrer derzeitigen Form bereits in 
starkem Maße abhängig vom guten Willen 
der planenden Verwaltung und der politi
schen Gremien. Die Kontrollmöglichkeiten 
und Einflußmöglichkeiten der Aufsichtsbe
hörden sind sehr gering. Weitergehende 
Bestrebungen, die Anwendung der Ein- 
griffsregelung in der Bauleitplanung den 
Städten und Gemeinden — unter dem 
Deckmantel der Stärkung der kommuna
len Selbstverwaltung — völlig freizustellen, 
würden eine entscheidende Schwächung 
des Naturschutzes und der Landschaftspla
nung bedeuten.
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Die Umsetzung der Belange von Natur
schutz und Landschaftspflege in der 
kommunalen Bauleitplanung
von Albrecht Dürr

Ökologische Festsetzungen haben auch 
städtebauliche Funktionen. Einen entschei
denden Bedeutungsschub bewirkte die Ein
griffsregelung des Naturschutzrechtes.1 Der 
Artikel geht auf die Art, den Umfang und 
den Ort der Festsetzungen ein und spricht 
Empfehlungen für Festsetzungen auf priva
ten und auf öffentlichen Grundflächen aus. 
Vollzugsmöglichkeiten und Finanzierungs
formen werden dargestellt.

Die u.a. Vorgehensweise erfüllt zu
gleich die Anforderungen des neuen § 1a 
BauROG '98. 2

A. Motive für ökologische Fest
setzungen

„Ökologische Festsetzungen" in dem Sinne, 
daß sie ausschließlich der Ökologie dienen, 
sind sehr selten. In der großen Mehrzahl 
der Fälle haben sie mehrere Funktionen:
■  sie dienen zugleich der städtebaulichen 
Ordnung, wie z.B. Festsetzungen über nicht 
überbaubare Grundstücksflächen und Bau
fenster, die die Versiegelung begrenzen, 
aber auch die Gebäudestellung beeinflus
sen;
■  sie dienen zugleich der Stadtgestal
tung, etwa bei der Festsetzung von Vorgär
ten oder Alleen;
■  in aller Regel dienen ökologische Fest
setzungen heute zugleich zur Bewältigung 
der Eingriffsregelung.

Da sie Anforderungen stellt, die in der 
Bauleitplanung nur schwer zu erfüllen sind, 
werden viele Festsetzungen, die auch an
deren Zielen dienen, als Eingriffskompensa
tion angerechnet. 3 Dies muß in der Be
gründung zum Bauleitplan ausgeführt wer
den.

1 insbesondere deren V erlagerung auf die Ebene der Bau
leitplanung in § 8a BNatSchG

2 zu den Z ielen: K ra u tz b e rg e r , Dr. M . 1994; Zum G esetz
g eb u ng sauftrag  fü r d ie  13. Leg islaturp erio d e des D eut
schen Bundestages; DVBI. Sept. 94, 39. Jahrgang, Heft 28, 
S. 1225-1233;
zu den Inhalten : Arbeitskre ise  beim  difu, beim  DSt. und 
den Städtetagen der Länder etc. für viele andere;
M o lito r , L :  Fortentw icklung des Baugesetzbuches - V eran
sta ltung  des A K  „Ö ffentliches B aurecht" der deutschen  
Gesellschaft fü r Baurecht -, UPR 1995/3, S. 100-102, M ün
chen

3 in Eingriffs-K om pensations-B ilanzen z.B. nach „O sna- 
brücker M odell", M odell der Bezirksregierung Rheinhes
sen-Pfalz etc.

Eine Ausnahme bilden Pläne, die keine 
Eingriffe vorbereiten, insbesondere Über
planungen. Wurde das darunterliegende 
Planungsrecht vor 1990 rechtskräftig, so 
bereitet die Überplanung in der Regel kei
ne weitergehenden Eingriffe vor, weil vor 
der BauNVO 1990 praktisch das ganze 
Grundstück versiegelt werden durfte -  Plat
tenbeläge, Terrassen, versiegelte Wege und 
Zufahrten, Pflasterrondelle etc. waren noch 
nicht auf die Grundflächenzahl anrechen
bar und damit theoretisch vollflächig zuläs
sig. 4

Abgesehen von solchen Ausnahmen 
dienen ökologische Festsetzungen also 
heute auch der Eingriffsregelung, so daß 
ein Aufsatz über ökologische Festsetzun
gen in der Bauleitplanung vielfach auf die
se Regelung eingehen wird.

Im Titel dieses Aufsatzes ist die Bauleit
planung angesprochen, also der F-Plan und 
der B-Plan. Ich werde mich aber auf Fest
setzungen (also den B-Plan) beschränken 
und auf Darstellungen (also den F-Plan) 
nicht näher eingehen. Für großräumige 
Aussagen ist er natürlich geeignet, vielfach 
können Belange von Natur und Landschaft 
aber auch noch auf der B-Plan-Ebene aus
reichend berücksichtigt werden.

B. Art, Ort und Realisierung öko
logischer Festsetzungen

1. Ökologische Festsetzungen als
zusätzlicher Planungsschritt

Wie gesagt: Ökologische Festsetzungen 
gibt es schon seit Jahrzehnten. Dennoch 
hat durch § 8a BNatSchG ein „Quanten
sprung" stattgefunden. Die Festsetzungen 
sind heute in einem Umfang erforderlich, 
daß dies für die Praxis einen neuen, zusätz
lichen Planungsschritt bedeutet.

Wir können davon ausgehen, daß die
ser Planungsschritt in der kommunalen Pra
xis der letzten 2 Jahre in der Regel zumin
dest mehrere Monate beansprucht hat. 
Wird dadurch das Bauen verzögert? Im 
Prinzip nicht!

4 Siehe § 19 Abs. 4 BauNVO 1977

Während nämlich § 8a BNatSchG die 
Eingriffsregel auf die Ebene der Bauleitpla
nung vorgezogen hat, galt sie vorher im 
Baugenehmigungs-Verfahren.5 Hier waren 
also die Überlegungen zu Vermeidung, Mi
nimierung, Ausgleich und Ersatz (AuE) an
gesiedelt. Der B-Plan war zwar unter Um
ständen früher fertig, beim Bauantrag 
mußte aber (bei größeren Vorhaben in Zu
sammenarbeit mit dem Umweltamt) nach 
geeigneten Kompensationen gesucht wer
den.

Da wenig Flächen zur Verfügung stan
den, war diese Suche oft schwieriger, 
während heute Flächen bauleitplanerisch 
vorgesehen sind.

Der oben angegebene zusätzliche Pla
nungsschritt im Bauleitplanungsverfahren 
entstand also durch Verlagerung; in Bezug 
auf den Baubeginn muß er keine Verzöge
rung bedeuten -  und darauf kommt es 
doch an! (Bezüglich der Praxis im Bauge
nehmigungsverfahren vor 1993 mache ich 
mir keine Illusionen; hier ist aber die 
Rechtslage maßgebend.)

2. Art der Festsetzung

Welche Festsetzung getroffen werden soll, 
richtet sich primär danach, was erforderlich 
ist. 6 Den Maßstab bildet dabei in der Regel 
die Eingriffsregelung. Ihr erster Prüfschritt, 
die Vermeidung von Eingriffen (soweit 
möglich) bzw. deren Minderung beinhaltet 
schon die richtige Plazierung der Eingriffe: 
an Stellen, die möglichst wenig empfindlich 
sind.

Das setzt notwendigerweise eine Be
standsaufnahme im Plangebiet und ggf. in 
seiner näheren Umgebung voraus. 7 Die da
bei Vorgefundenen Arten und Biotope und 
deren Umfang sind hinsichtlich ihrer Be
deutung zu bewerten. 8 Da dieser Vorgang 
häufig vorkommt, bot sich die Entwicklung 
von Verfahren mit einer gewissen Schema
tisierung an. Man mag das bedauern, Grün
de der Praktikabilität haben diesen Verfah
ren aber zum Durchbruch verholfen.

Bekannt sind beispielsweise aus Rhein
land-Pfalz das Modell der Bezirksregierung 
Rheinhessen-Pfalz oder, aus Nordrhein- 
Westfalen, das Verfahren Adam/Nohl/Va
lentin. In Niedersachsen hat das Osna- 
brücker Modell weite Verbreitung gefun
den und sich grundsätzlich bewährt.

5 z.B. aufgrund von §§ 7 ff. NNatG

6 § 1 Abs. 3 BauGB

7 ARGEBAU 1993, S. 108

8 Lo u is , H .W ., 1995/11, S. 5 ff
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Das Breuer-Modell aus den Reihen des 
NLÖ kam sehr viel später, das Quentin-Mo
dell im Auftrag des NSt. weicht nicht we
sentlich vom Osnabrücker Modell ab.

Einige Städte haben ein Modell punktu
ell modifiziert, so auch Braunschweig:

Wir arbeiten nach dem Osnabrücker 
Modell, bewerten die Neuanlage von Haus
gärten aber bis zum Wert von 1,1, um die 
Relation zu Hausgärten herzustellen, die 
überplant werden und mit 1,5 in die Bilanz 
eingehen.

Eine erste Beurteilung des Gebietes 
nach einer Ortsbegehung kann bereits 
Flächen ermitteln, die wegen ihrer Emp
findlichkeit unberührt bleiben sollten; 
Bauflächen werden ggf. dadurch verscho
ben. Diese Erkenntnisse gehen in den städ
tebaulichen Entwurf ein wie Fragen der Ep 
schließbarkeit, der Entwässerung, der Bau
grundeignung etc. .

Ist er abgestimmt und „abgesegnet", ist 
eine detaillierte Bilanzierung erforderlich, 
die die konkreten, künftigen Eingriffe 
durch die Baukörper, Straßen, Wege etc. 
berücksichtigt. Auf diese Weise ermitteln 
wir einen Eingriffswert des Baugebietes. 
Und nun folgt die Frage „wie" und natür
lich eben auch „m it welchen Festsetzun
gen" der Eingriff kompensiert werden soll. 
Welche Festsetzungen eingesetzt werden, 
hängt vom grünplanerischen Konzept ab. 
Diese Aufgabe übernimmt in Braunschweig

in der Mehrzahl der Fälle das Grünflächen
amt, die übrigen Fälle werden vergeben. 
Aus dem Konzept wird ablesbar, wo Fest
setzungen zur Kompensation getroffen 
werden sollen.

3. Ort der Festsetzungen

Eine nach wie vor intensiv diskutierte Frage 
ist die Überlegung, ob Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen innerhalb des Baugebietes 
liegen müssen oder ob sie an anderer Stelle 
im Gemeindegebiet liegen können. Da eine 
Refinanzierung der Kosten für Kompensa
tionsmaßnahmen nur innerhalb eines B- 
Plan-Gebietes gesetzlich vorgesehen ist (§ 
8a (4) BNatSchG), ist bei entfernteren Kom
pensationsmaßnahmen ein einheitlicher B- 
Plan mit zwei Geltungsteilbereichen nötig. 
Darin müssen die Kompensationsmaßnah
men (des Teilbereichs B) den Eingriffen (im 
Teilbereich A) zugeordnet werden (denk
bar sind Eingriffe und Kompensationen in 
beiden Teilen).

Aus den Definitionen von Ausgleich 
(gleichartige Kompensation im vom Ein
griff betroffenen Raum) und Ersatz (gleich
wertige Kompensation im sonstigen, vom 
Eingriff betroffenen Raum) folgt bereits, 
daß die Flächen in einem ökologisch-funk
tionalen Zusammenhang stehen müssen -  
ein Geltungsbereich A im NW und Teil B im 
SO von Hannover käme also nicht in Be

tracht. In NRW spricht man als „Faustwert" 
von maximal 300m Distanz. 9

4. Umfang der Festsetzungen

Die Frage nach dem Umfang der Festset
zungen zielt hier auf die Quantität: Wie 
viele Festsetzungen sind angebracht?

Dieser Umfang richtet sich in erster Li
nie
1. nach städtebaul. Erfordernissen und
2. nach den Erfordernissen der Eingriffs

regelung.
Zu 1.: städtebauliche Erfordernisse sind in 
§1 BauGB aufgeführt.

a) Den Umfang von Grünfestsetzungen 
bestimmt bereits die Lage des künftigen 
Baugebietes: eine Fläche in der City ist an
ders zu beurteilen als eine Fläche in peri
pherer Lage in einer ländlichen Region.

b) Das Ausmaß von Grünfestsetzungen 
wird von den städtebaulichen Leitvor
stellungen geprägt: das (ältere) Leitbild der 
gegliederten und aufgelockerten Stadt 10 * S.

9 zur Frage getrennter G e ltungsbere iche von B-Plänen: 
A R G E B A U , 1993, S. 110; B lu m e , E ., 1994, S. 2; B u n z e l, A . 
1994/11, S. 961; G assner, E. 1993, S. 255; K lin g e , W. 1994, 
S. 162; La n a -P o sitlo n sp a p le r, 1993; Lü ers , H ., 1994, S. 383; 
R u n k e l, P., 1993/1, S. 205 und 1993/11 S. 1137 und 1994/1,
S. 23 und 1994/11, S. 23; S a n d m a n n , H .-J., 1995, S. 2; Sch ln k , 
A ., 1993, S. 375; S c h rö d te r , W ., 1993, S. 5; S te in fo r th , E ,  
1995, S. 121 u.a.

10 Siehe G ö d e r itz , J. / H o ffm a n n , H. / R a iner, R. 1958: Die 
gegliederte und aufgelockerte Stadt, Tübingen

B i o t o p t y p B e w e r t u n g s m e r k m a l e
W e r t  n a c h
O s n a b r ü c k e r
M o d e l l

G e w ä h l t e r
W e r t f a k t o r

F l ä c h e n 
g r ü ß e

T hal

E i n g r i f f s 
w e r t

rvEi

1. A c k e r B e s t a n d t e i l  v o n  g r ö ß e r e n  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  
F r e i r ä u m e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  A r t ;  S ü d s e i t e  
g r e n z t  a n  W o h n b e b a u u n g ,  O s t s e i t e  g r e n z t  a n  
S t r a ß e ;  k e i n e  G e s t a l t u n g s m e r k m a l e ,  j e d o c h  
R e l i e f a u s b i l d u n g  z u r  O k e r a u e  h i n .  A r t e n a r m u t ;  
k e i n e  g e f ä h r d e t e n  A r t e n ;  m i t t l e r e  V e r 
n e t z u n g s f u n k t i o n .  Z u m  T e i l  h o h e r  G r u n d w a s s e r 
s t a n d ;  w a s s e r - ,  S t r u k t u r -  u n d  f r o s t e m p f i n d 
l i c h e r  B o d e n ,  k e i n e  e r h e b l i c h e n  B o d e n -  u n d  
G r u n d w a s s e r v e r u n r e i n i g u n g e n . K a l t l u f t e n t s t e 
h u n g s g e b i e t  m i t  l e i c h t e n  A u s t a u s c h p r o z e s s e n  
z w i s c h e n  A c k e r  u n d  N a c h b a r b e b a u u n g ,  j e d o c h  
n u r  g e r i n g e  k l i m a ö k o n o m i s c h e  B e d e u t u n g .  G e 
r i n g e  L ä r m b e l a s t u n g  d u r c h  E i s e n b a h n ,  Z o o ,  
L e i p z i g e r  S t r a ß e ,  A  39 5 .
B i o t o p t y p  v o n  s e h r  h ä u f i g e m  V o r k o m m e n  u n d  g e 
r i n g e r  G e f ä h r d u n g ;  i n t e n s i v e  N u t z u n g  m i t  
w a h r s c h e i n l i c h  k u r z e r  F r u c h t f o l g e ,  h o h e m  
N ä h r s t o f f e i n t r a g  u n d  P e s t i z i d e i n s a t z .

0 , 6  - 1 , 5 0 , 9 8 , 7 0 7 , 8 3

2. P r i v a t g a r t e n G r ö ß e r e s  G r ü n v o l u m e n  a l s  A c k e r ;  B e s t a n d t e i l  
v o n  g r o ß e n  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  P r i v a t w e r t e n ,  
P f l a n z e n b e s t a n d  n o c h  r e l a t i v  j u n g ,  j e d o c h  
s e h r  d i c h t  u n d  m i t  h o h e m  E n t w i c k l u n g s 
p o t e n t i a l  .

0 , 6  - 1 , 5 1 , 2 0 , 2 0 0 , 2 4

Abb. 1: Beispiel einer Bestandsbewertung (Anm.: Privatgärten werden in Braunschweig bei Neuanlage inzwischen mit max. 1,1 WE/ha 
bewertet)
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führte zu stärkerer Durchgrünung als 
das Leitbild der urbanisierten und verdich
teten Stadt. 11

c) Diese Beispiele machen zugleich deut
lich, daß das Maß der baulichen Nutzung 
den Umfang von Grünfestsetzungen mitbe
stimmt. Dabei ist hier nicht die Geschoß

flächenzahl, sondern die Grundflächenzahl 
in Kombination mit dem „Baufenster" ent
scheidend. Das „Baufenster" wird aus Bau
grenzen (seltener aus Baulinien) gebildet 
und umgrenzt die Fläche, auf der gebaut 
werden darf; ist gleichzeitig ein Baufenster 
und die GRZ festgesetzt, so gilt das engere 
Maß. Entsprechendes gilt bei der Festset

zung einer Baumassenzahl in Verbindung 
mit einem Baufenster.

Weitere Versiegelungen sind für Gara
gen und Stellplätze, für Zufahrten und We
ge, für Terrassen und ähnliche Flächen 
zulässig (sofern sie nicht durch den Aus
schluß von Nebenanlagen und Regelungen 
nach § 19 Abs. 4 BauNVO eingeschränkt 
sind); für Begrünungen bleibt da nicht viel 
Platz - mit einer Ausnahme: Dachbegrünun
gen sind fast immer möglich (sofern nicht 
Gestaltungssatzungen geneigte Dächer mit 
starker Neigung vorschreiben). 12

d) Wegen des inhaltlichen Zusammen
hangs zwischen Leitbildern und Dichte ha
be ich hier zunächst das Maß der Nutzung 
erwähnt -  natürlich ist die Art der Nutzung 
auch ein wesentlicher Parameter für den 
Umfang von Grünfestsetzungen:

In einem Gewerbegebiet oder in einem 
Sondergebiet für großflächigen Einzelhan
del wird man viel mehr Grünfestsetzungen 
treffen als in einem reinen Wohngebiet, 
weil Gärten auch freiwillig bepflanzt wer
den, Stellplätze und Großparkplätze etc. 
hingegen meistens nicht (oder nicht ausrei
chend).

e) Da Planungen in einem räumlichen 
Kontext stehen, spielt auch die Grünaus
stattung der umliegenden Gebiete eine 
Rolle: bestehen hier Defizite und ist das 
Plangebiet geeignet, diese Defizite zu re
duzieren oder gar zu beheben, so spricht 
das dafür, mehr Grün vorzusehen, als dem 
„Eigenbedarf" des Gebietes entspricht. 13

f) Schließlich können auch Vorgaben, ins
besondere von politischer Seite, den Grün
umfang beeinflussen: hat sich die Gemein
de selbst Richtzahlen oder -werte vorgege
ben, hat sie sich „Umweltstandards" ge
setzt oder spezielle Programme vorgege
ben, so kann damit eine gewisse Selbstbin
dung das Ausmaß ökologischer Festsetzun
gen bestimmen.

Soweit die städtebaulichen Bestim
mungsfaktoren; weitere Anforderungen

11 Siehe B a h rd t , H.P., 1968,: H um aner Städtebau, Ham
burg

12 zum  Beitrag von Dachbegrünungen als Eingriffskom 
pensation siehe D ü rr, A .,  1995/11: D achbeqrünung -  ein 
ökologischer Ausgleich. Bauverlag, W iesbaden, Berlin: 
160 S.

13 Der über den „E ig enb edarf" , des Gebietes hinaus
gehende Anteil ist nicht erschließungsbeitragsfähig. Dient 
er der Eingriffskom pensation, kann er über die Kosten
erstattung  nach § 8a (3)-(5) BNatSchG re fin a n z ie rt w e r
den. A n d ernfa lls  ist er Bestandteil der g em eind lichen  
Grünplanung und von der G em einde zu finanzieren. Sie
he „E rläuterun g en  zur M ustersatzung der kom m unalen  
Spitzenverbände zur Erhebung von Kostenerstattungs
beträgen nach § 8a BNatSchG vom 20.10.1993 m it Um 
druck Nr. #5227 des DSt. vom 1.7 .1994/hns. zu A b g re n 
zungsfragen.

Stadt Braunschweig

1 ± j1

Bebauungsplan mit 
Gestaltungsvorschrift
BM 30 
Osterbeek
bestehend aus zwei B lä tte rn  -  B la t t  1

R e c h ts -  B au g ese tzbu ch  (BauGB) 198 6 /1 99 4

g ru n d la g e n  M aßnahmengesetz zum B au g ese tzbu ch  (BauGB-f'aßnahmenG' 1993
B a u n u tz u n g s v e ro rd n u n g  (BauNVO) 1990 /1993  
P la n z e ic h e n v e ro rd n u n g  'P ia n z V ) 1990 
B u n d e s n a tu rs c h u tz g e s e tz  'BNatSchG ) 1987/1993  
N ie d e rs ä c h s is c h e  B auordnung (NBauO) 1986/1991

Anlagen B egründung  und Nutzungsbe isp ie l
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Außerdem s in d  zu b e a c h te n :

O O r ig in a l

O K o p ie Ä nde rung  d ie s e s  B eb a uu ng sp lan e s
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o D ie  Ü b e re in s tim m u n g  mi. t  dem O r ig in a l  w ir d  b e g la u b ig t .
i .  A .
S ta d tp la n u n q s a m t

Abb. 2a: Beispiel für B-Plan mit getrenntem Geltungsbereich
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ergeben sich im Allgemeinen aus der Ein
griffsregelung.

Vorgaben stammen aus zwei Analysen, 
nämlich
|  der Bestandsaufnahme und ihrer Be
wertung und
P  einer Analyse des städtebaulichen Ent
wurfes in Hinblick darauf, inwieweit die 
Eingriffe im Baugebiet selbst schon kom
pensiert sind.

Dabei ergibt sich in aller Regel ein 
„Rest-Kompensationsbedarf", der sich bei 
der Anwendung des Osnabrücker Modells 
oder ähnlicher Punkt wertverfahren in einer 
ermittelten Anzahl von Werteinheiten aus
drückt.

Nach wie vor wird die Frage diskutiert, 
ob die Eingriffe zu 100 % auszugleichen 
oder zu ersetzen sind. (Der Begriff „100%- 
Ausgleich" ist dabei insofern irreführend, 
als er nur auf „Ausgleich" abzuheben 
scheint -  treffender ist der Begriff „Voll
kompensation".)

Wenn man das Gesetzgebungsverfah
ren zurückverfolgt, so ist eindeutig, daß die 
Forderungen vieler Beteiligter darauf ab
zielten, die Kompensation unter einen Ab
wägungsvorbehalt zu stellen. 14

Diese Forderung wurde schließlich auch 
durch das Vermittlungsverfahren durchge
tragen und wurde Gesetz. Die Meinung von 
Gassner, die Eingriffsregel sei ein Planungs
leitsatz,hat sich nicht durchgesetzt. 15

Daß eine Abwägung möglich ist, zeigt 
der Gesetzwortlaut; zu erörtern, worauf sie 
sich beziehen kann, würde den Rahmen 
dieses Aufsatzes sprengen.16 Es sei hier da
hingestellt und stattdessen sei eine andere 
Überlegung dargestellt:

Die Belange von Natur und Landschaft 
werden im Planungsprozeß in zwei Stufen 
berücksichtigt:

Bei der Standortwahl für ein neues Bau
gebiet sind die verschiedensten Belange ge
geneinander und untereinander abzuwä
gen. Umweltbelange können ein wichtiges 
Beurteilungskriterium sein. Trifft man nun 
die Vorentscheidung, Eingriffe zu kompen
sieren, so verringert sich das „Gewicht" des 
Eingriffs-Belangs im Abwägungsprozeß 
und der Belang kann hinter anderen
14 Siehe z.B. Runkel, P., 1993/11, S. 1137 ff.

15 für „Planungsleitsatz": Gassner, E., 1993, S. 253 ff.; ebenso: 
Peine, D r F.J. nach Lechelt, R., 1994, S. 292; für „Optimierungs
gebot": G a en tzsch : Die naturschutzrechtliche Emgriffsrege- 
fung; NuR 1986, 89 (92); w eitere Nachweise bei Felder, W., 
1994, Fu. 12; für „elementaren Planungsgrundsatz": M üller, 
W ; 1994, S. 850 ff.; für „einfachen Abwägungsbelang": R u n 
kel, P, 1993/11, S. 1137 ff.; Runkel P.: BauGB-Textausgabe, Bun
desanzeiger, Köln 1993, S. 54; Steinfort, F„ 1995, S. 118

16 Siehe Dürr, A ,  1995/1, S. 15/16

17 Louis, H.W., 1994/11, S. 907 und Schrödter, IN ,  1993,
S. 5

18 Schink, A., 1995, S. 286

zurückstehen. 17 Soweit die erste Stufe.
Nachdem der Entwurf für das Bauge

biet abgeschlossen ist, ist die Eingriffsbilanz 
durchzurechnen und ergibt -  wie gesagt -  
in der Regel einen Kompensationsrestbe
darf. Dieser kann nun nicht nocheinmal mit 
den Argumenten „weggewogen" werden, 
die oben bereits „verbraucht" wurden -  die
o.a. Vorentscheidung, Eingriffe zu kompen
sieren, bindet den Rat in dieser zweiten

Stufe der Abwägung. Hier müßten nun ge
wichtige „neue" Argumente auftauchen, 
um erneut darüber zu entscheiden. Das 
wird selten der Fall sein, weil beispielsweise 
Argumente wie „gute ÖPNV-Anbindung, 
Infrastrukturauslastung" etc. bereits Be
standteil der Standortwahl waren. Hier 
kommen daher allenfalls „Probleme bei der 
Flächenbeschaffung" oder dergleichen als 
Argumente in Betracht. 18 Eine pauschale

konkretisiert)
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„Minderkompensation", etwa durch einen 
Beschluß „20% des Kompensationsrestes 
bleiben unberücksichtigt"/birgt erhebliche 
Risiken vor Gericht:

Damit öffnet man nämlich das „Einfalls
tor" für Kläger, die (berechtigt) nachboh
ren, ob man nicht auch 25% hätte „wegwä
gen" können (weil das ihren Beitrag zur 
Kostenerstattung für Ausgleich und Ersatz 
verringern würde). Auch wenn die Abwä
gung grundsätzlich Spielräume läßt, so 
wird einem Richter doch kaum zu beweisen 
sein, wieso gerade die Zahl „20%" gewählt 
wurde und „25%" nicht auch noch möglich 
gewesen wären. Diese „Abwägungsdispro
portionalität" führt unter Umständen zu ei
ner Fehlerhaftigkeit des Planes18 19; weil 
natürlich auch die übrigen Bauherrn ihre 
Beitragsbescheide anfechten werden, ist 
ein Teil der vorgesehenen Kompensation 
nicht über Beiträge nach der Kostenerstat
tungssatzung für Ausgleich und Ersatz f i
nanzierbar. Entweder bleibt die Gemeinde 
auf ihren Kosten für Sammelkompensati
onsmaßnahmen „sitzen", oder -  für den

Fall, daß sie keine Mittel im Haushalt dafür 
hat -  der Plan ist nicht vollziehbar.

Die weiteren Rechtsfolgen seien hier 
nicht näher untersucht -  festzuhalten 
bleibt, daß pauschales „Wegwägen" eines 
Teils des Kompensationsbedarfs Klagerisi
ken und Kostenrisiken für die Gemeinde 
bewirkt 20 und aus den Erfahrungen mit 
dem Erschließungsbeitragsrecht läßt sich 
leicht ablesen, daß die Bürger sehr klage
freudig sind, wenn ihnen Heranziehungs
bescheide ins Haus flattern. Folgerichtig 
zielen wir bei der Stadt Braunschweig im 
Regelfall darauf ab, eine Vollkompensation 
zu erreichen. 21 22 Dazu bedienen wir uns zu
nehmend eines zweiten Geltungsbereiches. 
22 Darin setzen wir § 9 (1)20 -  Maßnahmen 
nach BauGB fest, die wir i.d.R. auch selbst 
ausführen („SPE-Maßnahmen"). Die Maß
nahmen sind daher hinreichend präzise zu 
bezeichnen, bedürfen aber keiner zu de
taillierten (textlichen oder graphischen) 
Festsetzungen, da davon auszugehen ist, 
daß die Stadt das Erforderliche fachlich kor
rekt pflanzt und herrichtet.

5. Festsetzungen und Eigentums
verhältnisse

Unproblematisch sind die Festsetzungen 
zur Umsetzung der Belange von Natur und 
Landschaft, die auf den privaten Baugrund
stücken getroffen werden: Sie werden
i.d.R. über Auflagen in der Baugenehmi
gung, vor Baubeginn23, über das Pflanz
gebot nach § 178 BauGB durchgesetzt. 
Hier soll auf die Sammelkompensations
maßnahmen und die Eigentumsverhältnis-

18 S ch in k , A ,  1995, S. 286

19 A b w ä g u n g sfe h le rle h re  Siehe Bverw G E 34, 309; 45, 
314/5; 48, 63/4

20 so auch K lin g e , W., 1994, S. 162

21 nach einer von der Stadt Braunschw eig d urchgeführ
ten Um frage unter 20 deutschen Städten streben 75%  die
ser Städte m öglichst eine Vollkom pensation an; darunter 
sind 12% , die sie im m er durchführen. 94%  der befragten  
Städte hatten bereits e inen oder m ehrere Planungsfälle  
mit V ollkom pensation . Keine Stadt gab an, Kom pensati
onserfordernisse „im m er" w eg zuw äg en , ebenfalls keine  
ta t es „in der Regel". Dies w urd e vielm ehr von 50%  nur 
„im Einzelfall", von 25%  nur „im Notfall" für möglich ge
halten.

22 laut Um frage Fußnote 21 taten dies 50%  der befragten  
Städte

23 Siehe § 8a Abs. 3 Satz 3 BNatSchG
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Eingriffsbilanzierung 
Bewertung der geplonten Nutzungen gemäß 
Bebauungsplan-Entwurf (Stand: Old. 93)

Wertfaktoren11 Flöchennutzungen
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Garage und Nebenanlagen

■ Nebenerschließungs- 
straBen, P arkp la tz - 
fltichen in H aupt- und 
Nebenersc^UeBungsstraBen

*  Geneinschaftsgaragen
■ Stellp lätze innerhalb 

4-gesch. Blockbebauung
■ Erschließungswege

*  Tiefgaragen

■ nicht bebaubare Flächen m
2 -  gesch. Reihenhausbebauung
3 -  gesch. Zeilenbebauung
4 -  gesch. Blockbebauung

*  nicht bebaubare Flächen 
m Emzelhausbebauung

*  Kinderspielplätze
*  K indertagesstätte

■ öffentliche Grünfläche 
nlt Lämschutzwall

*  ö ffentliche Grünfläche 
nlt Pufferfunktion fü r  
Fuhse-Kanal

■ Gehölzstreifen nlt 
Gewerbegebiet

*  Fläche fü r  
Ausglelchsnaßnahne

3 }  1.5 *  öffentliche Grünfläche
nlt Regenrückhalte- 
becken

S 1,6 *  Fuhse-Kanal v ita lls iert

1) gewählter Wertfaktor noch Kompensatlonemodefl 
'Osnabrücker Modell* (LANDKREIS OSNABRÜCK 1993)

m n

1.3

1.4

Grünordnungsplan zum  
Bebauungsplan BM 31 
"Donaustraße Süd—Ost”
erarbe itet im Auftrag des 
S tadtplanungsam tes Braunschweig 199 4

Planung* ge meirecboft LO R 8 G
Dipl.-Ing. Ruth Pe»chk-GUnther 
Dr. rer. noL Gunnor Rehfeldt

fosonenstr.15 38102 Brountehweig 
Tel 0531/ 333373/74  Fox 333760

Körte 3:
Eingriff »bewertung

Abb. 3: Bewertung der geplanten Situation
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se der davon betroffenen Flächen näher 
eingegangen werden. Als Beispiel wird ein 
B-Plan mit über 100 Einfamilien-/Reihen- 
häusern zugrundegelegt, auf einem derzei
tigen Acker, wie es bei der aktuellen Woh
nungsnot typisch ist.

a) Zeitpunkt der Festlegung
Hier geht es um die Frage, wann im Bau
leitplanverfahren über den Charakter der 
Sammelkompensationsmaßnahmen zu ent
scheiden ist. Geregelt ist sie in § 8a (3) Satz 
2 BNatSchG, während das Verursacherprin
zip in Satz 1 festgelegt ist. In der Litera
tur wird die Auffassung vertreten, damit 
würden Durchführungsmaßnahmen be
schrieben, die im Zeitpunkt der B-Plan-Auf- 
stellung noch keine Relevanz hätten. 24 
Denken wir diesen Ansatz einmal weiter.

Die Sammelkompensationsmaßnahme 
wird beispielsweise als § 9 (1) 20-Maßnah- 
me festgesetzt, ohne nähere Zweckbestim
mung, Angabe über Eigentumsverhältnisse 
und Vollzugsfragen. Gehört die Gesamt
fläche einem Bauern, mag das soweit ge
hen, gehört sie mehreren, wird der Ei
gentümer der künftigen SPE-Flächen wider
sprechen, weil seine „4. Fruchtfolge" ge
fährdet ist. Mit anderen Worten: Der Ei
gentümer, auf dessen Grundstück nur Grün 
und keine Häuser stehen werden, fragt, 
wieso es gerade ihn trifft. Dies wird i.d.R. 
ein Umlegungsverfahren erfordern.

Vier Argumenten gegen eine nähere 
Charakterisierung der Kompensationsflä
chen seien Gegenfragen gegenüberge
stellt:

1.) Man wisse noch nicht, ob auf den zuge
ordneten Flächen die Eigentümer willens 
sind, die Maßnahmen selbst durchzu
führen. Daher seien Konkretisierungen ver
früht. 25
■  Der Zeitpunkt, zu dem man das weiß, 
ist unbestimmt und unbestimmbar; kön
nen z.B. einzelne Baugrundstücke (noch) 
nicht verkauft werden oder werden sie 
(für Kinder oder aus spekulativen Grün
den) zurückgehalten, kann dieser Zeit
punkt in ferner Zukunft liegen -  Stichtag 
ist für die Abrechnung aber der Tag, an 
dem die Grundstücke „baulich oder ge
werblich genutzt werden können", in be
gründeten Fällen können die Kompensati
onsmaßnahmen den Bauvorhaben zeitlich 
vorausgehen. Müßte im o.a. Beispiel die

24 S a n d m a n n , H .J., 1995, S. 4

25 ebenda

Stadt über 100 Eigentümer anschreiben, 
um ihre Bereitschaft zu erfragen, ergäbe 
sich mit Sicherheit ein völlig uneinheitli
ches Bild:
|  einige Eigentümer sind bereit,
■  andere sind bereit, aber z.Z. finanziell 
nicht in der Lage (wann werden sie es 
sein?),
■  wieder andere sind bereit und in der La
ge, aber z.Z. überlastet etc.

Die Stadt müßte vermutlich mit Teilab
schnitten beginnen, später weitere Teil
abschnitte folgen lassen, die letzten könn
ten Jahrzehnte dauern -  was wird aus- 
diesen letzten Teilflächen in der Zwi
schenzeit?

Ergo: Der Vollzug wäre zerstückelt, da
durch teurer, bereits hergerichtete Flä
chen würden bei späteren Maßnahmen 
wieder gestört, der Abschluß ist nicht gesi
chert. Handelt die Stadt auf privaten 
Flächen, sind Komplikationen durch „Be
tretungsverbote" der Eigentümer, die Ko
sten verhindern oder hinausschieben möch
te, nicht auszuschließen.

2. ) „Der evtl, noch gar nicht feststehende 
Investor kann nicht gezwungen werden, 
sich verbindlich zu äußern." 26
■  (Das ist logisch, wenn er noch nicht fest
steht!)
„Gezwungen" werden könnte er erst zum 
o.a. Stichtag. Danach wird er die Verhand
lungen und ggf. die Maßnahmen -  schon 
aus finanziellen Gründen -  noch mög
lichst lange hinauszögern. Verkauft er in
zwischen an Einzeleigentümer, ist er u.U. 
nicht mehr greifbar, seine Rechtspflichten 
sind aber nicht auf die Einzeleigentümer 
übergegangen.

3. ) Die Funktion als Ausgleichs- oder Er
satzfläche sei kein ausreichender Grund, ei
ne öffentliche Grünfläche festzusetzen. 27 28 29
■  Es läßt sich in der Tat in Ausschuß
berichten vom Gesetzgebungsverfahren 
nachvollziehen, daß grundsätzlich AuE 
„vom Vorhabenträger durchzuführen" sei.
28 Das ist in erster Linie eine Frage der 
Sicherung. Die Flächen können privat sein, 
wenn gewährleistet ist, daß die vorgese
henen Maßnahmen wirklich umgesetzt 
werden. Welche Sicherheit gibt es dafür?
29 Die Maßnahmen müßten dezidiert und 
detailliert in Zeichnung u./o. Text festge

26 ebenda

27 ebenda; siehe dazu  R ic h a r z / S te in fo r t ,  1994: Er
schließung in der kom m unalen Praxis, VHW -Verlag Bonn

28 S te in fo rt , E ,  1995, S. 126

29 ebenda, S. 125

setzt werden (Aufwand!). Die Gemeinde 
muß dann überwachen, ob die Festsetzun
gen realisiert wurden. Diese Überwachung 
ist in mehrjährigen Abständen zu wieder
holen, um festzustellen, ob Gepflanztes an
gewachsen ist oder ob inzwischen (Nut- 
zungs-) Änderungen eingetreten sind.

Muß ein Ersatzbiotop geschaffen wer
den, bevor der Eingriff erfolgt, damit Lebe
wesen vorher umsiedeln können oder wird 
noch nicht gebaut, müssen an die über 100 
Bauherren des Beispielfalles Bescheide über 
Pflanzgebote verschickt werden. Da die Ge
bote nur sehr spärlich angewendet werden 
und wenig Erfahrungen damit bestehen, 
wird es zu Klagen dagegen kommen. Wi
dersprüche müssen bearbeitet und Klage
erwiderungen verfaßt werden. Auch wo 
nicht geklagt wird, ist die Ausführung zu 
überwachen. Auch dadurch ist der Voll
zug unverhältnismäßig aufwendig und 
dennoch nur unzureichend gesichert. Stein
fort kommt zu dem Ergebnis, daß 
grundsätzlich kein Vorrang für die Festset
zung von AuE auf privaten oder öffentli
chen Flächen besteht, sondern die Entschei
dung im gemeindl. Planungsermessen 
steht; dabei sind die o.a. Vollzugsprobleme 
in der Abwägung angemessen zu berück
sichtigen. 30

4.) Es wird ein OVG-Urteil herangezogen, 
nach dem Kleingärten als private und nicht 
als öffentliche Grünfläche auszuwisen sind. 
Es wird unterstellt, daß die Bauherren auch 
Eigentümer der Kompensationsflächen 
werden wollen und die Maßnahmen selbst 
durchführen wollen und können. (Analogie 
zu Kleingärten) 31
|  Unterstellen wir einmal, die Flächen 
sollten privat werden: es wäre sinnvoll, 
wenn sie nicht direkt vom Bauern, sondern 
von der Stadt an die Bauherren verkauft 
würden, weil dann die Chance bestünde, im 
Kaufvertrag privatrechtliche Formen der 
Sicherung für die Realisierung der Kom
pensationsmaßnahmen zu verankern 
(Überwachungsaufwand). Das setzt voraus, 
daß die Stadt Eigentümer wird. Der Bauer 
versucht bei uns stets, seinen bisherigen 
Acker direkt an künftige Bauherren (und 
nicht an die Stadt) zu verkaufen, weil die 
Stadt an Verkehrswerte mehr oder weniger 
gebunden ist, während Bauherren auch 
mehr zahlen. Die Stadt könnte bei direk
tem Verkauf ein Vorkaufsrecht ausüben, 
das ihr in Art. 1 Nr.5 IWG 32 eingeräumt

30 ebenda, S. 126

31 S a n d m a n n , H .J., 1995, S. 4
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wurde. Auch hier ist der Verkehrswert zu 
zahlen. Will der Bauer aber gar nicht ver
kaufen, sondern weiterwirtschaften und 
hat er z.B. wg. der günstigen Lage der 
Fläche kein Interesse am Tausch mit ande
ren Flächen, so geht auch das Vorkaufsrecht 
ins Leere. Geht man also davon aus, daß 
die Kompensationsflächen privat werden

und folgt man der These, daß Durch
führungsfragen nicht ins B-Plan-Verfahren 
gehören, so hängt die Realisierung der 
Kompensation von Zufälligkeiten wie der 
Verkaufsbereitschaft des Bauern ab. 33 Un
tersucht man die Verkaufsbereitschaft hin
gegen schon im Planverfahren und gibt es 
bindende Vorverträge, so stellt sich die Fra

ge, welche Eigentumsformen an der Kom
pensationsfläche in Betracht kommen.

Zu unterscheiden sind (s. Tab. 1):

Bei den Gemeinschaftsanlagen bieten 
die Regelungen des BGB(§108 ff) über die 
Verwaltung und Benutzung, die Belastung 
der gemeinschaftlichen Sache zugunsten 
eines Miteigentümers, über Sondernachfol
ger etc. Gestaltungsmöglichkeiten, aber 
auch Konfliktpotential und auf jeden Fall 
Aufwand. Ein Teilhaber kann jederzeit die 
Aufhebung des Bruchteileigentums verlan
gen! 34

Ein Autor empfiehlt die Aufteilung der 
Sammelzuordnung nach Bruchteilen bei 
Gemeinschaftsanlagen, wenn wg. fehlen
der Zuwegungen die Flächen nur gemein
schaftlich anzulegen und zu unterhalten 
sind 35; man stelle sich also in unserem Bei
spiel vor, daß die 100 Bauherren gemein
same Arbeitsdienste am Wochenende orga
nisieren, um die Flächen herzurichten und 
zu pflegen. Wer glaubt, daß die 100 auch 
nur einen gemeinsamen Termin finden und 
daß die Arbeit über Jahrzehnte ohne gra
vierende Ausfälle, Konflikte und Nachbar
streitigkeiten abgewickelt werden kann, 
erscheint mir lebensfremd. Die mögliche 
Ausgrenzung Behinderter sei nur am Rande 
erwähnt. Die Verwaltung ist den Teilhabern 
nach dem BGB in ihrer Gesamtheit zuge
wiesen; man stelle sich vor, daß über 100 
Einzelpersonen Zusammentreffen, um die
se Aufgabe zu erfüllen -  nicht jeder ist da
zu bereit und bringt die nötigen Erfahrun
gen aus anderen Vereinen o.ä. mit.

Ferner ist der einzelne berechtigt, not
wendige Erhaltungsmaßnahmen auch oh
ne die Zustimmung der anderen durchzu
führen -  es steht außer Frage, daß es dazu 
bei 100 Bauherren ganz unterschiedliche 
Auffassungen geben kann und die Durch
führung von Maßnahmen von anderen als 
Willkür aufgefaßt werden kann -  also wie
der Konfliktpotential und Material für 
Streitigkeiten. Die Bauherren würden die 
Flächen auch nur pflegen, wenn sie irgend
einen Nutzen davon haben; die Frage lau
tet daher: was machen sie auf ihren 
Flächen? Paßt das zum Zweck der Kompen
sationsmaßnahme?

32 Ä n d e ru n g  von § 24  A bs. 1 Nr. 1 B auG B z u r  E rw e ite 
ru n g  d es V o rk a u fs re c h te s  a u f  G ru n d stü c k e  fü r  A u s 
g le ich s- un d  E rs a tz m a ß n a h m e n  im B -P lan ; g e k a u ft  
w ird  zum  E n tsch ä d ig u n g sw e rt (§ 28 (3) B auG B ); s iehe  
R u n k e l .  R , 1993: B auG B , 1. A u fla g e , B u n d e sa n ze ig e r, 
K öln , 510 Se iten

33 s ie h e  Fu ß n o te  19

34 zu  d en  E ig e n tu m sfo rm e n  u .a . S t e i n f o r t ; F ,  1995, S. 
132 ff. m it w e ite re n  N achw eisen

35 S a n d m a n n i, H .J ., 1995, S. 5

Tabelle 1

Eigentumsformen an Kompensationsflächen

planungsrechtliche
Festsetzungen

private
Grünanlage

Gemeinschaftsanlage nach § 9 (1) Nr. 22 BauGB

Eigentumsform real geteilt in
parzelliertes
Einzeleigentum

Bruchteils- oder 
Miteigentum

Gesamtlhands- 
eigentum: GBR, nicht 
rechtsfähiger Verein

Verfügungsmög
lichkeiten

jederzeit frei 
verfügbar

ideelle Anteile, über 
die jeder frei verfü
gen kann
(über gemeinschaftl. 
Gegenstand selbst 
nur mit den übrigen 
Beteiligten)

ideelle Anteile, die 
nicht frei verfüg
bar sind

Tabelle 2

A rt der
Kom pensations
m aßnahm en

Realisierungsfragen bei
parzelliertem  Ausführung als 
Einzeleigentum  Gem einschaftsanlage

1) Extensivierung der 
Ackerw irtschaft

auf zu erw artenden Parzellen
größen zw. 50 und 200 m2 
Einzelbew irtschaftung als 
Acker nicht sinnvoll

bei geeigneter Organisationsform  
und“bei gem einsam er Verpachtung  
denkbar, vorausgesetzt, die G em ein
schaft sorgt auch bei Kündigung, 
Betriebsaufgabe des Pächters etc. 
stets w ieder für einen Nachfolger

2) Einstellung des 
Ackerbaus, Nutzung  
als W eideland

Parzellen von ca. 5 x 10 
bis 10 x 20 m als W eide  
nicht sinnvoll

- dito -

3) Vernässung einer 
W iese

keine sinnvolle N utzungsm öglich
keit e iner nassen W iese für die 
100 Bauherren unseres Beispiels

- dito - (vermutlich geringes 
Interesse, da keine nennenw erte  
Pachteinnahm e erzielbar)

4) Abm agerung durch 
Mahd und A bfuhr 
des Schnittgutes

Mahd durch die 100 Einzeleigentüm er 
mit K leingeräten (M otorsensen) könnte  
sich über M onate hinziehen und die 
Fläche dauerhaft verlärm en und Tiere 
ständig stören

ein Handlungsberechtigter müßte 
befugt sein, Aufträge zu vergeben  
und die dafür entstehenden Kosten  
von den 100 Bauherren e inzu
treiben

5) Aufforstung individuell nicht sinnvoll, da der W ald  
W ald ein G esam tkonzept erfordert 
(Ausbildung von Saum bereichen, 
Lichtungen etc.)

Auftragsvergabe durch Handlungs
berechtigten denkbar; Aufw and z.B. 
für Regelung von Haftpflichtfragen  
bei Schäden durch morsche Äste, 
Blitz, Brand etc.

6) Freilegung von Gräben individuell nicht sinnvoll, abschnitts
w eises Vorgehen nötig, M aschinen  
w ie Bagger erforderlich

Auftragsvergabe durch Handlungs
berechtigten denkbar; von sorgfäl
tiger und regelm äßiger Unterhal
tung können u.U. Unter- und O ber
lieger abhängen; zur Sicherung  
jurist. Person erforderlich

7) Gew ässerrenaturierung - dito - Auftragsvergabe durch Handlungs
berechtigten denkbar

8) A n lage eines Gewässers G esam tkonzept erforderlich; individuell 
nicht zw eckm äßiges Vorgehen; 100 Einzel
eigentüm er als Beteiligte im Planfest
stellungsverfahren (PFV) = A ufw and

100 Beteiligte im PFV = Erschw er
nis fü r Durchführung

9) G rünflächen mit öff. 
W egen, öff. G rünverbin
dung, Biotopvernetzung

G esam tkonzept erforderlich, abge
stimmtes Vorgehen bei 100 Einzel
eigentüm ern nicht möglich

kom m unale Planung für die Einbin
dung in das öffentl. Grünflächenkon
zept und kom m unale Durchführung  
sinnvoller (Beleuchtung der W ege, 
Versicherungsrecht)

10) hochw ertiges Biotop, 
z.T. fü r Ö ffe n tlich k e it  
nicht zugänglich

private V erfügungsgew alt nicht sinnvoll; 
Privateigentüm ern nicht zum utbar, daß 
sie ihre Flächen nicht betreten dürfen

Auftrag zur Herrichtung durch Hand
lungsberechtigten denkbar
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An dieser Stelle seien daher beispielhaft 
einige Kompensationsmaßnahmen aufge
führt und daraufhin untersucht, ob und wie 
sie bei einer Festsetzung auf privaten Flä
chen realisiert werden könnten (s. Tab. 2).

Die Verwaltung ist den Teilhabern nach 
dem BGB in ihrer gesamtheit zugewiesen; 
man stelle sich vor, daß über 100 Einzelper
sonen Zusammentreffen, um diese Aufgabe 
zu erfüllen -  nicht jeder ist dazu bereit und 
bringt die nötigen Erfahrungen aus ande
ren Vereinen o.ä. mit.

Es wird eindeutig sichtbar, daß bei der 
Alternative „parzelliertes Einzeleigentum" 
oder „Gemeinschaftsanlage" letztere ge
eigneter ist. Voraussetzung ist, daß ein 
Handlungsberechtigter gefunden wird, der 
Aufträge vergibt etc. Bei der Gesamthand
gemeinschaft kommt als Organisations
form der nicht rechtsfähige Verein (§ 54 
BGB) in Frage. Dabei ist folgende Regelung 
zu beachten:

„Aus einem Rechtsgeschäft, das im Na
men eines nichtrechtsfähigen Vereins ei
nem Dritten gegenüber vorgenommen 
wird, haftet der Handelnde persönlich (§ 
54 Satz 2 BGB); es besteht i.d.R. eine per
sönliche gesamtschuldnerische Haftung je
des Beteiligten mit dem eigenen Vermö
gen." Insofern wird es schwierig werden, 
einen Handlungsberechtigten zu finden 
und auch die Beteiligten werden sich we
gen dieser Haftung mit dieser Rechtsform 
schwer tun (Zumindest sind umfangreiche 
Regelungen erforderlich; bei Gemein
schaftsgaragenanlagen sind solche Proble
me marginal, weil bestenfalls einmal ein 
Vertrag mit einer Fußwegreinigungsfirma 
abzuschließen ist).

Selbst wenn ein Handlungsberechtigter 
gefunden wurde, so muß doch die Kommu
ne überwachen, ob er über Jahrzehnte im 
Sinne der konzipierten Kompensations
maßnahme handelt. Dies stößt schnell an 
Grenzen: wenn der Pächter eines extensi- 
vierten Ackers heimlich doch düngt, so 
merkt das keiner -  wird es beobachtet und 
gemeldet, so ist es bereits zu spät. Selbst ein 
„vertrauenswürdiger Biolandwirt" w irt
schaftet nicht ewig und den wechselnden 
Nachfolger kennt noch keiner.

Haben die Beteiligten einer Gemein
schaftsanlage einen Handlungsberechtig
ten gefunden und konnte z.B. im Grund-

36 Flächen, d ie der natürlichen Sukzession überlassen  
w erden, w erd en in der norddeutschen T iefeb ene in der 
Regel zu W ald ; w o  ein anderes Ziel angestreb t w ird , ist 
üblicherweise Pflege erforderlich.

37 sofern eine Baugenehm igung beantragt w ird; w ird ein 
genehm igungsfre ies W o hng eb äu d e  errich tet (in Nds. 
nach § 69a NbauO), so haftet der Entwurfsverfasser auch  
für die ordnungsgem äße Durchführung der Eingriffskom 
pensation.

Stückskaufvertrag die Zahlungspflicht für 
AuE verankert werden, so scheint praktisch 
nur eine Kompensationsmaßnahme denk
bar, bei der einmalig die Herstellungs- und 
Entwicklungspflege in Auftrag zu geben ist 
und später keine Pflege anfällt. Solche 
Kompensationsmaßnahmen sind nur 
schwer vorstellbar. 36

Parzelliertes Einzeleigentum an AuE- 
Maßnahmen und -flächen hätte den Vor
teil, daß Anpflanzungsfestsetzungen in

Auflagen der Baugenehmigung übernom
men werden könnten. 37 Dafür entsteht 
Überwachungsaufwand durch das Bauord
nungsamt, das naturgemäß nicht den Fach
verstand für Pflanzungen besitzt.

Eine denkbare Kompensation auf Ein
zelparzellen wäre die Anlage von Klein
gärten auf bisherigem Ackerland. Daran 
werden EFH-/RH-/DH-Besitzer wenig In
teresse haben, da sie einen eigenen Gar
ten haben. Hier wäre doch wieder eine

§ 5 Ersatzmaßnahmen

(1) Im Entwurf des Bebauungsplans "Lupinenweg-Süd", WE 49 sollen die erforderlichen
Ersatzmaßnahmen nach § 8 a BNatSchG auf einer Teilfläche von ca. 8.500 m2 des 
Grundstücks Gemarkung_____, Flur , Flurstück festgesetzt werden.

Der derzeitige Eigentümer dieses Grundstücks, Herr , hat der Stadt ein .Angebot 
zum .Abschluß eines Kaufvertrages (UR. Nr. 76/1995 des Notars Frank 
Braunschweig) für das Grundstück Gemarkung Thune, Flur 4, Flurstück 104 eingetragen 
im Grundbuch von Thune Blatt 582 mit einer Größe von 12.660 m2 abgegeben. Die Stadt 
wird dieses Angebot nach Rechtskraft des Bebauungsplans annehmen.

(2) Die ________________ und die______übernehmen die Kosten für den Erwerb des
vorgenannten Grundstücks durch die Stadt einschließlich der Grunderwerbsnebenkosten 
(Notargebühren, Grundbuchamtsgebühren, Grunderwerbssteuer etc.), für die Freilegung 
der Fläche, für die Aufforstung entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans ein
schließlich der Planung und einer sechsjährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

(3) Der Kaufpreis für die Räche beträgt 50.640,- DM (12.660 nr * 4,- DM/m2), die Kosten 
für die Aufforstung (Herstellung) und die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
betragen ca. 18.750,-DM.

(4) Die Kosten für den Grunderwerb nach Abs.(3) und die Grunderwerbsnebenkosten sind 
nach .Annahme des .Angebots durch die Stadt fällig und nach Aufforderung auf ein Konto 
der Stadt zu zahlen.

(5) Die Kosten für die Aufforstung (Herstellung) werden den Grundstückseigentümer nach 
den tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt und sind innerhalb eines Monats 
nach Aufforderung an die Stadt zu zahlen. Die Kosten für die Fertigstellungs- und Ent- 
wickiungspflege werden mit pauschal 1,- DM/m2 abgegolten, also 8.500 m2 * 1,- DM/m2 = 
8.500,- DM und sind zusammen mit den Kosten für die Aufforstung zu zahlen.

(6) Die Kostenverteilung erfolgt nach der zulässigen Grundfläche der Baugrundstücke.
Danach hat die einen Anteil von 85,8 % und die einen
Anteil von 14,2 %'zu zahlen.

Ein .Anteil von 12,5 % der Kosten entfällt auf die Kindertagesstättenfläche einschließlich 
Stellplatzanlage. Da diese Fläche zu einem späteren Zeitpunkt von der Stadt erworben 
werden soll (siehe § 4),stundet die Stadt diesen Anteil der bis
zum Erwerb der Räche durch die Stadt Der Kostenanteil wird jedoch fällig, sollte ein 
Dritter diese Räche von der erwerben.

§ 6 Erschließung

0 )  Die verpflichtet sich, die Erschließung der Grundstücke auf den
in § 2 genannten Grundstücken im Bebauungsplangebiet im Umfang der Bestimmungen 
des § 7 auf eigene Kosten durchzuführen.

(2) Zur Erschließung im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gehört nicht die Erschlie
ßung durch den Lupinenweg. Die Erschließungskosten für diese Straße werden nach der 
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt abgerechnet.

Abb. 4: Die Kostenverteilung läßt sich in städtebaulichen Verträgen (oder in Grundstücks
kaufverträgen) elegant regeln.
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gemeinschaftliche Organisationsform zur 
Errichtung eines Kleingartenvereins an
zuraten. Nur beim Bau von Geschoßwoh
nungen ist die Zuordnung einzelner Klein
gärten zu einzelnen Wohneinheiten u.U. 
sinnvoll. Das Aufwertungspotential von 
Acker zu Kleingarten ist allerdings be
grenzt, so daß erhebliche Flächen erfor
derlich sind.

Die o.a. 10 Beispiel-Kompensation
maßnahmen haben gezeigt, daß im Großen 
und Ganzen die Realisierung von Kompen
sationsmaßnahmen auf Sammelkompensa
tionsflächen, die in Einzeleigentum parzel
liert sind, weder zweckmäßig noch sinn
voll ist. Dafür spricht auch nicht, daß in Ein
zelfällen die Durchführung der Kompensa
tionsmaßnahme durch den Eigentümer

VII. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Geltungsbereich B)_____________________

1. Die im Geltungsbereich B festgesetzte Flä
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Land
schaft sowie die im folgenden hierfür fest
gesetzten Maßnahmen selbst werden allen 
Baugebieten WA 1 bis WA 5 und MK im Gel
tungsbereich dieses Bebauungsplanes als 
Fläche für Ersatzmaßnahmen und als Ersatz
maßnahmen im Sinne des Naturschutzrechtes 
zugeordnet.

2. Die Fläche ist in extensives Grünland um
zuwandeln und mit einem durchschnittlich 
10 m breiten, die Fuhse begleitenden Ge- 
hölzstreifen zu bepflanzen.

3. Die Umwandlung der Ackerfläche in exten
siv genutztes Grünland erfolgt nach fol
genden Grundsätzen:
- Bodenvorbereitung, ggf. Abträgen und Ab
transport des Oberbodens,

- Einsaat von Wiesengräsern und Kräutern,
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:

5 Jahre.

4. Die Anpflanzung von Gehölzen erfolgt nach 
folgenden Grundsätzen:
- Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen 

durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915.
- Anpflanzung von Bäumen I. Ordnung mit 

einem Stammumfang der Sortierung 18/20, 
Bäumen II. Ordnung mit einem Stammumfang 
der Sortierung 16/18, Heistern 150/175 
hoch und zweimal verpflanzten Sträuchern 
je nach Art der Sortierung 60/80, 80/100 

oder 100/150 hoch.
- Je 100 m2 je 1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume 

II. Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher.
- Verankerung der Gehölze unc Erstellung 

von Schutzeinrichtungen.
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:

3 Jahre.

5. Die Erhebung von Kostenerststtungsbeiträ- 
gen gemäß § 8 a Bundesnaturschutzgesetz 
für die festgesetzte Ersatzfläche und de
ren Herrichtung erfolgt auf der Grundlage 
dieses Bebauungsplanes nach folgenden 
Grundsätzen:
- Erstattungsfähig sind die Durchführungs

kosten. Sie umfassen den Wert der von 
der Stadt aus ihrem Vermögen bereitge
stellten Fläche im Zeitpunkt der Bereit
stellung sowie die Kosten für die Frei
legung der Fläche für die Ersatzmaß
nahmen und für die Ersatzmaßnahmen selbst 
einschließlich ihrer Planung, Ausführung 
und Fertigstellungs- und Entwicklungs
pflege.

- Die erstattungsfähigen Kosten werden 
nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

- Die erstattungsfähigen Kosten werden auf 
die nach VII 1. zugeordneten Grundstücke 
nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche 
(§ 19 Abs. 2 BauNVO) verteilt.

- Die Kostenerstattungspflicht entsteht, 
wenn die Durchführung der Maßnahmen be
endet ist.

- Erstattungspflichtig ist, wer im Zeit
punkt der Bekanntgabe der Anforderung 
der Kostenerstattung Vorhabenträger oder 
Eigentümer des Grundstückes ist.

- Der Kostenerstattungsbetrag, der auf den 
einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, 
wird durch schriftlichen Bescheid fest
gesetzt.

- Die Stadt kann für Grundstücke, für die 
eine Kostenergtattungspflicht noch nicht 
oder nicht in vollem Umfang entstanden 
ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des 
voraussichtlichen Kostenerstattungsbe
trages anfordern, sobald die Grundstücke, 
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 
baulich genutzt werden dürfen.

- Der Kostenerstattungsbetrag wird einen 
Monat nach Bekanntgabe der Anforderung 
fällig.

- Der Kostenerstattungsbetrag kann auf 
Antrag abgelöst werden. Der Ablösebetrag 
bemißt sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des zu erwartenden endgültigen Er
stattungsbetrages .

Abb. 5: Zuordnungsfestsetzungen bei B-Plan mit geteiltem Geltungsbereich und Regelung 
der Kostenverteilung im B-Plan (da eine Kostenerstattungssatzung nach § 8a (5) BNat- 
SchG nicht besteht)

günstiger sein kann (wenn er z.B. Gärtner 
oder Baumschulbesitzer ist); es ist z.B. nicht 
auszuschließen, daß er betriebsbedingt 
oder aus persönlichen Gründen (Pflegefall, 
Scheidung) bereits wieder verkauft, bevor 
die Kompensationsmaßnahme abgeschlos
sen ist.

AuE-Maßnahmen auf parzelliertem Ein
zeleigentum würden ein Puzzle von Flä
chen bedeuten. Es ist verständlich, wenn 
die Bauherren zunächst ihr Haus vollen
den werden, dann die Außenanlage her- 
richten und den Garten anlegen und erst 
danach die Ersatzfläche bepflanzen wür
den -  wenn ihre Arbeitskraft und die Fi
nanzen dann immer noch nicht erschöpft 
sind. Realistischerweise wird man an
nehmen müssen, daß der Fertighausbe
sitzer A die Ersatzfläche vielleicht schon 
nach 5 Monaten, der Ausbauhausbesitzer B 
die Fläche bestenfalls nach 3 Jahren her- 
richten wird. Ein Befahren der bereits 
fertiggestellten Flächen bei der Ausliefe
rung von Bäumen und ständige Störungen 
durch zeitversetztes Arbeiten wären die 
Folge.

Viel sinnvoller ist die Erstellung einer 
Gesamtkonzeption für die Sammelkompen
sationsfläche, der Einkauf der Materialien 
und Pflanzen „en gros" mit entsprechen
den Preisvorteilen, die fachgerechte Aus
führung durch Professionelle und die Fer
tigstellung in einem Zug zu einem geeigne
ten Pflanzzeitpunkt. Auch die Pflege der 
Gesamtfläche in einer Hand ist viel sinnvol
ler als eine Aufteilung auf viele, die jeweils 
gesondert anfahren etc.

Die o.a. Darstellungen haben gezeigt, 
daß Flächen im parzellierten Einzeleigen
tum dafür im Regelfall nicht geeignet sind 
und Flächen als Gemeinschaftsanlagen ei
nen hohen organitorischen Aufwand er
fordern und dennoch mit verschiedenen 
Un-sicherheiten und Risiken behaftet sind -  
dies gilt insbesondere für die jahrzehnte
lange Gewährleistung des für die Sammel
kompensationsfläche angestrebten Zustan
des.

Dies mußte auch der Gesetzgeber beim 
Erlaß des § 8a (3) BNatSchG berücksichti
gen. Dennoch ist die Interpretation, wo
nach Satz 1 das Verursacherprinzip als 
Grundsatz vorsieht und Satz 2 die Aus
führung durch die Gemeinde als Ausnah
me, vielleicht nicht die einzig denkbare -  
bei Würdigung der o.a. Darlegungen wäre 
es vielmehr schlüssig, Satz 1 auf Maßnah
men auf den Baugrundstücken (Verursa
cherprinzip) und Satz 2 auf Sammelkom
pensationsflächen anzuwenden, zumal er
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sich explizit auf zugeordnete Flächen be
zieht.

Die Festsetzung von SPE-Maßnahmen 
auf „privater Grünfläche" wäre demnach 
die große Ausnahme, auf „öffentlicher 
Grünfläche" hingegen der häufigere Fall. 
Doppelfestsetzungen (§ 9 (1) Nr. 15 und § 9 
(1) Nr. 20 BauGB) sind zwar aus dem Ge
setz nicht herzuleiten 38, werden aber von 
vielen für zweckmäßig gehalten.39 Sie sind 
zulässig und empfehlenswert, weil sie zu
meist auch städtebaulich begründet 
sind.

Das Argument, daß private Ausgleichs
flächen der Kommune keine Pflegekosten 
verursachen, ist zwar richtig -  es ist aber 
durchaus möglich, Kompensationsflächen 
nach Abschluß der Entwicklungspflege an 
den DBV, den BUND oder die zahlreichen, 
vergleichbaren Organisationen -  ggf. zu 
einem symbolischen Zins -  zu verpach
ten. Eine fachgerechte Pflege zu gerin
gen Kosten (wg. ehrenamtl. Tätigkeit) wä
re dabei in aller Regel gewährleistet. Da
gegen spricht auch nicht, daß der Grund
erwerb einmal von den Bauherren finan
ziert wurde -  sie werden vielmehr als 
Steuerzahler entlastet, wenn die Ausgaben 
für die kommunale Pflege entfallen.

Fazit: Die Abwägungsentscheidung des 
Rates geht von der Durchführung einer 
Kompensationsmaßnahme in einer vor

gesehenen Form aus. Diese Form muß lang
fristig gesichert sein. Verblieben die Sam
melkompensationsflächen in Einzel- oder 
Gemeinschaftseigentum, so sind viele ge
eignete Kompensationsformen nicht 
zweckmäßig, wirtschaftlich und ohne un
angemessen hohen Organisation- und 
Überwachungsaufwand realisierbar. Da der 
Rat die Realisierungssicherheit mit dem 
ihr zukommenden Gewicht in die Abwä
gungsentscheidung einzustellen hat, wird 
in aller Regel die Festsetzung von SPE- 
Maßnahmen auf kommunale Flächen und 
die Herstellung und Entwicklungspflege 
durch die Kommune die beste Lösung 
sein.

6. Durchsetzung der Festsetzungen

Festsetzungen sind nur vollziehbar, wenn 
sie hinreichend präzise formuliert sind: 
statt des Begriffs „hochwachsende Bäume" 
z.B. kann mit dem Fachbegriff „Bäume 1. 
Ordnung" die Endwuchshöhe beschrieben 
werden. Welches Instrument bei Anpflan
zungsfestsetzungen für den Vollzug zu 
wählen ist und welches Amt dafür zustän
dig ist, hängt vom Zweck der Festsetzung 
ab.

Der Zweck der Festsetzung ist durch ei
ne textliche Zweckbestimmung in der Plan
zeichnung gut zu fixieren (z.B. „Immisions-

schutzpflanzung"). 40 Die Begründung zum 
B-Plan kann ihn näher erläutern.

Vollzugsprobleme in der Vergangen
heit hatten verschiedene Gründe:
a) die Bauaufseher können keine Pflan
zenarten und -qualitäten unterscheiden, 
weil sie dafür nicht ausgebildet sind;

b) bei ihrer Bauabnahme sind die Bepflan
zungen häufig noch nicht abgeschlossen 
(Vegetationsperiode...);

c) ihre Tätigkeit endet bislang mit der 
Schlußabnahme, der Festsetzungszweck er
fordert aber u.U. nach Jahren wieder mal 
eine Kontrolle (ob der Zweck noch erfüllt 
ist).

Zu a) Je nachdem, welches Amt die Fest
setzung fachlich befürwortet (Grünflächen
oder Umweltamt), sollte es beim Vollzug 
auch „Amtshilfe" leisten.

Zu b) und c) Der Schlußabnahmetermin ist 
mit dem Abschluß der Pflanzungen zu ko
ordinieren oder der Hinweis im Abnahme
protokoll („Die Bepflanzung ist noch zu 
vollenden ...") erfordert eine spätere Über
prüfung.

Anhand eines Katasters ist bei der Tou
renplanung der Bauaufseher zu überlegen, 
welche Kontrollen früherer Auflagen bei 
einer Tour mit auf dem Weg liegen.

Pflanzgebote werden demgegenüber 
i.d.R. vom Stadtplanungsamt erlassen. Es 
sind Bescheide an den Pflichtigen, die die 
Form eines Verwaltungsaktes haben.

Sie haben folgende Voraussetzungen:
a) eine hinreichend präzise Anpflanzungs
festsetzung liegt vor,

b) die „alsbaldige Durchführung der An
pflanzung ist städtebaulich erforderlich;

c) es besteht ein besonderes, öffentliches 
Interesse an der Verwirklichung der Pla
nung.

Im Regelfall wird das Pflanzangebot 
erst zur Anwendung kommen, wenn die 
bauliche Nutzung realisiert ist und unter 
Beachtung von Vegetationsperioden nach 
einem Jahr noch immer nichts gepflanzt 
wurde. Vor der Anordnung des Pflanzge-

38 S a n d m a n n , H .J., 1995, S. 5

39 Die Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB (SPE-Festset- 
zung) kann neben der Festsetzung von Bauflächen auch  
sonstige flächenhaftige Festsetzungen überlagern; Gierke  
in Brüggelm ann: BauGB, § 9 Rn. 320

40 Es erleichtert die Arbeit der Baugenehm igungsbehör
de und anderer Beteiligter, w enn schon aus der Pianzeich- 
nung der Zweck zu entnehm en ist.

Tabelle 3

Vollzug von Anpflanzungsfestsetzungen

Zweck der 
Festsetzung

gestalterische, 
„optische" Gründe

Schutzzwecke zu
gunsten der baul. 
Nutzung des Grund
stücks oder der 
Nachbarschaft

naturschutzrechtliche
Motive

zu wählendes 
Instrument

Pflanzgebot 
nach § 178 BauGB

„modifizierende Auflage" in der 
Baugenehmigung

sofern vor Einreichung eines Bau
antrages erforderlich: Pflanzgebot

Beispiele Eingrünung von 
Ortsrändern; Ab
pflanzung von 
Flächen mit un
attraktiven Ge
bäuden; Pflan
zung von Alleen 
als Gliederungs
element

Abschirmung 
gegen Stäube und 
Schwebeteilchen; 
Abschirmung von 
Sprühnebeln aus 
der Landwirtschaft; 
Dämpfung von 
Geräuschen

Kompensation von 
Eingriffen in den 
Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild
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böts steht eine Erörterung (analog zu § 28 
VwVerfG) und Beratung über die Art der 
Maßnahmendurchführung und die evtl. Fi
nanzierung durch öffentliche Gelder (§ 175 
BauGB). Zur Vollstreckung dient das Voll
streckungsrecht und das Gefahrenabwehr
gesetz. 41 Einige Autoren halten sogar eine 
Enteignung für möglich 42 -  besser ist aber 
eine überzeugende Argumentation in der 
o.a. Erörterung. Ökologische Festsetzun
gen, die keine Anpflanzungsfestsetzun
gen sind, werden über § 89 NbauO vollzo
gen.43 44

7. Finanzierung der Festsetzungs
inhalte

Es gibt die (z.T. verständliche) Befürchtung, 
daß ökologische Festsetzungen hohe Ko
sten verursachen und das Bauen verteuern. 
So pauschal ist diese Ansicht nicht richtig -  
dies sei nur an drei Beispielen illustriert:

a) Durch eine Festsetzung kann die Stel
lung der Gebäude vorgegeben werden, um 
beispielsweise Frischluftschneisen mög
lichst wenig zu verbauen -  diese Festset

zung ist in der Regel kostenneutral und 
kann bereits beim Gebäudeentwurf 
berücksichtigt werden.

b) Durch eine Begrenzung der überbauba
ren Fläche wird die Versiegelung des 
Grundstücks reduziert -  diese Festsetzung 
kann sogar Kosten einsparen, weil kompak
te Baukörper auch wirtschaftlicher sind als 
langgestreckte und „zerklüftete". Ein
sparungen ergeben sich sowohl bei den 
Baukosten (geringere Außenwandanteile) 
als auch bei den Betriebskosten (geringerer 
Heizenergiebedarf).

c) Festsetzungen zur Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser die
nen der Entlastung der Vorfluter und der 
Grundwasserbildung -  bei entsprechender 
Ausgestaltung der Entwässerungssatzung 
lassen sich sowohl die Anschlußkosten we
gen verringerter Dimensionierung als auch 
die laufenden Gebüren damit reduzieren. 
44 Natürlich gibt es aber auch ökologische 
Festsetzungen, die Kosten verursachen. 
Diese Kosten können auf verschiedene 
Schultern verteilt werden: 45 46 (s. Tab. 4)

Tabelle 4

Verteilung der Kosten ökologischer Festsetzungen

Bauherren Kommune
Kosten für das Kosten darüber An den Kosten für Maßnahmen wie
städtebaulich hinaus erforder das Erschließungs Grüngürtel zur
erforderliche licher Kompen grün kann die Ge Abschirmung
Erschließungs sationsmaßnah meinde sich mit können Bestand
grün tragen die men tragen Bau 10 (oder mehr) % teil gemeindlicher
Eigentümer der herren (Vorha beteiligen; dies Landschafts
Grundstücke benträger) gilt auch für pläne sein
(§ 134 BauGB) -  auf dem Bau Kompensations oder Element
(ggf. zu 90%) grundstück selbst kosten für Ein spezieller ge
in Form von -  bei Sammel griffe, die durch meindlicher
Erschließungs kompensations gemeindl. Er Programme;
beiträgen; maßnahmen schließungsan diese Maßnahmen
dies gilt auch aufgrund einer lagen ausgelöst finanziert i.A.
für die Kompen Kostensatzung wurden. die Kommune.
sationskosten bei AuE oder Werden sie mit
von Eingriffen, aufgrund eines benachbarten
die durch ge Verteilungs B-Plänen als
meindliche Er schlüssels in einer Eingriffskompen
schließungs Einzelsatzung zum sation verknüpft,
anlagen ausge B-Plan. 46 können die
löst wurden. Kosten den Vor
Durch städtebauliche Verträge können habensträgern
Investoren weitere Kosten übernehmen. zugerechnet

werden.

Die Kosten(erstattungs)satzung bei 
Ausgleich und Ersatz ist ein sinnvolles In
strument, Kostenverteilungsschlüssel und 
alle mit der Erhebung dieser „Beträge" zu
sammenhängenden Fragen einmalig und 
einheitlich zu regeln -  die Alternative sind 
entsprechende Regelungen in einer Einzel
sätzung zu jedem Bebauungsplan. Das er
höht den Aufwand textlicher Festsetzun
gen. Leider wird diese Folge in der politi
schen Diskussion auf gemeindlicher Ebene 
z.T. verkannt -  Lokalpolitiker sträuben sich, 
die Kostensatzung zu beschließen, weil für 
eine „weitere Kostenbelastung der Bürger" 
die Ermächtigung gegeben würde.

Dabei verkennen sie den Zusammen
hang, daß bestimmte Kompensationserfor
dernisse aus der gesetzlich fixierten Ein
griffsregelung entstehen und dafür anfal
lende Kosten zu verteilen sind -  so oder so, 
mit „Generalsatzung" für's Gemeindege
biet oder Einzelsatzung zu jedem B-Plan.

D. Ausblick

„Ökologische Festsetzungen" in dem Sinne, 
daß die Festsetzungen auch ökologische 
Wirkungen entfalten, gab es schon in den 
preußischen Fluchtlinienplänen, wenn sie 
Gebäude soweit zurücksetzten, daß Vor
gärten entstanden.

Einen entscheidenden Durchbruch gab 
es aber erst in den letzten 10 Jahren. Mit 
der Eingriffsregelung haben ökologische 
Festsetzungen erheblich an Bedeutung ge
wonnen. Bei ihrer Umsetzung ist neben 
dem verwaltungsrechtlichen Vollzug der 
Zugriff auf die betreffenden Flächen ein 
zentrales Problem. Es wird wesentlich ent
schärft, wenn die Festsetzungen in einem 
„Flächenpool" getroffen werden. 47 Eini
ge Städte verfolgen diese Zielrichtung 
bereits. In „Pool"-Flächen werden Kom
pensationsmaßnahmen (unter Wahrung ei
ner Maximaldistanz zum Eingriffsort) sinn
voll gebündelt. Die Verknüpfung von Ein

41 in Nds.; in anderen Bundesländern entsprechende Lan
desgesetze

42 B rü g g e lm a n n  1988, Vorbem. zu §§ 175 ff. Rn. 42 und 
E2B 1989 § 178, Rn. 3; a.A.: G e ize r , 1984, Rn. 636

43 bzw. en tsprechende Regelungen anderer Landesbau
ordnungen

44 Siehe z.B. N euregelung ab 1.1.1997 in der A bw asser
satzung und A b w asserabgabensatzung  der Stadt Braun
schw eig vom 19.10.1993, Am tsblätter für die Stadt BS Nr. 
13 uncF 14 vom  1. und 2.11.1993 und B aud ezern at: G e
trennte G ebühren -  doppelter Nutzen, Hrsg. OSD Stadt BS, 
Stadtentw ässerung, 2. Auflage 95

45 Siehe Erläuterungen zur M ustersatzung der Bundes
vereinigung der kom m unalen Spitzenverbände, siehe Fuß
note 13

46 Die g le ichen R egelungen, d ie in e iner K o sten erstat
tungssatzung nach § 8a Abs. 5 BNatSchG generell getrof
fen w erd en , können im E inzelfa ll e ines B-Planes in die 
textlichen Festsetzungen aufgenom m en w erden.

47 dazu auch K ra tzsc h , E ,  1995, S. 211
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griffs- und Kompensationsfläche kann über 
eine „Zuordnungsfestsetzung" erfolgen, 
wenn die Flächen im (ggf. zweigeteil
ten) Geltungsbereich eines Bebauungs
plans liegen. Teil 2 des Geltungsbereiches 
kann dann eine Teilfläche des Flächenpools 
sein. Diese Praxis wird durch das BauROG 
'98 ausdrücklich, indem dann Maßnahmen 
in den zwei B-Plänen einander zugeordnet 
werden können.

Je nach städtebaulicher Konzeption 
kann es sinnvoll sein, zur Erzielung einer 
höheren Dichte nur das städtebaulich er
forderliche „Erschließungsgrün" im Bauge
biet unterzubringen und weiteres „Kom
pensationsgrün" im Flächenpool anzusie
deln. Das Erschließungsgrün wäre dann 
über Erschließungsbeiträge, die Pool- 
Teilfläche nach dem Verursacherprinzip 
(über eine entsprechende Kostensatzung) 
vom Vorhabenträger oder Eigentümer zu 
bezahlen. (Besteht eine solche Kostensat
zung nicht, kann der Verteilungsschlüssel 
nach § 8a Abs.5 BNatSchG in einer geson
derten Satzung im B-Plan festgelegt wer
den.) Liegen Pool-Flächen in verschiedenen 
Stellen im Gemeindegebiet, ist ein räumli
cher und kausaler Zusammenhang zum Ein
griff realisierbar, der beim Modell „Öko- 
konto" (= Ansparen von „guten Taten" der 
Gemeinde) nicht (immer) gegeben ist.48 Die 
ökologischen Festsetzungen und die Ein
griffsregel stehen bei der für 1998 beschlos
senen Ablösung des BauGB durch das Bau
ROG erneut auf dem Prüfstand. Forderun
gen nach konkretisierten und vom Spek
trum her ausgeweiteten Festsetzungsfor
men standen der Ruf nach einem Abbau 
der Regelungsdichte und einer „Ent
schlackung" des Rechts sowie einer „Ver- 
schlankung" der Verwaltung gegenüber. 
Dies gilt auch für § 8a BNatSchG (Künftig 
§ 1a BauROG).

Trotz zuzugestehender Umsetzungs
probleme wäre die Abschaffung von § 8a 
BNatSchG aber eine Überreaktion gewesen: 
Die Hauptprobleme der uneinheitlichen 
Handhabung und des Zugriffs auf Flächen 
könnten mit einer „TA Eingriffsregelung" 
zugunsten einer einheitlichen Bewertung

48 zum Ökokonto u.a. M its c h a n g , 1995, S. 240 ff; Eissing , 
H., 1994, S. 163

49 auch S ch in k , A ., 1995, fordert die H erausgabe verein
fachter Bew ertungsschem ata: siehe auch Auftrag vom nie
dersächsischen Städtetag in Zusam m enarbeit mit MS etc. 
an Büro Birk igt-Q uentin  zur Entw ick lu ng  eines B ew er
tungsverfahrens (noch unveröffentlicht)

50 siehe S ch in k , A ., 1995, S. 260 („A usg leichsabgabenre
gelung")

51 z.B. Hessen

52 im Gegensatz zur h.M .: R oller, G .: W ärm eschutzbezo
gene Festsetzungen im Bebauungsplan, BauR2/95, S. 185 
ff. (Grundlage: Rechtsgutachten der Stadt Heidelberg)

maßgeblich entschärft werden. Hilfreich ist 
die Legalisierung „geteilter B-Pläne" durch 
die Zuordnungsmöglichkeit zwischen zwei 
Plänen. 49

Eine Vereinfachung wäre auch die Ein
führung einer „Versiegelungsabgabe" ge
wesen, also eine zweckgebundene Geld
zahlung anstelle der Durchführung einer 
Kompensationsmaßnahme.50 Bereits bei 
den Sammelkompensationsmaßnahmen, 
die die Gemeinde durchführt, ist dieser An
satz erkennbar, wenn auch Vorauszahlun
gen erhoben werden. Der räumliche Bezug 
zwischen Eingriffsort und Kompensations
fläche würde bei der Versiegelungsabga
be verwischt. Einzelne Länder hatten vor 
dem 1.5.1993 bereits entsprechende Re
gelungen. 51 Bei aller Stärkung der ge
meindlichen Selbstverwaltung könnte die 
Versiegelungsabgabe nicht ins kommuna
le Ermessen gestellt werden, weil ihr Zweck 
durch die Konkurrenz zwischen den Ge
meinden und eine daraus eventuelle resul
tierende Senkung der Abgabe nicht mehr 
gewährleistet wäre. Das Ziel der (möglichst 
bundesweiten) Vereinheitlichung könnte 
nur durch bundesrechtlich verbindliche 
Vorgaben erreicht werden.

Damit sind Forderungen an den Gesetz
geber nicht erschöpft; ein Bereich sei hier 
noch angesprochen:

Verschiedene Städte versuchen neue, 
ökologische Festsetzungen zu realisieren, 
indem z.B. Energiekennziffern festgelegt 
werden (maximal Jahresheizenergiever
brauch pro m2 Nutzfläche). 52 Dafür gibt es 
z.Z. keine ausreichende Ermächtigungs
grundlage im abschließenden Katalog der 
Festsetzungen in § 9 BauGB. Zur Umset
zung der Selbstverpflichtung unseres Bun
deskanzlers auf dem Weltklimagipfel in 
Berlin, daß Deutschland seine C02-Emis- 
sionen bis zum Jahr 2005 um 25% gegen
über 1990 reduzieren wird, wäre eine sol
che Ermächtigungsgrundlage sicherlich 
sinnvoll.
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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Ornithologische Daten in der 
Landschaftsplanung — Gründe, Wege, 
Chancen und Grenzen
von Eckhard Jedicke

1. Einführung

Die Ornithologie ist eine Wissenschaft, die 
trotz ihrer langen Tradition bis heute über
wiegend durch Autodidakten als Hobby 
betrieben wird. Auch an den Hochschulen 
wird in den relevanten Studiengängen 
wie Biologie, Geographie und Landes
pflege ornithologisches Wissen allenfalls 
zufällig vermittelt. Folglich haben die in der 
Planung tätigen Gutachter in der Regel 
keine fundierte ornithologische Ausbil
dung erhalten. Aus dieser Tatsache resul
tieren vielfach Gutachten und Planungen, 
die Vögel als Planungsindikatoren nicht so 
gut nutzen, wie dies bei optimaler Unter- 
suchungs- und Auswertungspraxis mög
lich wäre. Erst im vergangenen Jahr veröf
fentlichte eine Projektgruppe in der Deut
schen Ornithologen-Gesellschaft (DO-G) 
erste „Qualitätsstandards für den Ge
brauch vogelkundlicher Daten in raumbe
deutsamen Planungen" (Projektgruppe ... 
1995).

Vor diesem Hintergrund soll dieser Bei
trag einführend in die Materie
■  Begründungen für die Notwendigkeit 
liefern, warum die Einbeziehung ornitholo- 
gischer Daten in die Landschaftsplanung 
erforderlich ist,
■  Erfassungsmethoden vorstellen,
■ Hinweise auf die Interpretation orni- 
thologischer Daten zur planungsbezoge
nen Bioindikation geben,
■  Chancen und Grenzen ornithologi- 
scher Indikation beschreiben.

2. Bedeutung ornithologischer 
Daten in Planungen

Warum sind ornithologische Daten für die 
Landschaftsplanung notwendig?
(1) Vögel als auffällige Lebewesen sind po
pulär. Wenn es gelingt, die Notwendigkeit 
von Naturschutz-Forderungen anhand or
nithologischer Daten zu begründen, beste
hen größere Erfolgschancen für deren 
Realisierung — Vögel besitzen im öffentli
chen Bewußtsein einen höheren Stellen
wert als Käfer oder Spinnen.
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(2) Durch die lange Tradition der Ornitho
logie sind die Kenntnisse insbesondere 
über die Autökologie der einzelnen Arten 
relativ gut — verglichen mit anderen, weit 
weniger intensiv untersuchten Organis
mengruppen (wobei sie wesentlich besser 
sein könnten, wenn ornithologische For
schung systematischer als bisher betrieben 
würde, besonders in bezug auf Habitat
strukturen).
(3) In mittleren und kleinen Maßstäben 
sind Vögel eine hoch aggregierende Orga
nismengruppe, die mit ihren Habitatan
sprüchen zahlreiche Informationen über 
die horizontale und vertikale Dimension 
der Habitat- bzw. Landschaftsstruktur 
bündeln. Sie eignen sich besonders zur 
Bewertung von Biotopkomplexen (Mat
thäus 1992) bzw. Landschaftsmosaiken.

3. Erfassungsmethoden

Die zur Verfügung stehenden Erfassungs
methoden für ornithologische Kartierun
gen sollen in einem kurzen Überblick vor
gestellt werden; vertiefende Hinweise

dazu finden sich vor allem bei Bibby et al. 
(1995).

3.1 Jahreszeitliche Aspekte der
Kartierung

Im allgemeinen sind ornithologische Erfas
sungen auf die Brutzeit beschränkt und 
dienen dazu, Brutbestände und deren 
Dichte zu ermitteln. Nur in traditionellen 
Rastgebieten, insbesondere von Wat- und 
Wasservögeln, finden auch ganzjährige 
Zählungen statt.

Vogelbestände in allen Habitaten fluk
tuieren ganzjährig in starkem Maße, wie 
Abb. 1 am Beispiel von monatlichen Punkt
zählungen in Buchen- und Kiefernwäldern 
zeigt. Abb. 2 illustriert exemplarisch für 
vier Arten unterschiedliche Häufigkeiten: 
Jeweils ihr Maximum erreichen Kohl- und 
Blaumeise im Dezember, die Tannenmeise 
im September und der Kleiber in der 
Nachbrutzeit. Daher ist es wünschenswert, 
bei ornithologischen Kartierungen zur Pla
nungsindikation nach Möglichkeit stets 
das Arten- und Individuenspektrum des 
ganzen Jahres zu erfassen.

Daneben ist zu bedenken, daß einjähri
ge Kartierungen stets nur eine Moment
aufnahme liefern können. Um den Einfluß 
von starken Fluktuationen des Bestandes 
von Jahr zu Jahr abschätzen zu können, 
sollte aus fachlicher Sicht mindestens drei 
Jahre mit gleicher Methode gearbeitet 
werden — ein begründeter Wunsch, dem 
aber die Realität in der Planung mit fast

Abb. 1: Fluktuation der Artenzahl (Balken) und Individuensumme (Kurve) im Jahres
verlauf auf der Grundlage der monatlich einmaligen Zählung in Buchen- und Kie
fernforsten (einschließlich Mischbeständen). In der Gesamtsumme wurden 1514 In
dividuen von 49 Arten gezählt
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immer nur einer Kartiersaison entgegen
steht.

3.2 Probeflächen-Kartierung

Bei dem weitaus größten Teil der Be
standserfassungen in Deutschland findet 
die traditionelle Probeflächen-Kartierung 
Anwendung. In sich möglichst homoge
ne Flächen >  10 bis > 40 ha werden dabei 
während der Brutzeit mindestens sechs- 
bis achtmal abgegangen. Eine zwei- (bei 
sechs oder sieben Begehungen) bzw. 
dreimalige (bei acht bis zehn Begehun
gen) Registrierung eines Vogels mit re
vieranzeigendem Verhalten an einem Ort 
wird als „Papierrevier" gewertet (vgl. 
Berthold 1976, Bibby et al. 1995, Oe/ke 
1974).

Diese Methode liefert die exaktesten 
Ergebnisse, ist jedoch auch die zeitauf
wendigste. Sie ist angebracht, wenn Sied
lungsdichten ermittelt werden sollen. Ge
rade für die Planungsindikation genügt 
es jedoch im allgemeinen, wenn nur das 
in einem Gebiet lebende Artenspektrum 
und dessen Häufigkeitsverteilung charak
terisiert wird.

Es bestehen zwei Möglichkeiten, den 
Erfassungsaufwand für Probeflächen-Kar- 
tierungen zu reduzieren:
■ entweder durch Reduktion der Zahl 
derjenigen Arten, die kartiert werden, da 
die verbreiteten, häufigen Arten vielfach 
für die Indikation weniger aussagefähig 
sind (zur Beschränkung auf Leit- oder 
Zielarten s.u.),
■ oder durch Reduktion der Kontroll- 
häufigkeit einer Probefläche auf drei Be
gehungen bei relativ geringem Verlust an 
Exaktheit der Ergebnisse.

In Baden-Württemberg wurde die Pro- 
beflächen-Methode auch für die M ittwin
terzählung angewendet (Bauer et ai. 
1995).

3.3 Transektkartierung

Für die Transektkartierung (Linientaxie
rung) werden beiderseits einer zu Fuß be
gangenen Route in einem Streifen defi
nierter Breite (z.B. je 50 m) die Vögel er
faßt; alternativ kann zur Dichteberech
nung mit konkreten Entfernungsschät
zungen gearbeitet werden (vgl. Bibby et 
ai 1995). Die Begehung ist beliebig häu
fig wiederhol- und ganzjährig anwend
bar. In abwechslungsreichen, vielfältig 
strukturierten Gebieten stößt diese Me
thode an ihre Grenzen, zumindest wenn

es auf die Habitatbeziehung der Arten an
kommt; gut geeignet ist sie dagegen in 
Offenlandschaften und generell in eintö
nigen, artenarmen Lebensräumen.

3.4 Punkt-Stop-Zählung

Vergleichbar mit der Linientaxierung ist 
die Punkt-Stop-Zählung, die nicht mit ei
nem Erfassungsstreifen, sondern mit von
einander isolierten Zählpunkten arbeitet. 
In der Regel werden entlang einer Zähl
route 20 Zählpunkte festgelegt. An die
sen werden während einer definierten 
Zeitdauer (z.B. 5 min) alle Vögel entweder 
unabhängig von ihrer Entfernung zum 
Kartierer oder innerhalb eines definierten 
Radius' (z.B. 50 m) erfaßt.

3.5 Punktaufnahme

Die Punktaufnahme stellt einen Sonderfall 
der Punkt-Stop-Zählung dar (vgl. ausführ
lich Jedicke 1994a): Sie wird unabhängig 
von einer Zählroute positioniert. Somit 
können die Zählungen gezielt z.B. anhand 
zu untersuchender Habitattypen lokali
siert werden. Dabei sollten im Gegensatz 
zu den Empfehlungen von Bibby et ai. 
(1995) Zähldauer, Zählhäufigkeit und 
Punktgröße zwingend standardisiert wer
den. Zur Beschreibung von Vogelgemein
schaften in Abhängigkeit von der Habi
tatstruktur in Wäldern wurde mit 15 min- 
Zählungen und einem Radius von 50 m 
gearbeitet, d.h. Kreisflächen von 0,8 ha 
Größe. Dabei wurde die brutzeitliche Avi
fauna mit drei Zählungen je Punktfläche

erfaßt und Ganzjahres-Zählungen in mo
natlichen Abständen durchgeführt.

Besonders geeignet ist die Punktzähl- 
Methode in kleinräumig strukturierten 
Habitaten und dann, wenn sehr großräu
mige Untersuchungen angestellt werden 
sollen, die eine Revierkartierung nach der 
Probeflächen-Methode aus Gründen des 
Arbeitsaufwands nicht erlauben.

3.6 Rastvogel-Erfassung

Auf die Erfassung von Rastvogel-Bestän
den außerhalb der Brutzeit sei nur kurz 
hingewiesen (vgl. Bibby et ai. 1995). Es 
kann sich dabei um Rast-, Nahrungs- und/ 
oder Schlafgebiete von Gänsen, Schwimm
vögeln, Limikolen, Rabenvögeln und eini
gen Singvögeln oder um Zugplanbeob
achtungen handeln — die jeweiligen An
forderungen an ihre Erfassung unterschei
den sich. Generell sollten eine möglichst 
dichte Zählfrequenz und ein mindestens 
ein-, besser drei- und mehrjähriger Erfas
sungszeitraum angestrebt werden. Auch 
hier ist eine möglichst starke Standardi
sierung der Zählbedingungen hinsichtlich 
Zählhäufigkeit und -dauer anzustreben. 
Das gilt entsprechend für planmäßige 
Zugvogel-Beobachtungen an exponierten 
Geländepunkten, wo ein Durchzug mas
siert auftritt.

3.7 Beschränkung auf Leit- oder
Zielarten

Unabhängig von der angewandten Kar
tiermethode reduziert sich der notwen-

Abb. 2: Beispiele der zu unterschiedlichen Jahreszeiten liegenden Maximalzahlen für 
vier Vogelarten als Ergebnis der bei Abb. 1 erläuterten Punktzählungen.
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dige Erfassungsaufwand sehr deutlich, 
wenn man sich auf einige wenige Leit
oder Zielarten beschränkt — was für die 
Zwecke der Planungsindikation in den 
meisten Fällen genügt.

Dazu zwei Definitionen:
■ Leitarten sind solche Arten, die inner
halb einer geographischen Region ihren 
eindeutigen Vorkommensschwerpunkt in 
einem oder wenigen Biotoptypen oder 
aber in Abhängigkeit von bestimmten 
Faktoren(kombinationen) zeigen (gemes
sen an Stetigkeit und Dichte; s.a. Flade 
1994, Projektgruppe ... 1995, Schaefer 
(1992).
■  Der Begriff der Zielarten betrifft Ar
ten, die als Indikatoren eingesetzt wer
den, um eine durch Naturschutz-Maß
nahmen angestrebte Situation zu be
schreiben. Über das MVP-Konzept der 
kleinsten überlebensfähigen Population 
sind für ausgewählte Zielarten des Natur

schutzes beispielsweise Mindestanforde
rungen an die Flächenbereitstellung und 
-nutzung zu formulieren (vgl. Diskussion 
bei Jedicke 1994 b). Da es sich bei Zielar
ten in der Regel um jeweils habitattypi
sche Arten mit Vorkommensschwerpunkt 
in wenigen Biotoptypen handelt, sind 
dieses häufig auch Leitarten nach der zu
vor gegebenen Definition; im Unterschied 
dazu ist die Benennung einer Zielart eine 
naturschutzstrategische Bewertung.

Neben den überregional ermittelten 
Leitarten müssen im konkreten Planungs
fall auch regionale Charakterarten ge
würdigt werden, die im Gebiet eine Be
sonderheit darstellen, z.B. mit isolierten 
Populationen (Projektgruppe ... 1995).

Bestimmte Artengruppen wie die 
Spechte, Eulen, Greifvögel und Rallen er
fordern spezielle Untersuchungsmetho
den und -Zeiten wie z.B. den Einsatz von 
Klangattrappen, Dämmerungs- und Nacht

kontrollen — auch darauf kann ich nur 
verweisen.

4. Anwendung der Erfassungs
methoden zur Planungs
indikation

4.1 Vorbemerkungen

Ornithologische Daten müssen bereits so 
erhoben werden, daß sie bei möglichst 
geringem Erfassungsaufwand für den je
weiligen Planungszweck die größtmögli
che Informationsdichte gewährleisten. Die 
landschaftsbezogenen Planungsverfahren 
lassen sich für diese Betrachtung in sechs 
Gruppen gliedern:
■ Landschaftsprogramm und -rahmen- 
planung,
■  Landschaftsplanung auf Ebene des Flä
chennutzungsplans,
■  Grünordnungsplanung (Bebauungs
plan-Ebene),
■  Eingriffsregelung/UVS,
■ diverse Fachplanungen (Flurneuord
nung, Dorferneuerung, Forsteinrichtung),
■  Schutzgebietsplanung (Schutzwürdig- 
keits-Gutachten, Pflege- und Manage
ment-Planung).

Die geschilderten Erfassungsmetho
den eignen sich unterschiedlich gut für 
diese Planungsverfahren, wie Abb. 3 zu
sammenfaßt und nachfolgend erläutert 
wird.

4.2 Landschaftsrahmenplanung

Auf der Ebene von Bundesländern und 
Regionen — teils Regierungsbezirken, teils 
Landkreisen — können ornithologische Da
ten bei der Definition von größeren 
Schutzgebieten und allgemein von Vor
ranggebieten des Naturschutzes helfen. 
Dafür kommen Leit- oder Zielarten-Kar- 
tierungen auf repräsentativen Probeflä
chen oder — bei weniger großen Bestän
den — auf der Gesamtfläche in Frage; al
ternativ könnte mit Rasterkartierung ge
arbeitet werden. Wichtig sind außerdem 
Daten von Rastgebieten, insbesondere 
Feuchtgebiete und Wasserflächen — ein 
aktuelles Anwendungs-Beispiel bildet die 
räumliche Steuerung bei der Windkraft- 
Nutzung.

4.3 Landschaftsplanung auf Flächen- 
nutzungsplan-Ebene

In der für ein gesamtes Gemeindegebiet 
aufzustellenden Landschaftsplanung bil

Probeflächen-Kartierung

T ransekt-Kartierung

Punkt-Stop-Zählung

Punktaufnahme

Rastvogel-
Erfassung

Leit-/
Ziel
arten

Landschaftsrahmenplanung
u.ä. o o o o o •
Landschaftsplanung o o o o o •
Grünordnungsplanung • o
Eingriffsregelung/UVS • o o o o •
Fachplanungen (Flurneu
ordnung, Forsteinrichtung ...) o O o • o •
Schutzgebiets-Planung • o o o o •

Abb. 3: Eignung der verschiedenen ornithologischen Erfassungsmethoden in ver
schiedenen Typen von Planungsverfahren.
•  gut geeignet, in der Regel zu bevorzugende Methode 
O fallweise gut geeignet 
o ggf. in Einzelfällen sinnvoll
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det die flächendeckende Leitarten-Kartie- 
rung einen Kompromiß zwischen exakter 
Erfassung und minimiertem Erfassungs
aufwand. Alternativ könnte man durch 
Stichproben in allen wichtigen Biotopty
pen des Planungsraums mittels Punktauf
nahmen die charakteristische Avifauna be
schreiben, um daraus Prioritäten für die 
Planung abzuleiten. Hinzu sollten wenig
stens stichprobenartige Ganzjahres-Zäh- 
lungen aller Vogelarten kommen:
■ an bekannten Rastgebieten durch 
Rastvogelzählung,
■ an von der Geländemorphologie her 
potentiell geeigneten Punkten mit mas
siertem Durchzugsgeschehen,
■ nach Möglichkeit durch Punktzählun
gen in den wichtigen Biotoptypen im Ge
meindegebiet.

4.4 Grünordnungsplanung

Für den landschaftsplanerischen Fachbei
trag zur Bebauungsplanung sollte stets 
eine flächendeckende Probeflächen-Kar- 
tierung erfolgen. Durch Stichproben zu 
allen übrigen Jahreszeiten sollte belegt 
werden, ob das Gebiet ggf. außerhalb der 
Brutsaison besondere ornithologische Be
deutung besitzt.

4.5 Eingriffsregelung und UVS

Bei Eingriffs-Ausgleichs-Planungen und 
Umweltvertäglichkeitsstudien sollte exakt 
mit der Probeflächenmethode gearbeitet 
werden, eventuell bei beschränktem Ar
tenspektrum. Bei linearen Eingriffen für 
den Straßen-, Schienen- und Wasserbau 
-  könnte auch mit Transekten gearbei
tet werden. Gleichwohl birgt die Tran- 
sektkartierung die Gefahr, daß der gut
achterliche Blick zu stark auf die Trasse 
selbst gerichtet ist, so daß Rand- und 
Zerschneidungswirkungen nicht unter
sucht werden. Je nach Flächengröße des 
Eingriffsgebiets kann es angebracht sein, 
das zu erfassende Artenspektrum auf 
die indikatorisch entscheidenden Vogel
arten zu beschränken. Daneben sind fall
weise Rastvogel- und Zugerfassung er
forderlich.

4.6 Fachplanungen

Die bei Fachplanungen im Agrar-, Forst- 
und Siedlungsraum infrage kommenden 
Erfassungsmethoden richten sich stark 
nach der Maßstabsebene. Bei der Flurneu

ordnung und Forsteinrichtung sind in der 
Regel Punktaufnahmen und flächendek- 
kende Leitarten-Kartierungen am besten 
geeignet. In der Dorferneuerung kann die 
Probeflächen-Methode Anwendung fin
den, oder es werden nur die „wertgeben
den" Arten wie Schleiereule, Steinkauz, 
Gartenrotschwanz, Turmfalke, Dohle und 
Rauch- und Mehlschwalbe erfaßt.

4.7 Schutzgebiets-Planung

Für die Planung von Ausweisung, Pflege 
und Management von Schutzgebieten 
kommt — je nach zu bearbeitender Flä
chengröße — die Probeflächen-Methode 
(in Gebieten < 100 ha vollständig, in grö
ßeren Gebieten meist unter Beschränkung 
des aufgenommenen Artenspektrums) in 
Frage, daneben aber auch Transekt- und 
Punktaufnahmen in größeren Flächen so
wie Rastvogel-Zählung.

5. Interpretation
ornithologischer Daten für 
die Planung

5.1 Vorbemerkungen

Eine gründliche Beobachtung im Feld al
lein garantiert noch keine fundierte Pla
nung. Ganz entscheidend kommt es auf

eine gute Aufbereitung und Interpreta
tion an. Leider liefert in diesem Punkt 
auch das neue Werk von Bibby et ai 
(1995) keine wesentliche Hilfe. In der 
gebotenen Kürze wird nachfolgend ein 
Überblick der für die Bewertung wichti
gen Kriterien gegeben, wiederum weniger 
unter dem Blick der Wissenschaft als aus 
Sicht der Planungsanwendung.

Generell ist es wichtig, erhobene Da
ten untereinander und mit Literaturan
gaben zu vergleichen. Dabei ist auf ta t
sächliche Vergleichbarkeit zu achten, d.h. 
die Erfassungsbedingungen sollten mög
lichst identisch sein.

In der Planung kann es nicht darum 
gehen, umfangreiche eigene Analysen et
wa zur Habitatbeziehung von Vogelarten 
durchzuführen. Dafür wären mit dem üb
lichen Honorarbudget nicht zu leistende 
zeitaufwendige Erhebungen von Parame
tern der Habitatstruktur und nicht allein 
monokausale Auswertungen notwendig, 
sondern auch die Anwendung von multi- 
variaten Analysemethoden (vgl. z.B. Nip- 
kow  1995). Strukturanalysen müssen wis
senschaftlichen Untersuchungen Vorbehal
ten bleiben. Dagegen kann es auch bei der 
Planungsindikation helfen, die nachfol
gend beschriebenen Kriterien in einer Sy
nopse zusammenzuführen und wesentli
che Einflußfaktoren anhand einer Haupt
komponentenanalyse herauszuarbeiten.

Abb. 4: Mittelwerte der Artenzahl (Balken) und Individuenmaxima (Kurve) der Avi- 
zönosen in verschiedenen Altersstadien des Buchenwaldes, ermittelt anhand von 
brutzeitlichen Punktzählungen in Nord- und Mittelhessen.
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Tab. 1: Typische Avizönose von Buchen- 
Altholzinseln (Datengrundlage: 15 AhU, 
je drei Zählungen, nur reine Buchen- 
Bestände, mit/ohne Naturverjüngung). 
Genannt sind
■ Arten mit einer Präsenz in minde
stens 40% der Untersuchungsflächen 
und/oder
■ Leitarten mit mindestens doppelter 
Dichte gegenüber mittlerer Individuen
dichte aller untersuchten Waidhabitate 
(halbfett).

Präsenz mittl.
Ind.max.

Kohlmeise 100% 2,87

Blaumeise 93% 1,73

Rotkehlchen 93% 1,47

Kleiber 93 % 1,40

Buchfink 87% 2,20

“ Graumeise” 80% 1,07

Amsel 67 % 0,93

Zilpzalp 60% 1,27

Star 60% 0,93

Tannenmeise 60% 0,73

Singdrossel 47 % 0,67

Kernbeißer 47 % 0,67

Buntspecht 40% 0,47

Trauerschnäpper 33% 0,53

Hohltaube 27% 0,80

5.2 Artenzahl

Traditionell operiert der Naturschutz, 
wenn der „Wert" eines Gebietes beschrie
ben werden soll, als erstes mit Arten
zahlen. Dabei wird Artenreichtum mit 
hohem Schutzwert gleichgesetzt. Auf 
größeren Probeflächen, im Prinzip erst 
ab 100 ha, kann die Artenzahl von Brutvö
geln anhand der Arten-Areal-Kurve prog
nostiziert werden, um den Erwartungs
wert mit der tatsächlichen Zahl zu ver
gleichen — die Problematik dieses Vorge
hens hat die fachliche Diskussion lange 
bestimmt (vgl. u.a. Banse 1982, Banse 
& Bezzel 1984, Reichholf 1987 sowie Aus
wertungen für den Naturschutz bei Je
dicke 1994 b und biotoptypisch für Vögel 
bei Flade 1994). Wenn für naturschutz
fachliche Bewertungen mit Artenzahl ope
riert wird, dann sollte — wie Flade (1984) 
es ausdrückt — geklärt sein, mit welchen 
Habitatqualitäten diese positiv und ne
gativ korrelieren. Keinesfalls darf sich eine 
Bewertung darin erschöpfen, maximierte 
Artenzahlen zu realisieren.

5.3 Siedlungs- bzw. Individuendichte

Ebenso kritisch wie die Artenzahlen muß 
die Würdigung hoher Siedlungs- oder In
dividuendichte aus quantitativen oder 
halbquantitativen Kartierungen erfolgen. 
Solche Ergebnisse lassen sich zwar ein
drucksvoll darstellen, wie Abb. 4 am Bei
spiel von Punktzählungen in verschiede
nen Altersklassen von Buchenwäldern 
Nord- und Mittelhessens zeigt. Das Ar
gumentieren mit Arten- und Individuen
reichtum allein wird der Komplexität der 
Natur nicht gerecht, weil es die natürli
cherweise bestehenden Unterschiede zwi
schen Biotop- und Strukturtypen nicht 
berücksichtigt: Ein Buchen-Hallenwald ist 
von Natur aus relativ arm an Arten und In
dividuen — aber ist er dadurch weniger 
schutzwürdig als eine avifaunistisch we
sentlich vielfältigere Gartenstadtzone?

5.4 Dominanzstruktur

Dominanz drückt den relativen Anteil einer 
Art am Gesamtbestand einer Untersu
chungsfläche aus. Artenarme Gemein
schaften mit einer oder wenigen Arten, 
welche eine sehr hohe Dominanz besit
zen, können Störungen indizieren. Die 
Aussagekraft ist jedoch begrenzt; geeig
net erscheint die Dominanz am ehesten 
für eine Sortierung der Artengarnitur 
(Mühlenberg 1993): Für differentialdiag
nostische Zwecke sind vor allem sub
dominante Arten geeignet, je nach Skala 
also Arten zwischen 2 und unter 10% An
teil.

5.5 Diversität und Evenness

Artendiversität als Maß für die Mannig
faltigkeit einer Artengemeinschaft unter 
Berücksichtigung von Arten- und Indivi
duenzahlen und Evenness als Relation 
zwischen theoretisch möglicher höchster 
und tatsächlicher Diversität sind in ihrer 
Anwendung umstritten und im Hinblick 
auf die Planungsindikation von geringer 
Bedeutung (vgl. Flade 1994, Mühlenberg 
1993, Usher & Erz 1994).

5.6 Seltenheit und Gefährdung

Zur Einschätzung der Seltenheit bedarf es 
zunächst der Definition des geographi
schen Bezugsraumes. Am einfachsten lie
fern Verbreitungsatlanten die notwendi
gen Informationen zur Häufigkeit von Vo

gelarten, auch wenn ihre Aussagen nicht 
für biogeographisch, sondern für politisch 
abgegrenzte Räume gelten. Ein Grundpro
blem bildet dabei das artspezifisch bereits 
natürlicherweise sehr unterschiedliche 
Verbreitungsmuster hinsichtlich räumli
cher Verteilung und Populationsstärke 
(vgl. Füller & Langs/ow in Usher & Erz 
1994). Trotz fachlicher Schwierigkeiten 
bei der Definition von Seltenheit muß 
man jedoch ganz pragmatisch sagen, daß 
dieses Kriterium für die Öffentlichkeit 
leicht nachvollziehbar ist und am ehesten 
akzepiert wird.

Es gibt verschiedenen Vorschläge, Sel
tenheitswerte zu berechnen (vgl. B/ana 
1978, Mulsow 1980) -  ich bezweifele al
lerdings, ob der dazu notwendige Arbeits
aufwand für eine Gebietsbewertung sinn
voll ist.

Zur Gefährdungseinschätzung dienen 
Rote Listen, die zunehmend auch regiona- 
lisiert vorliegen.

5.7 Repräsentanz/Vollständigkeit
von Avizönosen

In biozönologischer Betrachtung sind 
durch den Vergleich einer gewissen Min
destzahl einander entsprechender Auf
nahmen die typischen Vogelarten der Avi
zönose eines Habitattyps bestimmbar, 
methodisch am genauesten durch Punkt
aufnahmen. Je vollständiger die Arten
garnitur einer Einzelfläche diese typischen 
Arten aufweist, als desto wertvoller muß 
dieses Gebiet eingestuft werden. Das Kri
terium der Vollständigkeit oder Repräsen
tanz steht zum Teil in gewissem Wider
spruch zu dem der Seltenheit — es müssen 
sowohl Gebiete mit besonders vollständi
ger Avizönose als auch solche mit Vor
kommen seltener Arten eine hohe Schutz
priorität erhalten.

Aus einer Erfolgskontrolle des Altholz
insel-Programms in Hessen, welches kleine 
Buchen-Altbestände jenseits des Endnut- 
zungs-Alters erhalten soll, zeigt Tab. 1 die
ses Beispiel das Vorgehen bei einer Bewer
tung der Vollständigkeit (vgl. Jedicke 1995 
und 1997). Die typische Avizönose wird de
finiert auf der Grundlage von Punktzählun
gen anhand von
■ dominanten Arten, die in mindestens 
40% der Zählpunkte nachgewiesen wur
den (d.h. nach dem Kriterium der Präsenz),
■  und von Leitarten, bestimmt als solche 
Arten, deren mittleres Individuenmaxi
mum in einem Habitattyp um Faktor 2 
den Mittelwert sämtlicher untersuchten
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Waldhabitattypen übersteigt (nur Arten 
mit einem mittleren Maximum von min
destens 0,3 berücksichtigt).

Für das nach diesen Kriterien hier auf
gelistete Artenspektrum lassen sich dann 
anhand der in Einzelflächen vorhandenen 
Artengarnitur Prioritäten für die Schutz
würdigkeit ablesen.

5.8 Ähnlichkeit

Über verschiedene rechnerische Analysen
methoden läßt sich die Ähnlichkeit zwi
schen verschiedenen Flächen betrachten, 
z.B. Agrellscher Index, Sörensens Ähnlich
keitsquotient, Renkonensche Zahl, Jac- 
cardsche Zahl und die Clusteranalyse. Da
bei muß auch nach den Gründen für un
terschiedliche Ähnlichkeiten gefragt wer
den.

5.9 Zugehörigkeit zu
ökologischen Gilden

Nicht allein der Habitattyp, sondern auch 
die Existenz bzw. das Fehlen bestimmter 
Habitatstrukturen und -eigenschaften ent
scheiden über das Vorkommen von Vo
gelarten. Vielfach sind diese für Einzelar
ten bekannt, wenngleich hier noch ein 
großes Forschungsdefizit besteht — bei
spielsweise zu Totholz (Utschick 1991), 
Strauchschicht, Baumalter, Baumarten, 
Wuchshöhe etc. (vgl. für Buchenwälder 
Jedicke 1996, für Wälder der Trockenaue 
am südlichen Oberrhein Nipkow 1995).

Soweit man sich nicht auf Leit- oder 
Zielarten beschränkt, bringt die Analyse 
der Abundanz (Brutpaardichte bzw. Indi
viduenhäufigkeit) für die verschiedenen 
ökologischen Gilden z.B. hinsichtlich Nest
standort und Ort der Nahrungssuche 
wichtige Ergebnisse. Abb. 5 zeigt, wieder 
für verschiedene Buchenwaldtypen, die 
mittleren Individuenmaxima der Höhlen
brüter als nistökolgische Gilden: Im Ver
gleich von bewirtschafteten Althölzern (im 
Mittel 110 Jahre alt) mit ungenutzten A lt
holzinseln (im Mittel 176 Jahre alt) nimmt 
die Summe der mittleren Individuenma
xima um 46% zu, die mittlere Artenzahl 
der Höhlenbrüter um 30%.

5.10 Flächengröße

Die Bedeutung eines Gebietes aufgrund 
seiner Flächengröße unterstreichen die 
Vorkommen von Arten mit einem hohen 
Flächenanspruch, z.B. der Schwarzstorch 
in Laubwaldgebieten mit Feuchtstand

orten und Großer Brachvogel in Feucht
wiesengebieten; Tab. 2 nennt einige Bei
spiele. Bei der Abgrenzung der notwen
digen Lebensraumgröße sind auch Nah
rungs- und Ruhegebiete zu berücksichti
gen, wobei aufgrund von Mehrfachbio
topbindungen vielfach unterschiedliche 
Biotoptypen vorhanden sein müssen. In

der Planung ist auch auf das Regenera
tionspotential bzw. den potentiellen Wert 
von Gebieten hinzuweisen.

5.11 Minimale Populationsgröße

Ein einzelnes Brutpaar bedeutet jedoch 
noch keine überlebensfähige Population.

Abb. 5: Mittleres Individuenmaximum der nistökologischen Gilde der Höhlenbrüter 
in verschiedenen Altersklassen von Buchenwäldern in Nord- und Mittelhessen. Bei 
den über 140jährigen Beständen handelt es sich überwiegend um nicht mehr ge
nutzte Altho/zinse/n.

Tab. 2: Beispiele für Mindestflächengröße aus ornitho/ogischer Sicht (Quelle: ver
schiedene Autoren nach Jedicke 1994b).

Art B iotoptyp F lächenbedarf 
fü r 1 BP

zu fordernde 
M indestfläche

Seeadler große W a ld - und 
Seenkom plexe

6 000-10 000 ha

Auerhuhn strukturre iche
Bergwälder

5 000-10 000 ha für 
50 Individuen

Birkhuhn Moore 2500 ha fü r 50 BP

Schwarz
specht

W älder, Buchen- 
A ltho lz  fü r Höhlen
bau

> 200 ha, meist 
400-800 ha

40 000 ha fü r 100 BP

M ittelspecht ältere E ichenbe
stände

40-60 ha [> 50 00 ha fü r 
100 BP]

W eißstorch Feuchtw iesen > 200 ha Nah
rungsfläche

Gr. Brach
vogel

Feuchtw iesen 25 ha (250-)500 ha für 
(10-)20 BP

Rebhuhn strukturre iche
Feld landschaft

10-30 ha

Bekassine M oor-/Feuchtw ie-
sengebiete

1 ha 10 ha für 10 BP

W asserra lle Röhrichtzone 0,2 bis 0,6 ha für 
10-20 BP
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Daher müssen Populationsgröße und 
räumlicher Verbund für die selteneren 
und gefährdeten Arten im Vergleich min
destens zur regionalen Situation bei jeder 
Planung analysiert werden: Der Verlust 
einzelner Brutpaare durch einen Eingriff ist 
eher zu verschmerzen, wenn außerhalb 
des Gebiets eine ausreichend große und 
stabile Teilpopulation erhalten bleibt, als 
wenn der Eingriff eine Lokalpopulation 
zerschneidet und so deren Fortbestand 
insgesamt in Frage stellt.

Welche Populationsgröße als Minimum 
für den Erhalt notwendig ist, läßt sich 
gegenwärtig nur schwer abschätzen. In 
diesem Zusammenhang wird auf das 
Konzept der kleinsten überlebensfähigen 
Population (Hovestadt et al. 1992, vgl. 
Jedicke 1994 b) verwiesen. Dieses ist ins
besondere auf der Ebene der Metapopu
lation anzuwenden, d.h. meist überge
ordnet in einem größeren Raum, welcher 
weit über das eigene Planungsgebiet 
hinausreicht.

Auch sollte bei Größendiskussionen 
von Brutbeständen — insbesondere im 
kritischen Bereich — die Reproduktions
rate berücksichtigt werden: Scheinbar 
ausreichend große Bestände können in
folge immer wieder weitgehend ausfal
lender Reproduktion kurzfristig zusam
menbrechen.

5.12 Räumlicher Verbund

Für die Beurteilung, welches im Einzelfall 
eine durch Individuenaustausch zusam
menhängende Population darstellt und 
wo von einer Isolation auszugehen ist, 
muß der räumliche Verbund untersucht 
werden. Eine Kernfrage dabei ist die Di
stanz, innerhalb derer geeignete Flächen 
neu besiedelt werden bzw. wann ein ge
netischer Austausch stattfinden kann. Für 
Vögel betragen derartige Schätzungen 
zwischen 5 und — im Falle der Wasservö
gel -  100 km (vgl. Jedicke 1994 b) -  auch 
hier bedarf es dringender Forschung, um 
für die Planung operable Empfehlungen 
geben zu können.

5.13 Habitat-und Strukturvielfalt

Indikatorarten wie Waldschnepfe, Habicht 
und Wespenbussard zeigen in Waldhabi
taten, Neuntöter, Dorngrasmücke und 
Goldammer in reich strukturierten Hek- 
kengebieten der Agrarlandschaft eine ho
he Strukturvielfalt an. Neben einer ho
rizontalen Strukturvielfalt im Sinne eines 
kleinräumigen Habitatmosaiks bewirkt 
auch eine vertikale Strukturvielfalt inner
halb einer sonst relativ gleichartigen Flä
che eine Erhöhung von Arten- und Indi
viduenzahlen -  das Beispiel in Abb. 6 stellt

ein- und mehrschichtige Waldtypen ne
beneinander.

5.14 Sensibilität gegenüber Störungen

Besonders bei Eingriffsvorhaben und UVS 
sowie bei der räumlichen Ordnung von 
störungsintensiven Freizeitaktivitäten in 
der Landschaftsplanung bildet die Sensibi
lität einzelner Arten gegenüber anthropo
genen Störungen ein wichtiges Bewer
tungskriterium. Ausgesprochen störungs
empfindlich durch menschliche Anwesen
heit sind z.B. Schwarzstorch, Graureiher 
und die meisten Greifvögel. Ein anderer 
Störfaktor bildet Lärm. Allerdings ist die 
Störungsökologie ein noch kaum erforsch
tes Gebiet.

Auf zwei Beispiele der Wirkung von 
Verkehrslärm sei hingewiesen: Nach Un
tersuchungen in den Niederlanden wer
den 60% der Vogelarten in Laub- und 
Nadelwäldern durch Verkehrslärm an 
Straßen beeinträchtigt. In einem 250 m 
breiten Streifen neben einer Straße nah
men die Brutvogelbestände um 20 bis 
98% ab. Bei einem Verkehrsaufkommen 
von 10.000 Fahrzeugen pro Tag wurde 
das Brutverhalten bis in 1.500 m Entfer
nung von der Straße beeinträchtigt, bei 
60.000 Fahrzeugen bis auf 2.800 m (Reif- 
nen et al. 1995). Selbst wenn eine Art 
Randflächen zu Straßen besiedelt, handelt 
es sich um suboptimale Habitate: Reijnen 
und Foppen (1991) zeigten am Fitis, daß 
in einem 200 m-Streifen entlang einer 
vierspurigen Autobahn mit 45.000 Fahr
zeugen pro Tag überwiegend einjährige 
Männchen mit starker Dismigration im fol
genden Jahr nachweisbar sind.

6. Fazit: Chancen und Grenzen 
der Ornithologie in der 
Landschaftsplanung

(1) Die Avifauna ist bei jedem Planungs
vorhaben zwingend zu untersuchen. Vö
gel bilden eine Organismengruppe, deren 
Analyse mit dem Ziel der Planungsindika
tion in aller Regel wesentliche Informa
tionen verspricht. Ausnahmen bilden le
diglich Kleinflächen unter etwa 1 bis 2 ha 
Größe und sehr großflächige Gewässer, 
die — abgesehen von den Uferzonen -  
auch für Rastvögel vergleichsweise unat
traktiv sind.

Die besondere Bedeutung der Vögel 
für die Planungen resultiert aus 
■  einem relativ guten autökologischen 
Kenntnisstand,

Abb. 6: Mittlere Artenzahl (AZ) und mittleres Individuenmaximum (IM) der Vögel je  
Zählpunkt in ein- und mehrschichtigen Waldhabitaten in vier verschiedenen Wald
gesellschaften (Mischwald =  aus Laub- und Nadelbäumen auf gebaute Wälder). 
Beide Werte sind für die vielfältigeren Bestände höher (Korrelationskoeffizient r =  
0,32 für Artenzahl, r =  0,76 für Individuenmaximum).
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■ der Bindung vieler Arten an Habitatty
pen, -Strukturen und -eigenschaften sowie 
Biotopkomplexe,
■  einer hohen Popularität in der Bevöl
kerung.

(2) Vögel sind aus diesen Gründen auch 
zur Erfolgskontrolle gut geeignet. Eine 
Kontrolle der Auswirkungen von Eingrif
fen und Maßnahmen sollte grundsätzlich 
bei der Realisierung aller Planungen über 
einen Zeitraum von zehn Jahren durch
geführt werden, um überhaupt zu erfah
ren, wie sich Naturschutz-Bemühungen 
tatsächlich auswirken, und um daraus 
Konsequenzen für künftige Planungen zu 
ziehen.

(3) Erfassungs- und Auswertungsmetho
den ornithologischer Daten unterschei
den sich zwischen wissenschaftlicher 
Forschung und Planungsanwendungen. 
Während es der Feldornithologie als 
Wissenschaft -  durchaus mit Blick auf 
den Naturschutz — vorrangig darauf an
kommt, ökologische Zusammenhänge 
zwischen Vogel und Umwelt nachzuwei
sen, steht in der Landschaftsplanung die 
Fragestellung im Vordergrund: Welche 
Arten kommen vor (ggf. wann und wie 
häufig), und was sagt ihr Vorkommen 
über die Qualität und Sensibilität der Le
bensräume im Planungsgebiet aus? Die in 
der Ornithologie am weitesten verbrei
tete Probeflächenmethode zur Ermittlung 
von Siedlungsdichten ist für die Planung 
i.d.R. zu arbeitsaufwendig und kann auf 
die Erfassung einer (ausreichend großen 
Zahl) ausgewählter Leit- oder Zielarten 
beschränkt werden. Allerdings bedarf ein 
solcher Methodenvergleich noch der Un
tersuchung, was die Relation zwischen Er
fassungsaufwand und Ergebnis anbe
langt. Verstärktes Gewicht sollte auf 
ganzjährige Erfassungen gelegt werden.

(4) Eine Grenze ornithologischer Daten in 
der Landschaftsplanung ist allerdings zu 
akzeptieren: Vögel allein reichen als Indi
katorgruppe der Fauna für solide Planun
gen keinesfalls aus. Neben der Kartierung 
von Pflanzen und Vegetation sowie der 
Biotoptypen und -Strukturen müssen 
zwingend weitere Tiergruppen unter
sucht werden (zur Auswahl vgl. Finck etal. 
1992, Reck 1992, Riecken 1992, Trautner 
1992). Gerade für eine kleinstandörtliche 
Charakterisierung von Lebensräumen läßt 
sich auf die Kenntnis wenigstens einzel

ner Artengruppen der Wirbellosen nicht
verzichten.
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Mitteilungen aus der NNA 2/97

Verwendung avifaunistischer Daten 
für die Landschaftsrahmenplanung 
im Wolfsburger Raum
von Jürgen Jebram

1. Einleitung

Die Berücksichtigung avifaunistischer Da
ten in der Landschaftsplanung stellt nach 
wie vor in Quantität und Qualität ein 
großes Problem dar, obwohl durch zahl
reiche Veröffentlichungen belegt ist 
(u.a. Schlumprecht & Volk! 1992, Riecken 
1992), daß eine alleinige Biotoptypen
kartierung dem im § 1 des NNatG gefor
derten Naturschutzziel, „[...] die Pflan
zen- und Tierwelt [...] als Lebensgrund
lage des Menschen [...] nachhaltig" zu 
sichern, nicht ausreicht. Der Umgang mit 
avifaunistischen Daten beschränkt sich 
dabei o ft auf die Präsentation von Artenli
sten; eine Bewertung der Informationen 
und die Ableitung von Zielen und Maß
nahmen findet nur in seltenen Fällen 
statt.

Mit der Veröffentlichung einer regio
nalen Avifauna über die Vögel des Wolfs
burger Raumes (F/ade & Jebram 1995) bot 
sich die Gelegenheit, die vorliegenden fun
dierten avifaunistischen Daten für die 
Landschaftsplanung aufzuarbeiten. Durch 
die Größe des Untersuchungsgebietes von 
etwa 500 km2 liegt ein Bezug zum Land
schaftsrahmenplan nahe.

Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich nur auf Brutvögel.

Für die kritische Durchsicht des Manu
skriptes danke ich Dipl.-Ing. Matthias Berg
mann und Dirk Bernotat.

1.1 Der Landschaftsrahmenplan in
Niedersachsen

Der Landschaftsrahmenplan nach § 5 
NNatG stellt das Instrument für die For
mulierung der naturschutzfachlichen Zie
le und Maßnahmen auf regionaler Ebene 
dar und wird in Niedersachsen für Land- 
bzw. Stadtkreise erarbeitet. Er besitzt eine 
Doppelfunktion als eigene Fachplanung 
des Naturschutzes und als Beitrag zur 
räumlichen Gesamtplanung (Regionales 
Raumordnungsprogramm). Als Fachplan 
für den Naturschutz und die Landschafts

pflege muß er in Niedersachsen nicht mit 
anderen Fachplanungen abgestimmt wer
den (RdErl. d. ML v. 31.7.1987). Er erlangt 
eine gutachterliche Wirkung, d.h. er bin
det nur die Behörden bei ihren Entschei
dungen, nicht aber den Bürger. Nach § 5 
NNatG ist der Landschaftsrahmenplan 
von der Unteren Naturschutzbehörde auf
zustellen und fortzuschreiben.

In § 5 NNatG sind die Mindestinhalte 
eines Landschaftsrahmenplanes vorge
geben. Mit dem RdErl. d. ML v. 31.7.1987 
sowie den „Hinweisen der Fachbehörde 
für Naturschutz zur Aufstellung des 
Landschaftsrahmenplanes" (NL VA-FFN 
1989) werden weitere detaillierte Aussa
gen zum Inhalt und Ablauf bei der Erar
beitung des Landschaftsrahmenplanes ge
troffen.

Die Aufgaben des Teilbereiches Ar
ten und Lebensgemeinschaften beim 
Landschaftsrahmenplan sind grundsätz
lich die Zustandserfassung der regional 
schutzwürdigen Arten und Lebensge
meinschaften, ihrer Lebensräume und de
ren Beeinträchtigungen. Weiterhin sind 
Ziel- und Handlungskonzepte für den Ar
ten- und Flächenschutz und für die An
forderungen an Nutzungen zu erarbeiten 
(Brinkmann 1994: 41). Vorgaben aus lan
desweiter Sicht sollen konkretisiert und 
um lokale Aspekte ergänzt werden (ebd: 
41).

1.2 Das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG) hat eine 
Größe von etwa 500 km2 und liegt 80 km 
östlich von Hannover sowie 30 km nord
östlich von Braunschweig am Ostrand von 
Niedersachsen im Regierungsbezirk Braun
schweig (siehe Abb. 1). Die Abgrenzung 
des UG richtet sich weniger nach Verwal
tungsgrenzen, sondern stellt eher den Ak
tivitätsraum von Beobachtern in einem 
Umkreis von 10 -15 km um die Stadt Wolfs
burg dar. Der Stadtkreis Wolfsburg mit 
203 km2 liegt völlig im UG, während im 
Westen, Norden und Osten ein Teil des

Landkreises Gifhorn (ca. 240 km2) und im 
Südosten ein Teil des Landkreises Helm
stedt (ca. 60 km2) im UG liegen. Die Gren
zen des UG bilden im Norden die Bun
desstraße 248, im Westen der Elbe-Seiten
kanal, im Süden das Schuntertal und im 
Osten die Landesgrenze zu Sachsen- 
Anhalt.

In der naturräumlichen Gliederung 1) 
(nach Müller 1962 und Meibeyer 1970) 
nimmt die Geest den nördlichen Teil des 
UG ein. Sie gehört innerhalb der natur
räumlichen Region „Lüneburger Heide und 
Wendland" zum Naturraum „Ostheide".

Das Urstromtal der Aller durchzieht 
von Osten nach Westen den Wolfsburger 
Raum und wird im UG innerhalb der na
turräumlichen Region „Weser-Aller-Flach- 
land" von den Naturräumen „Obere Aller
niederung" und „Drömling" gebildet.

Im Süden grenzen die Ausläufer des 
Braunschweiger Hügellandes an die Aller
niederung. Naturräumlich wird das Hügel
land noch zur Region „Weser-Aller-Flach- 
land" mit dem Naturraum „Ostbraun
schweigisches Hügelland" gerechnet.

Die Naturräume sind weiterhin in Land
schaftsräume unterteilt, für die in Land
schaftsrahmenplänen üblicherweise Hand
lungskonzepte vorgelegt werden. Land
schaftsräume sind Flächen mit gleicharti
gen oder ähnlichen Standortbedingungen, 
Vegetationsformen, Nutzungsmustern 
und Landschaftsbildern.

1.3 Zugrundeliegendes Datenmaterial

Das Datenmaterial wurde nicht eigens für 
diese Arbeit erhoben, sondern basiert auf

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes 
in Norddeutschland

1) die Einteilung  d er natu rräu m lich en  G e b ie te  e rfo lg t  
nach fo lg e n d e r H ierarch ie: 1. natu rräu m lich e  Region  
(z.B. Lü n e b u rg e r H eide und W endland), 2. N aturraum  
(z.B. O stheid e), 3. Land sch aftsrau m  (z.B. Eh raer M o o r
niederung).
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einer über 30jährigen Beobachtertätigkeit 
im Wolfsburger Raum und ist in Flade& Je
bram (1995) veröffentlicht. Da keine syste
matischen Erhebungen vorliegen, ist das 
Datenmaterial relativ heterogen. Es setzt 
sich für die meisten Arten überwiegend 
aus „Zufallsbeobachtungen" zusammen, 
wobei es automatisch zu räumlichen und 
artbezogenen Schwerpunkten nach Vor
lieben der Beobachter kommt. Ein halb
wegs zutreffendes Bild der aktuellen Ver
breitung, zumindest der nicht so häufigen 
Arten, läßt sich nur durch die Verdichtung 
ungleich verteilter Beobachtungsdaten ei
nes längeren Zeitraumes von z.B. 10-15 
Jahren darstellen. Die Basis dieser Schät
zungen für die selteneren Arten bilden v.a. 
Daten von Anfang der 1980er Jahre. Wie 
aktuelle Zählungen auf kleinen Teilflächen 
zeigen, scheinen sich bis auf die Vögel des 
Feuchtgrünlandes die Verbreitungsbilder 
vieler Arten bis heute nicht wesentlich ver
ändert zu haben. Als gut untersuchte Ar
ten mit einem aktuellen Verbreitungsbild 
können fast alle Rote-Liste-Arten gelten.

2. Der avifaunistische 
Fachbeitrag

2.1 Vorgehensweise beim avifauni- 
stischen Fachbeitrag

Im folgenden wird ein Überblick über die 
eigene Vorgehensweise bei der Bearbei
tung des avifaunistischen Fachbeitrages 
gegeben. Dabei sind im wesentlichen vier 
Arbeitsschritte zu unterscheiden (zur 
Übersicht über die Arbeitsschritte siehe 
Abb. 2):
■ Darstellung der planerischen Vor
gaben:
Zunächst sind die relevanten planerischen 
Vorgaben zu beachten. Hierzu zählen das 
Niedersächsische Landschaftsprogramm, 
die nach der Vogelschutzrichtlinie und 
FFH-Richtlinie definierten Special Protec
tion Areas (= Besondere Schutzgebiete), 
Artenschutzprogramme auf Landesebene 
usw. Da nur beispielhaft die Bearbeitung 
des avifaunistischen Fachbeitrages gezeigt 
werden soll und die Vorgaben im wesentli
chen mit den späteren Ergebnissen über
einstimmen, wird im folgenden darauf 
nicht näher eingegangen.

■ Bestandsaufnahme der im UG vor
kommenden Brutvögel:
Im Kap. „Bestandsaufnahme" werden die 
Brutvogelgemeinschaften und ihre Le
bensräume im UG beschrieben. Die Be

schreibung der Brutvögel in Vogelge
meinschaften dient als zusammenfassen
de Darstellung und als Vorbereitung für 
die Bewertung und die Ableitung von 
Zielen und Maßnahmen, die in Anlehung 
an das Leitartenmodell von Flade (1994) 
erfolgt.

■ Bewertung der avifaunistischen 
Daten:
Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt 
unter den Fragestellungen: Welche Brut- 
vogelgemeinschaften sind besonders 
schutzbedürftig? Für welche schutzbe
dürftigen Brutvogelgemeinschaften be
steht eine besondere Handlungspriorität? 
Welche Bereiche haben eine besondere 
avifaunistische Bedeutung?

■ Ziel- und Handlungskonzept:
In der Zielkonzeption wird zunächst eine 
Prioritätenliste auf der Ebene von Land
schaftsräumen für die vorrangig schutz- 
bedürftigen Brutvogelgemeinschaften er
arbeitet. Diese Prioritätenliste soll als Bei
trag zur Leitbildformulierung dienen, in 
die auch die Ergebnisse anderer Fachbei
träge einfließen sollten. In dem folgenden 
Handlungskonzept werden die erforder

lichen Ziele und Maßnahmen aufgeführt, 
die notwendig sind, um dem Leitbild 
möglichst nahe zu kommen. In einem er
sten Schritt werden Ziele und Maßnah
men auf der Ebene von Brutvogelge
meinschaften entwickelt. Danach sollten 
die Ziele und Maßnahmen für Brutvogel
gemeinschaften sowie die Ergebnisse wei
terer Fachbeiträge in einem Handlungs
konzept für Landschaftsräume zusam
mengeführt werden.

2.2 Bestandsaufnahme

Die Einteilung der Vogelgemeinschaften 
und ihrer Lebensraum- bzw. Landschafts
typen richtet sich nach der Klassifizie
rung von Flade (1994). Die Beschreibung 
der Vogelgemeinschaften wird über die 
kennzeichnenden Leitarten nach Flade 
vorgenommen. Aufgrund der regional 
unterschiedlichen Lebensraumansprüche 
und der großräumigen Verbreitungsbil
der einiger Arten werden einige Leitar
ten nach Flade verworfen, andere als 
regionale Leitarten zusätzlich aufgenom
men. Dabei können Leitarten nach Flade 
nur Arten sein, die in den letzten 10 Jah
ren im UG in dem betreffenden Lebens-

Avifaunistischer Fachbeitrag Andere Fachbeiträge

Planerische Vorgaben 

Bestandsaufnahme

Bewertung

Prioritätenliste | Ergebnisse anderer Fachbeiträge ||

Sa c2
| Entwurf eines Leitbildes für Landschaftsräume

< h

Handlungskonzept (erster Schritt): 
Ziele und Maßnahmen für Brutvogelge
meinschaften

Ergebnisse anderer Fachbeiträge

Sa
Handlungskonzept (zweiter Schritt): 
Zusammenfuhrung der Ziele und Maßnahmen 
auf der Ebene von Landschaftsräumen
Hinweise zur Einarbeitung der avifaunistischen 
Ergebnisse in das Zielkonzept der LRP

Abb. 2: Übersicht über die Arbeitsschritte bei der Erarbeitung des avifaunistischen 
Fachbeitrages. Die im folgenden behandelten Planungsschritte sind dick umrandet.
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raum- bzw. Landschaftstyp gebrütet ha
ben. Weiterhin können Arten Leitarten 
sein, wenn sie im UG in den letzten 10 
Jahren nicht mehr gebrütet haben, jedoch 
knapp außerhalb des UG in den letzten 
Jahren als Brutvogel nachgewiesen wur
den (z.B. Brachpieper). Regionale Leitarten 
gelten nicht als Leitarten nach Flade, sind 
aber im UG relativ spezialisiert auf be
stimmte Landschaftstypen und kennzeich
nen diese (z.B. Braunkehlchen im Feucht
grünland).

Es werden nur die Typen von Vogel
gemeinschaften beschrieben, die eine ge
wisse Bedeutung für schützenswerte Vo
gelarten haben (Vorkommen von Rote- 
Liste-Arten), überwiegend großflächig 
ausgeprägt und für die Landschaftsräume 
in Teilbereichen bestimmend sind.

Die Brutvogelgemeinschaften werden 
zu den Themen „Lebensraum", „Leitar
ten", „Verbreitung", „Bestandsentwick
lung" und „Gefährdungsursachen" be

schrieben. Bei der Bestandsentwicklung 
liegen im wesentlichen die Daten der letz
ten 30 Jahre zugrunde. Die Verbreitung 
der Leitarten, für die punktgenaue, flä
chendeckende Informationen für das ge
samte UG vorliegen, wird in Karten dar
gestellt (siehe Abb. 3). Zur Herstellung 
eines Raumbezuges werden die entspre
chenden Lebensraum- bzw. Landschafts
typen in den Verbreitungskarten als Teil
räume gekennzeichnet. Zu diesen Teil
räumen, die eine mehr oder weniger ho
mogene Struktur aufweisen, werden die 
Bestände der Leitarten zugeordnet. Die 
Abgrenzung orientiert sich bei größeren 
Beständen (in den Karten i.d.R. die bei
den größten Kreissymbole) auch an dem 
Verbreitungsbild der Leitarten. Bei grö
ßeren Beständen wird durch einen Ver
gleich mit den Referenzwerten von Fla
de (1994) eingeschätzt, ob die Siedlungs
dichte überdurchschnittlich, normal oder 
gering ist.

2.3 Bewertung der avifaunistischen 
Daten

Die Bewertung der avifaunistischen Daten 
soll als Grundlage für Entscheidungen im 
Zielkonzept sowie der Prioritätensetzung 
in der Abwägung mit anderen Nutzungen 
und auch naturschutzfachlichen Zielset
zungen dienen.

2.3.1 Typenbezogene Bewertung

Welche Brutvogelgemeinschaften 
sind besonders schutzbedürftig ?

Zur Herleitung der wichtigen Vogelge
meinschaften wird das populationsökolo
gisch-quantitative Kriterium Populations
größe und das qualitative Kriterium Sel
tenheit und Gefährdung, eingestuft nach 
den Roten Listen, herangezogen. Dabei 
gilt: Je größer die Population einer Art

Karte 7: Verbreitung der Leitarten des 
Feuchtgrünlandes

Erläuterung zur Darstellung:
Jeder Leitart ist ein Kreissegment zugeordnet; kommt die Leitart vor, ist das Segment 
schwarz dargestellt.
Bei Kreissymbolen mit Zusatz „Dichte“; ragt das schwarze Segment über den Kreis 
hinaus, ist die Art in überdurchnittlicher Dichte vorhanden; ist das schwarze Segment 
kürzer als der Kreisradius, brütet die Art in geringer Dichte.

Leitart Rote Liste 
NDS BRD

Uferschnepfe 2 2
Rotschenkel 2 3
Weißstorch (regelmäßige Nahrungssuche) 1 2
Wachtelkönig 1 1
Kiebitz 3 3
Brachvogel 2 2
Wachtel 2 2
Bekassine 2 2
Braunkehlchen 2 3
Wiesenpieper 3

Leitart ohne aktuelles Brutvorkommen: Sumpfohreule
10 1

15-29 30-50
(Dichte) (Dichte)

Anzahl der Brutpaare 1-5 6-14

■  - Horstplatz des Weißstorches 

Verteilung des Lebensraumtyps:

j - Teilraum mit einem Anteil von über 50% des 
Lebensraumtyps Feuchtgrünland

1 ^ \S S S 3  - Teilraum mit einem Anteil von bis zu 50% des 
Lebensraumtyps Feuchtgrünland

Abb. 3: Beispiel für eine Verbreitungskarte: Ausschnitt aus der Karte „Verbreitung der Leitarten des Feuchtgrünlandes".
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Tab. 1: Flächengröße und Flächenanteil des UG an den jeweiligen Bezugsflächen und 
Schwellenwerte für national und landesweit bedeutende Populationen im UG
Erläu teru n g e n : * F läch e n g rö ß e  o h n e  A m t N euhaus

Deutschland Niedersachsen
Flächengröße in km2 356.958 47.431*
Flächenanteil des UG 0,14% 1,05%
Schwellenwert für den Anteil der Population 
im UG am entsprechenden Gesamtbestand

1,5% 11%

Tab. 2: Arten mit national und landesweit bedeutenden Populationen im UG
Erlä u te ru n g e n : in S p alte  3 - 4 in K lam m ern je w e ilig e r  p ro ze n tu a le r  A n te il des B estand es im UG an d em  e n tsp re ch e n 
den G e sa m tb e stan d .
V e rw e n d e te  A b k ü rzu n g e n : N LÖ  -  N iedersächsisches La n d e sa m t fü r Ö kolog ie , NDS -  N iedersachsen  
Q uellen : S p alte  1: RL NDS: H e c k e n r o t h  (1995), R L  B R D : D D A  &  D 5///?l/ (19 91 ); S p alte  2: F la d e  &  J e b r a m  (1995); 
S p alte  3: A n g a b e n  d es N LÖ  fü r  ca. 1994; S p alte  4: F la d e  (1994)

Art ■ Bp. im ÜG.; Bp rnNDS Bp. in BRD | Bemerkungen
Arten mit national bedeutenden Populationen im UG
Beutelmeise ca. 100 bis 250 

(40%)
3.000
(3%)

Größte Population in der alten BRD, in der 
neuen BRD wichtige Randpopulation mit 
sehr hoher Dichte

Schlagschwirl
RL NDS 4

30-50 bis 100 
(30-50%)

1.300-2.500
(2%)

Größte Population in der alten BRD, in der 
neuen BRD wichtige Randpopulation mit 
sehr hoher Dichte

Sperbergrasmücke
RL NDS 2 / BRD 2

60-80 über 500 
(15%)

2.000-4.000
(1,5%)

Im UG neben dem Wendland größte Popula
tion in der alten BRD, auf neue BRD bezo
gen wichtige Randpopulation mit hoher 
Dichte

Arten mit landesweit bedeutenden Populationen im UG
Schwarzhalstaucher
RL NDS 2 /B R D  2

1-10 22
(5-50%)

1.500-3.000
(0-0,4%)

Bedeutende Population für NDS

Schwarzstorch
RL NDS 2 /  BRD 1

1-2 42
(2-5%)

140-200 
(0,5-1,0%)

Nach Definition des NLÖ sind alle Brutge
biete landesweit bedeutend

Weißstorch
RL NDS 1 /  BRD 2

14 364
(4%)

3.400
(0,4%)

Nach Definition des NLÖ sind alle regelmä
ßigen Nahrungsgebiete landesweit bedeutend

Kranich
RL NDS 2 / BRD 2

8-13 77
(13%)

1.600-2.000
(0,5%)

Nach Definition des NLÖ sind alle Brutge
biete landesweit bedeutend

Kleinralle
RL NDS 1 / BRD 1

0-2 unter 10 
(0-20%)

25-50
(0-4%)

In den Düpenwiesen einer der wenigen, 
vielleicht auch der einzige mehr oder weni
ger regelmäßig besetzte Brutplatz in NDS

Wasserralle
RL NDS 3 /  BRD 3

70-160 unter 1.000 
(7-16%)

10.000-20.000
(0,7%)

Sehr große Population für NDS, Düpenwie
sen neben Steinhuder Meer und Dümmer 
wichtigstes Brutgebiet in NDS

Tüpfelralle
RL NDS 2 / BRD 2

12-30 bis 200 (6-15%) 1.000-3.000
(1%)

Düpenwiesen neben Steinhuder Meer und 
Niedervieland wichtigstes Brutgebiet in NDS 
und Bremen

Wachtelkönig
RL NDS 1 / BRD 1

0-21 (Männ.) über 250 
(0-8%)

300-1.500
(0-1,5%)

In manchen Jahren für NDS große Konzen
trationen von rufenden Männchen

Schwarzmilan
RL NDS 2 / BRD 3

6-10 über 50 (15%) 3.000-5.000
(0,2%)

Große Population für NDS

Mittelspecht
RL NDS 3 / BRD 3

140-190 über 1.500 
(9-12,6%)

14.000-20.000 
(1%) •

Größtes bekanntes Vorkommen in NDS mit 
außerordentlich hohen Dichten

Bartmeise
RL NDS 3 / BRD 4

10-20 unter 50 
(30%)

200-1.5Ö0 
(unter 1,5%)

Düpenwiesen einer der wenigen Brutplätze 
in NDS mit hoher Brutdichte

oder der Bestand einer Vogelgemeinschaft 
ist, umso wichtiger ist die Population 
bzw. der Bestand für den Erhalt einer Art 
oder einer Vogelgemeinschaft. Je stärker 
eine Art nach der Roten Liste gefährdet 
ist, umso schutzbedürftiger ist sie.

Über das Kriterium Populationsgröße 
werden durch einen Vergleich des Bestan
des im UG zu dem Bestand der jeweiligen 
Bezugsfläche (Ostniedersachsen, Nieder
sachsen, Deutschland) Arten mit regional, 
landesweit und national bedeutenden Po
pulationen im UG hergeleitet. Diese wer
den dann den Vogelgemeinschaften zu
geordnet.

Weiterhin wird durch die Einstufung 
der Leitarten in den Roten Listen der m itt
lere Gefährdungsgrad der Leitarten als 
arithmetisches Mittel bestimmt.

Beide Einstufungen werden durch eine 
,,und"-Verknüpfung verbunden.

Arten mit wichtigen Populationen im UG 
(Kriterium Populationsgröße)

Das UG besitzt für verschiedene Vogelge
meinschaften wichtige Vorkommens
schwerpunkte bezogen auf Deutschland, 
Niedersachsen und Ostniedersachsen. Die 
Frage, ob es sich um eine wichtige Popula

tion handelt, kann nur spezifisch im Ver
hältnis zur jeweiligen Bezugsfläche beant
wortet werden. Für Brutvögel sind Schwel
lenwerte wie bei den Rastvögeln (vgl. 
Berndt et al. 1985) noch nicht festgelegt 
worden. Zur Definition der Arten mit wich
tigen Populationen wird daher folgender
maßen vorgegangen:

Arten mit national und landesweit be
deutenden Populationen werden rein 
quantitativ über einen Schwellenwert 
festgelegt. Die Höhe des Schwellenwer
tes kann nur mehr oder weniger willkür
lich bestimmt werden: Für wichtige Po
pulationen wird angenommen, daß sie 
mindestens eine 10ma! höhere Sied
lungsdichte an Brutpaaren, Revieren oder 
rufenden Männchen aufweisen als im 
jeweiligen Bezugsraum (Deutschland, 
Niedersachsen). In Abhängigkeit vom 
Verhältnis der Flächengröße des UG zur 
Flächengröße von Deutschland und Nie
dersachsen müssen nach Tab. 1 für natio
nal bedeutende Arten mindestens 1,5% 
des Gesamtbestandes von Deutschland 
und für landesweit bedeutende Arten 
mindestens 11 % des Gesamtbestandes 
von Niedersachsen im UG Vorkommen, 
um eine 10mal höhere Dichte zu errei
chen.

Die Arten mit national und landesweit 
bedeutenden Populationen im UG sind in 
Tab. 2 beschrieben.

Für die Arten mit regional bedeuten
den Populationen im UG sollte als Be
zugsfläche die entsprechende naturräum
liche Region, in der das UG liegt, heran
gezogen werden. Da der Wolfsburger 
Raum jeweils zu Teilen in den naturräum
lichen Regionen „Lüneburger Heide und 
Wendland" und „Weser-Aller-Flachland" 
liegt, werden beide naturräumlichen Re
gionen zugrunde gelegt und als „Ost
niedersachsen" bezeichnet. Die Arten 
mit regional bedeutenden Populationen 
im UG werden nicht über einen Schwel
lenwert bestimmt, da eine rein quanti
tative Betrachtungsweise zu keinem be
friedigenden Ergebnis führt. Es kann da
von ausgegangen werden, daß die Teilpo
pulationen einer Art innerhalb einer 
Region mehr oder weniger im Austausch 
stehen (Metapopulation). Daher werden 
diese Arten v.a. qualitativ-beschreibend 
aus dem artspezifischen Verbreitungsbild 
abgeleitet: Arten mit regional bedeuten
den Populationen sind v.a. Arten mit ei
ner sehr großen Population im UG, was
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in der Regel zugleich eine hohe Sied
lungsdichte bedeutet oder es sind Arten 
mit wenigen Vorkommen in Ostnieder
sachsen.

Die Arten mit regional bedeutenden 
Populationen sind in Tab. 3 aufgeführt.

Gefährdung und Seltenheit der Brutvo
gelgemeinschaften (Kriterium Gefähr
dung und Seltenheit)

Stellvertretend für den Gefährdungsgrad 
der Brutvogelgemeinschaft wird hier der 
Gefährdungsgrad der Leitartengruppen 
vergleichend untersucht. Grundlage bildet 
die Einstufung der einzelnen Arten in die 
Gefährdungsstufen der Roten Liste der 
gefährdeten Brutvogelarten Deutschlands 
(DDA <£D5///?1/1991) und Niedersachsens 
(Heckenroth 1995). In Abb. 4 ist der Ge
fährdungsgrad der Leitartengruppen nach 
den Roten Listen Deutschlands und Nie
dersachsens dargestellt.

Nach Abb. 4 sind vier Einstufungen von 
Leitartengruppen zu erkennen (primär 
nach RL BRD geordnet):
■  Als stark gefährdet können die Leitar
tengruppen des Feuchtgrünlandes, der 
Feldflur, der Röhrichte und Großseggen
riede und der Kieferndickungen und Hei
den eingestuft werden.
■  Die Leitartengruppen der Klärteiche, 
der Halboffenen Niederungen, der Flach
seen und der Weiher und Teiche gelten als 
gefährdet.
■ Wenig gefährdet sind die Leitarten
gruppen der Erlenbruchwälder, der Fließ
gewässer, der Wohnblockzonen, der Kies
gruben, der Eichen-Hainbuchenwälder, der 
Birkenbruchwälder, der Kiefernforste, der 
Dörfer, der Hartholzauen und der Wei
denwälder.
■ Nicht gefährdet sind die Leitarten
gruppen der Gartenstädte und der City.

Für welche Brutvogelgemeinschaften 
besteht eine besondere Handlungsprio
rität?

Für Vogelgemeinschaften mit einer be
sonderen Handlungspriorität sind zeitlich 
vorrangig entsprechende Ziele und Maß
nahmen einzuleiten. Auch besteht für 
diese Vogelgemeinschaften ein besonde
rer Entwicklungsbedarf, da offensichtlich 
die Lebensraumqualitäten allgemein nicht 
mehr ausreichen. Dieses ist bei der Ablei
tung von Zielen und Maßnahmen für die 
Brutvogelgemeinschaften besonders zu

beachten. Dahinter steht die Annahme, 
daß primär die Verschlechterung der Le
bensraumqualitäten und/oder die gänzli
che Zerstörung des Lebensraumes in den 
Brutgebieten Ursachen für eine negative 
Bestandsentwicklung sind. Jedoch muß 
dabei beachtet werden, daß gerade bei 
den Vögeln Rückgangsursachen in den 
Überwinterungs- und Durchzugsgebieten 
begründet sein können. Auf diese kann 
nur auf höherer Planungsebene Einfluß 
genommen werden. Auf der Ebene des

Landschaftsrahmenplanes können dazu 
allenfalls allgemeine politische Forderun
gen aufgestellt werden.

Bestandstrends der Brutvogelgemein
schaften

Der Bestandstrend der Brutvogelgemein
schaften wird ebenfalls stellvertretend 
durch den Trend der Leitarten einge
schätzt. Grundlage bildet die Abschätzung 
der Bestandsentwicklung im UG (nach

Tab. 3: Arten mit regional bedeutenden Populationen im UG
Erläu terun g e n : in Sp alte  3 - 4 in K lam m ern je w e ilig e r  p ro ze n tu a le r  A n te il des B estand es im UG an d em  e n tsp re ch e n 
den G esam tb estan d .
Q uellen : Spalte 1: RL NDS: H e c k e n r o t h  (1995), RL BRD: D D A  & D S / I R V {  1991); Sp alte  2: F la d e  & J e b r a m  (1995); 
Spalte  3: A n g a b e n  d es N LÖ  fü r ca. 1994; S p alte  4: F la d e  (1994)

Art | Bp. im UG | Bp. in NDS | Bp. in BRD | Bemerkungen

Arten mit regional bedeutenden Populationen im UG
Großer Brachvogel
RL NDS 2 / BRD 2

16-24 unter 2.000 
(1%)

4.000-6.000
(0,3%)

Letzte Population in der Allemiederung, be
deutende Population für Ost-NDS

Neuntöter
RL NDS 3 / BRD 3

200 unter 5.000 
(4%)

70.000-90.000
(0,2%)

Große Population für Ost-NDS, z.T. in sehr 
hohen Dichten

Rohrweihe
RL NDS 3 / BRD 3

20-25 550
(4%)

10.000
(0,2%)

Große Population für Ost-NDS, in den Dü- 
pen sehr hohe Dichte

Löffelente
RL NDS 2 / BRD 3

10-15 unter 1.000 
(1%)

3.000
(0,5%)

Große Population für Ost-NDS

Knäkente
RL NDS 2 / BRD 2

15-20 unter 500
(3%)

4.000
(0,5%)

Große Population für Ost-NDS

Grauspecht
RL NDS 3 / BRD 3

7-15 unter 1.000 
0 % )

12.000-23.000
(0,05%)

Nördlichstes regelmäßiges Brutvorkommen 
in NDS

Bekassine
RL NDS 2 / BRD 2

110-150 über 6.000 
(2,5%)

12.000-20.000
(0,7%)

Große Population für Ost-NDS in z.T. hohen 
Dichten (Käsebeutel)

Uferschnepfe
RL NDS 2 / BRD 2

1-3 unter 500
(0,4 %)

4.000-6.000
(0,03% )

Neben Vorkommen im Wendland letztes 
Brutvorkommen in Ost-NDS

Rothalstaucher
RL NDS 1 / BRD 4

1 über 10
d % )

3.000-5.000
(0,02%)

Eines der wenigen regelmäßigen Brutvor
kommen in NDS

Braunkehlchen
RL NDS 2 / BRD 3

220-250 unter 10.000 
(2,5%)

40.000-60.000
(0,3%)

Große Population für Ost-NDS in z.T. sehr 
hohen Dichten (Drömling)

Schilfrohrsänger
RL NDS 1 / BRD 2

(ca. 25) unter 1.000 
(2,5%)

12.000-19.000
(0,2%)

Größte Population in (Süd-)Ost-NDS

0 0,5 1 1,5 2
Röhrichte und Großseggenriede 

Feuchtgrünland 

Feldflur
Kieferndickungen und Heiden 

Klärteiche 
Halboffene Niederungen 

Flachseen 

Weiher und Teiche 
Erlenbruchwälder 

Dörfer 
Fließgewässer 

Wohnblockzonen 
Kiesgruben 

Eichen-Hainbuchenwälder 
Birkenbruchwälder 

Kiefernforste 
Hartholzauen 

Weidenwälder 
Gartenstädte 

City

nicht gefährdet gefährdet stark gefährdet

Abb. 4: Gefährdungssituation der Leitartengruppen
S ch w a rze  Balken; M ittle rer G efäh rd u n g sg ra d  (a rithm etisches M ittel) d er Le itarten  nach d e r  RL BRD  
W eiße Balken: M ittle rer G efäh rd u n g sg ra d  (a rithm etisches M ittel) d er Le itarten  nach d e r  RL NDS 
Die W e rte  en tsp re ch e n  fo lg e n d e r Ska lierung: 0 =  n ich t g e fä h rd e t; 1 =  vom  A u sste rb e n  b e d ro h t; 2 =  stark  g e fä h r
d e t/  po ten tie ll g e fä h rd e t/V e rm e h ru n g sg a st ; 3 =  g e fäh rd et.
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Flade & Jebram 1995) und in Deutschland 
(nach Flade 1994) seit ca. 1970. In Abb. 5 ist 
der Bestandstrend der Leitartengruppen 
im UG und in Deutschland dargestellt.

Nach Abb. 5 sind die Leitartengruppen 
der Feldflur, der Kieferndickungen und 
Heiden und des Feuchtgrünlandes in deut
licher Abnahme begriffen. Abnehmende 
Tendenzen im UG und in Deutschland 
zeigen die Leitartengruppen der Röhrichte 
und Großseggenriede, der Dörfer, der 
Wohnblockzonen, der Kiefernforste und 
der Kiesgruben. Die Leitartengruppen der 
Fließgewässer, der Eichen-Hainbuchen- 
wälder und der Halboffenen Niederungen 
sind im UG leicht in Abnahme begriffen, 
hingegen in Deutschland leicht in Zu
nahme. Die Trends aller anderen Leitarten
gruppen sind gleichbleibend bis zuneh
mend.

Zusammenführung der Ergebnisse:

Ermittlung der wichtigen Brutvogelge
meinschaften im UG und der Handlungs
priorität

Die Bedeutung der Brutvogelgemeinschaf
ten leitet sich aus dem Vorkommen von 
Arten mit wichtigen Populationen in den 
entsprechenden Vogelgemeinschaften 
und dem Gefährdungsgrad der Leitarten
gruppe ab.

Das Kriterium Populationsgröße muß
zunächst auf die Art bezogen und nicht 
auf die Vogelgemeinschaft angewendet 
werden, da die Populationsgrößen der 
Arten in einer Leitartengruppe grundsätz
lich unabhängig voneinander sein kön
nen. Der Mittelwert der Populationsgrö
ßen der Leitarten würde dann die Bedeu
tung der Vogelgemeinschaften widerspie
geln. Jedoch zeigt sich bei probeweisen 
Bestimmungen, daß der Mittelwert oft 
zwischen landesweit und regional bedeu
tend liegen würde und somit kaum ver
wendbare, differenzierte Aussagen für die 
Planung abzuleiten sind. Um den Arten 
mit national, landesweit und regional be
deutenden Populationen mehr Gewicht 
zu geben, wird angenommen, daß die Vo
gelgemeinschaft die Wertstufe im UG er
reicht, wenn mindestens zwei Arten mit 
entsprechend bedeutenden Populationen 
im UG ihren Schwerpunkt in der Vogelge
meinschaft haben.

Die Gewichtung des Kriteriums Sel
tenheit und Gefährdung kann ebenfalls 
nur mehr oder weniger subjektiv erfol
gen. Es wird daher festgelegt, daß die 
höchste erreichbare Stufe einer nationa
len Bedeutung entspricht. Flade (1994: 
531 ff) ermittelte als maximalen Gefähr
dungsgrad „stark gefährdet" bei den von 
ihm beschriebenen Leitartengruppen. Dies 
bedeutet, daß zur Erreichung einer natio-

nalen Bedeutung die Leitartengruppe 
stark gefährdet sein muß bzw. für eine 
landesweite Bedeutung gefährdet und für 
eine regionale Bedeutung wenig gefähr
det.

Beide Kriterien werden über eine 
„und"-Verknüpfung zusammengeführt 
und sollten zur Einstufung der entspre
chenden Bedeutung jeweils zutreffen. Zur 
Einstufung der wichtigen Vogelgemein
schaften siehe Tab. 4.

Die Handlungspriorität für die Vogel
gemeinschaften wird über den Trend der 
Leitartengruppe im UG und in Deutschland 
bestimmt. Bei unterschiedlichen Trends gilt 
vorrangig derjenige im UG. DerTrend führt 
entsprechend derTab. 5 zur Einstufung der 
Handlungspriorität.

In Tab. 6 wird eine Übersicht über die 
wichtigen Brutvogelgemeinschaften und 
die Handlungsprioritäten gegeben.

2.3.2 Flächenbezogene Bewertung 
(„Leitarten-Bewertungsver- 
fahren")

In der flächenbezogenen Bewertung sol
len die avifaunistisch wichtigen Bereiche 
für Brutvögel ermittelt werden. Die Be
stimmung der wichtigen Bereiche erfolgt 
über eine verbal-argumentative Ableitung 
der typenbezogenen Bewertung und geht 
davon aus, daß das Vorkommen einer be
deutenden Vogelgemeinschaft zu einer 
entsprechenden Einstufung der Fläche 
führt.

Oft sind die Leitartengruppen, die 
stellvertretend für die Brutvogelgemein
schaften betrachtet werden, auf den je
weiligen Flächen nicht vollständig ausge
prägt und /oder in zu geringer Dichte ver
treten. Daher ist eine Abstufung der Be
deutung nach den Kriterien Vollständig
keit (= Anteil vorhandener Leitarten der 
Leitartengruppe) und Intaktheit (= Sied
lungsdichte der Leitartengruppe) not
wendig.

Zur Einschätzung der Vollständigkeit 
und Intaktheit der Leitartengruppen gel
ten folgende Richtwerte:
■  Die Leitartengruppe ist vollständig 
ausgeprägt in hoher bis mittlerer Dichte, 
wenn mehr als 2/3 der zu erwartenden 
Leitarten Vorkommen und wenn mehr als 
2/3 der zu erwartenden Leitarten eine 
normale bis überdurchschnittliche Dichte 
aufweisen.
■ Die Leitartengruppe ist unvollstän
dig ausgeprägt in geringer Dichte, wenn 
1/3 bis 2/3 der zu erwartenden Leitar-

§ 8 
4j s. '%c -{= »
)r. .y CD^ J=

-s .y
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Abb. 5: Bestandstrends der Leitartengruppen im UG und in Deutschland.
S ch w a rze  Säulen : T re n d  d e r  L e ita rte n g ru p p e  im UG (a rithm etisches M ittel)
W eiße Säulen : T re n d  d e r  Le ita rte n g ru p p e  in D eutsch land  (a rithm etisches M ittel)
Die W erte  e n tsp re ch e n  fo lg e n d e r Skalierung: stark  zu n e h m e n d  =  + 2; zu n e h m e n d  =  + 1; g le ichb le ib en d  = 
n e hm e nd  =  -1; sta rk  a b n e h m e n d  =  -2.

■ 0; ab-
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Tab. 4: Bewertung der wichtigen Vogelgemeinschaften im UG
Wertstufen Kriterien
national bedeutend mindestens zwei Arten mit national bedeutenden Populationen im UG haben ihren 

Schwerpunkt in der Vogelgemeinschaft und die Leitarten der Vogelgemeinschaft sind 
im Durchschnitt stark gefährdet

landesweit bedeutend mindestens zwei Arten mit landesweit bedeutenden Populationen im UG haben ihren 
Schwerpunkt in der Vogelgemeinschaft und die Leitarten der Vogelgemeinschäft sind 
im Durchschnitt mindestens gefährdet

regional bedeutend mindestens zwei Arten mit regional bedeutenden Populationen im UG haben ihren 
Schwerpunkt in der Vogelgemeinschaft und die Leitarten der Vogelgemeinschaft sind 
im Durchschnitt mindestens wenig gefährdet

lokal bedeutend keine Art oder maximal eine Art mit regional bedeutenden Populationen hat ihren 
Schwerpunkt in der Vogelgemeinschäft und die Leitarten der Vogelgemeinschaft sind 
im Durchschnitt mindestens wenig gefährdet

keine besondere Be
deutung

keine Art mit bedeutenden Populationen hat ihren Schwerpunkt in der Vogelgemein
schaft und die Leitarten in der Vogelgemeinschaft sind im Durchschnitt nicht gefähr
det

Bewertungsstufen Kriterien
sehr hohe Handlungspriorität mittlerer Trend der Leitarten im UG unter -1,0 (deutlich abnehmend)
hohe Handlungspriorität mittlerer Trend der Leitarten im UG von -0,5 bis -0,9 (abnehmend)
mittlere Handlungspriorität mittlerer Trend der Leitarten im UG von -0,1 bis -0,4 (leicht abnehmend)
keine Handlungspriorität mittlerer Trend der Leitarten 0,0 und mehr (gleichbleibend bis zunehmend)

Tab. 6: Übersicht über die Einstufung der wichtigsten Brutvogelgemeinschaften im 
UG und der Handlungspriorität zu ihrem Schutz.
ln Spalte 2 und 3 sind d ie Kriterien  zu r Einstu fun g  d e r  B ed eu tun g  d er V o g e lg e m e in sch a fte n  aufg e fü h rt.
Zu Spalte (2): A rte n  m it A  =  national, B =  lan d esw e it, C  =  reg ional b ed eu tsam en  P o p u latio nen  im UG.

Brulvogelgemeinschaft 
der/des ...

Arten mit wichtigen Populatio
nen im UG

Gefährdungsgrad 
der Leitartengruppe

Bedeutung im 
UG

Handlungs
priorität

Halboffene Niederungen A: Beutelmeise, Schlagschwirl, 
Sperbergrasmücke 
B: Bekassine
C: Braunkehlchen, Neuntöter

gefährdet national mittel

Feuchtgrünlandes B: Weißstorch, Wachtelkönig 
C: Brachvogel, Braunkehlchen, 
Bekassine, Uferschnepfe

stark gefährdet landesweit sehr hoch

Röhrichte und Großseg
genriede

B: Kleinralle, Tüpfelralle, 
Wasserralle, Bartmeise 
C: Rohrweihe, Bekassine, 
Schilfrohrsänger

stark gefährdet landesweit mittel

Feldflur C: Neuntöter stark gefährdet regional sehr hoch
Kieferndickungen und 
Heiden

stark gefährdet regional sehr hoch

Hartholzauen B: Schwarzmilan, Mittelspecht wenig gefährdet regional gering
Eichen-
Hainbuchenwälder

B: Mittelspecht 
C: Grauspecht

wenig gefährdet regional gering

Flachseen B: Schwarzhalstaucher 
C: Löffelente, Knäkente, Rot
halstaucher

gefährdet regional gering

Erlenbruchwälder B: Kranich wenig gefährdet regional gering
Klärteiche B: Schwarzhalstaucher gefährdet regional gering
Fließgewässer wenig gefährdet lokal mittel
Kiesgruben wenig gefährdet lokal mittel
Wohnblockzonen wenig gefährdet lokal mittel
Dörfer wenig gefährdet lokal mittel
Kiefemforste wenig gefährdet lokal mittel
Weidenwälder wenig gefährdet lokal gering
Weiher und Teiche C: Knäkente wenig gefährdet lokal gering
Birkenbruchwälder wenig gefährdet lokal gering
City nicht gefährdet vorhanden gering
Gartenstädte nicht gefährdet vorhanden gering

ten Vorkommen und wenn 1/3 bis 2/3 
der zu erwartenden Leitarten eine norma
le bis überdurchschnittliche Dichte auf
weisen.
■ Die Leitartengruppe ist nur fragmen
tarisch ausgebildet, wenn weniger als 1 / 3 
der zu erwartenden Leitarten Vorkom
men. In der Regel sollten jedoch minde
stens 2-3 Leitarten vertreten sein.

Die Informationen zur Siedlungsdichte 
und Vollständigkeit der Leitartengruppe 
sind den Verbreitungskarten entnommen. 
Die Abgrenzung der Flächen basiert auf 
den in den Verbreitungskarten dargestell
ten ökologischen Raumeinheiten.

Die Einstufung der avifaunistisch wich
tigen Bereiche wird nach den in Tab. 7 ge
nannten Kriterien vorgenommen. Das Er
gebnis der Bewertung ist in Abb. 6 zu se
hen.

2.4 Ziel- und Handlungskonzept des 
avifaunistischen Fachbeitrages

Das Zielkonzept besteht aus drei Teilen:
■ Eine Prioritätenliste für die besonders 
schütz- und entwicklungsbedürftigen 
Brutvogelgemeinschaften in den verschie
denen Landschaftsräumen wird als Beitrag 
zur Leitbildformulierung erarbeitet.

■  Vor dem Hintergrund dieser Prioritä- 
tenliste werden Ziele und Maßnahmen für 
Brutvogelgemeinschaften in einem Hand
lungskonzept formuliert. Die Diskrepanz 
zwischen dem Leitbild und dem gegen
wärtigen Zustand verdeutlicht den aktuel
len Bedarf an Maßnahmen. Ausgehend 
vom Gesamtbestand einer Vogelgemein
schaft im Untersuchungsgebiet ermög
licht es diese Betrachtungsweise, räumlich
funktionale Vernetzungen von Lebensräu
men oder Schwerpunktgebiete der Ver
breitung zu erkennen.

■  Schließlich werden Anmerkungen zur 
Einarbeitung der avifaunistischen Ergeb
nisse in das Zielkonzept der Landschafts
rahmenplanung gegeben.

2.4.1 Prioritätenliste der besonders
schütz- und entwicklungsbedürf
tigen Brutvogelgemeinschaften

Grundlage zur Einteilung der Prioritätenli- 
ste ist die Bestandsaufnahme und die Be
wertung.

Vorrangig schütz- und entwicklungs
bedürftige Brutvogelgemeinschaften 
können nur die sein, die in der typenbe

Tab. 5: Bewertung der Handlungspriorität

zogenen Bewertung als national, landes
weit oder regional bedeutend eingestuft 
wurden und im Landschaftsraum einen 
Schwerpunkt ihrer Verbreitung haben. 
Sonstige schütz- und entwicklungsbe
dürftige Vogelgemeinschaften sind alle 
übrigen regional und überregional be

deutenden Brutvogelgemeinschaften in 
schlechter Ausprägung sowie die lokal 
bedeutenden Brutvogelgemeinschaften.

Eine erste Handlungspriorität erlan
gen die Brutvogelgemeinschaften mit ei
ner sehr hohen und hohen typenbezoge
nen Handlungspriorität, eine zweite
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Tab. 7: Bewertung avifaunistisch wichtiger Bereiche nach dem Leitarten-Verfahren.

Bewertungsstufen Kriterien
national bedeutend • Vorkommen einer national bedeutenden Leitartengruppe in vollständiger Ausprägung 

oder hoher bis mittlerer Siedlungsdichte
landesweit bedeutend • Vorkommen einer landesweit bedeutenden Leitartengruppe in vollständiger Ausprä

gung und hoher bis mittlerer Siedlungsdichte oder
• Vorkommen einer national bedeutenden Leitartengruppe in unvollständiger Ausprä

gung und geringer Siedlungsdichte
regional bedeutend • Vorkommen einer regional bedeutenden Leitartengruppe in vollständiger Ausprägung 

und hoher bis mittlerer Siedlungsdichte oder
• Vorkommen einer landesweit bedeutenden Leitartengruppen in unvollständiger Aus

prägung und geringer Siedlungsdichte oder
• Vorkommen einer national bedeutenden Leitartengruppe in fragmentarischer Ausbil

dung
lokal bedeutend • Vorkommen einer lokal bedeutenden Leitartengruppe in vollständiger Ausprägung 

und hoher bis mittlerer Siedlungsdichte oder
• Vorkommen einer regional bedeutenden Leitartengruppen in unvollständiger Ausprä

gung und geringer Siedlungsdichte oder
• Vorkommen einer landesweit bedeutenden Leitartengruppe in fragmentarischer Aus

bildung
keine besondere Be
deutung

oben formulierte Bedingungen sind nicht erfüllt

Handlungspriorität alle übrigen Brutvogel
gemeinschaften.

In Tab. 8 sind die vorrangigen und 
sonstigen schütz- und entwicklungsbe
dürftigen Brutvogelgemeinschaften bei
spielhaft für zwei Landschaftsräume dar
gestellt.

2.4.2 Handlungskonzept: Ableitung 
von Zielen und Maßnahmen für 
Brutvogelgemeinschaften

Die Ableitung von Zielen und Maßnahmen 
für Brutvogelgemeinschaften erfolgt ver
bal über das Leitartenmodell nach Flade 
(1994): Über eine Interpretation der Ver
breitungskarten der nach der Prioritätenli
ste in den jeweiligen Landschaftsräumen 
besonders schütz- und entwicklungsbe
dürftigen Vogelgemeinschaften sollen fol
gende Fragen beantwortet werden (vgl. 
Flade 1994: 596f):
■  Auf welchen Flächen sind die Leitarten
gruppen noch einigermaßen vollständig 
und in mindestens durchschnittlicher 
Dichte anzutreffen?
11 Auf welchen Flächen sind die Leitar
tengruppen nur unvollständig ausge
prägt und/oder in geringer Dichte oder 
nur noch fragmentarisch vorhanden,
obwohl sie nach dem vorhandenen Land
schaftspotential hier Vorkommen müß
ten?

Kriterien zur Bestimmung sind die 
Vollständigkeit (Anteil der erfaßten Leitar
ten an der zu erwartenden Leitarten
gruppe) und die Intaktheit (Vergleich der 
erfaßten Siedlungsdichten an den zu er
wartenden Siedlungsdichten). Während 
auf Flächen mit einer vollständigen Leitar
tengruppe die Habitatqualitäten ausrei
chen und vorrangig Schutzziele notwen
dig sind, besteht auf Flächen mit unvoll
ständig oder fragmentarisch ausgebilde
ten Leitartengruppen ein hoher Entwick
lungsbedarf.

Weiterhin kann die typenbezogene 
Handlungspriorität Hinweise darauf ge
ben, ob vorrangig Schutz- oder Entwick
lungsziele zu verwirklichen sind. Eine hohe 
Handlungspriorität deutet in der Regel 
auf einen hohen Bedarf an Entwicklungs
maßnahmen hin, da offensichtlich die mo
mentanen Habitatqualitäten zum Erhalt 
der Vogelgemeinschaften nicht mehr 
ausreichen. Die Handlungspriorität wurde 
anhand der Bestandsentwicklung der 
Leitarten im UG festgelegt (vgl. Kap. 
2.3.1).
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Demnach kann die Frage beantwortet 
werden:
■ Welche Maßnahmen sind zur Ver
besserung der Habitatqualitäten für die 
fehlenden oder im Bestand rückgängigen 
Leitarten zu ergreifen?

Es ist zu beachten, daß in den Ver
breitungskarten nicht alle im UG vorkom
menden Leitarten dargestellt sind sowie 
weitere Leitarten nach Flade (1994) ak
tuell im UG nicht Vorkommen. Deren Le
bensraumansprüche sollten jedoch eben
falls berücksichtigt werden.

Bei der Entwicklung von Zielen und 
Maßnahmen sind auch populationsöko
logische Aspekte zu beachten:
■ Welche Mindestflächengröße ist für 
den Erhalt oder die Entwicklung der Teil
populationen der betreffenden Vogelar
ten notwendig ?
■ Wie sieht die zukünftige Entwicklung 
der Population unter den gegebenen und 
unter den verbesserten Voraussetzungen 
aus?
■ Ist eine Wiederbesiedlung von zur Zeit 
unbesiedelten Flächen möglich?

Prinzipiell sollte der Schutz von Vogel
gemeinschaften auf Flächen stattfinden, 
die noch eine möglichst vollständige Leit
artengruppe in normaler oder überdurch
schnittlicher Dichte aufweisen und die 
noch große Bestände beherbergen.

Eine Entwicklung von Vogelgemein
schaften sollte auf Flächen geschehen, die 
noch Reste der zu fördernden Leitarten
gruppe beherbergen bzw. den fehlenden 
Leitarten einen potentiellen Lebensraum 
bieten. Auch sollten Flächen dann entwik- 
kelt werden, wenn ein räumlicher Zusam
menhang zu noch besiedelten Flächen 
besteht bzw. ihre Lage für räumlich-funk
tionale Beziehungen wichtig ist.

Die Ziele und Maßnahmen für die bei 
Jebram (1995) beschriebenen Brutvogel
gemeinschaften sind hier nicht darge
stellt.

2.4.3 Hinweise zur Einarbeitung der 
avifaunistischen Ergebnisse in 
das Zielkonzept der Landschafts
rahmenpläne

Nach dem Gliederungsschema für den 
Landschaftsrahmenplan gemäß des RdErl. 
d. ML. v. 31.7.1987 sind im Zielkonzept 
des Landschaftsrahmenplanes folgende 
Kapitel zu bearbeiten:
Kap. 5. „Schutzwürdige Teile von Natur 

und Landschaft"
Kap. 6. „Erforderliche Schutz-, Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen"
Kap. 7. „Maßnahmen des besonderen 

Artenschutzes"
Kap. 8. „Anforderungen an Nutzungen" 
Kap. 9. „Hinweise für die Raumordnung 

und Bauleitplanung"

Im folgenden sollen Hinweise zur Ein
arbeitung der Ergebnisse dieser Arbeit in 
die Kapitel des Zielkonzeptes der Land
schaftsrahmenpläne gegeben werden.

a) Kap. 5. „Schutzwürdige Teile von 
Natur und Landschaft"

In diesem Kapitel sind die Landschaftstei
le und -bestandteile zu bestimmen, die 
im Hinblick auf das Zielkonzept die Vor
aussetzungen der §§ 24, 26-28 und 33 
NNatG erfüllen (NLVA-FFN 1989: 30). Für 
den Schutz der Vogelwelt im UG kom
men vorrangig die Schutzinstrumente 
„Naturschutzgebiet" nach § 24 NNatG 
und „Landschaftsschutzgebiet" nach § 26 
NNatG in Frage.

Ein Ergebnis der Bewertung — die avi- 
faunistisch wichtigen Bereiche — sind da
bei folgendermaßen zu beachten:
Die national und landesweit bedeuten
den Gebiete erfüllen die Kriterien des § 24 
NNatG 2) und sollten daher, falls noch 
nicht erfolgt, als Naturschutzgebiet aus
gewiesen werden. Die regional und lokal 
bedeutenden Gebiete erfüllen die Krite

rien des § 26 Abs. 1 Ziff. 1 NNatG und 
sollten daher, falls noch nicht erfolgt, als 
Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen 
werden.

b) Kap. 6. „Erforderliche Schutz-, Pflege-
und Entwicklungsmaßnahmen"

Die erforderlichen Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen werden im 
Landschaftsrahmenplan üblicherweise 
landschaftsraumbezogen dargestellt.

Die Ziele und Maßnahmen sind zu
nächst für Brutvogelgemeinschaften for
muliert worden. Diese Ergebnisse sollten 
in einem weiteren Arbeitsschritt auf der 
Ebene von Landschaftsräömen zusammen
geführt werden.

Schließlich sind diese mit den Ergeb
nissen anderer Fachbeiträge in einem 
landschaftsraumbezogenen Ziel- und 
Maßnahmenkonzept zu beschreiben. Auf 
konkreter räumlicher Ebene können so
mit eventuell auftretende naturschutz
fachliche Zielkonflikte abgeglichen wer
den.

Wie die Zusammenführung der Ziele 
und Maßnahmen für Brutvogelgemein
schaften aussehen kann, soll beispielhaft 
für einen Landschaftsraum dargestellt 
werden (siehe Tab. 9). Dieses stellt nicht 
das endgültige Handlungskonzept dar, 
sondern soll lediglich die Ziele und Maß
nahmen aus avifaunistischer Sicht aufzei
gen.

c) Kap. 7. „Maßnahmen des beson
deren Artenschutzes"

Nach den ,,Hinweise[n] der Fachbehörde 
für Naturschutz zur Aufstellung des Land
schaftsrahmenplanes" (NLVA-FFN 1989: 
30) sind im Kap. „Maßnahmen des be
sonderen Artenschutzes" Arten aufzufüh
ren, deren Lebensräume nicht oder nicht 
zweckmäßig über die Flächenschutzin
strumente des NNatG geschützt wer
den können. Zusätzlich sind besonders 
gefährdete Arten zu benennen, für deren 
Überleben kurzfristig besondere Hilfs
programme erforderlich sind bis die 
Maßnahmen des Flächenschutzes gegrif
fen haben {MELF1989: 98).

„Maßnahmen des besonderen Arten
schutzes" sind für Arten notwendig (nach 
MELF: 1989 98ff),
■  die den Gefährdungskategorien 1 = 
„vom Aussterben bedroht" und 2 = „stark 
gefährdet" der Roten Listen angehören,

2) D iese Festlegu ng  e n tsp rich t e in er in tern en  A b sp ra 
che  beim  N LÖ.

Tab. 8: Schutz- und entwickiungsbedücftige Brutvogelgemeinschaften in zwei 
Landschaftsräumen des UG
Landschaftsraum vorrangig schütz- und ent

wicklungsbedürftige Vogel
gemeinschaften mit erster 
Handlungspriorität

vorrangig schütz- und ent
wicklungsbedürftige Vogel
gemeinschaften mit zweiter 
Händlungspriofität

sonstige schütz- und ent
wicklungsbedürftige Vogel
gemeinschaften

Vorsfelder Wer
der

Feldflur (nördlich Hoitlin
gen-Rühen), Kieferndickun
gen und Heiden

Feldflur (südlich Hoitlingen- 
Rühen), Kiesgruben, Weiher 
und Teiche, Kiefemforste, 
Siedlungen

Drömling Feuchtgrünland Halboffene Niederungen, 
Hartholzauen, Erlenbruch- 
wälder, Röhrichte und Groß
seggenriede

Eichen-Hainbuchenwälder, 
Birkenbruchwälder, Wei
denwälder, Weiher und Tei
che, Fließgewässer, Siedlun
gen
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Tab. 9: Handlungskonzept für den Landschaftraum Vorsfelder Werder aus avifau
nistischer Sicht
Erläu teru n g e n : Zeile  2: f e t t  =  vo rrang ig  schü tz- und e n tw ick lu n g sb e d ü rftig e  B ru tv o g e lg em ein sch aften  m it e rste r  
H an d lu ng sp rio rität; un terstrich en  =  vo rrang ig  schü tz- und e n tw ick lu n g sb e d ü rftig e  B ru tv o g e lg em ein sch aften  m it 
z w e ite r  H an d lu ng sp rio rität; no rm al =  so n stig e  schü tz- und e n tw ick lu n g sb e d ü rftig e  B ru tv o g e lg em ein sch aften ; Z e i
le 3: f e t t  =  natio nal b e d e u te n d ; un terstrich en  =  la n d e sw e it b e d e u te n d ; k u r s iv  =  reg ional b e d e u te n d ; no rm al =  
lokal b e d e u te n d

Landschaftsrauin Vorsfelder Werder
vorrangige und sonstige schutz- 
und entwicklungsbedürftige 
Brutvogelgemeinschaften

Feldflur (nördlich Hoitlingen-Rühen), Kieferndickungen und Heiden, Feldflur (südlich 
Hoitlingen-Rühen), Kiesgruben, Weiher und Teiche, Kiefemforste, Siedlungen, Eichen- 
Hainbuchenwälder

avifaunistisch wichtige 
Bereiche

Weißer Berg, Äcker südl. Bergfeld, Stahlberg, Wipperteich 
Wolfsburger Rieselfelder

Handlungskonzept aus 
avifaunistischer Sicht

• Vorrangig ist die Verbesserung der Habitatqualitäten in der Feldflur, besonders im Ge
biet nördlich Hoitlingen - Rühen durch Anlage von Ackerrandstreifen, Brachen und 
brachliegenden Säumen entlang von Wegen und Waldgrenzen; langfristig Verkleine
rung der Schlaggröße und in Teilbereichen extensive Landwirtschaft.

•  Erhalt der bestehenden Alleebäume und in strukturarmen Ackergebieten Anlage von 
Hecken und Baumreihen.

• Vorrangige Förderung kleiner vegetationsarmer verheideter Flächen in Kiefemforsten 
durch Nichtauffbrstung nach Kahlschlag oder Schäden.

• Erhalt der vorhandenen Kiesgruben nach der Abbauphase (keine Verfüllung) und all
mählicher Sukzession überlassen.

• Erhalt und Entwicklung von laubholzreichen Kiefernwäldern mit hohem Anteil von 
Altholz.

■ die an menschliche Siedlungen und 
Wirtschaftsweisen angepaßt sind,
■  die Wirtschaftsgüter und Wirtschafts
formen mitnutzen und häufig als Konkur
renten betrachtet werden (insbesondere 
fischfressende Arten und landwirtschaftli
che Nutzpflanzen aufnehmende Arten) 
und
■  die Opfer technischer Einrichtungen 
werden (Draht-, Strom-, Straßenopfer).

Die Ziele und Maßnahmen für den 
besonderen Artenschutz sind überwie
gend im Handlungskonzept (Ziele und 
Maßnahmen für Brutvogelgemeinschaf
ten) genannt worden und in das Hand
lungskonzept der Landschaftsrahmen
pläne zu übernehmen. So sind auch die 
„vom Aussterben bedrohten" und „stark 
gefährdeten" Arten in der Bewertung und 
Zielkonzeption des avifaunistischen Bei
trages entsprechend ihres Gefährdungs
grades berücksichtigt worden.

d) Kap. 8. „Anforderungen an
Nutzungen"

Im Kapitel „Anforderungen an Nutzun
gen" sollen Hinweise gegeben werden, 
„wie andere Behörden und öffentliche 
Stellen [...] in ihrem Aufgabenbereich und 
mit ihren Instrumenten die Ziele des Na
turschutzes und der Landschaftspflege 
unterstützen können" (NLVA-FFN 1989: 
31).

Generell lassen sich für einige land
schaftsbestimmende Nutzungen aus avi
faunistischer Sicht Forderungen aufstel
len, die mehr oder weniger in allen Land
schaftsräumen gelten, z.B.:
■ Siedlung/Verkehr: Die Siedlungsent
wicklung sollte nicht in freier Landschaft,

vielmehr in Anschluß an bestehenden 
Siedlungsflächen geschehen. Eine weitere 
Zerschneidung der Landschaft durch Stra
ßenbau ist zu vermeiden. Bei Bedarf sind 
bestehende Straßen auszubauen.
■ Forstwirtschaft: Keine weitere Er
schließung durch Wegebau und Erhaltung 
noch unerschlossener Waldbereiche durch 
Verzicht auf weiteren Wegebau. Ein Netz 
von Kleinstrukturen aus strukturreichen 
Wegrändern, Waldwiesen, nassen und 
trockenen Stellen, Tümpeln usw. sollte 
aufgebaut werden. Liegendes und v.a. ste
hendes Totholz ist zu belassen. Nadel
baum- und Pappelforste sind zugunsten 
standortgerechter Laubwaldgesellschaf
ten zu verringern.

e) Kap. 9 „Hinweise für die Raum
ordnung und Bauleitplanung"

Eine Aufgabe des Landschaftsrahmenpla
nes ist es, den landschaftspflegerischen 
Beitrag zur Gesamtentwicklung (Regio
nales Raumordnungsprogramm) zu lie
fern.

Die im Kapitel 5 des LRP „ermittelten, 
gemäß § 24 NNatG schutzwürdigen Ge
biete sind aus der Sicht des Naturschut
zes und der Landschaftspflege für die 
Darstellung als ,Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft' im regionalen 
Raumordnungsprogramm aufzunehmen" 
(NLVA-FFN 1989: 32, Hervorhebung durch 
den Verfasser). Dies sind somit alle avi- 
faunistisch national und landesweit be
deutenden Gebiete.

Die gemäß § 26, Abs. 1, Ziff. 1 NNatG 
schutzwürdigen Teile, also die avifauni- 
stisch regional und lokal bedeutenden 
Gebiete, werden als „Gebiete mit be

sonderer Bedeutung für Natur und 
Landschaft" vorgeschlagen (NLVA-FFN 
1989: 32).

3. Empfehlungen zum
Gebrauch avifaunistischer 
Daten in der Landschafts
rahmenplanung in Nieder
sachsen

Die Integration der avifaunistischen Daten 
kann grundsätzlich auf zwei Wegen erfol
gen:
■ Die avifaunistischen Daten werden als 
eigenständiger Beitrag in der Bestandsauf
nahme, der Bewertung und im Zielkonzept 
behandelt, wie es in dieser Arbeit erfolgt. 
Die Zielkonzeptionen aus den Fachbeiträ
gen zu anderen Artengruppen und /oder 
anderen Schutzgütern (Boden, Wasser, Kli
ma /Luft, Landschaftserleben) sind dann 
später zusammenzuführen, zu überprüfen 
und ggf. anzupassen.
■  Die Daten der verschiedenen Arten
gruppen werden auf der Ebene der Bio
top- oder Lebensraumtypen zusammen
fassend beschrieben und später mittels 
eines aggregierenden Verfahrens unter 
Einbeziehung aller faunistischen und ve- 
getationskundlichen Daten bewertet.

Oft ist es sinnvoll, die Ergebnisse der 
avifaunistischen Kartierung neben den Er
gebnissen anderer faunistischer Kartie
rungen getrennt auszuwerten. Vögel 
stellen i.d.R. die am besten untersuchte 
faunistische Artengruppe dar; auch liegt 
umfangreiches Vergleichsmaterial vor. Die 
folgende Empfehlung zeichnet den Weg 
für einen eigenständigen avifaunistischen 
Beitrag.

a) Bestimmung des Untersuchungs
bedarfs und Anmerkungen zu 
Freilanderfassungsmethoden

Vor dem Beginn der Freilanderfassungen 
ist der Untersuchungsbedarf zu bestim
men, um einen möglichst geringen Erfas
sungsaufwand im Freiland bei einem maxi
malen Informationsgewinn zu erhalten. 
Durch Auswertungen von Vorinformatio
nen, v.a. regionalen Avifaunen, und durch 
die Befragung von Gebietskennern sind 
die für das weitere planerische Handeln 
relevanten Arten und Vogelgemeinschaf
ten möglichst genau zu bestimmen.

Bei den Brutvögeln sind dies zum einen 
Arten und Vogelgemeinschaften, die im 
regionalen und überregionalen Vergleich
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einen Verbreitungsschwerpunkt im Un
tersuchungsgebiet haben, zum anderen 
sind dies empfindliche Arten, die eine enge 
Bindung an bestimmte Habitatqualitäten 
haben und durch vorhandene oder ge
plante Nutzungen beeinträchtigt werden 
(Brinkmann 1994: 80). Zu diesen Arten 
zählen v.a. Arten der Roten Listen sowie 
Indikatorarten mit engen Lebensraumbin
dungen (v.a. Leitarten nach Flade 1994). 
Somit ist vor der eigentlichen Freilander
fassung eine Liste der zu kartierenden 
Arten aufzustellen, die im Laufe der Frei
landerfassung bei Bedarf anzupassen ist. 
Eine vollständige Kartierung aller Leitar
ten nach Flade, unter denen sich einige 
häufige Arten befinden, wird i.d.R. in vie
len Lebensraum- bzw. Landschaftstypen 
nicht möglich (besonders im Wald und 
Siedlungen) und auch nicht notwendig 
sein.

Grundlegende Methode zur Erfassung 
von Brutvögeln in der Landschaftsrahmen
planung ist die Revierkartierung. Da der 
zeitliche und personelle Aufwand bei ei
ner üblichen Revierkartierung für eine 
flächendeckende oder zumindest große 
Flächen umfassende Kartierung mit 8-10 
Begehungen zu groß ist und auch nicht 
das gesamte Arteninventar erfaßt wer
den braucht, kann zur Zeitreduzierung 
die Anzahl der Begehungen etwa halbiert 
werden (näheres dazu siehe in Jebram 
1995: 192). Gebiete, deren Vogelbestand 
bekannt ist, können ausgespart werden. 
Die Daten sollten jedoch nicht älter als 
5 Jahre sein.

Als Mindeststandard bei der Freiland
erfassung von Brutvögeln ist nach der PG 
„ Ornithologie und Landschaftsplanung" 
(1995: 22) die qualitative Kartierung von 
ausgewählten Arten auf der Basis pla
nungsorientierter, ökologischer Raumein
heiten vorzunehmen. Bei der qualitativen 
Erfassung soll lediglich für eine bestimmte 
Fläche unabhängig von der Siedlungs
dichte festgestellt werden: Brutvogel ja 
oder nein?

b) Darstellung der Kartierungsergeb
nisse und Bewertung

Die Darstellung der Erfassungsergebnisse 
sollte grundsätzlich lebensraumbezogen 
in Form von Brutvogelgemeinschaften er
folgen, um sie für das weitere planerische 
Handeln handhabbar zu machen. Dabei 
sind die von Fiade (1994) beschriebenen 
Leitartengruppen und Landschaftstypen

auf die Verhältnisse im Untersuchungs
gebiet anzupassen. Während einige Leit
arten nicht geeignet sind, da sie im jewei
ligen Untersuchungsgebiet nicht Vorkom
men und auch nie vorkamen oder ausge
storben sind, sind andere zusätzliche 
regionale Leitarten zu benennen, wenn 
diese einen Schwerpunkt für einen Le
bensraum zeigen. Generell sollten dabei 
die Verhältnisse über das Untersuchungs
gebiet hinaus beachtet werden, da eine 
Einteilung der Leitarten allein aus den 
Kartierungsergebnissen im Untersu
chungsgebiet zu falschen Schlüssen füh
ren kann. So sollten ausgestorbene Leit
arten noch berücksichtigt werden, wenn 
diese in der Region noch Vorkommen und 
eine Wiederbesiedlung unter den jetzi
gen und zukünftigen Bedingungen mög
lich erscheint. Großräumige Verbreitungs
areale sind dabei zu beachten. In der Re
gel finden sich unter den Leitarten nach 
Fiade viele Rote-Liste-Arten, da sowohl 
Leitarten als auch Rote-Liste-Arten eher 
stenöke Arten sind. Somit fließen auch 
die Rote-Liste-Arten in die weitere Be
wertung und Zielkonzeption mit ein. Ar
tenlisten für das gesamte Untersuchungs
gebiet oder sonstige heterogene Be
zugsflächen sind von geringer Aussage
kraft.

Im Kapitel „Bestandsaufnahme" sind 
die wichtigen Vogelgemeinschaften mit 
den Themen Lebensraum, Zusammenset
zung der Vogelgemeinschaften, Gefähr
dungsursachen, Verbreitung und — wenn 
Informationen vorliegen -  Bestandsent
wicklung zu beschreiben. Zur Erfassung 
und Beurteilung der Bestandstrends sind 
vorhandene Publikationen und Daten
sammlungen über das UG und seine Um
gebung auszuwerten. Bei den Beschrei
bungen sind besonders die Arten hervor
zuheben, die nach der Roten Liste beson
ders gefährdet sind und die eine beson
dere Zeigerfunktion für den Zustand ihrer 
Lebensräume haben (Leitarten, die nur 
auf maximal 2-3 Lebensraumtypen be
schränkt sind). Zur Vorbereitung der Ab
leitung von Zielen und Maßnahmen nach 
dem Leitartenmodell von Fiade (1994) 
sollten Verbreitungskarten einzelner Brut
vogelgemeinschaften oder ggf. zusam
mengefaßt für zwei oder drei Vogelge
meinschaften, falls sich deren Leitarten
gruppen überschneiden, wie in Abb. 3 er
arbeitet werden.

Die Bewertungsmethode richtet sich 
nach den zugrundeliegenden Informatio
nen.

Sie soll zunächst auf der typenbezo
genen Ebene folgende Fragen beantwor
ten:
■ Welche Arten und/oder Vogelge
meinschaften sind aus nationaler, lan
desweiter, regionaler oder lokaler Sicht 
besonders schützenswert?:
Die besonders schutzbedürftigen Arten 
und/oder Vogelgemeinschaften sind an
hand der Kriterien Seltenheit und Gefähr
dung nach den Roten Listen sowie Popu
lationsgröße zu bestimmen. Dabei kann 
eine Herleitung, wie in dieser Arbeit, ver
folgt werden. Oft liegen jedoch nicht die 
erforderlichen Informationen, insbeson
dere zur Populationsgröße vor. Auch 
macht diese Herleitung bei relativ kleinen 
Untersuchungsgebieten nur wenig Sinn. 
Zumindest kann der Gefährdungsgrad der 
Leitartengruppen nach den Roten Listen 
bestimmt werden.
■ Bei welchen Arten und/oder Vogel
gemeinschaften zeigt der Bestandstrend 
eine negative Entwicklung, und besteht 
daher eine besondere Handlungspriori
tät?:
Idealerweise sollten durch den Bestands
trend der Arten und/oder der Vogelge
meinschaften aufgezeigt werden, für wel
che eine besondere Handlungspriorität 
besteht. Für diese sind Sofortmaßnahmen 
einzuleiten und vorrangig Entwicklungs
ziele festzusetzen, da offensichtlich die 
momentanen Lebensraumbedingungen 
nicht ausreichen. Nicht in jedem Fall wird 
es möglich sein, für das konkrete Untersu
chungsgebiet Bestandstrends zur Verfü
gung zu haben. Daher sollten auch über
regional bestimmte Bestandstrends hin
zugezogen werden.

In einer folgenden flächenbezogenen 
Bewertung soll festgestellt werden:
■ Wo liegen avifaunistisch wichtige 
Bereiche?:
Zur Bestimmung der avifaunistisch wichti
gen Bereiche sollten, wenn das Untersu
chungsgebiet in Niedersachsen liegt, zu
nächst die Informationen aus den Kar
ten „Avifaunistisch wertvolle Bereiche in 
Niedersachsen — Brutvögel" (Heckenroth 
1994) entnommen werden, zusätzlich sind 
beim NLÖ aktuelle Änderungen zu erfra
gen. Da die beim NLÖ vorliegenden Da
ten jedoch eher zufällig erfaßt wurden, 
sind die Bestände der Brutvögel oft un
tererfaßt. Die Bestimmungen der avifau
nistisch wichtigen Bereiche für Brutvögel 
kann bei einer vorherigen typenbezoge
nen Bewertung der Vogelgemeinschaf
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ten wie in dieser Arbeit verbal-argumen
tativ vorgenommen werden. Falls dies 
nicht möglich ist, sollte das Rote-Liste- 
Punkteverfahren von Berndt et ai (1978) 
mit den Änderungen vom NLÖ-FFN (o.J.) 
angewendet werden.

c) Zielkonzeption

Zunächst sind auf Grundlage der Be
standsaufnahme und Bewertung die für 
die Landschaftsräume besonders und 
sonstigen schutzbedürftigen Arten und 
Vogelgemeinschaften in einer Prioritä
tenliste zu nennen. Dies sind Arten und 
Vogelgemeinschaften, die im regionalen 
oder überregionalen Vergleich besonders 
vollständig ausgeprägt sind (auf Vogel
gemeinschaften bezogen) oder einen 
Verbreitungsschwerpunkt in dem betref
fenden Landschaftsraum haben und so
mit mehr oder weniger spezifisch für 
diesen Raum sind. Zusammen mit den 
Ergebnissen der Bestandsaufnahme und 
Bewertung anderer faunistischer Arten
gruppen, der Biotoptypen und der an
deren Schutzgüter des Naturschutzge
setzes (Boden; Wasser; Luft/Klima; Viel
falt, Eigenart und Schönheit) fließen diese 
Informationen in die Leitbildformulie
rung ein. Auf der Ebene der Landschafts
räume kann es nun zu einer ersten Abwä
gung bei innerfachlichen Zielkonflikten 
kommen.

Im folgenden Handlungskonzept
werden in einem ersten Schritt Ziele und 
Maßnahmen für Brutvogelgemeinschaf
ten formuliert:
Die Ableitung der flächenbezogenen Zie
le und Maßnahmen erfolgt auf Grund
lage der Ergebnisse der Bewertung, der 
Anwendung des Leitartenmodells von 
Flade (1994) sowie weiterer popula
tionsökologischer Aspekte. Bei der An
wendung des Leitartenmodells werden 
die Verbreitungsbilder der nach der Prio
ritätenliste in den jeweiligen Landschafts
räumen besonders schutzbedürftigen Vo
gelgemeinschaften interpretiert (siehe 
Kap. 2.4.2).

In einem zweiten Schritt folgt die Er
arbeitung des Handlungskonzeptes auf 
der Ebene von Landschaftsräumen, in
dem die Ergebnisse des avifaunistischen 
Fachbeitrages und die Ergebnisse aus den 
Fachbeiträgen anderer Artengruppen 
und/oder anderer Schutzgüter zusam
mengeführt werden. Eventuell auftre
tende innerfachliche Zielkonflikte sind

hier auf konkreter räumlicher Ebene ab
zugleichen.
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Anwendungsmöglichkeiten des 
Leitartenmodells am Beispiel des 
Landschaftsrahmenplanes Emden 
und eines avifaunistischen Gutachtens 
zum Besonderen Schutzgebiet 
„Ostfriesische Meere"
von Matthias Bergmann

1. Einleitung

Mit dem ,Leitarten-Modell' von Flade 
(1994) eröffnet sich die Möglichkeit zur 
Anwendung eines neuen Bewertungsver
fahrens von Brutvogelgebieten. Zumin
dest in Niedersachsen wurde bislang die 
Bewertung von Brutgebieten überwie
gend mit dem sogenannten ^ -V e rfa h 
ren' nach Berndt Heckenroth & Winkel 
(1978) durchgeführt. Allerdings lassen sich 
aus dem RL-Verfahren nur schwer pla
nungsrelevante Aussagen etwa zu Defizi
ten bzw. konkreten Maßnahmen ableiten. 
In der Vergangenheit orientierten sich 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß
nahmen daher fast auschließlich an den

Vorkommen gefährdeter Arten. Für Le
bensräume ohne oder mit nur wenigen 
gefährdeten Arten wie bspw. Siedlungen, 
Wälder oder Wallheckengebiete konnten 
hingegen kaum Maßnahmen abgeleitet 
werden.

Mit dem Leitartenmodell von Flade 
ist jedoch eine Betrachtung sämtlicher 
Lebensräume möglich, so daß es den 
Ansprüchen der Landschaftsplanung an 
eine flächendeckende Bewertung eher 
gerecht wird. Durch die Beschreibung 
von Brutvogelgemeinschaften mit ihrer je
weils typischen Artenvielfalt und Sied
lungsdichte lassen sich zudem konkrete 
planerische Ziele und Erfordernisse erar
beiten.

Das Leitartenmodell muß sich jedoch 
noch in der Planungspraxis bewähren und 
auf seine Anwendbarkeit hin weiterent
wickelt werden. Flade selbst ermuntert 
den Anwender das Leitartensystem nicht 
schematisch zu gebrauchen. In zwei Bei
spielen wurde daher das Leitartenmodell 
angewendet, um Möglichkeiten einer pla
nungsorientierten Anwendung zu erar
beiten. Allerdings wurde zunächst auf 
eine Erweiterung der Leitartengruppen 
verzichtet, da weitere regionale Leitarten 
erst nachgewiesen bzw. bestätigt werden 
müssen.

Bei den Beispielen handelt es sich um 
den Landschaftsrahmenplan (LRP) der 
kreisfreien Stadt Emden (Bergmann, Hen
ning & Wiese-Liebert 1996) und ein avifau- 
nistisches Gutachten für das Besondere 
Schutzgebiet „Ostfriesische Meere" (BSG- 
OM), daß im Auftrag der Staatlichen Vo
gelschutzwarte Niedersachsen durchge
führt wurde {Baum, Bergmann & Bohlen 
1995).

2. Lage und Kurzbeschreibung 
der Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungsgebiete befinden sich 
im äußersten Nordwesten Deutschlands, 
in Ostfriesland (vgl. Abb 1). Das Emder 
Stadtgebiet umfaßt dabei ca. 11.000 ha, 
das Besondere Schutzgebiet „Ostfriesi
sche Meere" etwa 4.500 ha. Beide Gebiete 
liegen in der Naturräumlichen Region 
„Watten und Marschen" bzw. im Natur
raum „Emsmarschen" mit Übergängen der 
Ostfriesischen Meere zur „Ostfriesischen 
Geest".

In Emden überwiegen See- und Brack
marschböden, während im Gebiet der Ost
friesischen Meere Moormarsch, Nieder- 
und Hochmoor sowie Anmoorgleye vor
herrschen.

Die tischebenen und weithin offenen 
Landschaften der UG liegen auf Meeres
spiegelniveau und sind daher mehr oder 
weniger stark grundwasserbeeinflußt und 
grünlanddominiert. Inmitten dieser soge
nannten „Meedenlandschaften" (Meeden 
von mähen) befanden sich einst zahlreiche 
größere und kleinere natürliche Flachseen, 
die in Ostfriesland Meere genannt werden. 
Infolge anthropogener Trockenlegungen 
und Überschlickungen sind heute nur noch 
einige von ihnen erhalten, wobei das 
Große Meer mit ca. 4,5 km Länge und etwa 
einem Kilometer Breite der größte See Ost
frieslands ist.

(schwarz — Emder Stadtgebiet, gepunktet — Besonderes Schutzgebiet Ostfriesische 
Meere)
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In diesen großen Niederungslandschaf
ten brüten noch heute u.a. beachtliche 
Wiesenvogelbestände. So kommen in bei
den UG zusammen etwa 700 Kiebitz-, 
300 Uferschnepfen-, 100 Rotschenkel- 
und 25 Brachvogel-Brutpaare vor. Beson
ders hervorzuheben ist auch die enorme 
Dichte an Weihen: 40 Bp. Rohrweihe, 
10 Bp. Wiesenweihe und ein Kornweihen- 
Brutpaar.

Außer dem Grünland sind die Flach
seen mit ihren breiten Verlandungszonen 
wichtige Habitattypen. Am Großen Meer 
befand sich bis Mitte der 1970er Jahre 
der letzte Brutplatz des Seggenrohr
sängers in der alten BRD, heute sind für 
beide UG vor allem die insgesamt ca.

350 Bp. Schilfrohrsänger und über 100 
Bp. Blaukehlchenvon nationaler Bedeu
tung.

3. Vorgehensweise der 
Erfassung und Darstellung 
der Ergebnisse

Die avifaunistischen Bestandsaufnahmen 
erfolgten in Emden 1991 /92 und im BSG- 
OM 1995. In Emden wurde in 2-3 Bege
hungen eine Revierkartierung aller RL- 
Arten und ausgewählter Leitarten durch
geführt, zusätzlich wurde eine Gesamtar
tenliste geführt. Dabei lag für das Emder

Stadtgebiet bereits vor Beginn der Kartie
rungen eine Bestandsschätzung aller vor
kommenden Brutvogelarten vor (Rettig 
1991).

Im Gebiet der Ostfriesischen Meere 
bestand die Erfassung in 5-8 Begehungen 
als Revierkartierung aller RL-Arten und 
Leitarten, während sämtliche übrigen Ar
ten halbquantitativ kartiert wurden. Aus
genommen waren hingegen die Sied
lungsbereiche und Röhrichte, wobei für 
die Röhrichte bereits eine aktuelle Be
standsaufnahme vorlag (Ballhaus 1992). 
Zur Abschätzung des Bruterfolgs der Wie
senvögel wurden in Teilbereichen auch 
Bruterfolgskontrollen durchgeführt.

Neben textlichen Beschreibungen 
wurden für die RL-Arten und Leitarten 
auch Verbreitungskarten angefertigt. Im 
LRP Emden war aus Gründen der Über
sichtlichkeit eine Darstellung der Brut
vorkommen getrennt nach Familien er
forderlich: 1. Schnepfenvögel und Ral
len; 2. Entenartige Schwimmvögel, See
schwalben und Möwen; 3. Hühner- und 
Schreitvögel, Tauben, Spechte, Greifvö
gel und Eulen; 4. Sing- bzw. Kleinvögel.

Im avifaunistischen Gutachten des 
BSG-Ostfriesische Meere sind die Brutvo
gelgemeinschaften nach Flade in einzel
nen Karten dargestellt, wobei jeweils 
mehrere i.d.R. sich überschneidende Avi- 
zönosen zusammengefaßt wurden:

1. Brutvogelgemeinschaften der Binnen
gewässer sowie der Gehölzbestände 
und Großvögel

2. Brutvogelgemeinschaften der Röh
richte, Großseggenriede und Naßbra
chen

3. Brutvogelgemeinschaften der grund
wassernahen Marschen und des bin
nenländischen Feuchtgrünlandes.

Jedes Brutvorkommen wurde dabei 
mit einem Symbol in der Karte verzeich
net (s. Abb. 2). Bei der Darstellung erhiel
ten die einzelnen Brutvogelgemeinschaf
ten verschiedene Symbole (z.B. Stillge
wässer — Kreise; Wälder und Gebüsche — 
Dreiecke). Außerdem wurden den Leitar
ten große Symbole und den Begleitarten 
kleine Symbole zugeordnet. Zu den Be
gleitarten wurden außer den von Flade 
genannten Arten auch weitere typische 
und gefährdete Arten hinzugenommen 
(s. Abb. 3).
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4. Beschreibung der 
Bewertungsmethodik

Voraussetzung für die Bewertung der 
Brutvorkommen und die Darstellung der 
avifaunistisch wertvollen Bereiche war je
weils eine Unterteilung der UG in einzelne 
Landschafts- bzw. Bewertungseinheiten. 
Hierbei wurde jeweils das gesamte UG un
tergliedert in möglichst homogene Berei
che hinsichtlich Standort (Boden, Wasser
haushalt etc.) und Nutzung. Die aktuelle 
Verbreitung der Vogelarten spielte bei der 
Abgrenzung jedoch keine Rolle!

Jede Landschaftseinheit sollte mög
lichst nur einer ,Haupt-Brutvogelgemein
schaft' zugeordnet werden können. In 
Emden entstanden so Landschaftseinhei
ten von durchschnittlich 100-500 ha 
Größe, im BSG überwiegend Größenord
nungen von 100-300 ha.

Die Bewertung der Landschaftseinhei
ten als Brutgebiete erfolgte in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen wurde anhand der 
Verbreitung gefährdeter Arten die Schutz
bedürftigkeit abgeleitet (Verfahren nach 
Berndt Heckenroth & Winkel\ 1978) und 
andererseits durch die Beurteilung von 
Vollständigkeit und Intaktheit der jewei
ligen Brutvogelgemeinschaften (nach Fia- 
de 1994) der Entwicklungsbedarf be
stimmt. Beide Verfahren lassen zudem 
Aussagen zur Schutzwürdigkeit der ein
zelnen Gebiete zu.

Das Verfahren von Berndt Heckenroth 
& Winkel (1978) wurde von der Staatli
chen Vogelschutzwarte intern weiterent
wickelt und dient der Bewertung von 
Brutgebieten nationaler, landesweiter, re
gionaler und lokaler Bedeutung. Es basiert 
auf einem differenzierenden Punktesy
stem unter Berücksichtigung eines Flä
chenfaktors. Die verschiedenen Gefähr
dungskategorien werden hierbei auf die 
jeweilige Anzahl der betreffenden Art 
bezogen, so daß sich für jede Art in ei
nem Gebiet eine bestimmte Punktzahl er
gibt (s. Abb. 4)

Für jedes Gebiet werden anschließend 
die Punktzahlen aller vorkommenden RL- 
Arten addiert und durch den Flächenfak
tor (= qkm, mind. 1,0) dividiert. Die Ein
stufung erfolgt dann entsprechend fol
gender Angaben zu Mindestpunktzahlen 
(Heckenroth), 1995 mdl.):

> 25 Punkte = national bedeutend 
(nach RL-BRD, Bezug 
Bundesrepublik)

LEGENDE:

Leitarten der qrundw assernahen  M arschen

und des b innenländischen Feuchtqrünlandes:

€ Kiebitz (V ane/Ius  vanellus)

S Bekassine (G a/Iinago gallinago)

Q Rotschenkel ( Tringa to tanu s)

• Uferschnepfe (Lim osa lim osa)

© Austernfischer (H aem ato p u s  ostralegus)

Kampfläufer (PhHom achus p u g nax) - nur Balzplätze

▲ Wachtelkönig (C rex crex)

T Wachtel (C oturn ix  co turn ix)

O Großer Brachvogel (N um enius arquata)

Säbelschnäbler (R ecurv irosta  avosetta )

•  (90) Weißstorch (Ciconia ciconia) / Jahr der letzten Horstbesetzung

Sumpfohreule (A sio  flam m eus) - s. Plan 2

Beqleitarten:

H B ra u n k e h lc h e n  ( S a x í c o l a  r u b e t r a )

B W ie s e n p ie p e r  ( A n t h u s  p r a t e n s i s )

□ F e ld le rc h e  ( A l a u d a  a r v e n s i s )

n S c h a f s t e lz e  ( M o t a c iH a  f la v a )

■ S t e in s c h m ä t z e r  ( O e n a n t h e  o e n a n t h e )

▼ R e b h u h n  ( P e r d i x  p e r d i x )

Abb. 3: Legende einer Bestandskarte (BSG — Ostfriesische Meere)

Brutnachweis 
Brutverdacht 

Anzahl Paar(e)

vom Aussterben 
bedroht (1) 

Punkte

stark gefährdet 
(2)

Punkte

gefährdet
(3)

Punkte
1 10,0 2,0 1,0
2 13,0 3,5 1,8
3 16,0 4,8 2,5
4 19,0 6,0 3,1
5 21,5 7,0 3,6
6 24,0 8,0 4,0
7 26,0 8,8 4,3
8 28,0 9,6 4,6
9 30,0 10,3 4,8
10 32,0 11,0 5,0

jedes weitere 
Paar 1,5 0,5 0,1

Abb. 4: Bewertungsverfahren nach Berndl, Heckenroth & Winkel (1978) (Brutnach
weis und Brutverdacht werden gleichwertig eingesetzt; Brutzeitfeststellungen blei
ben unberücksichtigt)
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> 16 Punkte = landesweit bedeutend
(nach RL-NDS, Bezug
Niedersachsen bzw.
Bundesland)

> 9 Punkte = regional bedeutend
(nach regionaler RLf
Bezug Naturräuml.
Region)

> 4 Punkte = lokal bedeutend
(nach regionaler RL,
Bezug Naturraum)

Bei einigen RL-Arten, die sehr große 
Reviere beanspruchen, muß die Bedeu
tung weit über den eigentlichen Brut
platz hinausgehen. Das NLÖ — Staatliche 
Vogelschutzwarte -  bewertet daher auch 
alle Nahrungshabitate einiger besonders 
gefährdeter Arten in Abstufung zu der 
Entfernung vom Brutplatz (Heckenroth, 
1995 mdl.). Abbildung 5 gibt ein Beispiel 
für die in den UG relevanten Arten.

Zusätzlich zu der Bewertung nach RL- 
Arten wurde eine Bewertung nach dem 
Leitartenmodell vorgenommen. Dazu 
mußten in einem ersten Schritt alle Land
schaftseinheiten einem entsprechenden 
Landschaftstyp von Flade zugeordnet 
werden. Diese Zuordnung sollte nach Fla
de (S. 50) anhand von Leitbildern erfol
gen, die jedoch nur in Emden Vorlagen. 
Generell sind jedoch die für den Land
schaftsraum bzw. Naturraum charakteri
stischen Landschaftstypen zu schützen 
und zu entwickeln, so daß sich die Zuord
nungen überwiegend an den bereits vor
herrschenden Landschaftstypen orientier
ten.

Bei der Auswertung wurden die von 
Flade genannten Bewertungskriterien 
Leitartenanzahl, Leitartendichte und bei 
den Limikolen außerdem der Bruterfolg 
herangezogen.

Die Leitartenanzahl und -dichte sollten 
dabei immer an dem jeweiligen ,Erwar
tungswert', d.h. dem von Flade angege
benen Mittelwert für die entsprechende 
Flächenkategorie gemessen werden. Ist 
hier kein Wert angegeben, wurde der 
Medianwert betrachtet. Bezüglich des 
Bruterfolges lagen leider keine Vergleichs
werte vor, allerdings sollte dieser min
destens so hoch sein, daß die jeweilige 
Population langfristig überlebensfähig 
ist.

Um zu einer Gesamteinstufung zu 
gelangen, war zunächst ein Maßstab bzw. 
eine Wertgewichtung der drei Bewer

tungskriterien erforderlich. Diese Skalie
rung wurde durch ,Erproben1 herausge
arbeitet und ist als Vorschlag anzusehen. 
Am höchsten wurde die Leitartenanzahl, 
also die Vollständigkeit der Avizönose 
bewertet. Sie ist deshalb bestimmend für 
die generelle Einstufung:

=  >  75% -sehr gut,
=  > 50% - gut,
=  > 25% - mittel und 
=  <  25% - schlecht.

Eine Abwertung erfolgt, wenn die Leit
artengruppe nicht intakt ist, also die Dich
te der vorhandenen Leitartengruppe im 
Mittel weniger als 50% des jeweiligen Er
wartungswertes beträgt und/oder der 
Bruterfolg geringer als 25% ist. Als Be
wertungsmaßstab wurde folgende Skalie
rung herangezogen:
Leitartengruppe sehr gut ausgeprägt: 
Anzahl = >  75%
Dichte =  >  50 %
Bruterfolg = >  25%

Art
RL-
BRD

RL-
NDS Nahrungshabitat

Bewertung der Nahrungshabitate in 
Entfernung (in km) vom Brutplatz 

national landesweit regional lokal

Weißstorch 2 1 max. 300 ha (Feucht-)Grünland - 2,5 5,0 7,5

Kornweihe 1 1 (Feucht-)Grünland, Moore 5,0 7,5 10,0 12,5

Wiesenweihe 1 1 (Feucht-)Grünland, Moore 5,0 7,5 10,0 12,5

Saatkrähe - 3 Grünland - - 2,5 5,0

Abb. 5: Beispiele für die Bewertung von Nahrungshabitaten besonders gefährdeter 
Arten

Bewertung der H ab itatqualitä t fü r Brutvögel (nach FLADE 1994)

N a tu rrä u m lic h e  Region W a tte n  und M a rs c h e n , B in n en d e ich s fläch en  - 
- Landschaftstyp Röhricht -

Name des Gebietes: Name des Bearbeiters:

Flächengröße: Erfassungsjahre:

Leitart
Median Bp / 
10 ha nach 
FLADE

Dichte in Bp /10 ha nach FLADE 
Flächengrößen-Kategorien

3 ,3 -1 0  1 0 -3 3 ,3  3 3 ,4 -1 0 0  > 1 0 0

Anzahl der Bp 
im UG

Dichte 
B p /10 ha 
im UG

Dichte in % d. 
Erwartungs
wertes im UG

Teichrohrsänger 12,42 21 10,2 5,3 14,3

Schilfrohrsänger 7,55 16 12,6 1,8 3,7

W asserralle 2,78 15 2,5 2,0 2,2

Teichralle 0,95 8 3,0 0,8 1,4

Rohrweihe 0,42 2,0 1.3 0,4

Drosselrohrsänger 0,59 15 4,4 1,2 0,4

Rohrschwirl 0,99 10 6,0 2,6 0,8

Rohrdommel 0,18 0,1

Tüpfelralle 0,85 1,2 1,0

Zwergdommel 0,06

Blaukehlchen 0,12 2,5

Bartmeise 0,30 2,8

Kleinralle 0,08

Wiesenweihe 0,09

Sumpfohreule 0,07

Leitartenzahl nach Arealkurve 4 6 8 10 Leitartenan
zahl im UG:

% des Erw ar
tungswertes:

Dichte aller Leitarten im UG in 
% des Erwartungswertes:

Gesamteinstufung der Leitartengruppe im UG:

Abb. 6: Muster für einen Bewertungsbogen zum Leitartenmodell
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Leitartengruppe gut ausgeprägt:
Anzahl =  >50%  oder Anzahl =  >75%  
Dichte = > 50% u./o. Dichte < 50% 
Bruterf. = > 25% u./o. Bruterf. < 25%

Leitartengruppe mittel ausgeprägt:
Anzahl = >25%  oder Anzahl = > 50% 
Dichte = > 50% u./o. Dichte < 50%
Bruterf. = > 25% u./o. Bruterf. < 25%

Leitartengruppe schlecht ausgeprägt.
Anzahl <25%  oder Anzahl = > 25% 
Dichte = > 50% u./o. Dichte < 50%
Bruterf. =  > 25% u./o. Bruterf. <25%

Die Gesamteinstufung der Brutvogel
gemeinschaft bzw. Leitartengruppe kann 
dann wie folgt interpretiert werden:
1. Avizönose sehr gut ausgeprägt/intakt 

-  sehr hohe Habitatqualität geringer 
Entwicklungsbedarf

2. Avizönose gut ausgeprägt/relativ in
takt — hohe Habitatqualität relativ 
geringer Entwicklungsbedarf

3. Avizönose mittel ausgeprägt/beein
trächtigt — eingeschränkte Habitat
qualität mittlerer Entwicklungsbedarf

4. Avizönose schlecht ausgeprägt/frag- 
mentarisch ausgebildet -  stark einge
schränkte Habitatqualität hoher Ent
wicklungsbedarf

Für das weitere Vorgehen wurde für 
jeden Landschaftstyp ein Bewertungsbo
gen erstellt und für jede Landschaftsein
heit ausgefüllt (s. Abb. 6).

Die Darstellung der Bewertung er
folgte in jeweils einer eigenen Bewer
tungskarte. Dabei wurden in Emden aus
schließlich verschiedene Schraffuren ver
wendet während im BSG eine Kombina
tion von Farbe und Schraffur ausprobiert 
wurde. Die kombinierte Darstellung er
wies sich als deutlicher lesbar und zu
gleich differenzierter. Mit verschiedenen 
Farben wurden die Bewertungsstufen 
nach dem RL-Verfahren dargestellt und 
mit Schraffur die Bewertung nach dem 
Leitartenmodell darübergelegt. Durch die 
Ausrichtung der Schraffur ließ sich zu
gleich der jeweils bewertete Landschafts
typ kennzeichnen (s. Abb. 7 u. 8).

5. Analyse der Bewertungs
verfahren

Generell kann gesagt werden, daß sich 
beide Verfahren im Planungsmaßstab von 
1:25.000 bzw. grundsätzlich auch in den 
Maßstäben 1:10.000 - 1:50.000 ideal an

wenden lassen. Hierbei scheint eine Ab
grenzung der Bewertungseinheiten von 
100 - 300 ha eine gut handhabbare Flä
chengröße zu sein, in der beide Verfahren 
angewandt werden können.

Bei der Überlagerung beider Verfah
ren ergaben sich für die einzelnen Land
schaftseinheiten überwiegend die glei
chen Werteinstufungen. Insgesamt wurde 
29 mal die gleiche Wertstufe erreicht und 
20 mal wurden die Leitarten um eine Stu
fe höher bewertet. Vier mal wurden die 
Leitarten um zwei Stufen höher bzw. nur 
einmal um zwei Stufen niedriger bewer
tet. Dabei ist anzumerken, daß in den UG 
überwiegend Leitartengruppen mit ho

hen Anteilen gefährdeter Arten anzutref
fen sind.

Der Vorteil des RL-Verfahrens liegt in 
seiner einfachen Handhabung und guten 
Nachvollziehbarkeit sowie den auch über
regionalen Vergleichsmöglichkeiten mit 
anderen Gebieten. Im Gegensatz zum Leit
artenmodell, bei dem lediglich die jeweili
gen Leitarten betrachtet werden, werden 
beim RL-Verfahren (ausschließlich) alle ge
fährdeten Arten berücksichtigt. So können 
mit dem RL-Verfahren z.B. beim Feucht
grünland neben den Leitarten auch die üb
rigen gefährdeten Arten mitbewertet 
werden, die nicht Leitart sind bzw. in den 
hier eingesprengt liegenden, ebenfalls ty-

Abb. 7: Auszug aus einer Bewertungskarte (BSG-OM)
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pischen Habitaten wie kleinen Röhrichten 
und Gewässern Vorkommen.

Das Leitartenmodell hingegen eignet 
sich hervorragend zur Bewertung der Ha
bitatqualität, da aufgrund des Fehlens, 
der geringen Dichte oder des Bruterfolges 
der Leitarten Defizite leicht erkannt und 
Entwicklungsmaßnahmen gut abgeleitet 
werden können.

Beide Verfahren ergänzen sich daher 
in hervorragender Art und Weise, da mit 
dem RL-Verfahren insbesondere gute 
Aussagen über den Schutzbedarf von 
Flächen und mit dem Leitartenmodell

eine ideale Ableitung des Entwicklungs
bedarfes möglich sind.

Die Schutzwürdigkeit der Brutgebiete 
läßt sich dabei über beide Verfahren ab
decken. Mit dem RL-Verfahren läßt sich 
vor allem eine Zuordnung national und 
landesweit bedeutender Flächen errei
chen, die meist als naturschutzwürdig 
anzusehen sind. Auf regionaler Ebene 
kann jedoch anhand der Vollständigkeit 
und Intaktheit der Leitartengruppen eine 
differenziertere Bewertung erfolgen. Brut
gebiete mit intakten Avizönosen sind ge
nerell als sehr schutzwürdig anzusehen.

Welche Schutzkategorie hier im einzel
nen abgeleitet wird, sollte aber zusammen 
mit anderen Faktoren (z.B. Biotoptypen, 
Vegetation) abgewogen werden, da eine 
City mit optimal ausgeprägter Leitarten
gruppe wohl kaum als naturschutzwürdig 
anzusehen ist.

Für den LRP Emden wurden die Ergeb
nisse beider Verfahren in einer Tabelle 
vereint, so daß man einen guten Über
blick aller Landschaftseinheiten und Wer
tigkeiten erhält (s. Abb. 9).

6. Anwendbarkeit des 
Leitartenmodells

Als ein erstes Problem bei der Anwendung 
des Leitartenmodells erwies sich z.T. die 
Zuordnung der Landschaftstypen. Relativ 
unproblematisch konnten folgende Land
schaftstypen abgegrenzt werden: Sied
lungen, Feldgehölze, Parks, Salzwiesen, 
Dünen, Spülfelder und Flachseen. Über
schneidungen gab es vor allem bei

Marschen - Feuchtgrünland 
Marschen - Offene Felder 
Röhrichte - Großseggenrieder

- Naßbrachen
Feuchtgrünland - Degrad. Regenmoore

Hier wurde die Entscheidung möglichst 
anhand des Leitbildes getroffen, wobei die 
Naturnähe und die Entwicklungsmöglich
keiten der jeweiligen Gebiete ausschlagge
bend waren.

Die Anwendbarkeit des Leitartenmo
dells ist insbesondere auf die Vollständig
keit und Dichte der Leitarten ausgerichtet. 
Um die von Flade genannten Arten und 
Werte auf die naturräumlichen Verhält
nisse abzustimmen, wurde ein Vergleich 
mit den Stetigkeiten und Dichten der UG 
vorgenommen (s. Abb. 10 - 12).

Am Beispiel der Marschen und des 
Feuchtgrünlandes zeigt sich, daß z.B. die 
Bekassine in beiden Landschaftstypen glei
che Stetigkeiten erreicht, jedoch nur für 
die Marschen Leitart ist. Hier weist sie al
lerdings weitaus geringere Brutdichten 
auf, als Flade sie angibt. Insgesamt kön
nen für die Emsmarschen fünf weitere 
Leitarten benannt werden: Weißstorch, 
Saatkrähe, Blaukehlchen, Schilfrohrsänger 
und Reiherente. Weißstorch und Saatkrä
he haben ihre Hauptnahrungshabitate in 
den Marschen, Blaukehlchen und Schilf
rohrsänger besiedeln mit z.T. hoher Ste
tigkeit und Dichte die Schilfgräben, wäh

I I I I I II I
' / / / / ✓
. \ \ \ \ X

Bewertung von Brutgebieten nach RL-Arten 

(nach BERNDT, HECKENROTH &. WINKEL 1978)

Nationale Bedeutung 
(Bezugsebene: D eutschland),
Gebiet m it sehr hoher S chu tzw ü rd igke it / hohem Schutzbedarf

Landesweite Bedeutung 
(Bezugsebene: N iedersachsen),
Gebiet m it hoher S chu tzw ü rd igke it / hohem S chutzbedarf 

Regionale Bedeutung
(Bezugsebene: W atten  u. M arschen / O stfriesische Geest),
Gebiet m it m ittle re r S chu tzw ü rd igke it / m ittle rem  Schutzbedarf

Lokale Bedeutung
(Bezugsebene: Emsmarschen / S im onsw older M oorgeest)
Gebiet m it allgemeiner S chu tzw ü rd igke it / allgemeinem S chutzbedarf)

Nationale Bedeutung - N ahrungshab itate von Korn- und W iesenw eihe

Landesweite Bedeutung - N ahrungshab ita t des W eißstorchs

Regionale Bedeutung - N ahrungshabitate von Saatkrähen

Bewertung von Brutvogelgemeinschaften 

(nach FLADE 1994)

Leitartengruppe sehr gut ausgeprägt I A vizönose in tak t,
Bereich m it sehr hoher H ab ita tqua litä t 
und geringem E n tw ick lungsbedarf

Leitartengruppe gut ausgeprägt / Avizönose re la tiv in tak t,
Bereich m it hoher H ab ita tqua litä t
und re lativ geringem E ntw ick lungsbedarf

Leitartengruppe unvo/ist. ausgeprägt I A vizönose bee in träch tig t,
Bereich m it e ingeschränkter H ab ita tqua litä t 
und m ittle rem  E n tw ick lungsbedarf

Leitartengruppe nur fragm. ausgeprägt I Avizönose stark bee in träch tig t, 
Bereich m it stark e ingeschränkter H ab ita tqua litä t 
und hohem E ntw ick lungsbedarf

B rutvogelgem einschaften der S tillgew ässer

B rutvogelgem einschaften der Röhrichte und Großseggenriede

B rutvogelgem einschaften der grundw assernahen Marschen

B rutvogelgem einschaften des b innenländischen Feuchtgrünlandes

Abb. 8: Legende einer Bewertungskarte (aus BSG-OM) 
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rend die Reiherente heute zur typischen 
Art der Tiefs und breiten Vorfluter zählt. 
Grauammer und Wachtel waren Literatur
angaben zufolge zumindest im letzten 
Jahrhundert charakteristische Arten der 
Marschen, sind aber heute so gut wie ver
schwunden. Dagegen scheint sich der 
Große Brachvogel aus den Mooren und

Flußniederungen in die Marsch auszubrei
ten. Diese drei letztgenannten Arten sind 
somit weitere potentielle Leitarten der 
Marschen.

Für die übrigen in der NR vorkommen
den Landschaftstypen würden sich bei den 
regionalisierten Leitartengruppen fol
gende Änderungen ergeben:

Feuchtgrünland:
+ Austernfischer, Bekassine 

Kampfläufer, Wachtelkönig

Offene Felder:
+ Schilfrohrsänger, Blaukehlchen,

Kiebitz, Austernfischer (Wiesenweihe, 
Schafstelze)
Großtrappe, Brachpieper

Landschaftseinheit Größe
(ha)

Anzahl
RL-
Arten

Gesamt
punktzahl
RL-Nds.

Gesaiht-
punktzahl
RL-BRD

Emstiiftmg 
nach 
BERNDT 
et al. (1978)

Wertbestimmende
Arten

Laitd-
schaftstyp
nach
Leitbild

Vollständig
keit iL Dichte 
der Leitarten
(in % d er
Erwartimgs-
werte)

Ausbildung
der
Leitarten-
gruppe

A l - Wybelsumer 
Hammrich

561 12 13,9 12,0 regional (IBA 
Blaukehlch.)

Blaukehlchen,
Uferschnepfe

Marschen 80 - < 25 mittel

A3 - Twixl inner 
Hammr.-West

673 13 11,9 10,9 regional Uferschnepfe,
Kiebitz

Marschen 8 0 -3 7 mittel

A5 - Twixl umer
Hammrich-Ost

843 13 10,0 8,3 regional Uferschnepfe,
Kiebitz

Marschen 8 0 -2 5 mittel

A6 - Logumer 
Hammrich

197 10 21,7 20,0 regional Wachtelkönig,
Blau-kehlchen,
Kiebitz

Marschen 100 - 30 gut

A9 - Conrebbers
weg

159 16 51,2 46,6 national Uferschnepfe,
Kampfläufer

Marschen 100 - 55 gut

A10 - Groß
Albringswehr

41 4 2,5 2,5 lokal Wiesenpieper Marschen 0 - 0 schlecht

B l-  Harsweg 167 4 10,1 9,5 regional Kiebitz, Wiesen
pieper

Marschen 8 0 -2 4 mittel

B2 - Marienwehrer 
Meede

398 14 22,0 18,2 regional Uferschnepfe, 
Schilfrohrsänger

Feucht
grünland

100 - 39 gut

B4 - Uphuser 
Meede

244 9 27,5 24,1 national Uferschnepfe, 
Kiebitz, Wlesenp.

Marschen 100 - 44 gut

B5 - Tholenswehr 68 4 14,1 13,1 regional Kiebitz, Ufer
schnepfe

Marschen 100-40 gut

B7 - Wolthuser 
Meede-West

60 7 38,1 32,4 national Uferschnepfe,
Kiebitz

Marschen 100 - 70 gut

B8 - Wolthuser 
Meede-Ost

178 10 26,7 24,2 national Uferschnepfe,
Kiebitz

Marschen 100 - 26 gut

CI - Rysumer 
Nacken

641 23 26,3 19,8 regional (IBA 
f. Rohrweihe)

Kampfläufer, 
Ufers., Seeregenpf.

Spülfeld stark
variierend

gut

C2 - Malbusen 186 9 22,9 16,2 regional Rohrdom., Schilf
rohrs., Uferschw.

Röhricht / 
Teiche

100/
100

gut / 
mittel

C3 - Wybelsumer 
Polder

884 14 6,4 4,9 lokal Drosselrohrsänger
Blaukehlchen

Felder/
Röhricht

3 3 /
100

schlecht / 
gut

C4 - Larreiter 
Polder

384 12 13,4 11,2 regional Schilfrohrsänger,
Blaukehlchen

Nasse
Brachen

75 gut

C5 - Kaiser-
VWlh. Polder

178 5 10,0 10,0 regional Blaukehlchen Marschen 2 5 -2 1 schlecht

D l - Überschlick- 
geb.-Nord

617 9 7,4 7,0 lokal Schafstelze, Blau
kehlchen

Offene
Felder

33 schlecht

D2 - Uphuser Meer 49 5 10,5 8,5 regional Schilfrohrsänger Röhricht / 
Flachseen

100/
60

gut / 
schlecht

D3 - Bansmeer 41 6 21,8 21,8 regional Rohrdom., Schilf
rohrs., Blaukehl.

Röhricht / 
Flachseen

100/
80

gut/
mittel

D4 - Überschlick - 
gebiet-Süd

618 11 5,9 5,7 lokal Blaukehlchen, 
Kiebitz, Schafstel.

Offene
Felder

33 schlecht

E l - Petkumer 
Meede

543 10 11,6 9,9 regional Uferschnepfe,
Brachvogel

Feucht
grünland

100 - 54 gut

E2 - Ems-Uferwall 520 5 6,4 5,6 lokal Uferschnepfe,
Kiebitz

Marschen 80 mittel

F l - Knockster 
Vordeichland

13 4 10,9 8,6 regional Rotschenkel,
Wiesenpieper

Dünen / 
Salz wiesen

0 /
50

schlecht / 
schlecht

F2 - Petkumer 
Vordeichland

134 13 65,1 53,8 national Ufersehn., Rot
schenkel, Kampfl.

Salzwiesen 100 - > 50 gut

G l - Wallanlagen 40 2 2,5 2,5 lokal Hohl taube, Gar
tenrotschwanz

Parks 100 - > 50 gut

Abb. 9: Bewertung der Landschaftseinheiten für Brutvögei (aus LRP Emden)
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Röhrichte: + - 0

Großseggenrieder: + Wiesenweihe 

Flachseen:
+ Brandgans (Reiherente)
- Tafelente, Kolbenente, Moorente

Parks: +Hohltaube

Dörfer, Gartenstädte, City: + - 0

Durch die Anpassung der Leitarten
gruppen ergibt sich jedoch für die Bewer
tung auch ein Überarbeitungsbedarf der 
Leitarten-Arealkurven. Als wesentlich 
schwieriger gestaltet sich die Anpassung 
der Dichtewerte. Generell müßten auch für 
die neu hinzugenommenen Leitarten die 
typischen Dichtewerte erarbeitet werden. 
Dabei sollte von optimalen Habitatqualitä
ten ausgegangen werden, um den Bewer
tungsmaßstab an das landschaftsplaneri
sche Leitbild und nicht an die realen Ge
gebenheiten anzupassen.

Flade gibt für jede Leitart und Flächen
kategorie errechnete Dichtewerte an, die 
jedoch nicht immer nachvollziehbar sind 
(vgl. z.B. in Abb. 10 Marschen-Dichtewert 
des Austernfischers in der Flächenkatego
rie 33,4 - 100 ha). Während beispielsweise 
in den UG beim Kiebitz die ermittelten 
Brutdichten die von Flade genannten 
Werte erreichten, war die Bekassine durch
weg in wesentlich geringerer Dichte ver
treten. Anstatt mit den z.T. nicht linearen 
Werten zu arbeiten, die Flade durch die 
zugrunde liegenden Beispielgebiete er
rechnete und die i.d.R. kaum allgemeine 
Gültigkeit haben dürften, wäre eine Dar
stellung der Brutdichten in einer angenä

herten Leitarten-Dichtekurve für die Praxis 
handhabbarer und auch leichter nachvoll
ziehbar.

7. Anforderungen an das 
Leitartenmodell

Das Leitartenmodell eröffnet der Bewer
tung von Vogelbrutgebieten in der Land
schaftsplanung neue Perspektiven. Aller
dings sind die von Flade erarbeiteten Leit
artengruppen nicht generell auf alle Regio
nen übertragbar, auch ist für die Praxis 
noch kein erprobtes Verfahren vorhan
den. In den Beispielgebieten wurde das 
Leitartenmodell mit einem eigenen Ver
fahren erfolgreich angewendet. Generell 
sind jedoch noch einige Anforderungen an 
das Leitartenmodell zu stellen:

1. Anpassung des Leitartenmodells an 
die Naturräumliche Gliederung (Regio
nalisierung)
■  Anpassung der Leitarten (sowie le
bensraumholden Arten und Begleitar
ten)
■  Anpassung der Dichtewerte 
Vorschlag: Die zu erarbeitenden Werte 
müssen sich an den jeweiligen Optimalzu
ständen der Landschaftstypen (= Leitbild) 
orientieren. Dabei sollten bzgl. der Leitar
tenauswahl auch inzwischen regional aus
gestorbene Arten mit einbezogen werden, 
sofern eine Wiederbesiedlung aufgrund 
des Entwicklungspotentials möglich er
scheint. Als Auswahlkriterium sollten re
gionsspezifische Arten, d.h. Arten, die in 
diesem Naturraum einen Verbreitungs
schwerpunkt haben, herausgearbeitet 
werden. Leitarten, deren natürliche Ver
breitungsareale außerhalb des jeweiligen

Naturraums liegen, sind zu streichen. Die 
Dichteangaben sollten in einer „relativen 
Leitarten-Dichtekurve" dargestellt wer
den. Eine Regionalisierung des Leitarten
modells müßte sinnvollerweise auf Lan
desebene erfolgen.

2. Erarbeitung eines Bewertungsmaß
stabes
■  Gewichtung der Bewertungskrite
rien (Leitartenzahl, Dichte, Bruterfolg)
■  Ableitung der Gesamteinstufungen 
(Planungsaussage)
Vorschlag: siehe Skalierung in Kap. 4

3. Zuordnung der Landschaftstypen 
bzw. Auswahl der Leitartengruppen
■ Erarbeitung von Anforderungsprofi
len bei unterschiedlichen Planungsebe
nen
■ Regionalisierung der Gefährdungs
grade und Bestandstrends der Leitarten
gruppen
Vorschlag: Die Zuordnung der Land
schaftstypen sollte maßstabsbedingt aus- 
gerichtet werden (Mindestflächengrößen 
beachten), da nicht in jeder Planungsebe
ne alle Leitartengruppen betrachtet wer
den können. Die Auswahl richtet sich auch 
nach dem Planungsziel und der Priorität 
der Leitartengruppen (z.B. Beschränkung 
auf gefährdete Leitartengruppen). Eine 
regionale Prioritätenliste der Leitarten
gruppen kann u.a. auch als Entscheidungs
hilfe bei Überlagerungen von Leitarten
gruppen (Zuordnung der Landschaftsty
pen) hilfreich sein.

4. Abgrenzung der Landschaftseinhei
ten bzw. Bewertungsräume
■  Vergleichbarkeit der Landschaftsein
heiten in gleichen Planungsebenen

Leitart
Brutdichte Bp /1 0  ha nach Flade 1994 Brutdichte (% des Erwartungswertes) der Landschaftseinheiten (ha)
Median 33,4- 

100 ha
100- 

333 ha
>333

ha
A3

(673)
A5

(843)
A6

(197)
A9

(159)
B l

(167)
B4

(244)
B5

(68)
B7

(60)
B8

(178)
C5

. (1 7 8 ) ]

Kiebitz 2,72 2,3 2,1 2,0 1,42
(71)

0,84
(42)

1,06
(50)

2,89
(137)

1,31
(62)

1,72
(82)

2,20
(96)

3,50
(152)

0,95
(45)

0,44
(21)

Bekassine 1,21 0,7 1,1 2,0 0,06
(6)

0,08
(7)

0,11
(10)

Rotschenkel 0,78 2,9 1,1 0,5 0,06
(12)

0,05
(10)

0,25
(23)

0,37
(34)

0,06
(5)

0,24
(22)

0,14
(5)

0,33
(11)

0,16
(15)

Uferschnepfe 1,43 2,5 2,0 1,9 0,58
(30)

0,46
(24)

0,05
(3)

1,57
(78)

0,11
(6)

1,27
(64)

0,44
(18)

3,00
(120)

0,67
(34)

Auste mflscher 0,26 5,4 0,4 0,1 X X X X X X X X X

Kampfläufer 0,14 0,7 0,5 0,1 0,06
(12)

Wachtelkönig 0,12 - - 0,2 0,05
(42)

Sumpfohreule 0,01 - - 0,01 0,06
(600)

Abb. 10: Brutdichte der Marschen-Leitarten in Emden
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■ evtl. Kompartibilität mit den Anfor
derungen des Bewertungsverfahrens 
nach Berndt et al. (1978)
Vorschlag: Auch bei großen Maßstäben 
(Landschaftsrahmenplan# Landschafts
plan) sollte die gesamte Landschaft be
wertet werden und nicht nur die wichti

gen Bereiche, damit flächendeckend Aus
sagen abgeleitet werden können. Dabei 
sind die Landschaftseinheiten möglichst 
einem flächigen Landschaftstyp zuzuord
nen (kleinräumige Landschaftstypen kön
nen auch punktartig dargestellt werden). 
Eine Abgrenzung der Landschaftseinhei

Leitart
Brutdichte Bp / 10 ha nach Fiade 1994 Brutdichte (% des Ervvartungswertes) 

der Landschaftseinheiten (ha)
Median > 333 ha B2 (398) El (543)

Kiebitz 1,20 1,3 0,65
(50)

1,04
(80)

Gr. Brachvogel 0,07 0,1 0,23
(230)

Grauammer 0,14 0,27

Wachtelkönig 0,11 0,14

Wachtel 0,01 -

Sumpfohreule 0,01 -

Uferschnepfe 0,35 1,4 0,67
(48)

0,23
(16)

Rotschenkel 0,11 0,5 0,10
(20)

0,09
(18)

Kampfläufer 0,02 0,05

Ab. 11: Brutdichte der Leitarten des binnenländischen Feuchtgrünlandes in Emden

Leitart

Stetigkeit
O.M.
Marschen

Stetigkeit
Fiade
Marschen

Stetigkeit
O.M.
Feucht
grünland

Stetigkeit
Fiade
Feucht
grünland

Dichte
O.M.
Marschen

Dichte
Fiade
Marschen

Dichte
O.M.
Feucht
grünland

Dichte
Fiade
Feucht
grünland

Kiebitz 96 % 100 % 100 % 100 % 0,54 2,1 0,47 0,3

Bekassine 46 % 67 % 43 % - 0,03 1,1 0,04 -

Rotschenkel 46 % 100 % 21 % 50 % 0,06 1,1 0,02 1,4

Uferschnepfe 79 % 100 % 64 % 50 % 0,32 2,0 0,16 1,8

Austernfischer 79 % 100 % 64 % - 0,16 0,4 0,09 -

Kampfläufer 00 % 67 % 00 % 67 % 0,00 0,5 0,00 -

Wachtelkönig 04 % 33 % 00 % 33 % 0,002 (0,12) 0,00 -

Sumpfohreule 13 % 33 % 14 % 25 % 0,006 (0,01) 0,009 0,14

Brachvogel 13 % - 7 % 75 % 0,01 - 0,009 0,27

Grauammer 0 0  % - 00  % 50 % 0,0 0 - 0 ,0 0 0,4

Wachtel 13 % - 00  % 25 % 0,006 - 0 ,0 0 (0,01)

Abb. 12: Stetigkeiten und Brutdichten der Leitarten Marschen /binnenländisches 
Feuchtgrünland im Gebiet der Ostfriesischen Meere und Angaben nach Fiade (bezo
gen auf Flächengröße, 100-333 ha, in Klammern Medianwerte).

ten, die gleichzeitig auch eine Bewertung 
nach dem Verfahren von Berndt et aL 
(1978) ermöglicht (sowie z.B. auch eine 
Überlagerung mit Bewertungen anderer 
Schutzgüter) sollte angestrebt werden.
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Pflege- und Entwicklungsplanung 
mit Hilfe ornithologischer Leitarten
gruppen am Beispiel des Natur
parkes Drömling
von Klaus-Jürgen Seelig & Andreas Federschmidt

1. Einleitung

Der Drömling ist ein Niedermoor im Nord
westen des Landes Sachsen-Anhalt und 
Osten des Landes Niedersachsen. Mit 
rund 30.000 ha zählt er zu den größten 
Niedermooren in Nordeutschland. Trotz 
schon seit langem stattfindender land
wirtschaftlicher Nutzung hat sich eine ho
he Vielfalt an niedermoortypischer Ve
getation und Fauna erhalten. Der sachsen- 
anhaltinische Teil des Drömling wurde im 
Rahmen des Nationalparkprogrammes der 
ehemaligen DDR zum Naturpark erklärt 
(Reichhoff & Bohnert 1991). Durch die 
Bundesrepublik wurde der Naturpark im 
Jahre 1992 in das „Förderprogramm zur 
Errichtung und Sicherung schutzwürdiger 
Teile von Natur und Landschaft mit ge
samtstaatlich repräsentativer Bedeutung" 
aufgenommen (Benecke 1994, Scherfose 
et al. 1994).

Die Ausweisung eines großflächigen 
Schutzgebietes in einer alten Kulturland
schaft w irft die Frage der naturschutz
fachlichen Zielsetzung auf und erfordert 
die Entwicklung von Leitbildern für Land
schaften. Diese Aufgaben waren nur im 
Rahmen eines umfassenden Pflege- und 
Entwicklungsplanes zu lösen. Zur Formu
lierung von Landschafts-Leitbildern und 
Ermittlung von Schutzprioritäten sollte 
auf eine möglichst breite Datenbasis zu
rückgegriffen werden (Reck et al. 1994). 
Im Rahmen der Erarbeitung eines Pflege- 
und Entwicklungsplanes bestand die sel
tene Möglichkeit mit zahlreichen Mitar
beitern für die 9.000 ha große Kernzone 
des Naturparkes folgende Themen flä
chendeckend zu bearbeiten: Flächennut
zungsstruktur, Pflanzengesellschaften, Bo
denformen, Hydrologie und Verbreitung 
der Brutvögel. Auf Probeflächen wurden 
bearbeitet: Säuger, Amphibien, Reptilien, 
Heuschrecken, Libellen, xylobionte Käfer 
und Zikaden.

In vorliegendem Artikel soll lediglich 
auf die Bearbeitung der Brutvogelfauna 
eingegangen werden.

Durch die Auffälligkeit und Populari
tät stellt die Artengruppe der Vögel ein 
geeignetes Instrument zur Formulierung 
und Begründung von Schutzzielen und 
zur Erfolgskontrolle im Naturschutz dar. 
Im Planungsraum ist diese Artengruppe 
mit verschiedenen typischen Arten der 
Feuchtgrünländer und Feuchtwälder re
präsentiert. Für den Weißstorch stellt der 
Drömling das einzige größere Brutvor
kommen westlich der Elbe dar. Das Ge
biet ist damit von besonderer Bedeutung 
für die Wiederbesiedlung aufgegebener 
Brutvorkommen in Nordwestdeutsch
land.

Vögel werden seit Jahren zur Bewer
tung und Formulierung von Zielen im Na
turschutz verwendet. Einen anderen An
satz als die bislang o ft verwendeten Ro
ten Listen gefährdeter Vogelarten und die 
Indexzahlen (Bezzel 1982, Nicolai 1993) 
stellt das Leitartenmodell nach Flade 
(1994) dar.

Flade (1994) ermittelte auf Basis zahl
reicher avifaunistischer Arbeiten biotopty
penspezifische Vogelgemeinschaften für 
den mittel- und norddeutschen Raum und 
schied biotoptypenspezifische Leitarten
kollektive aus. Den Begriff Leitart definiert 
er wie folgt:

„Leitarten sind Arten, die in einem oder 
wenigen Landschaftstypen signifikant hö
here Stetigkeiten und in der Regel auch 
wesentlich höhere Siedlungsdichten errei
chen als in allen anderen Landschaftsty
pen."

Der Begriff Leitart entspricht demnach 
dem Begriff der Charakterart in der Pflan
zensoziologie (Wilmanns 1978). Mit Hilfe 
der Definition von Leitartengruppen für 
einzelne Biotoptypen lassen sich die In
taktheit einer Biozönose bestimmen und 
Defizite in einzelnen Landschaftsräumen

aufzeigen. Da diese Arten den Land
schaftsplaner bei Bewertung und Planung 
„leiten" sollen und bei der Formulierung 
von „Leitbildern" helfen sollen, wurde der 
verwendete Begriff gewählt. Ein Land
schaftstyp kann jedoch nie von nur einer 
einzigen Leitart bewertet werden. Wäh
rend eine Leitart für sich nur die von ihr 
benötigten Strukturen und Requisiten 
kennzeichnet, repräsentiert eine komplexe 
Leitartengruppe eines Landschaftstyps 
diesen Lebensraum in seiner Vielschichtig
keit. Eine Leitartengruppe sollte deshalb 
möglichst Arten verschiedener Taxa ent
halten.

Schutzprioritäten und Zielvorschläge 
für die Entwicklung von Biotoptypen soll
ten nicht allein aus dem Bestand, sondern 
auch aus dem Potential abgeleitet wer
den. Als Leitarten können deshalb auch 
Arten herangezogen werden, die nicht 
mehr aktuell im Untersuchungsraum auf- 
treten.

2. Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet liegt nordöst
lich von Wolfsburg, unmittelbar östlich 
der Landesgrenze von Niedersachsen zu 
Sachsen-Anhalt. Es ist identisch mit dem 
Projektkerngebiet des Naturschutzgroß
projektes Drömling. Die heutige poten
tielle natürliche Vegetation des Gebietes 
wird durch Erlen-Bruchwälder (Carici-Al- 
netum) und Traubenkirschen-Eschenwäl- 
der (Pado-Fraxinetum) sowie Eichen-Hain- 
buchenwälder (SteUario-Carpinetum) und 
Birken-Stieleichenwälder (Holco mo/lis- 
Quercetum) auf erhabenen Talsandinseln 
geprägt (Scamoni 1976, pflanzensozio
logische Nomenklatur nach Schubert et al. 
1995).

Nachdem das Gebiet bis vor gut 200 
Jahren durch undurchdringliche Bruch
wälder charakterisiert wurde, kam es ab 
dem Jahr 1770 im preußischen Ostdröm- 
ling zu ersten Meliorationen. Ein engma
schiges Grabensystem ermöglichte eine 
schnellere Entwässerung. Es entstand eine 
durch großflächige extensive Grünland
nutzung geprägte Kulturlandschaft. Ab 
dem Jahr 1862 wurde die Moordammkul
tur eingeführt, die auf Teilflächen auch 
Ackerbau ermöglichte (Welk & Reichhoff 
1993).

Trotz der langen Nutzungsgeschichte 
enthält der Drömling noch zahlreiche na
turnahe Biotoptypen und eine große 
Vielfalt an gefährdeten Arten und Le-
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bensgemeinschaften. Ein noch vorhande
ner Niedermoorkörper von 20 bis 80 cm 
Mächtigkeit bietet ein wertvolles Poten
tial zur Revitalisierung einer Moorland
schaft. Aufgrund seiner Nähe zur ehema
ligen innerdeutschen Grenze konnten sich 
Teilflächen des heutigen Naturparkes bei 
geringer Nutzungsintensität verhältnismä
ßig ungestört entwickeln.

Die Flächennutzung wird heute vor 
allem durch großflächige Intensivgrün
länder, vor allem Straußgras-, Rotschwin
gel- und Honiggraswiesen geprägt. Auf 
grundwassernahen, moorigen bis anmoo
rigen Standorten ist feuchtes Extensiv
grünland, die Hahnenfuß-Rasenschmielen
wiese (Ranunculo-Deschampsietum), vor
handen. Durch Weidevieh intensiv betre
tene Flächen tragen Flatterbinsen-Wiesen 
(Juncetum effusi). Auf überfluteten Wei
deflächen kommt der Knickfuchsschwanz- 
Flutrasen (Ranunculo-Alopecuretum geni- 
culati) zur Ausprägung. Stillgelegte ehe
malige Weiden sind derzeit mit Reitgras
fluren (Ca/amagrostietum epigeji), Rohr
glanzgras-Röhrichten (Phalaridetum arun- 
dinaceae) und Flutschwaden-Röhrichten 
(G/ycena fluitans-Fazies) bestanden. Trok- 
kene Standorte im Randbereich des Un
tersuchungsgebietes befinden sich in Ak- 
kernutzung.

Charakteristisch für die Drömlings- 
landschaft ist das enge Netz parallel ver
laufender Moordammgräben, die einen 
Großteil der Grünländer durchziehen und 
strukturell bereichern. Bei regelmäßiger 
Unterhaltung sind diese Gräben von Rohr
kolbenröhrichten (Typhetum latifoliae 
und T angustifo/iae), Schilfröhrichten 
(Phragmitetum australis), Großseggenrie
dern (Magnocaricion elatae), Wasser
schwaden-Röhrichten (Glycerietum maxi- 
mae), Feuchtstaudenfluren (z.B. Eupato- 
rietum cannabini) u.a. bestanden. Bei 
eingestellter Bewirtschaftung haben sich 
hier Grauweiden - Schwarzerlen - Gehölze 
CA/no-Sa/icetum) entwickelt.

Vor allem in der Westhälfte des Un
tersuchungsgebietes bestehen Waldflä
chen. Es dominieren Erlen-Eschenwälder 
(Pado-Fraxinetum), in die kleinflächig Re
ste des Erlenbruchs (Carici e/ongatae-AI- 
netum) eingestreut sind. Grundwasserfer
nere Standorte werden von Eichen-Hain- 
buchenwäldern (Stellano-Carpinetum), 
Sternmieren-Eichenwald (Stellario-Quer- 
cetum), kleinflächig Pfeifengras-Eichen
wald (Molinio-Quercetum) sowie Birken- 
Stieleichenwäldern bestockt. Vor allem 
auf erhöhten Talsandinseln im Randbe

reich des Untersuchungsgebietes stehen 
Kiefernforsten.

3. Methoden

3.1 Erfassung des Brutvogelbestandes

Als grundlegende Methode für die Brut
vogelerfassung wurde die sogenannte 
Gitterfeldkartierung gewählt, die nach 
verschiedenen Autoren (Bezzel et a\. 
1983, B/ab et ai 1989, Gnielka 1990) für 
großräumige Gebiete (über 1.000 ha) bei 
vertretbarem Aufwand die meisten Vor
teile und Auswertungsmöglichkeiten bie
tet.

Für landschaftsplanerische Aussagen 
sind Gitterfeldkartierungen vor allem dann 
geeignet, wenn sie als halbquantitative 
Kartierung mit sehr kleinen Gittergrößen 
zum Einsatz kommen. Durch Verwendung 
der geographischen Koordinaten der To
pographischen Karte 1:10.000 (Ausgabe 
für die Volkswirtschaft) als Linien für das 
Gitternetz ergaben sich Gitterfelder von 
500 x 500 m Seitenlänge und einer Fläche 
von jeweils 25 ha. Die insgesamt zu bear
beitende Fläche von knapp 11.000 ha 
setzte sich somit aus 437 einzelnen Gitter
feldern zusammen.

Bedingt durch die Größe des Untersu
chungsgebietes war es nicht möglich, die

Ansprüche der Leitarten

Abb. 1: Die Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Leitbilder (In Anlehnung an 
Flade 1994).
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Bearbeitung in einem Jahr durchzuführen. 
Das Gebiet wurde deshalb in zwei annä
hernd gleich große Teilabschnitte geglie
dert, die nach gleichen Kriterien in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren bearbeitet 
wurden.

Um den Bearbeitungsaufwand in ver
tretbaren Grenzen zu halten, gleichzeitig 
aber möglichst umfassende Informatio
nen über das Gebiet zu erlangen, wurden 
die Brutvögel in unterschiedlicher Intensi
tät bearbeitet. So wurden folgende Arten 
bzw. Artengruppen mittels Revierkartie
rung (Registrierung aller Revierkennzei
chen bei einer größeren Anzahl von Bege
hungen) flächendeckend erfaßt:
Weiß- und Schwarzstorch, alle Greifvo
gelarten, Rebhuhn, Wachtel, Wasser- und 
Tüpfelralle, Kranich, alle Watvogelarten, 
alle Spechtarten, Schafstelze, Wiesenpie
per, Braunkehlchen, Neuntöter, Raub
würger, Schlag- und Rohrschwirl, Schilf
rohrsänger, Sperbergrasmücke und Or- 
tolan.

Für alle weiteren Arten wurde eine 
halbquantitative Kartierung durchge
führt, das heißt die Abschätzung der Häu
figkeit der Art in jedem Gitterfeld in fol
genden Größenklassen:

1 BP / 2-3 BP /4-10  BP/ 11-20 
BP / 21 -30 / BP / 31-50 BP / > 50 BP

Um aus den Größenklassen einen m itt
leren Brutbestand abzuschätzen, der über 
die Angabe von flächenbezogenen Abun- 
danzen auch Vergleiche mit anderen Sied
lungsdichteuntersuchungen zuläßt, wurde 
nach Nicolai (1993) verfahren:

B = Brutbestand 
Bmin = Mindestbrutbestand (ent

sprechend unterer Klassengrenze) 
Bmax =  Maximalbestand (ent

sprechend oberer Klassengrenze)

g _  Bmin + Bmax 100 (Bmax - Bmin) 

2 Bmin + Bmax

Für die Erfassung einer Reihe von Arten 
ist die gewählte Kartierungsmethode aller
dings ungeeignet, z.B. für solche, deren 
Brutreviere sich über mehrere Gitterfelder 
erstrecken können. Zu diesen Arten gehö
ren u.a. die meisten Greifvögel und der 
Große Brachvogel.

Bei den Greifvögeln wird diese Tatsa
che dadurch ausgeglichen, daß nur der
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Tab. 1: Die Häufigkeit und Gefährdung der Brutvögel des Untersuchungsgebietes 
Rote Liste BRD (Nowak et ai. 1994) und Sachsen-Anhalt („LSA"), (Dornbusch 1992) 
Rote Liste Kategorie 1 =  vom Aussterben bedroht 2 =  stark gefährdet

3 =  gefährdet p =  potentiell gefährdet
BP =  Brutpaare
Systematische Anordnung nach der Artenliste der Vögel der BRD von Rhein wald et 
ai. (1983).
Art Rote-Liste-Art BP Abwei Abimdanz

Kategorie chung BP/100 ha
BRD LSA ±%

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 3 - 4 - 0,04
Graureiher (Ardea cinerea) - - 47 - 0,43
Schwarzstorch (Ciconia nigra) 1 1 1 - 0,01
Weißstorch (Ciconia ciconia) 2 3 12 - 0,11
Höckerschwan (Cygnus olor) - - 24 4 0,22
Krickente (Anas crecca) 3 - 4 - 0,04
Stockente (Anas platyrhynchos) - - 696 23 6,37
Knäkente (Anas querquedula) 2 - 7 - 0,06
Reiherente (Aythya fuligula) - - 2 - 0,02
Wespenbussard (Pemis apivorus) 3 3 9 - 0,08
Schwarzmilan (Milvus migrans) 3 3 7 - 0,06
Rotmilan (Milvus milvus) 3 3 31 - 0,28
Rohrweihe (Circus aeruginosus) 3 - 12 - 0,11
Habicht (Accipiter gentilis) 3 - 3 - 0,03
Mäusebussard (Buteo buteo) - - 119 - 1,09
Baumfalke (Falco subbuteo) 2 2 1 - 0,01
Turmfalke (Falco tinnunculus) - - 41 - 0,38
Rebhuhn (Perdix perdix) 3 3 98 - 0,90
Wachtel (Coturnix cotumix) 2 3 38 - 0,35
Fasan (Phasianus colchicus) - - 60 3 0,55
Wasserralle (Rallus aquaticus) 3 - 6 - 0,05
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 2 2 1 - 0,01
Teichhuhn (Gallinula chloropus) - - 102 10 0,93
Bläßhuhn (Fulica atra) - - 74 6 0,67
Kranich (Grus grus) 2 - 6 - 0,05
Kiebitz (Vanellus vanellus) 3 - 56 - 0,51
Bekassine (Gallinago gallinago) 2 3 123 - 1,13
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 3 - 18 9 0,16
Gr. Brachvogel (Numenius arquata) 2 2 33 - 0,30
Hohltaube (Columba oenas) - - 4 - 0,04
Ringeltaube (Columba palumbus) - - 727 23 6,65
Türkentaube (Streptopelia decaocto) - - 7 - 0,06
Turteltaube (Streptopelia turtur) - - 129 8 1,18
Kuckuck (Cuculus canorus) - - 210 3 1,92
Schleiereule (Tyto alba) 3 3 8 - 0,07
Waldkauz (Strix aluco) - - 15 - 0,14
Waldohreule (Asio otus) - - 4 - 0,04
Sumpfohreule (Asio flammeus) 2 2 2 - 0,02
Mauersegler (Apus apus) - - 15 24 0,13
Eisvogel (Alcedo atthis) 3 3 3 - 0,03
Wendehals (Jynx torquilla) 3 3 64 - 0,59
Grünspecht (Picus viridis) 3 - 23 - 0,21
Schwarzspecht (Dryocopus martius) - - 15 - 0,14
Buntspecht (Dendrocopos major) - - 202 - 1,85
Kleinspecht (Dendrocopos minor) - - 85 - 0,78
Haubenlerche (Galerida cristata) 2 - 1 - 0,01
Heidelerche (Lullula arborea) 2 - 1 - 0,01
Feldlerche (Alauda arvensis) - - 2221 35 20,33
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) - - 429 32 1^92
Mehlschwalbe (Delichon urbica) - - 190 32 1,74
Baumpieper (Anthus trivialis) - - 590 28 5,40
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 3 - 511 - 4,68
Schafstelze (Motacilla flava) T~~ - 263 - r2M
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) - - 1 - 0,01
Bachstelze (Motacilla alba) - - 455 18 5,16
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) - - 631 29 5,78
Heckenbraunelle (Prunella modularis) - - 527 25 4,82
Rotkehlchen (Erithacus mbecida) - - 893 32 8,17
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) - - 875 30 8,00
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Fortsetzung Tab. 1
Art Rote-Liste-Art BP Abwei Abundanz

Kategorie chung BP/100 ha
BRD LSA ±%

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) - - 245 20 2,24
Gartenrotschwanz (Phoenicums phoenic.) - - 19 5 0,17
Braunkehlchen (Saxícola rubetra) 3 - 595 - 5,45
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) 3 - 14 - 0,13
Amsel (Turdus merula) - - 1079 30 9,87
Wacholderdrossel (Turdus pilaris) - - 132 18 1,21
Singdrossel (Turdus philomelos) - - 608 29 5,54
Misteldrossel (Turdus viscivorus) - - 7 - 0,06
Feldschwirl (Locustella naevia) - - 423 21 3,87
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) - 3 41 - 0,37
Rohrschwirl (Locustella luscinioides) 3 P 11 - 0,10
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoeno.) 2 3 9 - 0,08
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) - - 788 28 7,21
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpac.) - ' - 156 25 1,42
Gelbspötter (Hippolais icterina) - - 522 22 4,78
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 2 3 52 - 0,48
Klappergrasmücke (Sylvia curruca) - - 259 13 2,37
Domgrasmücke (Sylvia communis) - - 910 28 8,33
Gartengrasmücke (Sylvia borin) - - 875 30 8,01
Mönchsgrasmück© (Sylvia atricapilla) - - 1024 30 9,37
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) - - 80 19 0,73
Zilpzalp (Phylloscopus collybita) - - 1543 30 14,12
Fitis (Phylloscopus trochilus) - - 1846 32 16,89
Wintergoldh. (Regulus regulus) - - 4 - 0,04
Sommergoldh. (Regulus ignicapillus) - - 9 11 0,08
Grauschnäpper (Muscícapa striata) - - 107 12 0,97
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) - - 76 12 0,70
Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) - - 79 6 0,72
Sumpfmeise (Parus palustris) - - 47 9 0,43
Weidenmeise (Parus montanus) - - 96 8 0,88
Tannenmeise (Parus ater) - - 4 14 0,03
Blaumeise (Parus caeruleus) - - 1165 30 10,66
Kohlmeise (Parus major) - - 1597 31 14,61
Kleiber (Sitta europaea) - - 254 21 12̂ 32
Waldbaumläufer (Certhia familiaris) - - 18 26 0,16
Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) - - 277 15 ^54
Beutelmeise (Remiz pendulinus) - - 160 12 1,46
Pirol (Oriolus oriolus) - - 153 4 1,40
Neuntöter (Lanius collurio) 3 - 301 - 2,76
Raubwürger (Lanius excubitor) 2 2 1 - 0,01
Eichelhäher (Garrulus glandarius) - - 94 2 0,86
Elster (Pica pica) - - 101 4 0,92
Aaskrähe (Corvus corone) - - 304 11 2,78
Kolkrabe (Corvus corax) 3 - 6 - 0,05
Star (Sturnus vulgaris) - - 1778 33 16,27
Haussperling (Passer domesticus) - - 212 34 1,94
Feldsperling (Passer montanus) - - 856 29 7,83
Buchfink (Fringilla coelebs) - - 1800 32 16,48
Girlitz (Serinus serinus) - - 39 8 0,36
Grünfink (Carduelis chloris) - - 328 20 3,00
Stieglitz (Carduelis carduelis) - - 409 17 3,74
Birkenzeisig (Carduelis flammea) - - 1 - 0.01
Bluthänfling (Carduelis cannabina) - - 292 14 2,67
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) - - 27 6 0,24
Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes) - - 67 8 0,61
Goldammer (Emberiza citrinella) - - 734 24 6,72
Ortolan (Emberiza hortulana) 2 2 55 - 0,50
Rohrammer (Emberiza schoeniclus) - - 1087 32 9,95

Nachweis eines besetzten Horstes als Kri
terium für das Vorhandensein eines Brut
paares in die Bewertung eingeht. Für den 
Großen Brachvogel wurde jedoch eine 
von der Gitterfeldkartierung unabhängige 
Erfassung des Brutbestandes festgelegt.

Schwierigkeiten bereitete aus o.g. Grunde 
auch die Abschätzung der Bestandsgrö
ßen bei Arten wie Waldschnepfe, Kuckuck 
oder Pirol. Hier sind die formulierten Be
standsangaben mit entsprechender Vor
sicht zu interpretieren.

Bei bestimmten Arten (z.B. Mittel
specht, Rallen, Steinkauz, Sperbergras
mücke) ergänzte der Einsatz von Klangat
trappen die Kartierungsmethode.

Als Kartierungsgrundlage wurden To
pographische Karten M 1:10.000 (Aus
gabe für die Volkswirtschaft) und zur bes
seren Orientierung im Gelände Luftbilder 
gleichen Maßstabs eingesetzt. Die für die 
Revierkartierung im Gelände verwendeten 
Feldkarten wurden zweckmäßigerweise 
auf M 1:5.000 vergrößert.

Die einzelnen Gitterfelder wurden 
möglichst flächendeckend abgegangen. 
Bei sehr großen Flächen einheitlicher 
Struktur (z.B. Acker, Intensivgrasland, 
Forstkulturen) konnte auf der Grundlage 
einer Teilflächenbewertung auf den Ge
samtbestand (halbquantitativ) hochge
rechnet werden. Alle revieranzeigenden 
Merkmale wurden in o.g. Karten eingetra
gen und dienten der späteren Festlegung 
von „Papierrevieren".

Für die Erfassung der Brutvogelbe
stände waren 6 Kontrollgänge vorge
schrieben (März 1x, April 1x, Mai 2x, Juni 
2x), dazu kamen weitere zusätzliche Bege
hungen für spezielle Arten (z.B. Nacht
kontrolle) sowie eine Übersichtsbegehung 
vor Beginn der Datenerfassung.

An den Feldarbeiten waren 1993 acht 
Mitarbeiter und 1994 zwölf Mitarbeiter 
beteiligt.

3.2 Erarbeitung der Leitbilder
und Ableitung von Entwicklungs
maßnahmen

Als allgemeine landschaftsplanerische und 
naturschutzfachliche Zielstellung waren 
dem Pflege- und Entwicklungsplan die fol
genden Schwerpunkte vorgegeben (Be- 
necke 1994):
■  Sicherung und Förderung der gebiets
spezifischen Mannigfaltigkeit der Pflan
zen- und Tierwelt
■  Erhalt des Niedermoorkörpers durch 
ein entsprechendes Wassermanagement
■  Erhalt der Moordammkulturen als kul
turhistorisch entstandene und das Land
schaftsbild prägende Strukturen
■  Extensivierung der Grünlandbewirt
schaftung

Die Vorgehensweise bei der Erarbei
tung der Leitbilder wird in Abb. 1 schema
tisch dargestellt. Als Leitbiotoptypen wer
den Lebensraumtypen bezeichnet, die ge
mäß der landschaftsplanerischen Zielstel
lung vorrangig entwickelt werden sollen.
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Leiträume sind Landschaftsausschnitte, in 
denen bestimmte Leitbiotoptypen flä
chenmäßig dominieren und im Mosaik mit 
weiteren Biotoptypen auftreten.

4. Ergebnisse

4.1 Die Brutvogelfauna

36 Arten wurden nach der Methode der 
Revierkartierung erfaßt. Weitere 81 Arten 
wurden halbquantitativ erfaßt.

In Tabelle 1 sind alle nachgewiesenen 
Brutvögel mit Angabe ihres Gefährdungs
grades und des mittleren geschätzten 
Brutbestandes (einschließlich der mögli
chen prozentualen Abweichung) darge
stellt.

Das Untersuchungsgebiet wurde von 
rund 34.500 BP besiedelt. Dies entspricht 
einer Gesamtabundanz von 31,6 BP/100 
ha.

Die Artenzahl der Brutvögel eines Ge
bietes (Artendichte) wird in erster Linie 
von der Flächengröße und dem Struktur
reichtum bestimmt. Mit Hilfe der Arten
arealkurve von Bezzel (1982) für Mittel
europa läßt sich für das Untersuchungs
gebiet ein Erwartungswert der Artenzahl 
berechnen. Danach ergibt sich für eine 
Fläche der untersuchten Größe (110 km2) 
eine zu erwartende Artenzahl von 83 Ar
ten.

Im Untersuchungsgebiet wurden 117 
Arten als mögliche bzw. sichere Brutvö
gel nachgewiesen (siehe Tabelle 1). Der 
Artenreichtum im Kerngebiet des Dröm- 
lings liegt somit deutlich über dem Er
wartungswert und das Gebiet ist als 
„artenreich" zu bezeichnen. Auf den ein
zelnen Gitterfeldern bewegt sich die An
zahl der nachgewiesenen Arten zwischen 
5 und 60. Die Artendichte ist allerdings 
nicht unbedingt ein geeignetes Kriterium 
für die Bewertung einer Landschaft. Die 
im Drömling vorrangig zu entwickelnden 
Grünlandbereiche, die etwa 80% der 
Gesamtfläche ausmachen, zählen zu den 
„artenarmen" Biotopen einer Kulturland
schaft und dienen bevorzugt nur etwa 
10 Arten als Lebensraum, dies sind weni
ger als 10% der für das Gesamtgebiet 
nachgewiesenen Arten. Nahezu alle Git
terfelder mit mehr als 50 Arten weisen 
Siedlungsstrukturen (Einzelhöfe, Gärten, 
landwirtschaftliche Produktionsanlagen 
o.ä.) auf und sind somit Bereiche hoher 
Artenvielfalt.

Das Vorkommen gefährdeter Arten

muß in jedem Falle in die Beurteilung 
einer Landschaft einfließen, darf jedoch 
nicht als alleiniges Kriterium gewertet 
werden, sondern ist immer in Zusammen
hang mit anderen Einschätzungen zu se
hen. In Anbetracht der Einstufung des 
Drömlings als ein Gebiet von gesamt
staatlich repräsentativer Bedeutung er
scheint es angebracht, bei der Einstufung 
des Gefährdungsgrades auch auf die 
„Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere 
in Deutschland" (Nowak et al. 1994) Be
zug zu nehmen. 37 der im Untersu
chungsgebiet nachgewiesenen Brutvo
gelarten stehen in der Roten Liste der 
BRD.

Davon sind 22 Arten als „gefährdet", 
14 Arten als „stark gefährdet" und eine 
Art als „vom Aussterben bedroht" ein
gestuft. Nur auf 2% der Gitterfelder 
fehlen Rote-Liste-Arten vollständig, über 
die Hälfte der Gitterfelder (57%) be
herbergt 3-5 Arten und auf 31% der 
Gitterfelder treten 1 -2 gefährdete Arten 
auf.

4.2 Ableitung von Leitartengruppen
für die Hauptbiotoptypen

Für die Hauptbiotoptypen wurden unter 
Anwendung von Flade (1994) zunächst 
vorläufige Leitartengruppen und nach 
naturraumspezifischer Modifizierung 
schließlich endgültige Leitartenkollektive 
mit jeweils drei bis sechs Vogelarten aus
gewählt (Tab. 2). Die dargestellten Haupt
biotoptypen zählen zu den im Drömling 
vorrangig zu entwickelnden Leitbiotop
typen.

4.3 Charakterisierung der
Leitbiotoptypen

Die Charakterisierung der Leitbiotope er
folgte unter Auswertung der pflanzen
soziologischen Kartierung und unter Be- 
rücksichtgung der bekannten autökologi- 
schen Ansprüche der Leitarten.

Beispiel: Feuchte nährstoffarme Kultur
wiese

Die für den Drömling charakteristische 
feuchte nährstoffarme Kulturwiese ist 
pflanzensoziologisch eine Hahnenfuß- 
Rasenschmielenwiese (Ranunculo-De- 
schampsietum). Strukturell ist sie als 
zweischichtige Wiesengesellschaft ausge
bildet. Die Obergräser können aber flä

chig zurücktreten. In diesen Fällen ge
winnt die Rasenschmiele an Dominanz, 
so daß die Bestände stark bultig aufge
baut sind. Bei Beweidung von Flächen 
mit hohem Grundwasserstand kommt es 
durch Narbenzerstörung zur Ausbildung 
von Flatterbinsen-Fazies. Auffällig ist der 
hohe Kräuter- und Staudenanteil, der für 
die Ausbildung von Blühaspekten sorgt. 
Die Standorte sind Anmoorböden und 
entwässerte Moorböden. Das Grundwas
ser steht nur zeitweilig oberflächig an 
und sinkt im Sommer bis unter 50 cm ab. 
Eingestreut sind flache Moordammgrä
ben mit Röhrichten (Phragmitetum, 
Typhetum) und Senken mit Flutrasen 
(Alopecuretum geniculatae).

4.4 Formulierung von Leitbildern
für Leiträume

Für Leiträume des Drömling, die sich aus 
verschiedenen Leitbiotopen zusammen
setzen, werden unter Berücksichtigung 
der Bodenformen, der Grundwasserver
hältnisse, der Nutzungs- und Pflegetypen, 
der Vegetation und Fauna Leitbilder for
muliert.

Beispiel: Grünlandgebiete mit überwie
gend Pflege und Entwicklung von nähr
stoffarmen Kulturwiesen (Auszug):
Der Leitbiotoptyp ist die feuchte nähr
stoffarme Kulturwiese. Im Komplex mit 
diesem treten als weitere Biotoptypen die 
vernäßte Extensivwiese, Flutrasen, Klein
gewässer, Fließgräben, Frischwiesen, 
feuchte Staudenfluren und kleinere Ge
hölze auf. Im Bereich von Moordammkul
turen sind in unterschiedlichem Umfang 
Weidengebüsche ausgebildet.

Die Offenheit und Gehölzarmut der 
Landschaft ist Voraussetzung für die Funk
tion als Lebensraum für wiesenbrütende 
Vogelarten. Die vorhandenen Gehölze 
werden als begleitende Biotope akzep
tiert, soweit sie nicht die Lebensräume 
von Wiesenbrütern beeinträchtigen.

Die Räume mit überwiegender Pflege 
und Entwicklung von nährstoffarmen 
Kulturwiesen schließen an die am tiefsten 
gelegenen und regelmäßig lange winter
lich überstauten Flächen des Drömling 
an. Die Standorte sind Anmoorböden.

Das Grünland wird zur Erhaltung und 
Entwicklung arten- und blütenreicher 
Gesellschaften durch extensive Mahd- 
und Weidenutzung gepflegt.
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Weiterhin wird unter Berücksichtigung kelnde Flächenanteil der einzelnen Leit- 
der Verbreitung der Böden und der räume festgelegt:
Grundwassersituation der zu entwik-

Leiträume Fläche Fläche [% des Projekt

Grünlandgebiete

[ha] kerngebietes]

mit überwiegend Pflege und Entwicklung 
von vernäßten Extensivwiesen

1778 19,5

mit überwiegend Pflege und Entwicklung 
von feuchten nährstoffarmen Kulturwiese

2973 32,7

mit überwiegend Pflege und Entwicklung 
von Frischwiesen

1560 17,1

mit überwiegend Pflege und Entwicklung 
von Feuchtwiesen-Frischwiesen-Waldkomplex

1256 13,8

Tab. 2: Hauptbiotoptypen des Dröm/ing und die dazugehörigen Leitartengruppen 
(Auswahl).
Hauptbiotoptyp Vorläufige Leitartengruppe Leitartengruppe nach na- 

turraumspezifischer Modi
fizierung

Erlen-Bmchwald Weidenmeise Weidenmeise
Sumpfmeise Sumpfmeise
Pirol Pirol
Kleinspecht Kleinspecht
Waldschnepfe Waldschnepfe
Schlagschwirl
Sprosser
Kranich

Kranich

Erlen-Eschenwald Weidenmeise
Sumpfmeise
Pirol
Waldschnepfe
Waldlaubsänger

Weidengebüsche und -gehölze Beutelmeise Beutelmeise
Gelbspölter Gelbspötter
Pirol Pirol
Nachtigall Nachtigall
Kleinspecht
Schlagschwirl
Sprosser
Grauspecht

Kleinspecht

Vcrnäßle Extensivwiesen Kiebitz Kiebitz
Brachvogel Sumpfohreule
Grauammer
Wachtelkönig
Wachtel

Bekassine

Feuchte nährstoffarme Kulturwiese Sumpfohreule Kiebitz
Uferschnepfe Brachvogel
Rotschenkel
Kampfläufer

Wiesenpieper

Naßbrache Feldschwirl Feldschwirl
Teichrohrsänger Neuntöter
Neuntöter Nachtigall
Nachtigall Rohrschwirl
Rohrschwirl Kranich
Sperbergrasmücke
Blaukehlchen
Sprosser
Karmingimpel
Kranich
Wiesenweihe

Schlagschwirl

4.5 Aufzeigen von Defiziten und 
Ableitung von Maßnahmen

Auf Basis von Gitterfeld karten wurde die 
Vollständigkeit der jeweiligen Leitarten
gruppen in Form- von relativen Leitarten
zahlen (LZ) dargestellt (Beispiel: Karte 1). 
Ist die Leitartengruppe vollständig, so ist 
LZ = 1,0. Durch Vergleich dieser Karten 
mit einer Karte der anzustrebenden Ver
breitung der Leiträume (Karte 2) können 
Defizite aufgezeigt werden. Unter Berück
sichtigung der autökologischen Ansprüche 
der Leitarten werden notwendige Ent
wicklungsmaßnahmen abgeleitet. Dies 
kann z.B. die Wiedervernässung meliorier
ter Grünländer, die Extensivierung der 
Grünlandbewirtschaftung oder die Neu
anlage von Flutmulden und Kleingewäs
sern sein.
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Karte 1: Vorkommen von Leitarten — Brutvögel feuchten Grünlandes
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Karte 2: Räumliches Leitbild/Räumliche Entwicklungskonzeption für das Projektkerngebiet 
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Rastvögel als Schlüsselfaktor: Entwick
lungsplanung und Ergebnisse aus dem 
Feuchtwiesenschutzgebiet Ahsewiesen, 
Kreis Soest*
von Birgit Beckers

1. Einleitung
Im Zuge der Kultivierung der Moore und 
Flußauen sind auch in Nordrhein-Westfa
len die meisten Feuchtgebiete verschwun
den. Die dort siedelnden Brutvögel sind 
überwiegend auf Feuchtgrünland ausge
wichen. Durch die Intensivierung der land
wirtschaftlichen Nutzung (Entwässerung 
von Feuchtgrünland und in großem Stil 
Umwandlung in Acker o ft mit Maisanbau) 
seit Mitte dieses Jahrhunderts kam es zu 
weiteren großräumigen Lebensraumverlu
sten. Infolgedessen brachen die Brutbe
stände der Wiesenbrüter in den 70er Jah
ren ein (u.a. Biologische Station Rieselfel
der Münster 1981, Biologische Stationen 
Rieselfelder Münster und Zwillbrock 1983, 
Klinner 1991, Zang et al. 1995). Auch die 
ehemals typischen Feuchtflächen mit of
fenen Wasserbereichen, die durchziehen
den Wat- und Wasservögeln geeignete 
Raststellen boten, sind durch großflächige 
Grundwasserabsenkungen und Ausbau 
der Fließgewässer verschwunden. In ganz 
Mitteleuropa wie auch in Nordrhein-West
falen sind somit kaum noch geeignete 
Rastmöglichkeiten für auf Feuchtflächen 
angewiesene Zugvögel, v.a. Limikolen, vor
handen.

Nachdem westfälische Ornithologen 
mit Nachdruck auf den alarmierenden 
Rückgang der Wiesenvögel aufmerksam 
machten und entspechende Schutzmaß
nahmen forderten (u.a. Biologische Sta
tionen Rieselfelder Münster und Zwill
brock 1984, Hollunder et al. 1977), wurde 
1985 vom nordrhein-westfälischen Mini
sterium für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft (MURL) ein Feuchtwiesen
schutzprogramm aufgelegt (MURL 1989). 
In der Gebietskulisse liegen auch die Ahse
wiesen.

Die Arbeitsgemeinschaft Biologischer 
Umweltschutz im Kreis Soest e.V. (ABU) 
hat seit 1988 die Betreuung des inzwi
schen als Naturschutzgebiet ausgewiese

*  g e fö rd e rt vom  Kreis S o est und d em  Land  N ordrhein- 
W estfa len

nen Feuchwiesengebietes übernommen 
auf der Grundlage eines Vertrages mit 
dem Kreis Soest und gefördert vom Land 
NRW. Die Betreuung umfaßt u.a. die re
gelmäßige Erhebung von faunistischen 
und floristischen Daten, die Erarbeitung 
von Entwicklungsplanungen, die Beratung 
der Landwirte bei der Flächenbewirtschaf
tung und eine Effizienzkontrolle der 
durchgeführten Entwicklungsmaßnahmen 
(Wirkungskontrolle).

2. Das Untersuchungsgebiet

Die Ahsewiesen (51.38N, 08.03E) liegen im 
Nordteil des Kreises Soest südlich der Lip
pe. Sie gehören zum Naturraum West
fälische Bucht. Das inzwischen ca. 360 ha 
große Schutzgebiet ist zum überwiegen
den Teil durch die Talaue eines kleinen 
Flusses, der Ahse, geprägt. Bis Ende der 
60er Jahre galten die Ahsewiesen als re
gional bedeutendes Brutgebiet für u.a. 
Großen Brachvogel (4 Brutpaare (BP)), Be
kassine (16 BP), Kiebitz (98 BP), Ufer
schnepfe (2 BP) und Braunkehlchen (8 BP) 
(Harengerd 1972, Petzold 1970). Große 
flach überstaute Wasserflächen boten im 
Frühjahr zahlreichen binnenländisch zie
henden Wat- und Wasservögeln Rastmög
lichkeiten (Klein 1972, Petzold 1970). 
1968-1969 wurden die Wasserverhältnisse 
und damit einhergehend die Nutzungen

im Gebiet einschneidend verändert. Über 
tiefe Vorfluter und ein flächiges Drännetz 
wurden die bis dahin sumpfigen Wiesen 
entwässert und z.T. in Acker umgewan
delt. Das Gebiet verlor erheblich an seiner 
ornithologischen Bedeutung. Lediglich der 
Große Brachvogel konnte seinen Brutbe
stand halten, wenn auch kaum noch Jung
vögel flügge wurden.

3. Planungsgrundlagen, 
Maßnahmenplanung und 
-Umsetzung

Mit der Aufnahme der Ahsewiesen in die 
Gebietskulisse des Feuchtwiesenschutz
programms NRW bot sich die Möglichkeit, 
das Gebiet in wasserwirtschaftlicher und 
landwirtschaftlicher Hinsicht zu optimie
ren. Zur Abgrenzung einer sog. Kernzone, 
die zunächst gezielt vernäßt werden soll
te, dienten v.a. Informationen von Land
wirten und Ornithologen, die das Gebiet 
bereits vor der Melioration kannten, so
wie Kenntnisse über die Bodenverhält
nisse. Die Ahsewiesen zeichnen sich in 
Teilbereichen durch einen besonders dich
ten staunassen Pseudogley aus. Bei der 
Festlegung der etwa 55 ha großen Kern
zone wurde allerdings ein ehemals sehr 
sumpfiger Bereich, in dem früher bevor
zugt die Bekassinenbrutplätze lagen, aus
gegrenzt, da dieser heute von einer 220- 
KVLeitung überspannt wird. Für den Kern
bereich wurde vom Amt für Agrarord
nung Soest 1986 ein vereinfachtes Flur
bereinigungsverfahren eingeleitet, um so 
in kurzer Zeit die Flächen durch direkten 
Kauf oder Tausch in das Eigentum des 
Landes NRW zu überführen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung für eine wasserwirt
schaftliche Optimierung der Flächen.

Für den Kernbereich erstellte die ABU 
(ABU 1987) eine Planung zur wasserwirt-

N a tu rs c h u tz g e b ie t  A h s e w ie s e n

Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz

wasserwirtschaftliche Optimierung der Kernzone 

Dränageverschluß ^  Blänke

Grabenanstau

Abb. 1: Durchgeführte wasserwirtschaftliche Optimierungsmaßnahmen in der Kern
zone der Ahewiesen
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schaftlichen Optimierung. Ziel war es da
bei, zum einen die Brutbedingungen für 
die Wiesenvögel zu verbessern und zum 
anderen die ehemals charakteristischen 
großen Überstauungsflächen wiederzu
entwickeln. Die Planung sieht den reversi
blen Verschluß aller Dränagen vor. Dane
ben wurde die Anlage von 13 Blänken mit 
flach ausgezogenen Ufern und einer ma
ximalen Tiefe von ca. 70 cm geplant. Auf 
die Anlage von tieferen Kleingewässern 
wurde in der Kernzone verzichtet, da die 
an solchen Gewässern in aller Regel stei
leren Uferböschungen für Limikolen unge
eignet sind. Als Standort für die Blänken 
wurden v.a. ehemalige Ackerflächen ge
wählt, die zum Zeitpunkt der Blänken- 
anlage keine wertvolle Vegetation auf
wiesen. Der Anstau von zwei den Kernbe
reich durchlaufenden Gräben soll das von 
den umliegenden Privatflächen stam
mende Wasser im Talkessel der Ahseaue 
halten. Als Besonderheit ist die Planung 
des Baus eines Windrades anzusehen. 
Hierdurch soll Wasser aus der Ahse in die 
Aue befördert werden. Die tief einge
schnittene Ahse ist heute nicht mehr da
zu in der Lage, die Auenflächen direkt zu 
vernässen.

Die beschriebenen Maßnahmen, deren 
Lage in Abb. 1 dargestellt sind, wurden 
sukzessive nach dem Erwerb von Drän
komplexen in den Jahren 1987-1992 um
gesetzt. Ein Graben konnte allerdings bis 
heute nicht zufriedenstellend angestaut 
werden. Mit einer maximalen Anstauhöhe 
von ca. 40 cm unter Bodenoberkante ist 
bei den vorhandenen Böden keine flächige 
Vernässung zu erreichen.

Im Laufe der Jahre wurden weitere 
Flächenankäufe über die sog. Kernzone 
hinaus getätigt. Umfassende Vernässungs
maßnahmen sind hier aber bisher auf
grund von noch nicht erworbenen Sperr
parzellen nicht möglich gewesen.

4. Methode

Im Rahmen der Betreuung des Natur
schutzgebietes werden u.a. regelmäßig 
(meistens im Dekadenabstand) die Flach
wasserbereiche kartiert sowie die Vögel 
gezählt. Während der Zugzeiten erfolgen 
die Zählungen der rastenden Wat- und 
Wasservögel annähernd täglich.

In die Auswertung der Limikolenrast- 
bestände flössen die Zähldaten von 315 
Zähltagen des Zeitraumes 1990-1994 ein. 
Die Zählungen wurden von mehreren Mit
gliedern der ABU durchgeführt; es betei

ligten sich vor allem B. Beckers, Dr. M. Bun- 
zel-Drüke, J. Drüke und Dr. M. Gellermann 
hieran. Für jede Art wurde aus den De
kadenmittelwerten der Einzeljahre ein 
Durchschnittsbestand für den Gesamtaus
wertungszeitraum von 5 Jahren errechnet. 
Es wurde nur der Heimzug (25.2.-31.5.) 
berücksichtigt.

5. Ergebnisse

Wasserverhältnisse
Abb. 3 zeigt die Ausdehnung der flach 
überstauten, in aller Regel 10-40 cm tiefen

Wasserflächen im vernässten Kernbereich 
der Ahsewiesen. Je nach Witterungsverlauf 
sind im Winter bis zu 25 ha offene Wasser
fläche ausgebildet. Dieser Wert sinkt im 
Laufe des Frühjahrs auf 15 bis 5 ha ab. 
Während der Zeit des Heimzuges stehen 
somit anfänglich rund 10 ha Wasserfläche, 
Ende April und im Mai für spät ziehende 
Arten jedoch nur noch kleinflächig offene 
Wasserbereiche außerhalb der Blänken zur 
Verfügung. Im Herbst bilden sich in aller 
Regel erst ab Oktober/November wieder 
Flachwasserbereiche in nennenswertem 
Umfang aus. Lediglich im feuchten Som-

Abb. 2:DerKernbereich der Ahsewiesen aus der Luft am 31.3.1994 (Bück von Westen 
nach Osten). Erkennbar sind die angelegten Blänken und angestauten Vorfluter so
wie die großen Flach wasserbereiche (dunkel)

Abb. 3: Umfang der flach überstauten Wasserflächen im Jahresverlauf
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mer 1993 gab es bereits im September 
wieder die attraktiven Wasserflächen.

Limikolenrastbestände
Aufgrund der Wasserverhältnisse haben 
die Ahsewiesen für den Heimzug der 
Wat- und Wasservögel eine hohe Bedeu
tung wiedererlangt (>4/?LM992). Nachfol
gend soll v.a. die Zugphänologie (Abb. 4 a 
und b) und die Artenzusammensetzung 
(Abb. 5) der Limikolen während des Heim
zuges dargestellt werden.

14-16 Limikolenarten rasten jedes Jahr 
in den Ahsewiesen; insgesamt konnten im 
Untersuchungszeitraum 20 Limikolenar
ten festgestellt werden. 5 Arten (Kiebitz, 
Bekassine, Kampfläufer, Goldregenpfeifer

und Bruchwasserläufer) stellen 98% der 
Gesamtindividuenzahl rastender Limiko
len.

Es dominiert der Kiebitz ( Vanellus 
vane/lus). Mit 77% aller rastenden Limi- 
kolenindividuen (Tagesmaximalzahl im 
Auswertungszeitraum 1000 Expl.; 1996: 
2000 Expl.) prägt er den Heimzug in der
6.-9. Dekade (Ende Februar-Ende März). 
Bereits Anfang Mai (ab der 13. Dekade) 
sammeln sich die Altvögel wieder zum 
Zwischenzug. Vermutlich handelt es sich 
hierbei um erfolglose Brutvögel der Um
gebung.

Zweithäufigste Art ist die Bekassine 
(Gallinago gal/inago). Sie stellt 12% der 
rastenden Limikolen (Tagesmaximalzahl

150 Expl.). Bei der im Grünland schwer 
zu erfassenden Bekassine müssen die 
Zahlen als Mindestzahlen angesehen wer
den; es ist mit einer Unterschätzung der 
Bestandszahlen zu rechnen. Die Haupt
durchzugszeit der Bekassine liegt von An
fang März bis Mitte April (7.-11. De
kade).

Der Kampfläufer (Philomachus pug- 
nax) beteiligt sich mit 5% der Gesamt
individuen am Rastbestand (Tagesmaxi
malzahl 80 Expl.). Sein Durchzug verläuft 
in zwei Wellen. Ab Mitte März rasten zu
nächst überwiegend Männchen im Unter
suchungsgebiet; bis Mitte April verschiebt 
sich das Geschlechterverhältnis hin zu ei
nem Überwiegen der Weibchen. Anfang 
Mai (13. Dekade) ziehen verstärkt Weib
chentrupps durch.

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) 
und Bruchwasserläufer (Tinga glareola) 
stellen jeweils rund 2% der Gesamtzahl 
durchziehender Limikolen. Der Goldre
genpfeifer (Tagesmaximalzahl 310 Expl.) 
als frühziehende Art ist v.a. Ende Februar 
bis Anfang März (6.-7. Dekade) anzutref
fen und prägt zu dieser Zeit zusammen mit 
dem Kiebitz den Rastbestand.

Der Bruchwasserläufer dagegen als 
spät ziehende Art bildet zusammen mit 
dem Kampfläufer in der 13. Dekade (An
fang Mai) nennenswerte Rastzahlen aus 
(Tagesmaximalzahl 86 Expl.). Alle anderen 
Limikolenarten liegen jeweils unter 1 % 
des Gesamtrastbestandes und spielen da
her in der Gesamtbetrachtung eine un
tergeordnete Rolle. In dieser Gruppe sind 
der Grünschenkel (Tringa nebularia) und 
der Rotschenkel (Tringa totanus) noch 
erwähnenswert. Der Grünschenkel ist 
über einen längeren Zeitraum in relativ 
geringer Anzahl (Tagesmaximalzahl 12 
Expl.) anwesend, der Rotschenkel dage
gen taucht kurzzeitig in höherer Anzahl 
(Tagesmaximalzahl im Auswertungszeit
raum 28 Expl.; 1989: 32 Expl.) auf und 
verweilt ansonsten längere Zeit nur in 
geringer Anzahl.

Nach den von Berndt et a/. (1985) de
finierten Kriterien stellen die Ahsewiesen 
für einige Limikolenarten ein Gebiet von 
regionaler (Goldregenpfeifer, Bruchwas
serläufer und Rotschenkel) bzw. sogar 
nationaler Bedeutung (Bekassine) dar.

Der überwiegende Anteil der Limiko
lenarten bevorzugt in den Ahsewiesen 
flach überstaute Wasserflächen zur Rast. 
Erst nach Abtrocknen dieser Flächen wer
den auch die angelegten Blänken verstärkt 
genutzt. Lediglich die Bekassine sucht
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Abb. 4a: Zugphänologie der Limikolen auf dem Heimzug

Abb. 4 b: Zugphänologie der Limikolen ohne Kiebitz auf dem Heimzug
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während der gesamten Zugzeit auch die 
Blänkenbereiche auf, die stellenweise hö
here Vegetation aufweisen. Neben Vege
tationshöhe und Wasserangebot tragen 
auch andere Faktoren zur räumlichen Ver
teilung der Rastvögel bei. So werden we
genahe Wasserflächen v.a. an Tagen mit 
hohen Besucherzahlen gemieden.

Die Anzahl der in einer Heimzugperi
ode in den Ahsewiesen rastenden Lirniko- 
len ist auch abhängig von den Feuchtig
keitsverhältnissen der Umgebung. In re
genreichen Frühjahren, in denen es auch in 
der naheliegenden Lippeaue zu Über
schwemmungen kommt, verteilen sich die 
rastenden Vögel weitläufig. Trockenere 
Frühjahre dagegen sorgen für eine Kon
zentration der Rastvögel in Gebieten wie 
den Ahsewiesen, in denen das zügige Ab
führen des Regenwassers unterbunden 
wurde.

6. Schlußfolgerungen

Grünlandgebiete werden in aller Regel für 
gefährdete Brutvögel geschützt und aus
gewiesen. Von geeigneten Entwicklungs
maßnahmen wie die weitgehende Wieder
herstellung von Wasserverhältnissen, die 
sich an der ehemaligen Situation orientie
ren, können auch die an Feuchtgebiete 
gebundenen Rastvögel profitieren. Auf 
die Schaffung regelmäßig über eigen län
geren Zeitraum (bis zu 6 Monaten) flach 
überstauter Wasserflächen reagieren zie
hende Limikolen in kurzer Zeit. Die Opti
mierung von Feuchtwiesenschutzgebie
ten und Gewässerauen darf sich nicht nur 
auf die Extensivierung der landwirtschaft
lichen Nutzung beschränken, sondern

muß auch eine umfassende Wiederherstel
lung ehemaliger Wasserverhältnisse bein
halten. Dies ist eine wesentliche Voraus
setzung für die Entwicklung geeigneter 
Brut- und Rastgebiete der zu schützenden 
Zielarten.
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Zusammenfassung

ln dem ca. 55 ha großen Kernbereich des 
Feuchtwiesenschutzgebietes „Ahsewie
sen" sind in den Jahren 1987 -1992 umfas
sende Vernässungsmaßnahmen durchge
führt worden. Hierdurch bilden sich im 
Winter und Frühjahr große Flachwasserbe
reiche aus. Das Gebiet hat sich wieder zu 
einem regional bedeutsamen Rastgebiet 
für den Limikolenheimzug im Binnenland 
entwickelt. Die Entwicklung der Wasser
verhältnisse sowie die Zugphänologie und 
Artenzusammensetzung der Limikolen- 
rastbestände werden dargestellt.
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